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Siebtes	Buch	Sozialgesetzbuch	
Gesetzliche	Unfallversicherung1	
	
Artikel	1	des	Gesetzes	vom	7.	August	1996	(BGBl.	I	S.	1254)	
	

Erstes	Kapitel	
Aufgaben,	versicherter	Personenkreis,	Versicherungsfall	

	
Erster	Abschnitt	

Aufgaben	der	Unfallversicherung	
	
§	1	Prävention,	Rehabilitation,	Entschädigung	
Aufgabe	der	Unfallversicherung	ist	es,	nach	Maßgabe	der	Vorschriften	dieses	Buches	
1. mit	allen	geeigneten	Mitteln	Arbeitsunfälle	und	Berufskrankheiten	sowie	arbeitsbedingte	Ge-
sundheitsgefahren	zu	verhüten,	

2. nach	Eintritt	von	Arbeitsunfällen	oder	Berufskrankheiten	die	Gesundheit	und	die	Leistungsfä-
higkeit	 der	 Versicherten	mit	 allen	 geeigneten	Mitteln	wiederherzustellen	 und	 sie	 oder	 ihre	
Hinterbliebenen	durch	Geldleistungen	zu	entschädigen.2	

	
Zweiter	Abschnitt	

Versicherter	Personenkreis	
	
§	2	Versicherung	kraft	Gesetzes	
(1)	Kraft	Gesetzes	sind	versichert	
1. Beschäftigte,	
2. Lernende	während	der	beruflichen	Aus-	und	Fortbildung	 in	Betriebsstätten,	Lehrwerkstät-

ten,	Schulungskursen	und	ähnlichen	Einrichtungen,	
3. Personen,	die	sich	Untersuchungen,	Prüfungen	oder	ähnlichen	Maßnahmen	unterziehen,	die	

aufgrund	von	Rechtsvorschriften	zur	Aufnahme	einer	versicherten	Tätigkeit	oder	infolge	ei-
ner	abgeschlossenen	versicherten	Tätigkeit	erforderlich	sind,	soweit	diese	Maßnahmen	vom	
Unternehmen	oder	einer	Behörde	veranlaßt	worden	sind,	

4. behinderte	Menschen,	die	in	anerkannten	Werkstätten	für	behinderte	Menschen,	bei	einem	
anderen	 Leistungsanbieter	 nach	 §	 60	 des	Neunten	Buches	 oder	 in	 Blindenwerkstätten	 im	
Sinne	des	§	226	des	Neunten	Buches	oder	für	diese	Einrichtungen	in	Heimarbeit	tätig	sind,	

5. Personen,	die	
a) Unternehmer	 eines	 landwirtschaftlichen	Unternehmens	 sind	und	 ihre	 im	Unternehmen	
mitarbeitenden	Ehegatten	oder	Lebenspartner,	

b) im	landwirtschaftlichen	Unternehmen	nicht	nur	vorübergehend	mitarbeitende	Familien-
angehörige	sind,	

c) in	landwirtschaftlichen	Unternehmen	in	der	Rechtsform	von	Kapital-	oder	rechtsfähigen	
Personengesellschaften	regelmäßig	wie	Unternehmer	selbständig	tätig	sind,	

d) ehrenamtlich	 in	 Unternehmen	 tätig	 sind,	 die	 unmittelbar	 der	 Sicherung,	 Überwachung	
oder	Förderung	der	Landwirtschaft	überwiegend	dienen,	

e) ehrenamtlich	in	den	Berufsverbänden	der	Landwirtschaft	tätig	sind,	
wenn	für	das	Unternehmen	die	landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	zuständig	ist.	

	
				1		 ERLÄUTERUNG	
	 Dieses	Gesetz	ist	am	01.01.1997	in	Kraft	getreten,	sofern	nichts	anderes	vermerkt	ist.	
				2		 ERLÄUTERUNG	
	 Nr.	1	ist	bereits	am	21.08.1996	in	Kraft	getreten.	
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6. Hausgewerbetreibende	und	Zwischenmeister	sowie	ihre	mitarbeitenden	Ehegatten	oder	Le-
benspartner,	

7. selbständig	 tätige	Küstenschiffer	und	Küstenfischer,	die	zur	Besatzung	 ihres	Fahrzeugs	ge-
hören	oder	als	Küstenfischer	ohne	Fahrzeug	fischen	und	regelmäßig	nicht	mehr	als	vier	Ar-
beitnehmer	beschäftigen,	sowie	ihre	mitarbeitenden	Ehegatten	oder	Lebenspartner,	

8.		 a)		Kinder	während	des	Besuchs	von	Tageseinrichtungen,	deren	Träger	für	den	Betrieb	der	
Einrichtungen	der	Erlaubnis	nach	§	45	des	Achten	Buches	oder	einer	Erlaubnis	aufgrund	
einer	 entsprechenden	 landesrechtlichen	 Regelung	 bedürfen,	 während	 der	 Betreuung	
durch	geeignete	Tagespflegepersonen	im	Sinne	von	§	23	des	Achten	Buches	sowie	wäh-
rend	der	Teilnahme	an	vorschulischen	Sprachförderungskursen,	wenn	die	Teilnahme	auf	
Grund	landesrechtlicher	Regelungen	erfolgt,	

b)		Schüler	während	des	Besuchs	von	allgemein-	oder	berufsbildenden	Schulen	und	während	
der	Teilnahme	an	unmittelbar	vor	oder	nach	dem	Unterricht	von	der	Schule	oder	im	Zu-
sammenwirken	mit	ihr	durchgeführten	Betreuungsmaßnahmen,	

c)		Studierende	während	der	Aus-	und	Fortbildung	an	Hochschulen,	
9.		 Personen,	 die	 selbständig	 oder	 unentgeltlich,	 insbesondere	 ehrenamtlich	 im	 Gesundheits-

wesen	oder	in	der	Wohlfahrtspflege	tätig	sind,	
10.		 Personen,	die		

a)		für	 Körperschaften,	 Anstalten	 oder	 Stiftungen	 des	 öffentlichen	 Rechts	 oder	 deren	 Ver-
bände	oder	Arbeitsgemeinschaften,	für	die	in	den	Nummern	2	und	8	genannten	Einrich-
tungen	oder	für	privatrechtliche	Organisationen	im	Auftrag	oder	mit	ausdrücklicher	Ein-
willigung,	 in	besonderen	Fällen	mit	 schriftlicher	Genehmigung	von	Gebietskörperschaf-
ten	ehrenamtlich	tätig	sind	oder	an	Ausbildungsveranstaltungen	für	diese	Tätigkeit	teil-
nehmen,	

b)		für	öffentlich-rechtliche	Religionsgemeinschaften	und	deren	Einrichtungen	oder	 für	pri-
vatrechtliche	Organisationen	im	Auftrag	oder	mit	ausdrücklicher	Einwilligung,	in	beson-
deren	Fällen	mit	 schriftlicher	Genehmigung	von	öffentlich-rechtlichen	Religionsgemein-
schaften	ehrenamtlich	tätig	sind	oder	an	Ausbildungsveranstaltungen	für	diese	Tätigkeit	
teilnehmen,	

11.		 Personen,	die	
a) von	einer	Körperschaft,	Anstalt	oder	Stiftung	des	öffentlichen	Rechts	zur	Unterstützung	
einer	Diensthandlung	herangezogen	werden,	

b) von	einer	dazu	berechtigten	öffentlichen	Stelle	als	Zeugen	zur	Beweiserhebung	herange-
zogen	werden,	

12.		 Personen,	die	in	Unternehmen	zur	Hilfe	bei	Unglücksfällen	oder	im	Zivilschutz	unentgeltlich,	
insbesondere	 ehrenamtlich	 tätig	 sind	 oder	 an	 Ausbildungsveranstaltungen	 dieser	 Unter-
nehmen	einschließlich	der	satzungsmäßigen	Veranstaltungen,	die	der	Nachwuchsförderung	
dienen,	teilnehmen,	

13.		 Personen,	die	
a) bei	Unglücksfällen	oder	gemeiner	Gefahr	oder	Not	Hilfe	 leisten	oder	einen	anderen	aus	
erheblicher	gegenwärtiger	Gefahr	für	seine	Gesundheit	retten,	

b) Blut	oder	körpereigene	Organe,	Organteile	oder	Gewebe	spenden	oder	bei	denen	Vorun-
tersuchungen	oder	Nachsorgemaßnahmen	anlässlich	der	Spende	vorgenommen	werden,	

c) sich	 bei	 der	 Verfolgung	 oder	 Festnahme	 einer	 Person,	 die	 einer	 Straftat	 verdächtig	 ist		
oder	zum	Schutz	eines	widerrechtlich	Angegriffenen	persönlich	einsetzen,	

d) Tätigkeiten	als	Notärztin	oder	Notarzt	im	Rettungsdienst	ausüben,	wenn	diese	Tätigkei-
ten	neben	
aa)		 einer	Beschäftigung	mit	einem	Umfang	von	regelmäßig	mindestens	15	Stunden	wö-

chentlich	außerhalb	des	Rettungsdienstes	oder	
bb)		einer	Tätigkeit	als	zugelassener	Vertragsarzt	oder	als	Arzt	in	privater	Niederlassung	
ausgeübt	werden,	
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14.		 Personen,	die	
a)		nach	den	Vorschriften	des	Zweiten	oder	des	Dritten	Buches	der	Meldepflicht	unterliegen,	
wenn	 sie	 einer	 besonderen,	 an	 sie	 im	 Einzelfall	 gerichteten	 Aufforderung	 der	 Bunde-
sagentur	für	Arbeit,	des	nach	§	6	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	des	Zweiten	Buches	zustän-
digen	Trägers	oder	eines	nach	§	6a	des	Zweiten	Buches	zugelassenen	kommunalen	Trä-
gers	nachkommen,	diese	oder	eine	andere	Stelle	aufzusuchen,	

b)		an	 einer	Maßnahme	 teilnehmen,	wenn	 die	 Person	 selbst	 oder	 die	Maßnahme	 über	 die	
Bundesagentur	für	Arbeit,	einen	nach	§	6	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	des	Zweiten	Buches	
zuständigen	Träger	oder	einen	nach	§	6a	des	Zweiten	Buches	zugelassenen	kommunalen	
Träger	gefördert	wird,	

15.		 Personen,	die	
a) auf	Kosten	einer	Krankenkasse	oder	eines	Trägers	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	
oder	der	landwirtschaftlichen	Alterskasse	stationäre	oder	teilstationäre	Behandlung	oder	
stationäre,	 teilstationäre	 oder	 ambulante	 Leistungen	 zur	 medizinischen	 Rehabilitation	
erhalten,	

b) zur	Vorbereitung	 von	Leistungen	 zur	Teilhabe	 am	Arbeitsleben	 auf	Aufforderung	 eines	
Trägers	 der	 gesetzlichen	Rentenversicherung	 oder	 der	Bundesagentur	 für	Arbeit	 einen	
dieser	Träger	oder	eine	andere	Stelle	aufsuchen,	

c) auf	Kosten	eines	Unfallversicherungsträgers	an	vorbeugenden	Maßnahmen	nach	§	3	der	
Berufskrankheiten-Verordnung	teilnehmen,	

d) auf	Kosten	eines	Trägers	der	gesetzlichen	Rentenversicherung,	der	landwirtschaftlichen	
Alterskasse	oder	eines	Trägers	der	gesetzlichen	Unfallversicherung	an	Präventionsmaß-
nahmen	teilnehmen,	

16.		 Personen,	 die	 bei	 der	 Schaffung	 öffentlich	 geförderten	Wohnraums	 im	 Sinne	 des	 Zweiten	
Wohnungsbaugesetzes	oder	im	Rahmen	der	sozialen	Wohnraumförderung	bei	der	Schaffung	
von	Wohnraum	im	Sinne	des	§	16	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	des	Wohnraumförderungsgesetzes	oder	
entsprechender	landesrechtlicher	Regelungen	im	Rahmen	der	Selbsthilfe	tätig	sind,	

17.		 Pflegepersonen	im	Sinne	des	§	19	Satz	1	und	2	des	Elften	Buches	bei	der	Pflege	eines	Pflege-
bedürftigen	mit	mindestens	Pflegegrad	2	im	Sinne	der	§§	14	und	15	Absatz	3	des	Elften	Bu-
ches;	die	versicherte	Tätigkeit	umfasst	pflegerische	Maßnahmen	in	den	in	§	14	Absatz	2	des	
Elften	Buches	genannten	Bereichen	sowie	Hilfen	bei	der	Haushaltsführung	nach	§	18a	Ab-
satz	3	Satz	4	Nummer	2	des	Elften	Buches.	

(1a)	Versichert	sind	auch	Personen,	die	nach	Erfüllung	der	Schulpflicht	auf	der	Grundlage	einer	
schriftlichen	 Vereinbarung	 im	 Dienst	 eines	 geeigneten	 Trägers	 im	 Umfang	 von	 durchschnittlich	
mindestens	acht	Wochenstunden	und	für	die	Dauer	von	mindestens	sechs	Monaten	als	Freiwillige	
einen	Freiwilligendienst	aller	Generationen	unentgeltlich	leisten.	Als	Träger	des	Freiwilligendiens-
tes	aller	Generationen	geeignet	sind	 inländische	 juristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts	oder	
unter	 §	 5	 Abs.	 1	 Nr.	 9	 des	 Körperschaftsteuergesetzes	 fallende	 Einrichtungen	 zur	 Förderung	 ge-
meinnütziger,	mildtätiger	oder	kirchlicher	Zwecke	(§§	52	bis	54	der	Abgabenordnung),	wenn	sie	die	
Haftpflichtversicherung	und	eine	kontinuierliche	Begleitung	der	Freiwilligen	und	deren	Fort-	und	
Weiterbildung	 im	 Umfang	 von	mindestens	 durchschnittlich	 60	 Stunden	 je	 Jahr	 sicherstellen.	 Die	
Träger	haben	fortlaufende	Aufzeichnungen	zu	führen	über	die	bei	ihnen	nach	Satz	1	tätigen	Perso-
nen,	die	Art	und	den	Umfang	der	Tätigkeiten	und	die	Einsatzorte.	Die	Aufzeichnungen	sind	mindes-
tens	fünf	Jahre	lang	aufzubewahren.	
(2)	Ferner	sind	Personen	versichert,	die	wie	nach	Absatz	1	Nr.	1	Versicherte	tätig	werden.	Satz	1	

gilt	 auch	 für	Personen,	 die	während	 einer	 aufgrund	 eines	Gesetzes	 angeordneten	Freiheitsentzie-
hung	 oder	 aufgrund	 einer	 strafrichterlichen,	 staatsanwaltlichen	 oder	 jugendbehördlichen	 Anord-
nung	wie	Beschäftigte	tätig	werden.	
(3)	Absatz	1	Nr.	1	gilt	auch	für	
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1. Personen,	die	im	Ausland	bei	einer	amtlichen	Vertretung	des	Bundes	oder	der	Länder	oder	bei	
deren	Leitern,	Mitgliedern	oder	Bediensteten	beschäftigt	sind	und	in	der	gesetzlichen	Renten-
versicherung	nach	§	4	Absatz	1	Satz	2	des	Sechsten	Buches	pflichtversichert	sind,	

2. Personen,	die	
a) im	 Sinne	 des	 Entwicklungshelfer-Gesetzes	 Entwicklungsdienst	 oder	 Vorbereitungsdienst	
leisten,	

b) einen	entwicklungspolitischen	Freiwilligendienst	 „weltwärts“	 im	Sinne	der	Richtlinie	des	
Bundesministeriums	für	wirtschaftliche	Zusammenarbeit	und	Entwicklung	vom	1.	August	
2007	(BAnz.	2008	S.	1297)	leisten,	

c) einen	Internationalen	 Jugendfreiwilligendienst	 im	Sinne	der	Richtlinie	 Internationaler	 Ju-
gendfreiwilligendienst	des	Bundesministeriums	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend	
vom	20.	Dezember	2010	(GMBl.	S.	1778)	leisten,	

3. Personen,	die	
a) eine	 Tätigkeit	 bei	 einer	 zwischenstaatlichen	 oder	 überstaatlichen	 Organisation	 ausüben	
und	deren	Beschäftigungsverhältnis	im	öffentlichen	Dienst	während	dieser	Zeit	ruht,	

b) als	Lehrkräfte	vom	Auswärtigen	Amt	durch	das	Bundesverwaltungsamt	an	Schulen	im	Aus-
land	vermittelt	worden	sind	oder	

c) für	ihre	Tätigkeit	bei	internationalen	Einsätzen	zur	zivilen	Krisenprävention	als	Sekundier-
te	nach	dem	Sekundierungsgesetz	abgesichert	werden.	

Die	 Versicherung	 nach	 Satz	 1	Nummer	 3	 Buchstabe	 a	 und	 c	 erstreckt	 sich	 auch	 auf	 Unfälle	 oder	
Krankheiten,	die	 infolge	einer	Verschleppung	oder	einer	Gefangenschaft	eintreten	oder	darauf	be-
ruhen,	dass	der	Versicherte	aus	sonstigen	mit	seiner	Tätigkeit	zusammenhängenden	Gründen,	die	er	
nicht	zu	vertreten	hat,	dem	Einflussbereich	seines	Arbeitgebers	oder	der	für	die	Durchführung	sei-
nes	Einsatzes	verantwortlichen	Einrichtung	entzogen	ist.	Gleiches	gilt,	wenn	Unfälle	oder	Krankhei-
ten	 auf	 gesundheitsschädigende	 oder	 sonst	 vom	 Inland	wesentlich	 abweichende	 Verhältnisse	 bei	
der	Tätigkeit	oder	dem	Einsatz	im	Ausland	zurückzuführen	sind.	Soweit	die	Absätze	1	bis	2	weder	
eine	Beschäftigung	noch	 eine	 selbständige	Tätigkeit	 voraussetzen,	 gelten	 sie	 abweichend	 von	 §	 3	
Nr.	2	des	Vierten	Buches	für	alle	Personen,	die	die	in	diesen	Absätzen	genannten	Tätigkeiten	im	In-
land	ausüben;	§	4	des	Vierten	Buches	gilt	entsprechend.	Absatz	1	Nr.	13	gilt	auch	für	Personen,	die	
im	Ausland	tätig	werden,	wenn	sie	im	Inland	ihren	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	haben.	
(4)	Familienangehörige	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	5	Buchstabe	b	sind	
1. Verwandte	bis	zum	dritten	Grade,	
2. Verschwägerte	bis	zum	zweiten	Grade,	
3. Pflegekinder	(§	56	Abs.	2	Nr.	2	des	Ersten	Buches)	

der	Unternehmer,	ihrer	Ehegatten	oder	ihrer	Lebenspartner.3	

	
				3		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	29.	April	1997	(BGBl.	I	S.	968)	hat	Nr.	5	in	Abs.	1	geän-

dert.	
	 Artikel	4	Nr.	1	lit.	b	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	in	Abs.	1	Nr.	12	„einschließlich	

der	 satzungsmäßigen	Veranstaltungen,	die	der	Nachwuchsförderung	dienen,“	nach	 „dieser	Unterneh-
men“	eingefügt.	

	 01.12.1997.—§	23	des	Gesetzes	 vom	5.	November	 1997	 (BGBl.	 I	 S.	 2631)	 hat	Buchstabe	 b	 in	Abs.	 1		
Nr.	13	neu	gefasst.	Buchstabe	b	lautete:	

„b)	Blut	oder	körpereigenes	Gewebe	spenden,“.	
	 01.01.1998.—Artikel	7	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	März	1997	(BGBl.	I	S.	594)	hat	in	Abs.	1	Nr.	14	„Ar-

beitsförderungsgesetzes“	durch	„Dritten	Buches“	ersetzt.	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	Nr.	4	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	
„4.		Behinderte,	die	in	nach	dem	Schwerbehindertengesetz	anerkannten	Werkstätten	für	Behinderte	

oder	in	nach	dem	Blindenwarenvertriebsgesetz	anerkannten	Blindenwerkstätten	oder	für	diese	
Einrichtungen	in	Heimarbeit	tätig	sind,“.	
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	 Artikel	7	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	15	Buchstabe	a	„Leistungen	stationärer	oder	

teilstationärer	medizinischer	Rehabilitation“	durch	„stationäre,	teilstationäre	oder	ambulante	Leistun-
gen	zur	medizinischen	Rehabilitation“	ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	15	Buchstabe	b	„berufsfördernden	Maßnahmen	
zur	Rehabilitation“	durch	„Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben“	ersetzt.	

	 01.08.2001.—Artikel	3	§	54	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Februar	2001	(BGBl.	I	S.	266)	hat	in	Abs.	1	
Nr.	5	Buchstabe	a,	Nr.	6	und	7	jeweils	„oder	Lebenspartner“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	3	§	54	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„oder	ihrer	Ehegatten“	durch	„	,	ihrer	Ehegat-
ten	oder	ihrer	Lebenspartner“	ersetzt.	

	 01.01.2002.—Artikel	24	des	Gesetzes	vom	13.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2376)	hat	Nr.	16	in	Abs.	1	neu	
gefasst.	Nr.	16	lautete:	

„16.		Personen,	die	bei	der	Schaffung	öffentlich	geförderten	Wohnraums	im	Sinne	des	Zweiten	Woh-
nungsbaugesetzes	im	Rahmen	der	Selbsthilfe	tätig	sind,“.	

	 01.01.2004.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2848)	hat	in	Abs.	1	Nr.	14	
und	15	Buchstabe	b	„Bundesanstalt“	durch	„Bundesagentur“	ersetzt.	

	 06.08.2004.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	in	Abs.	1	Nr.	14	„,	eines	
nach	§	6a	des	Zweiten	Buches	zugelassenen	kommunalen	Trägers	oder	des	nach	§	6	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	
des	Zweiten	Buches	zuständigen	Trägers“	nach	„Arbeit“	eingefügt.	

	 01.01.2005.—Artikel	7	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2954)	hat	in	Abs.	1	Nr.	14	
„Dritten	Buches	oder	des	Bundessozialhilfegesetzes“	durch	„Zweiten	oder	des	Dritten	Buches“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	Nr.	10	in	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Nr.	10	lautete:	

„10.		Personen,	die	für	Körperschaften,	Anstalten	oder	Stiftungen	des	öffentlichen	Rechts	oder	deren	
Verbände	oder	Arbeitsgemeinschaften,	 für	öffentlich-rechtliche	Religionsgemeinschaften	oder	
für	 die	 in	 den	 Nummern	 2	 und	 8	 genannten	 Einrichtungen	 ehrenamtlich	 tätig	 sind	 oder	 an	
Ausbildungsveranstaltungen	für	diese	Tätigkeit	teilnehmen,“.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	2	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	
und	Abs.	3	Satz	1	Nr.	3	eingefügt.	

	 01.10.2005.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	8.	September	2005	(BGBl.	I	S.	2729)	hat	in	Abs.	1	Nr.	8	
lit.	a	das	Komma	am	Ende	durch	„	 ,	sowie	während	der	Betreuung	durch	geeignete	Tagespflegeperso-
nen	im	Sinne	von	§	23	des	Achten	Buches,“	ersetzt.	

	 14.09.2007.—Artikel	25	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	7.	September	2007	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	
„nach	dem	Blindenwarenvertriebsgesetz	anerkannten	Blindenwerkstätten“	durch	„Blindenwerkstätten	
im	Sinne	des	§	143	des	Neunten	Buches“	ersetzt.	

	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2130)	hat	 in	Abs.	1		
Nr.	14	„oder“	nach	„kommunalen	Trägers“	durch	ein	Komma	ersetzt	und	„oder	eines	beauftragten	Drit-
ten	nach	§	37	des	Dritten	Buches“	nach	„zuständigen	Trägers“	eingefügt.	

	 Artikel	 1	Nr.	 2	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 1	Nr.	 16	 „oder	 entsprechender	 landesrechtlicher	
Regelungen“	nach	„Wohnraumförderungsgesetzes“	eingefügt.	

	 01.01.2009.—Artikel	4a	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2940)	hat	Abs.	1a	einge-
fügt.	

	 Artikel	5	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1939)	hat	Nr.	2	in	Abs.	3	Satz	1	neu	ge-
fasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.	Entwicklungshelfer	 im	 Sinne	 des	 Entwicklungshelfer-Gesetzes,	 die	 Entwicklungsdienst	 oder	
Vorbereitungsdienst	leisten,“.	

	 Artikel	5	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„und	2“	durch	„bis	2“	ersetzt.	
	 23.07.2009.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1974)	hat	Nr.	3	in	Abs.	3	Satz	1	

neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.	Personen,	die	

a) eine	Tätigkeit	bei	einer	zwischenstaatlichen	oder	überstaatlichen	Organisation	ausüben	und	
deren	Beschäftigungsverhältnis	 im	öffentlichen	Dienst	während	dieser	Zeit	 ruht.	Der	Versi-
cherungsschutz	erstreckt	sich	auch	auf	Unfälle	oder	Krankheiten,	die	infolge	einer	Verschlep-
pung	 oder	 einer	 Gefangenschaft	 eintreten	 oder	 darauf	 beruhen,	 dass	 der	 Versicherte	 aus	
sonstigen	mit	seiner	Tätigkeit	zusammenhängenden	Gründen,	die	er	nicht	zu	vertreten	hat,	
dem	Einflussbereich	seines	Arbeitgebers	entzogen	ist,	
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§	3	Versicherung	kraft	Satzung	
(1)	Die	Satzung	kann	bestimmen,	daß	und	unter	welchen	Voraussetzungen	sich	die	Versicherung	

erstreckt	auf	
	

b) als	Lehrkräfte	vom	Auswärtigen	Amt	durch	das	Bundesverwaltungsamt	an	Schulen	 im	Aus-
land	vermittelt	worden	sind.“	

	 Artikel	2	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1127)	hat	in	Abs.	1	Nr.	14	das	

Komma	nach	 „kommunalen	Trägers“	durch	 „oder“	ersetzt	und	 „oder	eines	beauftragten	Dritten	nach		
§	37	des	Dritten	Buches“	nach	„zuständigen	Trägers“	gestrichen.	

	 03.05.2011.—Artikel	11	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	28.	April	2011	(BGBl.	I	S.	687)	hat	Abs.	3	Satz	1	Nr.	2	
Buchstabe	c	eingefügt.	

	 29.06.2011.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1202)	hat	Nr.	1	in	Abs.	3	Satz	1	neu	
gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		Deutsche,	die	 im	Ausland	bei	einer	amtlichen	Vertretung	des	Bundes	oder	der	Länder	oder	bei	
deren	Leitern,	deutschen	Mitgliedern	oder	Bediensteten	beschäftigt	sind,“.	

01.01.2012.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	3057)	hat	Nr.	14	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Nr.	14	lautete:	

„14.		Personen,	die	nach	den	Vorschriften	des	Zweiten	oder	des	Dritten	Buches	der	Meldepflicht	un-
terliegen,	 wenn	 sie	 einer	 besonderen,	 an	 sie	 im	 Einzelfall	 gerichteten	 Aufforderung	 einer	
Dienststelle	der	Bundesagentur	 für	Arbeit,	eines	nach	§	6a	des	Zweiten	Buches	zugelassenen	
kommunalen	Trägers	oder	des	nach	§	6	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	des	Zweiten	Buches	zuständigen	
Trägers	nachkommen,	diese	oder	eine	andere	Stelle	aufzusuchen,“.	

01.08.2012.—Artikel	 2b	Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	21.	 Juli	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 1601)	 hat	 in	 Abs.	 1	Nr.	 13	
Buchstabe	 b	 „oder	 bei	 denen	Voruntersuchungen	 oder	Nachsorgemaßnahmen	 anlässlich	 der	 Spende	
vorgenommen	werden“	am	Ende	eingefügt.	
01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	
„eine	 landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft“	durch	„die	 landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft“	
ersetzt.	
Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	15	Buchstabe	a	„einer	landwirtschaftlichen	Al-
terskasse“	durch	„der	landwirtschaftlichen	Alterskasse“	ersetzt.	
22.04.2015.—Artikel	4	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	in	Abs.	1	Nr.	8	
Buchstabe	a	„sowie“	nach	„bedürfen,“	gestrichen	und	„sowie	während	der	Teilnahme	an	vorschulischen	
Sprachförderungskursen,	wenn	die	Teilnahme	auf	Grund	landesrechtlicher	Regelungen	erfolgt“	am	En-
de	eingefügt.	
	01.01.2017.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	Nr.	17	in	Abs.	1	neu	
gefasst.	Nr.	17	lautete:	

„17.	 Pflegepersonen	im	Sinne	des	§	19	des	Elften	Buches	bei	der	Pflege	eines	Pflegebedürftigen	im	
Sinne	des	§	14	des	Elften	Buches;	die	versicherte	Tätigkeit	umfaßt	Pflegetätigkeiten	im	Bereich	
der	Körperpflege	und	–	soweit	diese	Tätigkeiten	überwiegend	Pflegebedürftigen	zugute	kom-
men	 –	 Pflegetätigkeiten	 in	 den	 Bereichen	 der	 Ernährung,	 der	Mobilität	 sowie	 der	 hauswirt-
schaftlichen	Versorgung	(§	14	Abs.	4	des	Elften	Buches).“	

	 11.04.2017.—Artikel	1b	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	4.	April	2017	(BGBl.	I	S.	778)	hat	Abs.	1	Nr.	13	Buchsta-
be	d	eingefügt.	

	 05.07.2017.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	27.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	2070)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	3	Buch-
stabe	c	„durch	einen	Sekundierungsvertrag“	durch	„als	Sekundierte“	ersetzt.	

	 01.01.2018.—Artikel	8	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	
„	,	bei	 einem	 anderen	 Leistungsanbieter	 nach	 §	 60	 des	 Neunten	 Buches“	 nach	 „für	 behinderte	 Men-
schen“	eingefügt	und	„§	143“	durch	„§	226“	ersetzt.	

	 01.07.2020.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	Abs.	1	Nr.	15	Buch-
stabe	d	eingefügt.	

	 01.10.2023.—Artikel	8	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2023	(BGBl.	I	Nr.	155)	hat	in	Abs.	1	Nr.	17	„§	18	Ab-
satz	5a	Satz	3“	durch	„§	18a	Absatz	3	Satz	4“	ersetzt.	

	 01.01.2024.—Artikel	8	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2759)	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	
Buchstabe	c	„Personenhandelsgesellschaften“	durch	„rechtsfähigen	Personengesellschaften“	ersetzt.	
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1. Unternehmer	und	ihre	im	Unternehmen	mitarbeitenden	Ehegatten	oder	Lebenspartner,	
2. Personen,	die	sich	auf	der	Unternehmensstätte	aufhalten;	§	2	Absatz	3	Satz	4	erster	Halbsatz	
gilt	entsprechend,	

3. Personen,	die	
a) im	Ausland	bei	einer	staatlichen	deutschen	Einrichtung	beschäftigt	werden,	
b) im	Ausland	von	einer	staatlichen	deutschen	Einrichtung	anderen	Staaten	zur	Arbeitsleis-
tung	zur	Verfügung	gestellt	werden;	

Versicherungsschutz	 besteht	 nur,	 soweit	 die	 Personen	nach	dem	Recht	 des	Beschäftigungs-
staates	nicht	unfallversichert	sind,	

4. ehrenamtlich	Tätige	und	bürgerschaftlich	Engagierte,	
5. Kinder	und	Jugendliche	während	der	Teilnahme	an	Sprachförderungskursen,	wenn	die	Teil-
nahme	auf	Grund	landesrechtlicher	Regelungen	erfolgt.	

(2)	Absatz	1	gilt	nicht	für	
1. Haushaltsführende,	
2. Unternehmer	von	nicht	gewerbsmäßig	betriebenen	Binnenfischereien	oder	Imkereien	und	ih-
re	im	Unternehmen	mitarbeitenden	Ehegatten	oder	Lebenspartner,	

3. Personen,	 die	 aufgrund	 einer	 vom	 Fischerei-	 oder	 Jagdausübungsberechtigten	 erteilten	 Er-
laubnis	als	Fischerei-	oder	Jagdgast	fischen	oder	jagen,	

4. Reeder,	die	nicht	zur	Besatzung	des	Fahrzeugs	gehören,	und	ihre	im	Unternehmen	mitarbei-
tenden	Ehegatten	oder	Lebenspartner.4	

	
§	4	Versicherungsfreiheit	
(1)	Versicherungsfrei	sind	
1. Personen,	 soweit	 für	 sie	 beamtenrechtliche	 Unfallfürsorgevorschriften	 oder	 entsprechende	
Grundsätze	gelten;	ausgenommen	sind	Ehrenbeamte	und	ehrenamtliche	Richter,	

2. Personen	in	der	Zeit,	in	der	sie	aufgrund	gesetzlicher	Pflicht	Wehrdienst	oder	Zivildienst	leis-
ten.	

3. satzungsmäßige	Mitglieder	geistlicher	Genossenschaften,	Diakonissen	und	Angehörige	ähnli-
cher	Gemeinschaften,	wenn	ihnen	nach	den	Regeln	der	Gemeinschaft	Anwartschaft	auf	die	in	
der	Gemeinschaft	übliche	Versorgung	gewährleistet	und	die	Erfüllung	der	Gewährleistung	ge-
sichert	ist.	

(2)	Von	der	Versicherung	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	5	sind	frei	
1. Personen,	 die	 aufgrund	 einer	 vom	 Fischerei-	 oder	 Jagdausübungsberechtigten	 erteilten	 Er-
laubnis	als	Fischerei-	oder	Jagdgast	fischen	oder	jagen,	

2. Unternehmer	 von	Binnenfischereien,	 Imkereien	und	Unternehmen	nach	 §	123	Abs.	 1	Nr.	 2,	
wenn	 diese	 Unternehmen	 nicht	 gewerbsmäßig	 betrieben	 werden	 und	 nicht	 Neben-	 oder	
Hilfsunternehmen	eines	anderen	landwirtschaftlichen	Unternehmens	sind,	sowie	ihre	im	Un-
ternehmen	mitarbeitenden	Ehegatten	oder	Lebenspartner;	das	gleiche	gilt	 für	Personen,	die	
in	 diesen	 Unternehmen	 als	 Verwandte	 oder	 Verschwägerte	 bis	 zum	 zweiten	 Grad	 oder	 als	
Pflegekind	der	Unternehmer,	ihrer	Ehegatten	oder	Lebenspartner	unentgeltlich	tätig	sind.	Ein	

	
				4		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2001.—Artikel	3	§	54	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Februar	2001	(BGBl.	I	S.	266)	hat	in	Abs.	1	

Nr.	1	„oder	Lebenspartner“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	3	§	54	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	und	4	jeweils	„oder	Lebenspartner“	am	

Ende	eingefügt.	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	

den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	3	und	4	eingefügt.	
	 22.04.2015.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	 I	S.	583)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	4	den	

Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	5	eingefügt.	
	 01.01.2023.—Artikel	8	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2759)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	

„Abs.	3	Satz	2“	durch	„Absatz	3	Satz	4“	ersetzt.	
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Unternehmen	der	Imkerei	gilt	als	nicht	gewerbsmäßig	betrieben,	wenn	nicht	mehr	als	25	Bie-
nenvölker	gehalten	werden.	

(3)	Von	der	Versicherung	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	9	sind	frei	selbständig	tätige	Ärzte,	Zahnärzte,	Tier-
ärzte,	Psychotherapeuten,	Psychologische	Psychotherapeuten,	Kinder-	und	Jugendlichenpsychothe-
rapeuten,	Heilpraktiker	und	Apotheker.	
(4)	Von	der	Versicherung	nach	§	2	Abs.	2	 ist	 frei,	wer	 in	 einem	Haushalt	 als	Verwandter	oder	

Verschwägerter	bis	zum	zweiten	Grad	oder	als	Pflegekind	der	Haushaltsführenden,	der	Ehegatten	
oder	der	Lebenspartner	unentgeltlich	tätig	ist,	es	sei	denn,	er	ist	in	einem	in	§	124	Nr.	1	genannten	
Haushalt	tätig.	
(5)	 Von	 der	 Versicherung	 nach	 §	 2	 Abs.	 2	 sind	 frei	 Personen,	 die	 als	 Familienangehörige	 (§	 2	

Abs.	4)	der	Unternehmer,	 ihrer	Ehegatten	oder	Lebenspartner	 in	einem	Unternehmen	nach	§	123	
Abs.	1	Nr.	1	bis	5	unentgeltlich	tätig	sind,	wenn	sie	die	Voraussetzungen	für	den	Anspruch	auf	eine	
Rente	wegen	Alters	nach	dem	Recht	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	einschließlich	der	Alters-
sicherung	der	Landwirte	erfüllen	und	die	Rente	beantragt	haben.5	
	
§	5	Versicherungsbefreiung	
Von	der	Versicherung	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	5	werden	auf	Antrag	Unternehmer	landwirtschaftlicher	

Unternehmen	im	Sinne	des	§	123	Abs.	1	Nr.	1	bis	zu	einer	Größe	von	0,25	Hektar	und	ihre	Ehegatten	
oder	Lebenspartner	unwiderruflich	befreit;	dies	gilt	nicht	für	Spezialkulturen.	Das	Nähere	bestimmt	
die	Satzung.6	
	
§	6	Freiwillige	Versicherung	
(1)	Auf	schriftlichen	oder	elektronischen	Antrag	können	sich	versichern	

	
				5		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	16.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1311)	hat	in	Abs.	3	„Psychologische	

Psychotherapeuten,	Kinder-	und	Jugendlichenpsychotherapeuten,“	nach	„Tierärzte,“	eingefügt.	
	 01.08.2001.—Artikel	3	§	54	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Februar	2001	(BGBl.	I	S.	266)	hat	in	Abs.	2	

Nr.	2	„oder	Lebenspartner“	jeweils	nach	„Ehegatten“	eingefügt	und	„Unternehmer	oder“	durch	„Unter-
nehmer“	ersetzt.	

	 Artikel	3	§	54	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„oder	der	Ehegatten“	durch	„	,	der	Ehegatten	
oder	der	Lebenspartner“	ersetzt.	

	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	2	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 2984)	hat	Abs.	2		
Nr.	2	Satz	2	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 01.09.2020.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	15.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1604)	hat	in	Abs.	3	„Psy-

chotherapeuten,“	nach	„Tierärzte,“	eingefügt.	
	 01.01.2024.—Artikel	35	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2652)	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.	Personen,	 soweit	 für	 sie	 das	 Bundesversorgungsgesetz	 oder	 Gesetze,	 die	 eine	 entsprechende	

Anwendung	des	Bundesversorgungsgesetzes	vorsehen,	gelten,	es	sei	denn,	daß	
a)	 der	Versicherungsfall	zugleich	die	Folge	einer	Schädigung	im	Sinne	dieser	Gesetze	ist	oder	
b)	 es	sich	um	eine	Schädigung	im	Sinne	des	§	5	Abs.	1	Buchstabe	e	des	Bundesversorgungsge-

setzes	handelt,“.	
	 01.01.2025.—Artikel	41	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3932)	hat	Nr.	2	 in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
„2.		Personen	in	der	Zeit,	in	der	sie	Zivildienst	leisten,	und	Personen,	für	die	das	Soldatenentschädi-

gungsgesetz	gilt,“.	
				6		 ÄNDERUNGEN	
	 30.03.2005.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	„0,12	Hektar“	durch	

„0,25	Hektar“	ersetzt.	
	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1127)	hat	in	Satz	1	„oder	Le-

benspartner“	nach	„Ehegatten“	eingefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Siebtes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Unfallversicherung	(Stand:	01.01.2024)	 9	

1. Unternehmer	und	ihre	im	Unternehmen	mitarbeitenden	Ehegatten	oder	Lebenspartner;	aus-
genommen	sind	Haushaltsführende,	Unternehmer	von	nicht	gewerbsmäßig	betriebenen	Bin-
nenfischereien,	von	nicht	gewerbsmäßig	betriebenen	Unternehmen	nach	§	123	Abs.	1	Nr.	2	
und	ihre	Ehegatten	oder	Lebenspartner	sowie	Fischerei-	und	Jagdgäste,	

2. Personen,	 die	 in	 Kapital-	 oder	 rechtsfähigen	 Personengesellschaften	 regelmäßig	wie	 Unter-
nehmer	selbständig	tätig	sind,	

3. gewählte	oder	beauftragte	Ehrenamtsträger	in	gemeinnützigen	Organisationen,	
4. Personen,	 die	 in	 Verbandsgremien	 und	 Kommissionen	 für	 Arbeitgeberorganisationen	 und	
Gewerkschaften	 sowie	 anderen	 selbständigen	 Arbeitnehmervereinigungen	 mit	 sozial-	 oder	
berufspolitischer	Zielsetzung	 (sonstige	Arbeitnehmervereinigungen)	ehrenamtlich	 tätig	 sind	
oder	an	Ausbildungsveranstaltungen	für	diese	Tätigkeit	teilnehmen,	

5. Personen,	die	ehrenamtlich	für	Parteien	im	Sinne	des	Parteiengesetzes	tätig	sind	oder	an	Aus-
bildungsveranstaltungen	für	diese	Tätigkeit	teilnehmen.	

In	den	Fällen	des	Satzes	1	Nummer	3	kann	auch	die	Organisation,	für	die	die	Ehrenamtsträger	tätig	
sind,	oder	ein	Verband,	 in	dem	die	Organisation	Mitglied	 ist,	den	Antrag	stellen;	eine	namentliche	
Bezeichnung	 der	 Versicherten	 ist	 in	 diesen	 Fällen	 nicht	 erforderlich.	 In	 den	 Fällen	 des	 Satzes	 1	
Nummer	4	und	5	gilt	Satz	2	entsprechend.	
(2)	Die	Versicherung	beginnt	mit	dem	Tag,	der	dem	Eingang	des	Antrags	folgt.	Die	Versicherung	

erlischt,	wenn	der	Beitrag	oder	Beitragsvorschuß	binnen	zwei	Monaten	nach	Fälligkeit	nicht	gezahlt	
worden	ist.	Eine	Neuanmeldung	bleibt	so	lange	unwirksam,	bis	der	rückständige	Beitrag	oder	Bei-
tragsvorschuß	entrichtet	worden	ist.7	
	

Dritter	Abschnitt	
Versicherungsfall	

	
§	7	Begriff	
(1)	Versicherungsfälle	sind	Arbeitsunfälle	und	Berufskrankheiten.	
(2)	Verbotswidriges	Handeln	schließt	einen	Versicherungsfall	nicht	aus.	

	
§	8	Arbeitsunfall	
(1)	Arbeitsunfälle	sind	Unfälle	von	Versicherten	infolge	einer	den	Versicherungsschutz	nach	§	2,	

3	oder	6	begründenden	Tätigkeit	(versicherte	Tätigkeit).	Unfälle	sind	zeitlich	begrenzte,	von	außen	
auf	 den	Körper	 einwirkende	 Ereignisse,	 die	 zu	 einem	Gesundheitsschaden	 oder	 zum	Tod	 führen.	
Wird	die	versicherte	Tätigkeit	 im	Haushalt	der	Versicherten	oder	an	einem	anderen	Ort	ausgeübt,	

	
				7		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	

den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2447)	hat	Abs.	1	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	2a	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	

„oder	Imkereien“	nach	„Binnenfischereien“	gestrichen.	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	3	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2130)	hat	 in	Abs.	1		

Nr.	3	„oder	beauftragte“	nach	„gewählte“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	4	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und		

Abs.	1	Nr.	5	eingefügt.	
	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1127)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	je-

weils	„oder	Lebenspartner“	nach	„Ehegatten“	eingefügt.	
	 05.04.2017.—Artikel	163	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	29.	März	2017	(BGBl.	 I	S.	626)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

„oder	elektronischen“	nach	„schriftlichen“	eingefügt.	
	 01.01.2024.—Artikel	8	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2759)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	2	„Personenhandelsgesellschaften“	durch	„rechtsfähigen	Personengesellschaften“	ersetzt.	
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besteht	 Versicherungsschutz	 in	 gleichem	 Umfang	wie	 bei	 Ausübung	 der	 Tätigkeit	 auf	 der	 Unter-
nehmensstätte.	
(2)	Versicherte	Tätigkeiten	sind	auch	
1.		 das	 Zurücklegen	 des	 mit	 der	 versicherten	 Tätigkeit	 zusammenhängenden	 unmittelbaren	

Weges	nach	und	von	dem	Ort	der	Tätigkeit,	
2.		 das	Zurücklegen	des	von	einem	unmittelbaren	Weg	nach	und	von	dem	Ort	der	Tätigkeit	ab-

weichenden	Weges,	um	
a)		Kinder	von	Versicherten	(§	56	des	Ersten	Buches),	die	mit	ihnen	in	einem	gemeinsamen	
Haushalt	leben,	wegen	ihrer,	ihrer	Ehegatten	oder	ihrer	Lebenspartner	beruflichen	Tätig-
keit	fremder	Obhut	anzuvertrauen	oder	

b)		mit	anderen	Berufstätigen	oder	Versicherten	gemeinsam	ein	Fahrzeug	zu	benutzen,	
2a.	 das	Zurücklegen	des	unmittelbaren	Weges	nach	und	von	dem	Ort,	an	dem	Kinder	von	Versi-

cherten	nach	Nummer	2	Buchstabe	a	fremder	Obhut	anvertraut	werden,	wenn	die	versicher-
te	Tätigkeit	an	dem	Ort	des	gemeinsamen	Haushalts	ausgeübt	wird,	

3.		 das	Zurücklegen	des	von	einem	unmittelbaren	Weg	nach	und	von	dem	Ort	der	Tätigkeit	ab-
weichenden	Weges	der	Kinder	von	Personen	(§	56	des	Ersten	Buches),	die	mit	ihnen	in	ei-
nem	gemeinsamen	Haushalt	leben,	wenn	die	Abweichung	darauf	beruht,	daß	die	Kinder	we-
gen	 der	 beruflichen	 Tätigkeit	 dieser	 Personen	 oder	 deren	 Ehegatten	 oder	 deren	 Lebens-
partner	fremder	Obhut	anvertraut	werden,	

4.		 das	 Zurücklegen	 des	mit	 der	 versicherten	 Tätigkeit	 zusammenhängenden	Weges	 von	 und	
nach	der	 ständigen	Familienwohnung,	wenn	die	Versicherten	wegen	der	Entfernung	 ihrer	
Familienwohnung	von	dem	Ort	der	Tätigkeit	an	diesem	oder	in	dessen	Nähe	eine	Unterkunft	
haben,	

5.		 das	mit	einer	versicherten	Tätigkeit	zusammenhängende	Verwahren,	Befördern,	Instandhal-
ten	und	Erneuern	eines	Arbeitsgeräts	oder	einer	Schutzausrüstung	sowie	deren	Erstbeschaf-
fung,	wenn	diese	auf	Veranlassung	der	Unternehmer	erfolgt.	

(3)	Als	Gesundheitsschaden	gilt	auch	die	Beschädigung	oder	der	Verlust	eines	Hilfsmittels.8	
	
§	9	Berufskrankheit	
(1)	Berufskrankheiten	sind	Krankheiten,	die	die	Bundesregierung	durch	Rechtsverordnung	mit	

Zustimmung	 des	Bundesrates	 als	 Berufskrankheiten	 bezeichnet	 und	 die	 Versicherte	 infolge	 einer	
den	Versicherungsschutz	nach	§	2,	3	oder	6	begründenden	Tätigkeit	erleiden.	Die	Bundesregierung	
wird	ermächtigt,	in	der	Rechtsverordnung	solche	Krankheiten	als	Berufskrankheiten	zu	bezeichnen,	
die	nach	den	Erkenntnissen	der	medizinischen	Wissenschaft	durch	besondere	Einwirkungen	verur-
sacht	sind,	denen	bestimmte	Personengruppen	durch	ihre	versicherte	Tätigkeit	 in	erheblich	höhe-
rem	Grade	als	die	übrige	Bevölkerung	ausgesetzt	sind;	sie	kann	dabei	bestimmen,	daß	die	Krankhei-
ten	nur	dann	Berufskrankheiten	sind,	wenn	sie	durch	Tätigkeiten	in	bestimmten	Gefährdungsberei-
chen	verursacht	worden	 sind.	 In	der	Rechtsverordnung	kann	 ferner	bestimmt	werden,	 inwieweit	
Versicherte	in	Unternehmen	der	Seefahrt	auch	in	der	Zeit	gegen	Berufskrankheiten	versichert	sind,	
in	der	sie	an	Land	beurlaubt	sind.	
(1a)	Beim	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	wird	ein	Ärztlicher	Sachverständigenbei-

rat	Berufskrankheiten	gebildet.	Der	Sachverständigenbeirat	ist	ein	wissenschaftliches	Gremium,	das	
das	 Bundesministerium	 bei	 der	 Prüfung	 der	medizinischen	 Erkenntnisse	 zur	 Bezeichnung	 neuer	

	
				8		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2001.—Artikel	3	§	54	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Februar	2001	(BGBl.	I	S.	266)	hat	in	Abs.	2	

Nr.	2	Buchstabe	a	„oder	ihrer	Ehegatten“	durch	„	,	ihrer	Ehegatten	oder	ihrer	Lebenspartner“	ersetzt.	
	 Artikel	3	§	54	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	3	„oder	deren	Lebenspartner“	nach	„Ehe-

gatten“	eingefügt.	
	 18.06.2021.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1762)	hat	Abs.	1	Satz	3	einge-

fügt.	
	 Artikel	5	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Nr.	2a	eingefügt.	
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und	zur	Erarbeitung	wissenschaftlicher	Stellungnahmen	zu	bestehenden	Berufskrankheiten	unter-
stützt.	Bei	der	Bundesanstalt	für	Arbeitsschutz	und	Arbeitsmedizin	wird	eine	Geschäftsstelle	einge-
richtet,	die	den	Sachverständigenbeirat	bei	der	Erfüllung	seiner	Arbeit	organisatorisch	und	wissen-
schaftlich,	insbesondere	durch	die	Erstellung	systematischer	Reviews,	unterstützt.	Das	Nähere	über	
die	 Stellung	 und	 die	 Organisation	 des	 Sachverständigenbeirats	 und	 der	 Geschäftsstelle	 regelt	 die	
Bundesregierung	in	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	1.	
(2)	Die	Unfallversicherungsträger	haben	eine	Krankheit,	die	nicht	 in	der	Rechtsverordnung	be-

zeichnet	 ist	 oder	 bei	 der	 die	 dort	 bestimmten	 Voraussetzungen	 nicht	 vorliegen,	wie	 eine	 Berufs-
krankheit	 als	 Versicherungsfall	 anzuerkennen,	 sofern	 im	 Zeitpunkt	 der	 Entscheidung	 nach	 neuen	
Erkenntnissen	 der	 medizinischen	 Wissenschaft	 die	 Voraussetzungen	 für	 eine	 Bezeichnung	 nach	
Absatz	1	Satz	2	erfüllt	sind.	
(2a)	Krankheiten,	die	bei	Versicherten	vor	der	Bezeichnung	als	Berufskrankheiten	bereits	ent-

standen	waren,	sind	rückwirkend	frühestens	anzuerkennen	
1.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	als	Berufskrankheit	zu	dem	Zeitpunkt,	in	dem	die	Bezeichnung	in	
Kraft	getreten	ist,	

2.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	2	wie	eine	Berufskrankheit	zu	dem	Zeitpunkt,	in	dem	die	neuen	Er-
kenntnisse	der	medizinischen	Wissenschaft	vorgelegen	haben;	hat	der	Ärztliche	Sachverstän-
digenbeirat	 Berufskrankheiten	 eine	 Empfehlung	 für	 die	 Bezeichnung	 einer	 neuen	 Berufs-
krankheit	beschlossen,	ist	für	die	Anerkennung	maßgebend	der	Tag	der	Beschlussfassung.	

(3)	Erkranken	Versicherte,	die	infolge	der	besonderen	Bedingungen	ihrer	versicherten	Tätigkeit	
in	erhöhtem	Maße	der	Gefahr	der	Erkrankung	an	einer	in	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	1	ge-
nannten	Berufskrankheit	ausgesetzt	waren,	an	einer	solchen	Krankheit	und	können	Anhaltspunkte	
für	eine	Verursachung	außerhalb	der	versicherten	Tätigkeit	nicht	festgestellt	werden,	wird	vermu-
tet,	daß	diese	infolge	der	versicherten	Tätigkeit	verursacht	worden	ist.	
(3a)	Der	Unfallversicherungsträger	erhebt	alle	Beweise,	die	zur	Ermittlung	des	Sachverhalts	er-

forderlich	sind.	Dabei	hat	er	neben	den	in	§	21	Absatz	1	Satz	1	des	Zehnten	Buches	genannten	Be-
weismitteln	auch	Erkenntnisse	zu	berücksichtigen,	die	er	oder	ein	anderer	Unfallversicherungsträ-
ger	 an	 vergleichbaren	Arbeitsplätzen	 oder	 zu	 vergleichbaren	 Tätigkeiten	 gewonnen	 hat.	 Dies	 gilt	
insbesondere	in	den	Fällen,	in	denen	die	Ermittlungen	zu	den	Einwirkungen	während	der	versicher-
ten	Tätigkeit	dadurch	erschwert	sind,	dass	der	Arbeitsplatz	des	Versicherten	nicht	mehr	oder	nur	in	
veränderter	Gestaltung	vorhanden	 ist.	Die	Unfallversicherungsträger	sollen	zur	Erfüllung	der	Auf-
gaben	 nach	 den	 Sätzen	 2	 und	 3	 einzeln	 oder	 gemeinsam	 tätigkeitsbezogene	 Expositionskataster	
erstellen.	Grundlage	für	diese	Kataster	können	die	Ergebnisse	aus	systematischen	Erhebungen,	aus	
Ermittlungen	 in	 Einzelfällen	 sowie	 aus	 Forschungsvorhaben	 sein.	 Die	 Unfallversicherungsträger	
können	außerdem	Erhebungen	an	vergleichbaren	Arbeitsplätzen	durchführen.	
(4)	Besteht	 für	Versicherte,	bei	denen	eine	Berufskrankheit	 anerkannt	wurde,	die	Gefahr,	dass	

bei	der	Fortsetzung	der	versicherten	Tätigkeit	die	Krankheit	wiederauflebt	oder	sich	verschlimmert	
und	lässt	sich	diese	Gefahr	nicht	durch	andere	geeignete	Mittel	beseitigen,	haben	die	Unfallversiche-
rungsträger	darauf	hinzuwirken,	dass	die	Versicherten	die	gefährdende	Tätigkeit	unterlassen.	Die	
Versicherten	sind	von	den	Unfallversicherungsträgern	über	die	mit	der	Tätigkeit	verbundenen	Ge-
fahren	und	mögliche	Schutzmaßnahmen	umfassend	aufzuklären.	Zur	Verhütung	einer	Gefahr	nach	
Satz	1	sind	die	Versicherten	verpflichtet,	an	individualpräventiven	Maßnahmen	der	Unfallversiche-
rungsträger	teilzunehmen	und	an	Maßnahmen	zur	Verhaltensprävention	mitzuwirken;	die	§§	60	bis	
65a	des	Ersten	Buches	gelten	entsprechend.	Pflichten	der	Unternehmer	und	Versicherten	nach	dem	
Zweiten	Kapitel	 und	nach	 arbeitsschutzrechtlichen	Vorschriften	bleiben	hiervon	unberührt.	Kom-
men	Versicherte	ihrer	Teilnahme-	oder	Mitwirkungspflicht	nach	Satz	3	nicht	nach,	können	die	Un-
fallversicherungsträger	 Leistungen	 zur	 Teilhabe	 am	 Arbeitsleben	 oder	 die	 Leistung	 einer	 danach	
erstmals	festzusetzenden	Rente	wegen	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	oder	den	Anteil	einer	Ren-
te,	der	auf	eine	danach	eingetretene	wesentliche	Änderung	im	Sinne	des	§	73	Absatz	3	zurückgeht,	
bis	zur	Nachholung	der	Teilnahme	oder	Mitwirkung	ganz	oder	teilweise	versagen.	Dies	setzt	voraus,	
dass	 infolge	 der	 fehlenden	 Teilnahme	 oder	 Mitwirkung	 der	 Versicherten	 die	 Teilhabeleistungen	
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erforderlich	geworden	sind	oder	die	Erwerbsminderung	oder	die	wesentliche	Änderung	eingetreten	
ist;	§	66	Absatz	3	und	§	67	des	Ersten	Buches	gelten	entsprechend.	
(5)	Soweit	Vorschriften	über	Leistungen	auf	den	Zeitpunkt	des	Versicherungsfalls	abstellen,	 ist	

bei	 Berufskrankheiten	 auf	 den	 Beginn	 der	 Arbeitsunfähigkeit	 oder	 der	 Behandlungsbedürftigkeit	
oder,	wenn	dies	für	den	Versicherten	günstiger	ist,	auf	den	Beginn	der	rentenberechtigenden	Min-
derung	der	Erwerbsfähigkeit	abzustellen.	
(6)	Die	Bundesregierung	regelt	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	
1. Voraussetzungen,	 Art	 und	 Umfang	 von	 Leistungen	 zur	 Verhütung	 des	 Entstehens,	 der	 Ver-
schlimmerung	oder	des	Wiederauflebens	von	Berufskrankheiten,	

2. die	Mitwirkung	der	für	den	medizinischen	Arbeitsschutz	zuständigen	Stellen	bei	der	Feststel-
lung	von	Berufskrankheiten	sowie	von	Krankheiten,	die	nach	Absatz	2	wie	Berufskrankheiten	
zu	entschädigen	sind;	dabei	kann	bestimmt	werden,	daß	die	 für	den	medizinischen	Arbeits-
schutz	zuständigen	Stellen	berechtigt	sind,	Zusammenhangsgutachten	zu	erstellen	sowie	zur	
Vorbereitung	ihrer	Gutachten	Versicherte	zu	untersuchen	oder	auf	Kosten	der	Unfallversiche-
rungsträger	andere	Ärzte	mit	der	Vornahme	der	Untersuchungen	zu	beauftragen,	

3. die	von	den	Unfallversicherungsträgern	für	die	Tätigkeit	der	Stellen	nach	Nummer	2	zu	ent-
richtenden	Gebühren;	diese	Gebühren	richten	sich	nach	dem	für	die	Begutachtung	erforderli-
chen	Aufwand	und	den	dadurch	entstehenden	Kosten.	

(7)	 Die	 Unfallversicherungsträger	 haben	 die	 für	 den	 medizinischen	 Arbeitsschutz	 zuständige	
Stelle	 über	 den	 Ausgang	 des	 Berufskrankheitenverfahrens	 zu	 unterrichten,	 soweit	 ihre	 Entschei-
dung	von	der	gutachterlichen	Stellungnahme	der	zuständigen	Stelle	abweicht.	
(8)	Die	Unfallversicherungsträger	wirken	bei	der	Gewinnung	neuer	medizinisch-wissenschaftli-

cher	 Erkenntnisse	 insbesondere	 zur	 Fortentwicklung	 des	 Berufskrankheitenrechts	mit;	 sie	 sollen	
durch	 eigene	Forschung	oder	durch	Beteiligung	 an	 fremden	Forschungsvorhaben	dazu	beitragen,	
den	 Ursachenzusammenhang	 zwischen	 Erkrankungshäufigkeiten	 in	 einer	 bestimmten	 Personen-
gruppe	und	gesundheitsschädlichen	Einwirkungen	 im	Zusammenhang	mit	der	versicherten	Tätig-
keit	 aufzuklären.	 Die	 Verbände	 der	 Unfallversicherungsträger	 veröffentlichen	 jährlich	 einen	 ge-
meinsamen	Bericht	über	ihre	Forschungsaktivitäten	und	die	Forschungsaktivitäten	der	Träger	der	
gesetzlichen	Unfallversicherung.	Der	Bericht	 erstreckt	 sich	 auf	die	Themen	der	Forschungsvorha-
ben,	die	Höhe	der	aufgewendeten	Mittel	sowie	die	Zuwendungsempfänger	und	Forschungsnehmer	
externer	Projekte.	
(9)	Die	für	den	medizinischen	Arbeitsschutz	zuständigen	Stellen	dürfen	zur	Feststellung	von	Be-

rufskrankheiten	sowie	von	Krankheiten,	die	nach	Absatz	2	wie	Berufskrankheiten	zu	entschädigen	
sind,	Daten	verarbeiten	sowie	zur	Vorbereitung	von	Gutachten	Versicherte	untersuchen,	soweit	dies	
im	Rahmen	ihrer	Mitwirkung	nach	Absatz	6	Nr.	2	erforderlich	ist;	sie	dürfen	diese	Daten	insbeson-
dere	an	den	zuständigen	Unfallversicherungsträger	übermitteln.	Die	erhobenen	Daten	dürfen	auch	
zur	Verhütung	von	Arbeitsunfällen,	Berufskrankheiten	und	arbeitsbedingten	Gesundheitsgefahren	
gespeichert,	verändert,	genutzt,	übermittelt	oder	in	der	Verarbeitung	eingeschränkt	werden.	Soweit	
die	 in	Satz	1	genannten	Stellen	andere	Ärzte	mit	der	Vornahme	von	Untersuchungen	beauftragen,	
ist	die	Übermittlung	von	Daten	zwischen	diesen	Stellen	und	den	beauftragten	Ärzten	zulässig,	 so-
weit	dies	im	Rahmen	des	Untersuchungsauftrages	erforderlich	ist.9	

	
				9		 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	 128	 Nr.	 2	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 in	

Abs.	9	Satz	1	„erheben,	verarbeiten	oder	nutzen“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	
	 Artikel	128	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	9	Satz	2	„verarbeitet	oder	genutzt“	durch	„gespei-

chert,	verändert,	genutzt,	übermittelt	oder	in	der	Verarbeitung	eingeschränkt“	ersetzt.	
	 01.01.2021.—Artikel	7	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„oder	 wenn	 sie	 zur	 Unterlassung	 aller	 Tätigkeiten	 geführt	 haben,	 die	 für	 die	 Entstehung,	 die	 Ver-
schlimmerung	oder	das	Wiederaufleben	der	Krankheit	ursächlich	waren	oder	 sein	können“	am	Ende	
gestrichen.	

	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
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§	10	Erweiterung	in	der	See-	und	Binnenschiffahrt	
(1)	In	der	See-	und	Binnenschiffahrt	sind	Versicherungsfälle	auch	Unfälle	infolge	
1. von	Elementarereignissen,	
2. der	einem	Hafen	oder	dem	Liegeplatz	eines	Fahrzeugs	eigentümlichen	Gefahren,	
3. der	Beförderung	von	Land	zum	Fahrzeug	oder	vom	Fahrzeug	zum	Land.	
(2)	 In	Unternehmen	der	 Seefahrt	 gilt	 als	 versicherte	Tätigkeit	 auch	die	 freie	Rückbeförderung	

nach	dem	Seearbeitsgesetz	oder	tariflichen	Vorschriften.10	
	
§	11	Mittelbare	Folgen	eines	Versicherungsfalls	
(1)	Folgen	eines	Versicherungsfalls	sind	auch	Gesundheitsschäden	oder	der	Tod	von	Versicher-

ten	infolge	
1. der	Durchführung	einer	Heilbehandlung,	von	Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	oder	
einer	Maßnahme	nach	§	3	der	Berufskrankheiten-Verordnung,	

2. der	Wiederherstellung	oder	Erneuerung	eines	Hilfsmittels,	
3. der	zur	Aufklärung	des	Sachverhalts	eines	Versicherungsfalls	angeordneten	Untersuchung	

einschließlich	der	dazu	notwendigen	Wege.	
(2)	Absatz	1	gilt	entsprechend,	wenn	die	Versicherten	auf	Aufforderung	des	Unfallversicherungs-

trägers	diesen	oder	eine	von	ihm	bezeichnete	Stelle	zur	Vorbereitung	von	Maßnahmen	der	Heilbe-
handlung,	der	Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	oder	von	Maßnahmen	nach	§	3	der	Berufs-
krankheiten-Verordnung	 aufsuchen.	 Der	 Aufforderung	 durch	 den	 Unfallversicherungsträger	 nach	
Satz	1	steht	eine	Aufforderung	durch	eine	mit	der	Durchführung	der	genannten	Maßnahmen	beauf-
tragte	Stelle	gleich.11	
	
§	12	Versicherungsfall	einer	Leibesfrucht	
Versicherungsfall	 ist	 auch	 der	 Gesundheitsschaden	 einer	 Leibesfrucht	 infolge	 eines	 Versiche-

rungsfalls	der	Mutter	während	der	Schwangerschaft;	die	Leibesfrucht	steht	 insoweit	einem	Versi-
cherten	gleich.	Bei	einer	Berufskrankheit	als	Versicherungsfall	genügt,	daß	der	Gesundheitsschaden	
der	Leibesfrucht	durch	besondere	Einwirkungen	verursacht	worden	ist,	die	generell	geeignet	sind,	
eine	Berufskrankheit	der	Mutter	zu	verursachen.	

	
	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Setzt	die	Anerkennung	einer	Krankheit	als	Berufskrankheit	die	Unterlassung	aller	Tätigkeiten	

voraus,	die	für	die	Entstehung,	die	Verschlimmerung	oder	das	Wiederaufleben	der	Krankheit	ursächlich	
waren	oder	sein	können,	haben	die	Unfallversicherungsträger	vor	Unterlassung	einer	noch	verrichte-
ten	gefährdenden	Tätigkeit	darüber	zu	entscheiden,	ob	die	übrigen	Voraussetzungen	für	die	Anerken-
nung	einer	Berufskrankheit	erfüllt	sind.“	

	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	Satz	2	und	3	eingefügt.	
		10		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2013.—Artikel	4	Abs.	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	April	2013	(BGBl.	I	S.	868)	hat	in	Abs.	2	„See-

mannsgesetz	oder	tariflichen	Vorschriften	oder	die	Mitnahme	auf	deutschen	Seeschiffen	nach	dem	Ge-
setz	betreffend	die	Verpflichtung	der	Kauffahrteischiffe	zur	Mitnahme	heimzuschaffender	Seeleute	 in	
der	 im	Bundesgesetzblatt	 Teil	 III,	 Gliederungsnummer	 9510-3,	 veröffentlichten	 bereinigten	 Fassung,	
zuletzt	 geändert	 durch	Artikel	 278	 des	 Einführungsgesetzes	 zum	Strafgesetzbuch	 vom	2.	März	 1974	
(BGBl.	I	S.	469)“	durch	„Seearbeitsgesetz	oder	tariflichen	Vorschriften“	ersetzt.	

		11		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	

„berufsfördernder	Leistungen	zur	Rehabilitation“	durch	„von	Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben“	
ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„berufsfördernden	Leistungen	zur	Rehabili-
tation“	durch	„Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben“	ersetzt.	
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§	12a	Gesundheitsschaden	im	Zusammenhang	mit	der	Spende	von	Blut	oder	körpereigenen	
Organen,	Organteilen	oder	Gewebe	
(1)	Als	Versicherungsfall	im	Sinne	des	§	7	Absatz	1	gilt	bei	Versicherten	nach	§	2	Absatz	1	Num-

mer	13	Buchstabe	b	auch	der	Gesundheitsschaden,	der	über	die	durch	die	Blut-,	Organ-,	Organteil-	
oder	 Gewebeentnahme	 regelmäßig	 entstehenden	 Beeinträchtigungen	 hinausgeht	 und	 in	 ursächli-
chem	Zusammenhang	mit	der	Spende	steht.	Werden	dadurch	Nachbehandlungen	erforderlich	oder	
treten	Spätschäden	auf,	die	als	Aus-	oder	Nachwirkungen	der	Spende	oder	des	aus	der	Spende	resul-
tierenden	erhöhten	Gesundheitsrisikos	anzusehen	sind,	wird	vermutet,	dass	diese	hierdurch	verur-
sacht	worden	sind.	Dies	gilt	nicht,	wenn	offenkundig	ist,	dass	der	Gesundheitsschaden	nicht	im	ur-
sächlichen	Zusammenhang	mit	der	Spende	steht;	eine	Obduktion	zum	Zwecke	einer	solchen	Fest-
stellung	darf	nicht	gefordert	werden.	
(2)	Absatz	1	 gilt	 auch	bei	Gesundheitsschäden	 im	Zusammenhang	mit	den	 für	die	 Spende	von	

Blut	 oder	 körpereigenen	 Organen,	 Organteilen	 oder	 Gewebe	 erforderlichen	 Voruntersuchungen	
sowie	Nachsorgemaßnahmen.	Satz	1	 findet	auch	Anwendung,	wenn	es	nach	der	Voruntersuchung	
nicht	zur	Spende	kommt.12	
	
§	13	Sachschäden	bei	Hilfeleistungen	
Den	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	12	und	Nr.	13	Buchstabe	a	und	c	Versicherten	sind	auf	Antrag	Schäden,	

die	infolge	einer	der	dort	genannten	Tätigkeiten	an	in	ihrem	Besitz	befindlichen	Sachen	entstanden	
sind,	sowie	die	Aufwendungen	zu	ersetzen,	die	sie	den	Umständen	nach	für	erforderlich	halten	durf-
ten,	soweit	kein	anderweitiger	öffentlich-rechtlicher	Ersatzanspruch	besteht.	Versicherten	nach	§	2	
Abs.	1	Nr.	12	steht	ein	Ersatz	von	Sachschäden	nur	dann	zu,	wenn	der	Einsatz	der	infolge	der	versi-
cherten	Tätigkeit	beschädigten	Sache	im	Interesse	des	Hilfsunternehmens	erfolgte,	 für	das	die	Tä-
tigkeit	erbracht	wurde.	Die	Sätze	1	und	2	finden	keine	Anwendung	bei	Teilnahme	an	Ausbildungs-
veranstaltungen	einschließlich	der	satzungsmäßigen	Veranstaltungen,	die	der	Nachwuchsförderung	
dienen,	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	12	sowie	bei	Versicherungsfällen	nach	§	8	Abs.	2.	§	116	des	Zehnten	Bu-
ches	gilt	entsprechend.13	
	

Zweites	Kapitel	
Prävention	

	
§	14	Grundsatz	
(1)	Die	Unfallversicherungsträger	haben	mit	allen	geeigneten	Mitteln	für	die	Verhütung	von	Ar-

beitsunfällen,	Berufskrankheiten	und	arbeitsbedingten	Gesundheitsgefahren	und	für	eine	wirksame	
Erste	Hilfe	zu	sorgen.	Sie	sollen	dabei	auch	den	Ursachen	von	arbeitsbedingten	Gefahren	für	Leben	
und	Gesundheit	nachgehen.	
(2)	Bei	der	Verhütung	arbeitsbedingter	Gesundheitsgefahren	arbeiten	die	Unfallversicherungs-

träger	mit	den	Krankenkassen	zusammen.	

	
		12		 QUELLE	
	 01.08.2012.—Artikel	2b	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1601)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
		13		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	in	Satz	3	„einschließ-

lich	der	satzungsmäßigen	Veranstaltungen,	die	der	Nachwuchsförderung	dienen,“	nach	„Ausbildungs-
veranstaltungen“	eingefügt.	

	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	5	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	 I	S.	3299)	hat	 in	Satz	1	
„Nr.	11	Buchstabe	a“	durch	„Nr.	12“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	und	3	eingefügt.	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	in	Satz	1	„	,	soweit	

kein	anderweitiger	öffentlich-rechtlicher	Ersatzanspruch	besteht“	am	Ende	eingefügt.	
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(3)	Die	Unfallversicherungsträger	nehmen	an	der	Entwicklung,	Umsetzung	und	Fortschreibung	
der	 gemeinsamen	 deutschen	 Arbeitsschutzstrategie	 gemäß	 den	 Bestimmungen	 des	 Fünften	 Ab-
schnitts	des	Arbeitsschutzgesetzes	und	der	nationalen	Präventionsstrategie	nach	§§	20d	bis	20f	des	
Fünften	Buches	teil.	
(4)	Die	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	e.	V.	unterstützt	die	Unfallversicherungsträger	

bei	der	Erfüllung	ihrer	Präventionsaufgaben	nach	Absatz	1.	Sie	nimmt	insbesondere	folgende	Auf-
gaben	wahr:	
1. Koordinierung,	Durchführung	und	Förderung	gemeinsamer	Maßnahmen	sowie	der	Forschung	
auf	dem	Gebiet	der	Prävention	von	Arbeitsunfällen,	Berufskrankheiten	und	arbeitsbedingten	
Gesundheitsgefahren,	

2. Klärung	von	grundsätzlichen	Fach-	und	Rechtsfragen	zur	Sicherung	der	einheitlichen	Rechts-
anwendung	in	der	Prävention.14	

	
§	15	Unfallverhütungsvorschriften	
(1)	Die	Unfallversicherungsträger	können	unter	Mitwirkung	der	Deutschen	Gesetzlichen	Unfall-

versicherung	e.	V.	als	autonomes	Recht	Unfallverhütungsvorschriften	über	Maßnahmen	zur	Verhü-
tung	 von	 Arbeitsunfällen,	 Berufskrankheiten	 und	 arbeitsbedingten	 Gesundheitsgefahren	 oder	 für	
eine	wirksame	 Erste	Hilfe	 erlassen,	 soweit	 dies	 zur	 Prävention	 geeignet	 und	 erforderlich	 ist	 und	
staatliche	 Arbeitsschutzvorschriften	 hierüber	 keine	 Regelung	 treffen;	 in	 diesem	 Rahmen	 können	
Unfallverhütungsvorschriften	erlassen	werden	über	
1. Einrichtungen,	Anordnungen	und	Maßnahmen,	welche	die	Unternehmer	zur	Verhütung	von	
Arbeitsunfällen,	Berufskrankheiten	und	arbeitsbedingten	Gesundheitsgefahren	zu	treffen	ha-
ben,	sowie	die	Form	der	Übertragung	dieser	Aufgaben	auf	andere	Personen,	

2. das	 Verhalten	 der	 Versicherten	 zur	 Verhütung	 von	 Arbeitsunfällen,	 Berufskrankheiten	 und	
arbeitsbedingten	Gesundheitsgefahren,	

3. vom	 Unternehmer	 zu	 veranlassende	 arbeitsmedizinische	 Untersuchungen	 und	 sonstige	 ar-
beitsmedizinische	Maßnahmen	vor,	während	und	nach	der	Verrichtung	von	Arbeiten,	die	für	
Versicherte	oder	für	Dritte	mit	arbeitsbedingten	Gefahren	für	Leben	und	Gesundheit	verbun-
den	sind,	

4. Voraussetzungen,	 die	 der	 Arzt,	 der	mit	 Untersuchungen	 oder	Maßnahmen	 nach	Nummer	 3	
beauftragt	 ist,	 zu	 erfüllen	hat,	 sofern	die	 ärztliche	Untersuchung	nicht	durch	eine	 staatliche	
Rechtsvorschrift	vorgesehen	ist,	

5. die	Sicherstellung	einer	wirksamen	Ersten	Hilfe	durch	den	Unternehmer,	
6. die	Maßnahmen,	die	der	Unternehmer	zur	Erfüllung	der	sich	aus	dem	Gesetz	über	Betriebs-
ärzte,	 Sicherheitsingenieure	und	andere	Fachkräfte	 für	Arbeitssicherheit	 ergebenden	Pflich-
ten	zu	treffen	hat,	

7. die	Zahl	der	Sicherheitsbeauftragten,	die	nach	§	22	unter	Berücksichtigung	der	in	den	Unter-
nehmen	für	Leben	und	Gesundheit	der	Versicherten	bestehenden	arbeitsbedingten	Gefahren	
und	der	Zahl	der	Beschäftigten	zu	bestellen	sind.	

In	der	Unfallverhütungsvorschrift	 nach	Satz	1	Nr.	 3	 kann	bestimmt	werden,	 daß	arbeitsmedizini-
sche	 Vorsorgeuntersuchungen	 auch	 durch	 den	 Unfallversicherungsträger	 veranlaßt	 werden	 kön-
nen.	Die	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	e.	V.	wirkt	beim	Erlass	von	Unfallverhütungsvor-
schriften	auf	Rechtseinheitlichkeit	hin.	

	
		14		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	21.08.1996	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	Abs.	3	und	4	ein-

gefügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1368)	hat	in	Abs.	3	„und	der	nationa-

len	Präventionsstrategie	nach	§§	20d	bis	20f	des	Fünften	Buches“	nach	„Arbeitsschutzgesetzes“	einge-
fügt.	
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(1a)	In	der	landwirtschaftlichen	Unfallversicherung	ist	Absatz	1	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	
dass	 Unfallverhütungsvorschriften	 von	 der	 landwirtschaftlichen	 Berufsgenossenschaft	 erlassen	
werden.	
(2)	Soweit	die	Unfallversicherungsträger	Vorschriften	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	3	erlassen,	kön-

nen	sie	zu	den	dort	genannten	Zwecken	auch	die	Verarbeitung	von	folgenden	Daten	über	die	unter-
suchten	Personen	durch	den	Unternehmer	vorsehen:	
1. Vor-	und	Familienname,	Geburtsdatum	sowie	Geschlecht,	
2. Wohnanschrift,	
3. Tag	der	Einstellung	und	des	Ausscheidens,	
4. Ordnungsnummer,	
5. zuständige	Krankenkasse,	
6. Art	der	vom	Arbeitsplatz	ausgehenden	Gefährdungen,	
7. Art	der	Tätigkeit	mit	Angabe	des	Beginns	und	des	Endes	der	Tätigkeit,	
8. Angaben	über	Art	und	Zeiten	früherer	Tätigkeiten,	bei	denen	eine	Gefährdung	bestand,	so-

weit	dies	bekannt	ist,	
9. Datum	und	Ergebnis	der	ärztlichen	Vorsorgeuntersuchungen;	die	Übermittlung	von	Diagno-

sedaten	an	den	Unternehmer	ist	nicht	zulässig,	
10. Datum	der	nächsten	regelmäßigen	Nachuntersuchung,	
11. Name	und	Anschrift	des	untersuchenden	Arztes.	

Soweit	die	Unfallversicherungsträger	Vorschriften	nach	Absatz	1	Satz	2	erlassen,	gelten	Satz	1	sowie	
§	24	Abs.	1	Satz	3	und	4	entsprechend.	
(3)	Absatz	1	Satz	1	Nr.	1	bis	5	gilt	nicht	für	die	unter	bergbehördlicher	Aufsicht	stehenden	Unter-

nehmen.	
(4)	Die	Vorschriften	nach	Absatz	1	bedürfen	der	Genehmigung	durch	das	Bundesministerium	für	

Arbeit	und	Soziales.	Die	Entscheidung	hierüber	wird	 im	Benehmen	mit	den	zuständigen	obersten	
Verwaltungsbehörden	 der	 Länder	 getroffen.	 Soweit	 die	 Vorschriften	 von	 einem	 Unfallversiche-
rungsträger	erlassen	werden,	welcher	der	Aufsicht	eines	Landes	untersteht,	entscheidet	die	zustän-
dige	oberste	Landesbehörde	über	die	Genehmigung	im	Benehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	
Arbeit	 und	 Soziales.	Die	Genehmigung	 ist	 zu	 erteilen,	wenn	die	Vorschriften	 sich	 im	Rahmen	der	
Ermächtigung	nach	Absatz	1	halten	und	ordnungsgemäß	von	der	Vertreterversammlung	beschlos-
sen	worden	 sind.	Die	 Erfüllung	 der	Genehmigungsvoraussetzungen	nach	 Satz	 4	 ist	 im	Antrag	 auf	
Erteilung	der	Genehmigung	darzulegen.	Dabei	hat	der	Unfallversicherungsträger	insbesondere	an-
zugeben,	dass	
1. eine	 Regelung	 der	 in	 den	 Vorschriften	 vorgesehenen	 Maßnahmen	 in	 staatlichen	 Arbeits-
schutzvorschriften	nicht	zweckmäßig	ist,	

2. das	mit	den	Vorschriften	angestrebte	Präventionsziel	ausnahmsweise	nicht	durch	Regeln	er-
reicht	wird,	die	von	einem	gemäß	§	18	Abs.	2	Nr.	5	des	Arbeitsschutzgesetzes	eingerichteten	
Ausschuss	ermittelt	werden,	und	

3. die	nach	Nummer	1	und	2	erforderlichen	Feststellungen	in	einem	besonderen	Verfahren	un-
ter	 Beteiligung	 von	 Arbeitsschutzbehörden	 des	 Bundes	 und	 der	 Länder	 getroffen	 worden	
sind.	

Für	die	Angabe	nach	Satz	6	reicht	bei	Unfallverhütungsvorschriften	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	6	ein	
Hinweis	darauf	aus,	dass	das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	von	der	Ermächtigung	zum	
Erlass	 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 14	 des	 Gesetzes	 über	 Betriebsärzte,	 Sicherheitsingenieure	
und	andere	Fachkräfte	für	Arbeitssicherheit	keinen	Gebrauch	macht.	
(5)	Die	Unternehmer	sind	über	die	Vorschriften	nach	Absatz	1	zu	unterrichten	und	zur	Unter-

richtung	der	Versicherten	verpflichtet.15	

	
		15		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	21.08.1996	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
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§	16	Geltung	bei	Zuständigkeit	anderer	Unfallversicherungsträger	und	für	ausländische		
Unternehmen	
(1)	 Die	 Unfallverhütungsvorschriften	 eines	 Unfallversicherungsträgers	 gelten	 auch,	 soweit	 in	

dem	oder	für	das	Unternehmen	Versicherte	tätig	werden,	für	die	ein	anderer	Unfallversicherungs-
träger	zuständig	ist.	
(2)	 Die	 Unfallverhütungsvorschriften	 eines	 Unfallversicherungsträgers	 gelten	 auch	 für	 Unter-

nehmer	 und	 Beschäftigte	 von	 ausländischen	Unternehmen,	 die	 eine	 Tätigkeit	 im	 Inland	 ausüben,	
ohne	einem	Unfallversicherungsträger	anzugehören.16	
	
§	17	Überwachung	und	Beratung	
(1)	Die	Unfallversicherungsträger	haben	die	Durchführung	der	Maßnahmen	zur	Verhütung	von	

Arbeitsunfällen,	Berufskrankheiten,	 arbeitsbedingten	Gesundheitsgefahren	und	 für	 eine	wirksame	
Erste	Hilfe	 in	 den	Unternehmen	 zu	 überwachen	 sowie	 die	Unternehmer	 und	 die	 Versicherten	 zu	
beraten.	
(2)	Soweit	in	einem	Unternehmen	Versicherte	tätig	sind,	für	die	ein	anderer	Unfallversicherungs-

träger	 zuständig	 ist,	 kann	 auch	 dieser	 die	Durchführung	 der	Maßnahmen	 zur	 Verhütung	 von	Ar-
beitsunfällen,	 Berufskrankheiten,	 arbeitsbedingten	 Gesundheitsgefahren	 und	 für	 eine	 wirksame	
Erste	Hilfe	überwachen.	Beide	Unfallversicherungsträger	sollen,	wenn	nicht	sachliche	Gründe	ent-
gegenstehen,	 die	 Überwachung	 und	 Beratung	 abstimmen	 und	 sich	 mit	 deren	Wahrnehmung	 auf	
einen	Unfallversicherungsträger	verständigen.	
(3)	Erwachsen	dem	Unfallversicherungsträger	durch	Pflichtversäumnis	eines	Unternehmers	ba-

re	Auslagen	 für	die	Überwachung	seines	Unternehmens,	 so	kann	der	Vorstand	dem	Unternehmer	
diese	Kosten	auferlegen.17	

	
	 28.11.2003.—Artikel	209	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	4	

Satz	1	und	3	jeweils	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Wirtschaft	und	Arbeit“	ersetzt.	
	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	4	

Satz	1	und	3	jeweils	„Wirtschaft	und	Arbeit“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	6	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2130)	hat	 in	

Abs.	1	Satz	1	 „erlassen	als	autonomes	Recht	Unfallverhütungsvorschriften“	durch	„können	unter	Mit-
wirkung	der	Deutschen	Gesetzlichen	Unfallversicherung	e.	V.	 als	 autonomes	Recht	Unfallverhütungs-
vorschriften	über	Maßnahmen	 zur	Verhütung	von	Arbeitsunfällen,	Berufskrankheiten	und	arbeitsbe-
dingten	Gesundheitsgefahren	oder	für	eine	wirksame	Erste	Hilfe	erlassen,	soweit	dies	zur	Prävention	
geeignet	und	erforderlich	ist	und	staatliche	Arbeitsschutzvorschriften	hierüber	keine	Regelung	treffen;	
in	diesem	Rahmen	können	Unfallverhütungsvorschriften	erlassen	werden“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	4	bis	7	eingefügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	Abs.	1a	ein-

gefügt.	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	Abs.	1a	neu	gefasst.	

Abs.	1a	lautete:	
	 		 „(1a)	Für	die	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften	ist	Absatz	1	mit	der	Maßgabe	anzuwen-

den,	dass	sich	der	Erlass	der	Unfallverhütungsvorschriften	nach	§	143e	Abs.	4	Nr.	4	richtet.“	
	 26.11.2019.—Artikel	128	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	1626)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	1	„Erhebung,	Verarbeitung	und	Nutzung“	durch	„Verarbeitung“	ersetzt.	
		16		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	21.08.1996	in	Kraft	getreten.	
		17		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	21.08.1996	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	7	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2130)	hat	Satz	2	 in		

Abs.	1	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Sie	können	im	Einzelfall	anordnen,	welche	Maßnahmen	Unterneh-
mer	oder	Versicherte	zu	treffen	haben	
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§	18	Aufsichtspersonen	
(1)	Die	Unfallversicherungsträger	sind	verpflichtet,	Aufsichtspersonen	in	der	für	eine	wirksame	

Überwachung	und	Beratung	gemäß	§	17	erforderlichen	Zahl	zu	beschäftigen.	
(2)	 Als	 Aufsichtsperson	 darf	 nur	 beschäftigt	werden,	wer	 seine	Befähigung	 für	 diese	 Tätigkeit	

durch	eine	Prüfung	nachgewiesen	hat.	Die	Unfallversicherungsträger	erlassen	Prüfungsordnungen.	
Die	Prüfungsordnungen	bedürfen	der	Genehmigung	durch	die	Aufsichtsbehörde.18	
	
§	19	Befugnisse	der	Aufsichtspersonen	
(1)	Die	Aufsichtspersonen	können	im	Einzelfall	anordnen,	welche	Maßnahmen	Unternehmerin-

nen	und	Unternehmer	oder	Versicherte	zu	treffen	haben	
1. zur	Erfüllung	ihrer	Pflichten	aufgrund	der	Unfallverhütungsvorschriften	nach	§	15,	
2. zur	Abwendung	besonderer	Unfall-	und	Gesundheitsgefahren.	

Die	Aufsichtspersonen	sind	berechtigt,	bei	Gefahr	 im	Verzug	sofort	vollziehbare	Anordnungen	zur	
Abwendung	 von	 arbeitsbedingten	 Gefahren	 für	 Leben	 und	 Gesundheit	 zu	 treffen.	 Anordnungen	
nach	den	Sätzen	1	und	2	können	auch	gegenüber	Unternehmerinnen	und	Unternehmern	sowie	ge-
genüber	 Beschäftigten	 von	 ausländischen	 Unternehmen	 getroffen	 werden,	 die	 eine	 Tätigkeit	 im	
Inland	ausüben,	ohne	einem	Unfallversicherungsträger	anzugehören.	
(2)	 Zur	Überwachung	 der	Maßnahmen	 zur	Verhütung	 von	Arbeitsunfällen,	 Berufskrankheiten,	

arbeitsbedingten	Gesundheitsgefahren	und	 für	eine	wirksame	Erste	Hilfe	 sind	die	Aufsichtsperso-
nen	insbesondere	befugt,	
1. zu	den	Betriebs-	und	Geschäftszeiten	Grundstücke	und	Betriebsstätten	zu	betreten,	zu	besich-
tigen	und	zu	prüfen,	

2. von	 dem	 Unternehmer	 die	 zur	 Durchführung	 ihrer	 Überwachungsaufgabe	 erforderlichen	
Auskünfte	zu	verlangen,	

3. geschäftliche	und	betriebliche	Unterlagen	des	Unternehmers	einzusehen,	soweit	es	die	Durch-
führung	ihrer	Überwachungsaufgabe	erfordert,	

4. Arbeitsmittel	und	persönliche	Schutzausrüstungen	sowie	ihre	bestimmungsgemäße	Verwen-
dung	zu	prüfen,	

5. Arbeitsverfahren	 und	 Arbeitsabläufe	 zu	 untersuchen	 und	 insbesondere	 das	 Vorhandensein	
und	 die	 Konzentration	 gefährlicher	 Stoffe	 und	 Zubereitungen	 zu	 ermitteln	 oder,	 soweit	 die	
Aufsichtspersonen	und	der	Unternehmer	die	erforderlichen	Feststellungen	nicht	treffen	kön-
nen,	auf	Kosten	des	Unternehmers	ermitteln	zu	lassen,	

6. gegen	Empfangsbescheinigung	Proben	nach	ihrer	Wahl	zu	fordern	oder	zu	entnehmen;	soweit	
der	 Unternehmer	 nicht	 ausdrücklich	 darauf	 verzichtet,	 ist	 ein	 Teil	 der	 Proben	 amtlich	 ver-
schlossen	oder	versiegelt	zurückzulassen,	

7. zu	untersuchen,	ob	und	auf	welche	betriebliche	Ursachen	ein	Unfall,	eine	Erkrankung	oder	ein	
Schadensfall	zurückzuführen	ist,	

8. die	Begleitung	durch	den	Unternehmer	oder	eine	von	ihm	beauftragte	Person	zu	verlangen.	

	
1. zur	Erfüllung	ihrer	Pflichten	aufgrund	der	Unfallverhütungsvorschriften	nach	§	15,	
2. zur	Abwendung	besonderer	Unfall-	und	Gesundheitsgefahren.“	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	aufgehoben	und	Abs.	4	in	Abs.	3	umnumme-
riert.	Abs.	3	lautete:	

	 		 „(3)	 Anordnungen	 nach	 Absatz	 1	 können	 auch	 gegenüber	 Unternehmern	 und	 Beschäftigten	 von	
ausländischen	Unternehmen	getroffen	werden,	die	eine	Tätigkeit	 im	Inland	ausüben,	ohne	einem	Un-
fallversicherungsträger	anzugehören.“	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	aufgehoben.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Die	Seemannsämter	können	durch	eine	Untersuchung	der	Seeschiffe	feststellen,	ob	die	Unfall-

verhütungsvorschriften	befolgt	sind.“	
		18		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	21.08.1996	in	Kraft	getreten.	
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Der	Unternehmer	hat	die	Maßnahmen	nach	Satz	1	Nr.	1	und	3	bis	7	zu	dulden.	Zur	Verhütung	drin-
gender	Gefahren	können	die	Maßnahmen	nach	Satz	1	auch	in	Wohnräumen	und	zu	jeder	Tages-	und	
Nachtzeit	 getroffen	 werden.	 Das	 Grundrecht	 der	 Unverletzlichkeit	 der	Wohnung	 (Artikel	 13	 des	
Grundgesetzes)	 wird	 insoweit	 eingeschränkt.	 Die	 Eigentümer	 und	 Besitzer	 der	 Grundstücke,	 auf	
denen	der	Unternehmer	tätig	ist,	haben	das	Betreten	der	Grundstücke	zu	gestatten.	
(3)	Der	Unternehmer	 hat	 die	Aufsichtsperson	 zu	 unterstützen,	 soweit	 dies	 zur	 Erfüllung	 ihrer	

Aufgaben	erforderlich	ist.	Auskünfte	auf	Fragen,	deren	Beantwortung	den	Unternehmer	selbst	oder	
einen	seiner	in	§	383	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	der	Zivilprozeßordnung	bezeichneten	Angehörigen	der	Ge-
fahr	der	Verfolgung	wegen	einer	 Straftat	 oder	Ordnungswidrigkeit	 aussetzen	würde,	 können	ver-
weigert	werden.19	
	
§	20	Zusammenarbeit	mit	Dritten	
(1)	Die	Unfallversicherungsträger	und	die	 für	den	Arbeitsschutz	zuständigen	Behörden	wirken	

bei	der	Beratung	und	Überwachung	der	Unternehmen	auf	der	Grundlage	einer	gemeinsamen	Bera-
tungs-	und	Überwachungsstrategie	gemäß	§	20a	Abs.	2	Nr.	4	des	Arbeitsschutzgesetzes	eng	zusam-
men	und	stellen	den	Erfahrungsaustausch	sicher.	Die	gemeinsame	Beratungs-	und	Überwachungs-
strategie	umfasst	die	Abstimmung	allgemeiner	Grundsätze	zur	methodischen	Vorgehensweise	bei	
1.		der	Beratung	und	Überwachung	der	Betriebe,	
2.		der	 Festlegung	 inhaltlicher	 Beratungs-	 und	Überwachungsschwerpunkte,	 aufeinander	 abge-
stimmter	oder	gemeinsamer	Schwerpunktaktionen	und	Arbeitsprogramme	und	

3.		der	Förderung	eines	Daten-	und	 sonstigen	 Informationsaustausches,	 insbesondere	über	Be-
triebsbesichtigungen	und	deren	wesentliche	Ergebnisse.	

(1a)	Zu	nach	dem	1.	Januar	2023	durchgeführten	Betriebsbesichtigungen	und	deren	Ergebnissen	
übermitteln	die	Unfallversicherungsträger	 an	die	 für	die	besichtigte	Betriebsstätte	 zuständige	Ar-
beitsschutzbehörde	im	Wege	elektronischer	Datenübertragung	folgende	Informationen:	
1.		 Name	und	Anschrift	des	Betriebs,	
2.		 Anschrift	der	besichtigten	Betriebsstätte,	soweit	nicht	mit	Nummer	1	identisch,	
3.		 Kennnummer	zur	Identifizierung,	
4.		 Wirtschaftszweig	des	Betriebs,	
5.		 Datum	der	Besichtigung,	
6.		 Anzahl	der	Beschäftigten	zum	Zeitpunkt	der	Besichtigung,	
7.		 Vorhandensein	einer	betrieblichen	Interessenvertretung,	
8.		 Art	der	sicherheitstechnischen	Betreuung,	
9.		 Art	der	betriebsärztlichen	Betreuung,	
10.		 Bewertung	der	Arbeitsschutzorganisation	einschließlich	

a)		der	Unterweisung,	
b)		der	arbeitsmedizinischen	Vorsorge	und	
c)		der	Ersten	Hilfe	und	sonstiger	Notfallmaßnahmen,	

11.		 Bewertung	der	Gefährdungsbeurteilung	einschließlich	
a)		der	Ermittlung	von	Gefährdungen	und	Festlegung	von	Maßnahmen,	
b)		der	Prüfung	der	Umsetzung	der	Maßnahmen	und	ihrer	Wirksamkeit	und	
c)		der	Dokumentation	der	Gefährdungen	und	Maßnahmen,	

	
		19		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	21.08.1996	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	April	1997	(BGBl.	I	S.	968)	hat	in	Abs.	2	„der	Versi-

cherten“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	Abs.	2	aufgeho-

ben,	Abs.	1	in	Abs.	2	umnummeriert	und	Abs.	1	eingefügt.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Aufsichtspersonen	sind	berechtigt,	bei	Gefahr	im	Verzug	sofort	vollziehbare	Anordnungen	

zur	Abwendung	von	arbeitsbedingten	Gefahren	für	Leben	oder	Gesundheit	zu	treffen.“	
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12.		 Verwaltungshandeln	in	Form	von	Feststellungen,	Anordnungen	oder	Bußgeldern.	
Die	übertragenen	Daten	dürfen	von	den	für	den	Arbeitsschutz	zuständigen	Behörden	nur	zur	Erfül-
lung	 der	 in	 ihrer	 Zuständigkeit	 nach	 §	 21	 Absatz	 1	 des	 Arbeitsschutzgesetzes	 liegenden	 Arbeits-
schutzaufgaben	verarbeitet	werden.	
(2)	Zur	Förderung	der	Zusammenarbeit	nach	Absatz	1	wird	für	den	Bereich	eines	oder	mehrerer	

Länder	 eine	 gemeinsame	 landesbezogene	 Stelle	 bei	 einem	 Unfallversicherungsträger	 oder	 einem	
Landesverband	mit	 Sitz	 im	 jeweiligen	 örtlichen	 Zuständigkeitsbereich	 eingerichtet.	 Die	 Deutsche	
Gesetzliche	Unfallversicherung	e.	V.	koordiniert	die	organisatorisch	und	verfahrensmäßig	notwen-
digen	Festlegungen	für	die	Bildung,	Mandatierung	und	Tätigkeit	der	gemeinsamen	landesbezogenen	
Stellen.	Die	gemeinsame	landesbezogene	Stelle	hat	die	Aufgabe,	mit	Wirkung	für	die	von	ihr	vertre-
tenen	Unfallversicherungsträger	mit	den	für	den	Arbeitsschutz	zuständigen	Behörden	Vereinbarun-
gen	über	
1. die	 zur	 Umsetzung	 der	 gemeinsamen	 Beratungs-	 und	 Überwachungsstrategie	 notwendigen	
Maßnahmen,	

2. gemeinsame	 Arbeitsprogramme,	 insbesondere	 zur	 Umsetzung	 der	 Eckpunkte	 im	 Sinne	 des	
§	20a	Abs.	2	Nr.	2	des	Arbeitsschutzgesetzes,	

abzuschließen	und	deren	Zielerreichung	mit	den	von	der	Nationalen	Arbeitsschutzkonferenz	nach	
§	20a	Abs.	2	Nr.	3	des	Arbeitsschutzgesetzes	bestimmten	Kennziffern	zu	evaluieren.	Die	 landwirt-
schaftliche	Berufsgenossenschaft	wirkt	an	der	Tätigkeit	der	gemeinsamen	 landesbezogenen	Stelle	
mit.	
(3)	Durch	allgemeine	Verwaltungsvorschriften,	die	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedürfen,	

wird	geregelt	das	Zusammenwirken	
1. der	Unfallversicherungsträger	mit	den	Betriebsräten	oder	Personalräten,	
2. der	Unfallversicherungsträger	einschließlich	der	gemeinsamen	landesbezogenen	Stellen	nach	
Absatz	2	mit	den	für	den	Arbeitsschutz	zuständigen	Landesbehörden,	

3. der	Unfallversicherungsträger	mit	den	für	die	Bergaufsicht	zuständigen	Behörden.	
Die	Verwaltungsvorschriften	nach	Satz	1	Nr.	1	werden	vom	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Sozi-
ales	 im	 Einvernehmen	mit	 dem	 Bundesministerium	 des	 Innern,	 für	 Bau	 und	Heimat	 die	 Verwal-
tungsvorschriften	nach	Satz	1	Nr.	2	und	3	werden	von	der	Bundesregierung	erlassen.	Die	Verwal-
tungsvorschriften	nach	Satz	1	Nr.	2	werden	erst	erlassen,	wenn	innerhalb	einer	vom	Bundesminis-
terium	für	Arbeit	und	Soziales	gesetzten	angemessenen	Frist	nicht	für	jedes	Land	eine	Vereinbarung	
nach	Absatz	2	Satz	3	abgeschlossen	oder	eine	unzureichend	gewordene	Vereinbarung	nicht	geän-
dert	worden	ist.20	

	
		20		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	21.08.1996	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 07.11.2001.—Artikel	218	Nr.	1	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	 I	S.	2785)	hat	 in	Abs.	3	

Satz	2	„und	Technologie“	nach	„Wirtschaft“	eingefügt.	
	 01.08.2003.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	1526)	hat	Satz	2	in	Abs.	3	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Verwaltungsvorschriften	nach	Satz	1	Nr.	1	und	2	werden	vom	Bundesminis-
terium	für	Arbeit	und	Sozialordnung,	nach	Nummer	1	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	
des	Innern,	die	Verwaltungsvorschriften	nach	Satz	1	Nr.	3	vom	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Sozi-
alordnung	und	vom	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Technologie	gemeinsam	erlassen.“	

	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	3	
Satz	2	„Wirtschaft	und	Arbeit“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	

	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	Abs.	1	und	2	
neu	gefasst.	Abs.	1	und	2	lauteten:	

	 		 „(1)	Die	Unfallversicherungsträger	und	die	für	den	Arbeitsschutz	zuständigen	Landesbehörden	wir-
ken	bei	der	Überwachung	der	Unternehmen	eng	zusammen	und	fördern	den	Erfahrungsaustausch.	Sie	
unterrichten	 sich	 gegenseitig	 über	 durchgeführte	 Betriebsbesichtigungen	 und	 deren	wesentliche	 Er-
gebnisse.	Durch	allgemeine	Verwaltungsvorschriften	nach	Absatz	3	Satz	1	Nr.	2	wird	festgelegt,	in	wel-
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§	21	Verantwortung	des	Unternehmers,	Mitwirkung	der	Versicherten	
(1)	Der	Unternehmer	ist	für	die	Durchführung	der	Maßnahmen	zur	Verhütung	von	Arbeitsunfäl-

len	und	Berufskrankheiten,	für	die	Verhütung	von	arbeitsbedingten	Gesundheitsgefahren	sowie	für	
eine	wirksame	Erste	Hilfe	verantwortlich.	
(2)	Ist	bei	einer	Schule	der	Unternehmer	nicht	Schulhoheitsträger,	ist	auch	der	Schulhoheitsträ-

ger	in	seinem	Zuständigkeitsbereich	für	die	Durchführung	der	in	Absatz	1	genannten	Maßnahmen	
verantwortlich.	Der	Schulhoheitsträger	ist	verpflichtet,	im	Benehmen	mit	dem	für	die	Versicherten	
nach	 §	 2	 Abs.	 1	 Nr.	 8	 Buchstabe	 b	 zuständigen	 Unfallversicherungsträger	 Regelungen	 über	 die	
Durchführung	der	in	Absatz	1	genannten	Maßnahmen	im	inneren	Schulbereich	zu	treffen.	
(3)	Die	 Versicherten	 haben	 nach	 ihren	Möglichkeiten	 alle	Maßnahmen	 zur	 Verhütung	 von	Ar-

beitsunfällen,	 Berufskrankheiten	 und	 arbeitsbedingten	 Gesundheitsgefahren	 sowie	 für	 eine	wirk-
same	Erste	Hilfe	zu	unterstützen	und	die	entsprechenden	Anweisungen	des	Unternehmers	zu	befol-
gen.21	
	
§	22	Sicherheitsbeauftragte	
(1)	In	Unternehmen	mit	regelmäßig	mehr	als	20	Beschäftigten	hat	der	Unternehmer	unter	Betei-

ligung	des	Betriebsrates	oder	Personalrates	Sicherheitsbeauftragte	unter	Berücksichtigung	der	 im	
Unternehmen	für	die	Beschäftigten	bestehenden	Unfall-	und	Gesundheitsgefahren	und	der	Zahl	der	
Beschäftigten	zu	bestellen.	Als	Beschäftigte	gelten	auch	die	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	2,	8	und	12	Versicher-
ten.	In	Unternehmen	mit	besonderen	Gefahren	für	Leben	und	Gesundheit	kann	der	Unfallversiche-
rungsträger	anordnen,	daß	Sicherheitsbeauftragte	auch	dann	zu	bestellen	sind,	wenn	die	Mindest-
beschäftigtenzahl	nach	Satz	1	nicht	erreicht	wird.	Für	Unternehmen	mit	geringen	Gefahren	für	Le-
ben	und	Gesundheit	kann	der	Unfallversicherungsträger	die	Zahl	20	in	seiner	Unfallverhütungsvor-
schrift	erhöhen.	
(2)	Die	Sicherheitsbeauftragten	haben	den	Unternehmer	bei	der	Durchführung	der	Maßnahmen	

zur	Verhütung	von	Arbeitsunfällen	und	Berufskrankheiten	zu	unterstützen,	 insbesondere	sich	von	

	
chen	Fällen	und	wie	eine	Abstimmung	zwischen	den	Unfallversicherungsträgern	und	den	für	den	Ar-
beitsschutz	zuständigen	Landesbehörden	erfolgt.	

	 		 (2)	Die	Unfallversicherungsträger	benennen	zur	Förderung	der	Zusammenarbeit	nach	Absatz	1	für	
jedes	Land	einen	Unfallversicherungsträger	oder	einen	Landesverband	(gemeinsame	 landesbezogene	
Stelle),	über	den	sie	den	für	den	Arbeitsschutz	zuständigen	obersten	Landesbehörden	Informationen	zu	
ihrer	Überwachungstätigkeit	in	dem	jeweiligen	Land	zur	Verfügung	stellen	und	mit	ihnen	gemeinsame	
Überwachungstätigkeiten	 und	 Veranstaltungen	 sowie	Maßnahmen	 des	 Erfahrungsaustauschs	 planen	
und	abstimmen.“	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	eingefügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	Abs.	2	Satz	5	

eingefügt.	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	in	Abs.	2	Satz	4	

„landwirtschaftlichen	 Berufsgenossenschaften	 wirken“	 durch	 „landwirtschaftliche	 Berufsgenossen-
schaft	wirkt“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	5	lautete:	„§	143e	Abs.	3	
Satz	2	Nr.	3	bleibt	unberührt.	

	 27.06.2020.—Artikel	313	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1328)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„für	
Bau	und	Heimat,“	nach	„Innern,“	eingefügt.	

	 01.01.2023.—Artikel	9a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3334)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
		21		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	21.08.1996	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	29.	April	1997	(BGBl.	I	S.	968)	hat	in	Abs.	1	das	Komma	

nach	„Berufskrankheiten“	durch	„und“	ersetzt	und	„sowie	für	eine	wirksame	Erste	Hilfe“	nach	„Gesund-
heitsgefahren“	eingefügt.	
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dem	 Vorhandensein	 und	 der	 ordnungsgemäßen	 Benutzung	 der	 vorgeschriebenen	 Schutzeinrich-
tungen	und	persönlichen	Schutzausrüstungen	zu	überzeugen	und	auf	Unfall-	und	Gesundheitsgefah-
ren	für	die	Versicherten	aufmerksam	zu	machen.	
(3)	Die	 Sicherheitsbeauftragten	dürfen	wegen	der	 Erfüllung	der	 ihnen	übertragenen	Aufgaben	

nicht	benachteiligt	werden.22	
	
§	23	Aus-	und	Fortbildung	
(1)	Die	Unfallversicherungsträger	haben	für	die	erforderliche	Aus-	und	Fortbildung	der	Personen	

in	den	Unternehmen	zu	sorgen,	die	mit	der	Durchführung	der	Maßnahmen	zur	Verhütung	von	Ar-
beitsunfällen,	Berufskrankheiten	und	arbeitsbedingten	Gesundheitsgefahren	 sowie	mit	der	Ersten	
Hilfe	betraut	sind.	Für	nach	dem	Gesetz	über	Betriebsärzte,	Sicherheitsingenieure	und	andere	Fach-
kräfte	 für	 Arbeitssicherheit	 zu	 verpflichtende	 Betriebsärzte	 und	 Fachkräfte	 für	 Arbeitssicherheit,	
die	nicht	dem	Unternehmen	angehören,	können	die	Unfallversicherungsträger	entsprechende	Maß-
nahmen	durchführen.	Die	Unfallversicherungsträger	haben	Unternehmer	und	Versicherte	zur	Teil-
nahme	an	Aus-	und	Fortbildungslehrgängen	anzuhalten.	
(2)	Die	Unfallversicherungsträger	haben	die	unmittelbaren	Kosten	ihrer	Aus-	und	Fortbildungs-

maßnahmen	 sowie	 die	 erforderlichen	 Fahr-,	 Verpflegungs-	 und	 Unterbringungskosten	 zu	 tragen.	
Bei	Aus-	und	Fortbildungsmaßnahmen	für	Ersthelfer,	die	von	Dritten	durchgeführt	werden,	haben	
die	Unfallversicherungsträger	nur	die	Lehrgangsgebühren	zu	tragen.	
(3)	Für	die	Arbeitszeit,	die	wegen	der	Teilnahme	an	einem	Lehrgang	ausgefallen	ist,	besteht	ge-

gen	den	Unternehmer	ein	Anspruch	auf	Fortzahlung	des	Arbeitsentgelts.	
(4)	Bei	der	Ausbildung	von	Sicherheitsbeauftragten	und	Fachkräften	 für	Arbeitssicherheit	 sind	

die	für	den	Arbeitsschutz	zuständigen	Landesbehörden	zu	beteiligen.23	
	
§	24	Überbetrieblicher	arbeitsmedizinischer	und	sicherheitstechnischer	Dienst	
(1)	 Unfallversicherungsträger	 können	 überbetriebliche	 arbeitsmedizinische	 und	 sicherheits-

technische	Dienste	einrichten;	das	Nähere	bestimmt	die	Satzung.	Die	von	den	Diensten	gespeicher-
ten	Daten	dürfen	nur	mit	Einwilligung	des	Betroffenen	an	die	Unfallversicherungsträger	übermittelt	
werden;	§	203	bleibt	unberührt.	Die	Dienste	sind	organisatorisch,	räumlich	und	personell	von	den	
übrigen	 Organisationseinheiten	 der	 Unfallversicherungsträger	 zu	 trennen.	 Zugang	 zu	 den	 Daten	
dürfen	nur	Beschäftigte	der	Dienste	haben.	
(2)	In	der	Satzung	nach	Absatz	1	kann	auch	bestimmt	werden,	daß	die	Unternehmer	verpflichtet	

sind,	 sich	 einem	überbetrieblichen	 arbeitsmedizinischen	 und	 sicherheitstechnischen	Dienst	 anzu-
schließen,	wenn	sie	 innerhalb	einer	vom	Unfallversicherungsträger	gesetzten	angemessenen	Frist	
keine	oder	nicht	 in	ausreichendem	Umfang	Betriebsärzte	und	Fachkräfte	 für	Arbeitssicherheit	be-
stellen.	Unternehmer	sind	von	der	Anschlußpflicht	zu	befreien,	wenn	sie	nachweisen,	daß	sie	 ihre	
Pflicht	 nach	 dem	Gesetz	 über	 Betriebsärzte,	 Sicherheitsingenieure	 und	 andere	 Fachkräfte	 für	 Ar-
beitssicherheit	erfüllt	haben.24	
	
§	25	Bericht	gegenüber	dem	Bundestag	
(1)	Die	Bundesregierung	hat	dem	Deutschen	Bundestag	und	dem	Bundesrat	alljährlich	bis	zum	

31.	Dezember	des	auf	das	Berichtsjahr	folgenden	Jahres	einen	statistischen	Bericht	über	den	Stand	
von	Sicherheit	und	Gesundheit	bei	der	Arbeit	und	über	das	Unfall-	und	Berufskrankheitengeschehen	
in	der	Bundesrepublik	Deutschland	zu	erstatten,	der	die	Berichte	der	Unfallversicherungsträger	und	

	
		22		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	21.08.1996	in	Kraft	getreten.	
		23		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	21.08.1996	in	Kraft	getreten.	
		24		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	21.08.1996	in	Kraft	getreten.	
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die	Jahresberichte	der	für	den	Arbeitsschutz	zuständigen	Landesbehörden	zusammenfaßt.	Alle	vier	
Jahre	 hat	 der	 Bericht	 einen	 umfassenden	Überblick	 über	 die	 Entwicklung	 der	 Arbeitsunfälle	 und	
Berufskrankheiten,	 ihre	Kosten	und	die	Maßnahmen	zur	Sicherheit	und	Gesundheit	bei	der	Arbeit	
zu	enthalten.	
(2)	Die	Unfallversicherungsträger	haben	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	alljähr-

lich	bis	zum	31.	Juli	des	auf	das	Berichtsjahr	folgenden	Jahres	über	die	Durchführung	der	Maßnah-
men	zur	Sicherheit	und	Gesundheit	bei	der	Arbeit	sowie	über	das	Unfall-	und	Berufskrankheitenge-
schehen	zu	berichten.	Landesunmittelbare	Versicherungsträger	reichen	die	Berichte	über	die	für	sie	
zuständigen	obersten	Verwaltungsbehörden	der	Länder	ein.25	
	

Drittes	Kapitel	
Leistungen	nach	Eintritt	eines	Versicherungsfalls	

	
Erster	Abschnitt	

Heilbehandlung,	Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben,	Leistungen	zur	Sozialen	Teilhabe	
und	ergänzende	Leistungen,	Pflege,	Geldleistungen26	

	
Erster	Unterabschnitt	

Anspruch	und	Leistungsarten	
	
§	26	Grundsatz	
(1)	Versicherte	haben	nach	Maßgabe	der	folgenden	Vorschriften	und	unter	Beachtung	des	Neun-

ten	Buches	Anspruch	auf	Heilbehandlung	einschließlich	Leistungen	zur	medizinischen	Rehabilitati-
on,	auf	Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	und	zur	Sozialen	Teilhabe,	auf	ergänzende	Leistun-
gen,	 auf	 Leistungen	 bei	 Pflegebedürftigkeit	 sowie	 auf	 Geldleistungen.	 Die	 Leistungen	werden	 auf	
Antrag	durch	ein	Persönliches	Budget	nach	§	29	des	Neunten	Buches	erbracht;	dies	gilt	im	Rahmen	
des	Anspruchs	auf	Heilbehandlung	nur	für	die	Leistungen	zur	medizinischen	Rehabilitation.	
(2)	Der	Unfallversicherungsträger	hat	mit	allen	geeigneten	Mitteln	möglichst	frühzeitig	
1. den	durch	den	Versicherungsfall	verursachten	Gesundheitsschaden	zu	beseitigen	oder	zu	bes-
sern,	seine	Verschlimmerung	zu	verhüten	und	seine	Folgen	zu	mildern,	

2. den	Versicherten	einen	ihren	Neigungen	und	Fähigkeiten	entsprechenden	Platz	im	Arbeitsle-
ben	zu	sichern,	

3. Hilfen	zur	Bewältigung	der	Anforderungen	des	täglichen	Lebens	und	zur	Teilnahme	am	Leben	
in	der	Gemeinschaft	sowie	zur	Führung	eines	möglichst	selbständigen	Lebens	unter	Berück-
sichtigung	von	Art	und	Schwere	des	Gesundheitsschadens	bereitzustellen,	

4. ergänzende	Leistungen	zur	Heilbehandlung	und	zu	Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	
und	zur	Sozialen	Teilhabe	zu	erbringen,	

5. Leistungen	bei	Pflegebedürftigkeit	zu	erbringen.	

	
		25		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	21.08.1996	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	209	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Wirtschaft	und	Arbeit“	ersetzt.	
	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	1	„Wirtschaft	und	Arbeit“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
		26		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Heilbehandlung,	Rehabilitation,	Pflege,	Geldleistungen“.	
	 01.07.2020.—Artikel	7	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	in	der	Überschrift	des	

Abschnitts	„Teilhabe	am	Leben	in	der	Gemeinschaft“	durch	„Sozialen	Teilhabe“	ersetzt.	
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(3)	Die	Leistungen	zur	Heilbehandlung	und	zur	Rehabilitation	haben	Vorrang	vor	Rentenleistun-
gen.	
(4)	Qualität	und	Wirksamkeit	der	Leistungen	zur	Heilbehandlung	und	Teilhabe	haben	dem	all-

gemein	anerkannten	Stand	der	medizinischen	Erkenntnisse	zu	entsprechen	und	den	medizinischen	
Fortschritt	 zu	 berücksichtigen.	 Sie	werden	 als	Dienst-	 und	 Sachleistungen	 zur	 Verfügung	 gestellt,	
soweit	dieses	oder	das	Neunte	Buch	keine	Abweichungen	vorsehen.	
(5)	Die	Unfallversicherungsträger	 bestimmen	 im	Einzelfall	 Art,	 Umfang	und	Durchführung	der	

Heilbehandlung	und	der	Leistungen	zur	Teilhabe	sowie	die	Einrichtungen,	die	diese	Leistungen	er-
bringen,	 nach	 pflichtgemäßem	Ermessen.	Dabei	 prüfen	 sie	 auch,	welche	 Leistungen	 geeignet	 und	
zumutbar	sind,	Pflegebedürftigkeit	zu	vermeiden,	zu	überwinden,	zu	mindern	oder	ihre	Verschlim-
merung	zu	verhüten.27	
	

Zweiter	Unterabschnitt	
Heilbehandlung	

	
§	27	Umfang	der	Heilbehandlung	
(1)	Die	Heilbehandlung	umfaßt	insbesondere	
1. Erstversorgung,	
2. ärztliche	Behandlung,	
3. zahnärztliche	Behandlung	einschließlich	der	Versorgung	mit	Zahnersatz,	
4. Versorgung	mit	Arznei-,	Verband-,	Heil-	und	Hilfsmitteln,	
5. häusliche	Krankenpflege,	
6. Behandlung	in	Krankenhäusern	und	Rehabilitationseinrichtungen,	

	
		27		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Versicherte	 haben	 nach	 Maßgabe	 der	 folgenden	 Vorschriften	 Anspruch	 auf	 Heilbehandlung	

einschließlich	 Leistungen	 der	 medizinischen	 Rehabilitation,	 auf	 berufsfördernde,	 soziale	 und	 ergän-
zende	Leistungen	zur	Rehabilitation,	auf	Leistungen	bei	Pflegebedürftigkeit	sowie	auf	Geldleistungen.“	

	 Artikel	7	Nr.	5	lit.	b	litt.	aa	und	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	und	3	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	2	und	3	
lauteten:	

„2.		die	Versicherten	nach	 ihrer	Leistungsfähigkeit	und	unter	Berücksichtigung	 ihrer	Eignung,	Nei-
gung	und	bisherigen	Tätigkeit	möglichst	auf	Dauer	beruflich	einzugliedern,	

3.		 Hilfen	zur	Bewältigung	der	Anforderungen	des	täglichen	Lebens	und	zur	Teilnahme	am	Leben	in	
der	Gemeinschaft	unter	Berücksichtigung	von	Art	und	Schwere	des	Gesundheitsschadens	bereit-
zustellen,“.	

	 Artikel	7	Nr.	5	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	4	„zur	Rehabilitation“	durch	„zu	Leistun-
gen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	und	am	Leben	in	der	Gemeinschaft“	ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	 5	 lit.	 c	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 4	 Satz	1	 „Rehabilitation“	durch	 „Teilhabe“	
ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	5	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„oder	das	Neunte“	nach	„dieses“	ein-
gefügt	und	„vorsieht“	durch	„vorsehen“	ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	5	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Rehabilitation“	durch	„der	Leistungen	zur	
Teilhabe“	ersetzt.	

	 01.07.2004.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3022)	hat	Abs.	1	Satz	2	
eingefügt.	

	 01.01.2018.—Artikel	8	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Sie	können	einen	Anspruch	auf	Ausführung	der	Leistungen	durch	ein	Per-
sönliches	Budget	nach	§	17	Abs.	2	bis	4	des	Neunten	Buches	in	Verbindung	mit	der	Budgetverordnung	
und	§	159	des	Neunten	Buches	haben;	dies	gilt	im	Rahmen	des	Anspruches	auf	Heilbehandlung	nur	für	
die	Leistungen	zur	medizinischen	Rehabilitation.“	

	 01.07.2020.—Artikel	7	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	und	
Abs.	2	Nr.	4	„am	Leben	in	der	Gemeinschaft“	durch	„zur	Sozialen	Teilhabe“	ersetzt.	
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7. Leistungen	zur	medizinischen	Rehabilitation	nach	§	42	Abs.	2	Nr.	1	und	3	bis	7	und	Abs.	3	des	
Neunten	Buches.	

(2)	In	den	Fällen	des	§	8	Abs.	3	wird	ein	beschädigtes	oder	verlorengegangenes	Hilfsmittel	wie-
derhergestellt	oder	erneuert.	
(3)	Während	einer	aufgrund	eines	Gesetzes	angeordneten	Freiheitsentziehung	wird	Heilbehand-

lung	erbracht,	soweit	Belange	des	Vollzugs	nicht	entgegenstehen.28	
	
§	28	Ärztliche	und	zahnärztliche	Behandlung	
(1)	Die	ärztliche	und	zahnärztliche	Behandlung	wird	von	Ärzten	oder	Zahnärzten	erbracht.	Sind	

Hilfeleistungen	anderer	Personen	erforderlich,	dürfen	sie	nur	erbracht	werden,	wenn	sie	vom	Arzt	
oder	Zahnarzt	angeordnet	und	von	ihm	verantwortet	werden.	
(2)	Die	ärztliche	Behandlung	umfaßt	die	Tätigkeit	der	Ärzte,	die	nach	den	Regeln	der	ärztlichen	

Kunst	erforderlich	und	zweckmäßig	ist.	
(3)	Die	zahnärztliche	Behandlung	umfaßt	die	Tätigkeit	der	Zahnärzte,	die	nach	den	Regeln	der	

zahnärztlichen	Kunst	erforderlich	und	zweckmäßig	ist.	
(4)	Bei	Versicherungsfällen,	für	die	wegen	ihrer	Art	oder	Schwere	besondere	unfallmedizinische	

Behandlung	angezeigt	ist,	wird	diese	erbracht.	Die	freie	Arztwahl	kann	insoweit	eingeschränkt	wer-
den.	
	
§	29	Arznei-	und	Verbandmittel	
(1)	Arznei-	und	Verbandmittel	sind	alle	ärztlich	verordneten,	zur	ärztlichen	und	zahnärztlichen	

Behandlung	erforderlichen	Mittel.	Ist	das	Ziel	der	Heilbehandlung	mit	Arznei-	und	Verbandmitteln	
zu	erreichen,	für	die	Festbeträge	im	Sinne	des	§	35	oder	§	35a	des	Fünften	Buches	festgesetzt	sind,	
trägt	der	Unfallversicherungsträger	die	Kosten	bis	zur	Höhe	dieser	Beträge.	Verordnet	der	Arzt	 in	
diesen	 Fällen	 ein	 Arznei-	 oder	 Verbandmittel,	 dessen	 Preis	 den	 Festbetrag	 überschreitet,	 hat	 der	
Arzt	 die	 Versicherten	 auf	 die	 sich	 aus	 seiner	Verordnung	 ergebende	Übernahme	der	Mehrkosten	
hinzuweisen.	
(2)	Die	Rabattregelungen	der	§§	130	und	130a	des	Fünften	Buches	gelten	entsprechend.	Die	Er-

stattungsbeträge	nach	§	130b	des	Fünften	Buches	gelten	auch	für	die	Abrechnung	mit	den	Trägern	
der	gesetzlichen	Unfallversicherung.29	
	
§	30	Heilmittel	
Heilmittel	sind	alle	ärztlich	verordneten	Dienstleistungen,	die	einem	Heilzweck	dienen	oder	ei-

nen	Heilerfolg	sichern	und	nur	von	entsprechend	ausgebildeten	Personen	erbracht	werden	dürfen.	
Hierzu	gehören	insbesondere	Maßnahmen	der	physikalischen	Therapie	sowie	der	Sprach-	und	Be-
schäftigungstherapie.	
	

	
		28		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	„ein-

schließlich	Belastungserprobung	und	Arbeitserprobung“	durch	„nach	§	26	Abs.	2	Nr.	1	und	3	bis	7	und	
Abs.	3	des	Neunten	Buches“	ersetzt.	

	 01.01.2018.—Artikel	8	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	
„§	26“	durch	„§	42“	ersetzt.	

		29		 ÄNDERUNGEN	
	 03.08.2001.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2001	(BGBl.	I	S.	1948)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„oder	§	35a“	

nach	„§	35“	eingefügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Rabattregelung	des	§	130	des	Fünften	Buches	gilt	entsprechend.“	
	 22.04.2015.—Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	Abs.	2	Satz	2	einge-

fügt.	
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§	31	Hilfsmittel	
(1)	Hilfsmittel	sind	alle	ärztlich	verordneten	Sachen,	die	den	Erfolg	der	Heilbehandlung	sichern	

oder	 die	 Folgen	 von	 Gesundheitsschäden	 mildern	 oder	 ausgleichen.	 Dazu	 gehören	 insbesondere	
Körperersatzstücke,	 orthopädische	 und	 andere	 Hilfsmittel	 einschließlich	 der	 notwendigen	 Ände-
rung,	 Instandsetzung	 und	 Ersatzbeschaffung	 sowie	 der	 Ausbildung	 im	 Gebrauch	 der	 Hilfsmittel.	
Soweit	für	Hilfsmittel	Festbeträge	im	Sinne	des	§	36	des	Fünften	Buches	festgesetzt	sind,	gilt	§	29	
Abs.	1	Satz	2	und	3	entsprechend.	
(2)	Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	Bun-

desrates	 die	 Ausstattung	 mit	 Körperersatzstücken,	 orthopädischen	 und	 anderen	 Hilfsmitteln	 zu	
regeln	sowie	bei	bestimmten	Gesundheitsschäden	eine	Entschädigung	für	Kleider-	und	Wäschever-
schleiß	vorzuschreiben.	Das	Nähere	 regeln	die	Verbände	der	Unfallversicherungsträger	durch	ge-
meinsame	Richtlinien.	
	
§	32	Häusliche	Krankenpflege	
(1)	Versicherte	erhalten	in	ihrem	Haushalt	oder	ihrer	Familie	neben	der	ärztlichen	Behandlung	

häusliche	 Krankenpflege	 durch	 geeignete	 Pflegekräfte,	 wenn	 Krankenhausbehandlung	 geboten,	
aber	nicht	ausführbar	ist	oder	wenn	sie	durch	die	häusliche	Krankenpflege	vermieden	oder	verkürzt	
werden	kann	und	das	Ziel	der	Heilbehandlung	nicht	gefährdet	wird.	
(2)	Die	häusliche	Krankenpflege	umfaßt	die	im	Einzelfall	aufgrund	ärztlicher	Verordnung	erfor-

derliche	Grund-	und	Behandlungspflege	sowie	hauswirtschaftliche	Versorgung.	
(3)	Ein	Anspruch	auf	häusliche	Krankenpflege	besteht	nur,	soweit	es	einer	im	Haushalt	des	Ver-

sicherten	lebenden	Person	nicht	zuzumuten	ist,	Krankenpflege	zu	erbringen.	Kann	eine	Pflegekraft	
nicht	gestellt	werden	oder	besteht	Grund,	von	einer	Gestellung	abzusehen,	sind	die	Kosten	für	eine	
selbstbeschaffte	Pflegekraft	in	angemessener	Höhe	zu	erstatten.	
(4)	Das	Nähere	 regeln	 die	 Verbände	 der	Unfallversicherungsträger	 durch	 gemeinsame	Richtli-

nien.	
	
§	33	Behandlung	in	Krankenhäusern	und	Rehabilitationseinrichtungen	
(1)	Stationäre	Behandlung	in	einem	Krankenhaus	oder	in	einer	Rehabilitationseinrichtung	wird	

erbracht,	wenn	die	Aufnahme	erforderlich	ist,	weil	das	Behandlungsziel	anders	nicht	erreicht	wer-
den	kann.	Sie	wird	voll-	oder	teilstationär	erbracht.	Sie	umfaßt	im	Rahmen	des	Versorgungsauftrags	
des	 Krankenhauses	 oder	 der	 Rehabilitationseinrichtung	 alle	 Leistungen,	 die	 im	 Einzelfall	 für	 die	
medizinische	 Versorgung	 der	 Versicherten	 notwendig	 sind,	 insbesondere	 ärztliche	 Behandlung,	
Krankenpflege,	Versorgung	mit	Arznei-,	Verband-,	Heil-	 und	Hilfsmitteln,	Unterkunft	und	Verpfle-
gung.	
(2)	Krankenhäuser	und	Rehabilitationseinrichtungen	 im	Sinne	des	Absatzes	1	sind	die	Einrich-

tungen	nach	§	107	des	Fünften	Buches.	
(3)	Bei	Gesundheitsschäden,	für	die	wegen	ihrer	Art	oder	Schwere	besondere	unfallmedizinische	

stationäre	Behandlung	angezeigt	ist,	wird	diese	in	besonderen	Einrichtungen	erbracht.	
	
§	34	Durchführung	der	Heilbehandlung	
(1)	Die	 Unfallversicherungsträger	 haben	 alle	Maßnahmen	 zu	 treffen,	 durch	 die	 eine	möglichst	

frühzeitig	 nach	 dem	 Versicherungsfall	 einsetzende	 und	 sachgemäße	 Heilbehandlung	 und,	 soweit	
erforderlich,	 besondere	 unfallmedizinische	 oder	 Berufskrankheiten-Behandlung	 gewährleistet	
wird.	Sie	können	zu	diesem	Zweck	die	von	den	Ärzten	und	Krankenhäusern	zu	erfüllenden	Voraus-
setzungen	im	Hinblick	auf	die	fachliche	Befähigung,	die	sächliche	und	personelle	Ausstattung	sowie	
die	zu	übernehmenden	Pflichten	festlegen.	Sie	können	daneben	nach	Art	und	Schwere	des	Gesund-
heitsschadens	besondere	Verfahren	für	die	Heilbehandlung	vorsehen.	
(2)	Die	 Unfallversicherungsträger	 haben	 an	 der	Durchführung	 der	 besonderen	 unfallmedizini-

schen	Behandlung	die	Ärzte	und	Krankenhäuser	zu	beteiligen,	die	den	nach	Absatz	1	Satz	2	festge-
legten	Anforderungen	entsprechen.	
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(3)	 Die	 Verbände	 der	 Unfallversicherungsträger	 sowie	 die	 Kassenärztliche	 Bundesvereinigung	
und	die	Kassenzahnärztliche	Bundesvereinigung	(Kassenärztliche	Bundesvereinigungen)	schließen	
unter	Berücksichtigung	der	von	den	Unfallversicherungsträgern	gemäß	Absatz	1	Satz	2	und	3	ge-
troffenen	Festlegungen	mit	Wirkung	 für	 ihre	Mitglieder	Verträge	über	die	Durchführung	der	Heil-
behandlung,	die	Vergütung	der	Ärzte	und	Zahnärzte	sowie	die	Art	und	Weise	der	Abrechnung.	Dem	
oder	der	Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationssicherheit	ist	rechtzeitig	vor	
Abschluß	Gelegenheit	 zur	Stellungnahme	zu	geben,	 sofern	 in	den	Verträgen	die	Verarbeitung	von	
personenbezogenen	Daten	geregelt	werden	sollen.	
(4)	 Die	 Kassenärztlichen	 Bundesvereinigungen	 haben	 gegenüber	 den	 Unfallversicherungsträ-

gern	 und	 deren	Verbänden	 die	 Gewähr	 dafür	 zu	 übernehmen,	 daß	 die	Durchführung	 der	Heilbe-
handlung	den	gesetzlichen	und	vertraglichen	Erfordernissen	entspricht.	
(5)	Kommt	ein	Vertrag	nach	Absatz	3	ganz	oder	 teilweise	nicht	zustande,	 setzt	ein	Schiedsamt	

mit	 der	Mehrheit	 seiner	Mitglieder	 innerhalb	 von	drei	Monaten	den	Vertragsinhalt	 fest.	Wird	 ein	
Vertrag	gekündigt,	 ist	dies	dem	zuständigen	Schiedsamt	mitzuteilen.	Kommt	bis	zum	Ablauf	eines	
Vertrags	ein	neuer	Vertrag	nicht	zustande,	setzt	ein	Schiedsamt	mit	der	Mehrheit	seiner	Mitglieder	
innerhalb	 von	 drei	Monaten	 nach	Vertragsablauf	 den	 neuen	 Inhalt	 fest.	 In	 diesem	Fall	 gelten	 die	
Bestimmungen	des	bisherigen	Vertrags	bis	zur	Entscheidung	des	Schiedsamts	vorläufig	weiter.	
(6)	Die	Verbände	der	Unfallversicherungsträger	und	die	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen	

bilden	 je	 ein	 Schiedsamt	 für	die	medizinische	und	 zahnmedizinische	Versorgung.	Das	 Schiedsamt	
besteht	 aus	 drei	 Vertretern	 der	 Kassenärztlichen	 Bundesvereinigungen	 und	 drei	 Vertretern	 der	
Verbände	der	Unfallversicherungsträger	sowie	einem	unparteiischen	Vorsitzenden	und	zwei	weite-
ren	unparteiischen	Mitgliedern.	§	89	Absatz	6	des	Fünften	Buches	sowie	die	aufgrund	des	§	89	Ab-
satz	11	des	Fünften	Buches	erlassenen	Rechtsverordnungen	gelten	entsprechend.	
(7)	Die	Aufsicht	über	die	Geschäftsführung	der	Schiedsämter	nach	Absatz	6	führt	das	Bundesmi-

nisterium	für	Arbeit	und	Soziales.	
(8)	Die	Beziehungen	zwischen	den	Unfallversicherungsträgern	und	anderen	als	den	in	Absatz	3	

genannten	Stellen,	die	Heilbehandlung	durchführen	oder	an	ihrer	Durchführung	beteiligt	sind,	wer-
den	durch	Verträge	 geregelt.	 Soweit	 die	 Stellen	Leistungen	 zur	medizinischen	Rehabilitation	 aus-
führen	oder	an	ihrer	Ausführung	beteiligt	sind,	werden	die	Beziehungen	durch	Verträge	nach	§	38	
des	Neunten	Buches	geregelt.30	
	

Dritter	Unterabschnitt	
Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben31	

	
		30		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	Abs.	8	Satz	2	einge-

fügt.	
	 28.11.2003.—Artikel	209	Nr.	2	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	7	

„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	
	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	7	

„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
	 05.04.2017.—Artikel	163	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	März	2017	(BGBl.	 I	S.	626)	hat	 in	Abs.	5	Satz	2	

„schriftlich“	nach	„Schiedsamt“	gestrichen.	
	 01.01.2018.—Artikel	8	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	in	Abs.	8	Satz	2	

„§	21“	durch	„§	38“	ersetzt.	
	 11.05.2019.—Artikel	9	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	Abs.	6	Satz	3	„Abs.	3“	durch	

„Absatz	6“	und	„Abs.	6“	durch	„Absatz	11“	ersetzt.	
	 26.11.2019.—Artikel	128	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	1626)	hat	 in	Abs.	3	

Satz	2	„Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz“	durch	„oder	der	Bundesbeauftragten	für	den	Daten-
schutz	und	die	 Informationssicherheit“	und	„Erhebung,	Verarbeitung	oder	Nutzung“	durch	„Verarbei-
tung“	ersetzt.	

		31		 ÄNDERUNGEN	
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§	35	Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	
(1)	Die	Unfallversicherungsträger	erbringen	die	Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	nach	

den	 §§	 49	 bis	 55	 des	 Neunten	 Buches,	 in	Werkstätten	 für	 behinderte	Menschen	 nach	 den	 §§	 57	
und	58	 des	 Neunten	 Buches,	 bei	 anderen	 Leistungsanbietern	 nach	 §	 60	 des	 Neunten	 Buches,	 als	
Budget	 für	Arbeit	nach	§	61	des	Neunten	Buches	sowie	als	Budget	 für	Ausbildung	nach	§	61a	des	
Neunten	Buches.	Das	Budget	für	Ausbildung	wird	nur	für	die	Erstausbildung	erbracht.	Ein	Anspruch	
auf	Übergangsgeld	nach	§	49	besteht	während	der	Erbringung	des	Budgets	für	Ausbildung	nicht.	
(2)	Die	Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	umfassen	auch	Hilfen	zu	einer	angemessenen	

Schulbildung	einschließlich	der	Vorbereitung	hierzu	oder	 zur	Entwicklung	der	 geistigen	und	kör-
perlichen	Fähigkeiten	vor	Beginn	der	Schulpflicht.	
(3)	 Ist	 eine	von	Versicherten	angestrebte	höherwertige	Tätigkeit	nach	 ihrer	Leistungsfähigkeit	

und	 unter	 Berücksichtigung	 ihrer	 Eignung,	 Neigung	 und	 bisherigen	 Tätigkeit	 nicht	 angemessen,	
kann	eine	Maßnahme	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	bis	zur	Höhe	des	Aufwandes	gefördert	werden,	
der	bei	einer	angemessenen	Maßnahme	entstehen	würde.	
(4)	Während	einer	auf	Grund	eines	Gesetzes	angeordneten	Freiheitsentziehung	werden	Leistun-

gen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	erbracht,	soweit	Belange	des	Vollzugs	nicht	entgegenstehen.32	

	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	die	Überschrift	des	

Unterabschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Berufsfördernde	Leistungen	zur	Rehabilitation“.	
		32		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	19.	 Juni	2001	(BGBl.	 I	S.	1046)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	35	Umfang	der	berufsfördernden	Leistungen	zur	Rehabilitation	
	 		 (1)	Die	berufsfördernden	Leistungen	zur	Rehabilitation	umfassen	insbesondere	

1. Leistungen	zur	Erhaltung	oder	Erlangung	eines	Arbeitsplatzes	einschließlich	der	Leistungen	zur	
Förderung	der	Arbeitsaufnahme,	

2. Berufsvorbereitung	einschließlich	der	wegen	eines	Gesundheitsschadens	erforderlichen	Grund-
ausbildung,	

3. berufliche	 Anpassung,	 Fortbildung,	 Ausbildung	 und	 Umschulung	 einschließlich	 des	 zur	 Inan-
spruchnahme	dieser	Leistungen	erforderlichen	schulischen	Abschlusses,	

4. Hilfen	 zu	 einer	 angemessenen	 Schulbildung	 einschließlich	 der	 Vorbereitung	 hierzu	 oder	 zur	
Entwicklung	der	geistigen	und	körperlichen	Fähigkeiten	vor	Beginn	der	Schulpflicht,	

5. Arbeits-	und	Berufsförderung	im	Eingangsverfahren	und	im	Arbeitstrainingsbereich	einer	aner-
kannten	Werkstatt	für	Behinderte.	

	 Diese	Leistungen	können	auch	zum	beruflichen	Aufstieg	erbracht	werden.	
	 		 (2)	 Das	 Verfahren	 zur	 Auswahl	 der	 berufsfördernden	 Leistungen	 nach	 Absatz	 1	 schließt,	 soweit	

erforderlich,	eine	Berufsfindung	oder	Arbeitserprobung	ein;	die	Absätze	4	und	5	sowie	§	39	gelten	ent-
sprechend.	

	 		 (3)	Ist	eine	von	Versicherten	angestrebte	höherwertige	Tätigkeit	nach	ihrer	Leistungsfähigkeit	und	
unter	Berücksichtigung	ihrer	Eignung,	Neigung	und	bisherigen	Tätigkeit	nicht	angemessen,	kann	eine	
Berufsförderungsmaßnahme	bis	zur	Höhe	des	Aufwandes	gefördert	werden,	der	bei	einer	angemesse-
nen	Maßnahme	entstehen	würde.	

	 		 (4)	 Die	 berufsfördernden	 Leistungen	 zur	 Rehabilitation	werden	 in	 Einrichtungen	 erbracht,	wenn	
dies	wegen	Art	oder	Schwere	des	Gesundheitsschadens	oder	zur	Sicherung	des	Erfolgs	der	Rehabilita-
tion	erforderlich	ist.	Voraussetzung	ist,	daß	

1. die	Leistung	nach	Dauer,	Gestaltung	des	Lehrplans,	Unterrichtsmethode,	Ausbildung	und	Berufs-
erfahrung	 des	 Leiters	 und	 der	 Lehrkräfte	 eine	 erfolgreiche	 berufliche	Rehabilitation	 erwarten	
läßt,	

2. die	Einrichtung	angemessene	Teilnahmebedingungen	bietet	und	behinderungsgerecht	ist,	
3. die	Grundsätze	der	Wirtschaftlichkeit	und	Sparsamkeit	beachtet	werden,	insbesondere	die	Kos-

tensätze	angemessen	sind.	
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§	3633	
	
§	3734	

	
	 		 (5)	Wenn	 die	 Inanspruchnahme	 von	 berufsfördernden	 Leistungen	 zur	 Rehabilitation	 eine	 Unter-

bringung	außerhalb	des	eigenen	oder	elterlichen	Haushalts	erfordert,	werden	die	erforderliche	Unter-
kunft	und	Verpflegung	erbracht.	

	 		 (6)	Während	 einer	 aufgrund	 eines	Gesetzes	 angeordneten	 Freiheitsentziehung	werden	 berufsför-
dernde	Leistungen	zur	Rehabilitation	erbracht,	soweit	Belange	des	Vollzugs	nicht	entgegenstehen.“	

	 30.12.2008.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2008	(BGBl.	 I	 S.	2959)	hat	 in	Abs.	1	 „bis	38“	
durch	„bis	38a“	ersetzt.	

	 01.01.2018.—Artikel	8	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Die	Unfallversicherungsträger	erbringen	die	Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	nach	den	
§§	 33	 bis	 38a	 des	 Neunten	 Buches	 sowie	 in	Werkstätten	 für	 behinderte	 Menschen	 nach	 den	 §§	 40	
und	41	des	Neunten	Buches,	soweit	in	den	folgenden	Absätzen	nichts	Abweichendes	bestimmt	ist.“	

	 01.01.2020.—Artikel	5	Nr.	1	und	2	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2135)	hat	in	Abs.	1	
„sowie	als“	durch	„	,	als“	ersetzt	und	„sowie	als	Budget	für	Ausbildung	nach	§	61a	des	Neunten	Buches“	
am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	5	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	und	3	eingefügt.	
		33		 AUFHEBUNG	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	36	Leistungen	an	Arbeitgeber	
	 		 Berufsfördernde	Leistungen	umfassen	 auch	Zuschüsse	 an	Arbeitgeber,	wenn	 sie	 erforderlich	 sind	

insbesondere	für	
1. eine	dauerhafte	berufliche	Eingliederung,	
2. eine	befristete	Probebeschäftigung,	
3. eine	Ausbildung	oder	Umschulung	im	Betrieb.	

	 Die	Zuschüsse	können	von	Auflagen	und	Bedingungen	abhängig	gemacht	werden.“	
		34		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	29.	April	1997	(BGBl.	I	S.	968)	hat	in	Nr.	2	„Abs.	3“	durch	

„Abs.	2“	ersetzt.	
	 01.01.1998.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	März	1997	(BGBl.	 I	S.	594)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Berufsfördernde	Leistungen	in	einer	Werkstatt	für	Behinderte	werden	erbracht,	wenn	sie	erforder-

lich	sind	
1. im	Eingangsverfahren,	um	die	Eignung	der	Versicherten	für	die	Aufnahme	in	die	Werkstatt	fest-

zustellen,	
2. im	Arbeitstrainingsbereich,	um	die	Versicherten	zu	befähigen,	 ihre	Leistungs-	oder	Erwerbsfä-

higkeit	zu	entwickeln,	zu	erhöhen	oder	wiederzugewinnen,	und	erwartet	werden	kann,	daß	sie	
danach	wenigstens	ein	Mindestmaß	wirtschaftlich	verwertbarer	Arbeitsleistung	im	Sinne	des	§	
54	Abs.	2	des	Schwerbehindertengesetzes	erbringen.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	37	Leistungen	in	einer	Werkstatt	für	Behinderte	
	 		 Berufsfördernde	Leistungen	 in	einer	anerkannten	Werkstatt	 für	Behinderte	 im	Sinne	des	Schwer-

behindertengesetzes	werden	erbracht,	
1. im	Eingangsverfahren,	wenn	sie	erforderlich	sind,	um	im	Zweifelsfall	festzustellen,	ob	die	Werk-

statt	 die	 geeignete	 Einrichtung	 für	 die	 Eingliederung	 des	 Behinderten	 in	 das	 Arbeitsleben	 ist,	
sowie	welche	Bereiche	der	Werkstatt	und	welche	berufsfördernden	und	ergänzenden	Maßnah-
men	zur	Eingliederung	für	den	Behinderten	in	Betracht	kommen,	

2. im	Arbeitstrainingsbereich,	wenn	sie	erforderlich	sind,	um	die	Leistungsfähigkeit	oder	Erwerbs-
fähigkeit	des	Behinderten	soweit	wie	möglich	zu	entwickeln,	zu	erhöhen	oder	wiederzugewin-
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§	3835	
	

Vierter	Unterabschnitt	
Leistungen	zur	Sozialen	Teilhabe	und	ergänzende	Leistungen36	

	
§	39	Leistungen	zur	Sozialen	Teilhabe	und	ergänzenden	Leistungen	
(1)	Neben	den	in	§	64	Abs.	1	Nr.	2	bis	6	und	Abs.	2	sowie	in	den	§§	73	und	74	des	Neunten	Bu-

ches	 genannten	 Leistungen	 umfassen	 die	 Leistungen	 zur	 Sozialen	 Teilhabe	 und	 die	 ergänzenden	
Leistungen	
1. Kraftfahrzeughilfe,	
2. sonstige	 Leistungen	 zur	 Erreichung	 und	 zur	 Sicherstellung	 des	 Erfolges	 der	 Leistungen	 zur	
medizinischen	Rehabilitation	und	zur	Teilhabe.	

(2)	Zum	Ausgleich	besonderer	Härten	kann	den	Versicherten	oder	deren	Angehörigen	eine	be-
sondere	Unterstützung	gewährt	werden.37	

	
nen,	und	erwartet	werden	kann,	daß	der	Behinderte	nach	Teilnahme	an	diesen	Maßnahmen	in	
der	Lage	 ist,	wenigstens	ein	Mindestmaß	wirtschaftlich	verwertbarer	Arbeitsleistung	 im	Sinne	
des	§	54	des	Schwerbehindertengesetzes	zu	erbringen.“	

		35		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1998.—Artikel	7	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	März	1997	(BGBl.	 I	S.	594)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Leistungen	in	einer	Werkstatt	für	Behinderte	werden	insgesamt	bis	zur	Dauer	von	zwei	Jahren	

erbracht.“	
	 AUFHEBUNG	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	38	Dauer	der	berufsfördernden	Leistungen	
	 		 (1)	 Die	 berufsfördernden	 Leistungen	 zur	 Rehabilitation	 sollen	 für	 die	 Zeit	 erbracht	 werden,	 die	

vorgeschrieben	oder	allgemein	üblich	 ist,	um	das	angestrebte	Berufsziel	zu	erreichen.	Leistungen	 für	
die	berufliche	Umschulung	und	Fortbildung	sollen	in	der	Regel	nur	erbracht	werden,	wenn	die	Leistung	
bei	 ganztägigem	Unterricht	nicht	 länger	 als	 zwei	 Jahre	dauert,	 es	 sei	denn,	daß	die	Versicherten	nur	
durch	eine	länger	dauernde	Leistung	eingegliedert	werden	können.	

	 		 (2)	Leistungen	in	einer	Werkstatt	für	Behinderte	werden	erbracht	
1. im	Falle	des	§	37	Nr.	1	bis	zur	Dauer	von	vier	Wochen,	
2. im	Falle	des	§	37	Nr.	2	bis	zur	Dauer	von	zwei	Jahren;	über	ein	Jahr	hinaus	werden	Leistungen	

nur	 erbracht,	 wenn	 die	 Leistungsfähigkeit	 des	 Behinderten	 weiterentwickelt	 oder	 wiederge-
wonnen	werden	kann.“	

		36		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	die	Überschrift	des	

Unterabschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Leistungen	zur	sozialen	Rehabilitation	und	ergän-
zende	Leistungen“.	

	 01.07.2020.—Artikel	7	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	in	der	Überschrift	des	
Unterabschnitts	„Teilhabe	am	Leben	in	der	Gemeinschaft“	durch	„Sozialen	Teilhabe“	ersetzt.	

		37		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Umfang	der	Leistungen	zur	sozialen	Rehabilitation	und	der	ergän-
zenden	Leistungen“.	

	 Artikel	7	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Leistungen	zur	sozialen	Rehabilitation	und	die	ergänzenden	Leistungen	umfassen	

1. Kraftfahrzeughilfe,	
2. Wohnungshilfe,	
3. Beratung	sowie	sozialpädagogische	und	psychosoziale	Betreuung,	
4. Haushaltshilfe,	
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§	40	Kraftfahrzeughilfe	
(1)	 Kraftfahrzeughilfe	wird	 erbracht,	wenn	 die	 Versicherten	 infolge	 Art	 oder	 Schwere	 des	 Ge-

sundheitsschadens	 nicht	 nur	 vorübergehend	 auf	 die	 Benutzung	 eines	 Kraftfahrzeugs	 angewiesen	
sind,	um	die	Teilhabe	am	Arbeitsleben	oder	am	Leben	in	der	Gemeinschaft	zu	ermöglichen.	
(2)	Die	Kraftfahrzeughilfe	umfaßt	Leistungen	zur	Beschaffung	eines	Kraftfahrzeugs,	für	eine	be-

hinderungsbedingte	Zusatzausstattung	und	zur	Erlangung	einer	Fahrerlaubnis.	
(3)	Für	die	Kraftfahrzeughilfe	gilt	die	Verordnung	über	Kraftfahrzeughilfe	zur	beruflichen	Reha-

bilitation	vom	28.	September	1987	(BGBl.	I	S.	2251),	geändert	durch	Verordnung	vom	30.	Septem-
ber	1991	(BGBl.	I	S.	1950),	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.	Diese	Verordnung	ist	bei	der	Kraftfahr-
zeughilfe	zur	Teilhabe	am	Leben	in	der	Gemeinschaft	entsprechend	anzuwenden.	
(4)	Der	Unfallversicherungsträger	kann	im	Einzelfall	zur	Vermeidung	einer	wirtschaftlichen	Not-

lage	auch	einen	Zuschuß	zahlen,	der	über	demjenigen	liegt,	der	in	den	§§	6	und	8	der	Verordnung	
nach	Absatz	3	vorgesehen	ist.	
(5)	Das	Nähere	 regeln	 die	 Verbände	 der	Unfallversicherungsträger	 durch	 gemeinsame	Richtli-

nien.38	
	
§	41	Wohnungshilfe	
(1)	Wohnungshilfe	wird	erbracht,	wenn	infolge	Art	oder	Schwere	des	Gesundheitsschadens	nicht	

nur	 vorübergehend	 die	 behindertengerechte	 Anpassung	 vorhandenen	 oder	 die	 Bereitstellung	 be-
hindertengerechten	Wohnraums	erforderlich	ist.	
(2)	Wohnungshilfe	wird	ferner	erbracht,	wenn	sie	zur	Sicherung	der	beruflichen	Eingliederung	

erforderlich	ist.	
(3)	 Die	 Wohnungshilfe	 umfaßt	 auch	 Umzugskosten	 sowie	 Kosten	 für	 die	 Bereitstellung	 von	

Wohnraum	für	eine	Pflegekraft.	
(4)	Das	Nähere	 regeln	 die	 Verbände	 der	Unfallversicherungsträger	 durch	 gemeinsame	Richtli-

nien.	
	
§	42	Haushaltshilfe	und	Kinderbetreuungskosten	
Haushaltshilfe	und	Leistungen	zur	Kinderbetreuung	nach	§	74	Abs.	1	bis	3	des	Neunten	Buches	

werden	auch	bei	Leistungen	zur	Sozialen	Teilhabe	erbracht.39	

	
5. Reisekosten,	
6. ärztlich	verordneten	Rehabilitationssport	in	Gruppen	unter	ärztlicher	Betreuung,	
7. Übernahme	der	Kosten,	die	mit	den	berufsfördernden	Leistungen	in	unmittelbarem	Zusammen-

hang	 stehen,	 insbesondere	 Lehrgangskosten,	 Prüfungsgebühren,	 Lernmittel,	 Arbeitskleidung	
und	Arbeitsgeräte,	

8. sonstige	Leistungen	zur	Erreichung	und	zur	Sicherstellung	des	Rehabilitationserfolges.“	
	 01.01.2018.—Artikel	8	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	in	Abs.	1	„§	44“	

durch	„§	64“	und	„§§	53	und	54“	durch	„§§	73	und	74“	ersetzt.	
	 01.07.2020.—Artikel	7	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	in	der	Überschrift	und	

in	Abs.	1	jeweils	„Teilhabe	am	Leben	in	der	Gemeinschaft“	durch	„Sozialen	Teilhabe“	ersetzt.	
		38		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	in	Abs.	1	„Ein-

gliederung	in	das	Berufsleben	oder	die	Teilnahme“	durch	„Teilhabe	am	Arbeitsleben	oder“	ersetzt.	
	 Artikel	7	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„sozialen	Rehabilitation“	durch	„Teilhabe	

am	Leben	in	der	Gemeinschaft“	ersetzt.	
		39		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	42	Haushaltshilfe	
	 		 (1)	Haushaltshilfe	wird	erbracht,	wenn	
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§	43	Reisekosten	
(1)	Die	im	Zusammenhang	mit	der	Ausführung	von	Leistungen	zur	medizinischen	Rehabilitation	

oder	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	erforderlichen	Reisekosten	werden	nach	§	73	des	Neunten	Bu-
ches	übernommen.	Im	Übrigen	werden	Reisekosten	zur	Ausführung	der	Heilbehandlung	nach	den	
Absätzen	2	bis	5	übernommen.	
(2)	Zu	den	Reisekosten	gehören	
1. Fahr-	und	Transportkosten,	
2. Verpflegungs-	und	Übernachtungskosten,	
3. Kosten	des	Gepäcktransports,	
4. Wegstreckenentschädigung	

für	die	Versicherten	und	für	eine	wegen	des	Gesundheitsschadens	erforderliche	Begleitperson.	
(3)	Reisekosten	werden	 im	Regelfall	 für	zwei	Familienheimfahrten	 im	Monat	oder	anstelle	von	

Familienheimfahrten	 für	 zwei	 Fahrten	 eines	 Angehörigen	 zum	 Aufenthaltsort	 des	 Versicherten	
übernommen.	
(4)	 Entgangener	 Arbeitsverdienst	 einer	 Begleitperson	wird	 ersetzt,	 wenn	 der	 Ersatz	 in	 einem	

angemessenen	Verhältnis	zu	den	sonst	für	eine	Pflegekraft	entstehenden	Kosten	steht.	
(5)	Das	Nähere	 regeln	 die	 Verbände	 der	Unfallversicherungsträger	 durch	 gemeinsame	Richtli-

nien.40	
	

Fünfter	Unterabschnitt	
	

1. Versicherte	wegen	 der	medizinischen,	 berufsfördernden	 oder	 sonstigen	 Leistungen	 außerhalb	
des	eigenen	Haushalts	untergebracht	sind	und	 ihnen	deshalb	die	Weiterführung	des	Haushalts	
nicht	möglich	ist,	

2. eine	andere	im	Haushalt	lebende	Person	den	Haushalt	nicht	weiterführen	kann	und	
3. im	Haushalt	ein	Kind	lebt,	das	bei	Beginn	der	Haushaltshilfe	

a) das	zwölfte	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	hat	oder	
b) behindert	und	auf	Hilfe	angewiesen	ist.	

	 		 (2)	Haushaltshilfe	kann	bei	ambulanter	Heilbehandlung	erbracht	werden,	wenn	der	Haushalt	wegen	
Art	oder	Schwere	des	Gesundheitsschadens	vom	Versicherten	oder	von	einer	anderen	im	Haushalt	le-
benden	Person	nicht	weitergeführt	werden	kann.	

	 		 (3)	Kann	eine	Haushaltshilfe	nicht	gestellt	werden	oder	besteht	Grund,	hiervon	abzusehen,	werden	
die	 Kosten	 für	 eine	 selbstbeschaffte	Haushaltshilfe	 oder	 für	 die	Mitnahme	 oder	 anderweitige	 Unter-
bringung	des	Kindes	bis	zur	Höhe	des	Aufwands	für	die	sonst	zu	erbringende	Haushaltshilfe	übernom-
men.	Für	Verwandte	und	Verschwägerte	bis	zum	zweiten	Grad	werden	Kosten	nicht	erstattet;	erforder-
liche	Fahrkosten	und	Verdienstausfall	können	jedoch	erstattet	werden,	wenn	sie	in	einem	angemesse-
nen	Verhältnis	zu	den	sonst	für	eine	Ersatzkraft	entstehenden	Kosten	stehen.“	

	 01.01.2018.—Artikel	8	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	 I	S.	3234)	hat	„§	54“	durch	
„§	74“	ersetzt.	

	 01.07.2020.—Artikel	7	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	„Teilhabe	am	Leben	in	
der	Gemeinschaft“	durch	„Sozialen	Teilhabe“	ersetzt.	

		40		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	in	Abs.	1	„berufli-

chen	Rehabilitation“	durch	„Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben“	ersetzt.	
	 01.01.2004.—Artikel	6	Nr.	1a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	 S.	2848)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Reisekosten	werden	erbracht,	soweit	dies	zur	Durchführung	der	Heilbehandlung	oder	der	Leis-

tungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	erforderlich	ist.“	
	 01.09.2005.—Artikel	10	des	Gesetzes	vom	26.	Mai	2005	(BGBl.	I	S.	1418)	hat	Nr.	4	in	Abs.	2	neu	gefasst.	

Nr.	4	lautete:	
„4.		Wegstrecken-	und	Mitnahmeentschädigung“.	

	 01.07.2020.—Artikel	 7	Nr.	 8a	 des	Gesetzes	 vom	12.	 Juni	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 1248)	 hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 1	
„§	53“	durch	„§	73“	ersetzt.	
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Leistungen	bei	Pflegebedürftigkeit	
	
§	44	Pflege	
(1)	 Solange	 Versicherte	 infolge	 des	 Versicherungsfalls	 für	 die	 gewöhnlichen	 und	 regelmäßig	

wiederkehrenden	Verrichtungen	 im	Ablauf	des	 täglichen	Lebens	 in	erheblichem	Umfang	der	Hilfe	
durch	andere	bedürfen,	wird	Pflegegeld	gezahlt,	eine	Pflegekraft	gestellt	oder	Heimpflege	erbracht.	
(2)	 Das	 Pflegegeld	 ist	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Art	 oder	 Schwere	 des	 Gesundheitsschadens	

sowie	des	Umfangs	der	erforderlichen	Hilfe	auf	einen	Monatsbetrag	zwischen	300	Euro	und	1	199	
Euro	(Beträge	am	1.	Juli	2008)	festzusetzen.	Diese	Beträge	werden	jeweils	zum	gleichen	Zeitpunkt,	
zu	dem	die	Renten	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	angepasst	werden,	entsprechend	der	An-
passung	des	laufenden	Pflegegeldes	nach	Absatz	4	erhöht.	Übersteigen	die	Aufwendungen	für	eine	
Pflegekraft	das	Pflegegeld,	kann	es	angemessen	erhöht	werden.	
(3)	Während	 einer	 stationären	 Behandlung	 oder	 der	 Unterbringung	 der	 Versicherten	 in	 einer	

Einrichtung	der	Teilhabe	am	Arbeitsleben	oder	einer	Werkstatt	für	behinderte	Menschen	wird	das	
Pflegegeld	bis	zum	Ende	des	ersten	auf	die	Aufnahme	folgenden	Kalendermonats	weitergezahlt	und	
mit	dem	ersten	Tag	des	Entlassungsmonats	wieder	aufgenommen.	Das	Pflegegeld	kann	in	den	Fällen	
des	Satzes	1	ganz	oder	 teilweise	weitergezahlt	werden,	wenn	das	Ruhen	eine	weitere	Versorgung	
der	Versicherten	gefährden	würde.	
(4)	Mit	der	Anpassung	der	Renten	wird	das	Pflegegeld	entsprechend	dem	Faktor	angepaßt,	der	

für	die	Anpassung	der	vom	Jahresarbeitsverdienst	abhängigen	Geldleistungen	maßgeblich	ist.	
(5)	Auf	Antrag	der	Versicherten	kann	statt	des	Pflegegeldes	eine	Pflegekraft	gestellt	(Hauspflege)	

oder	die	erforderliche	Hilfe	mit	Unterkunft	und	Verpflegung	in	einer	geeigneten	Einrichtung	(Heim-
pflege)	erbracht	werden.	Absatz	3	Satz	2	gilt	entsprechend.	
(6)	Die	Bundesregierung	setzt	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	die	neuen	Mindest-	und	Höchst-

beträge	nach	Absatz	2	und	den	Anpassungsfaktor	nach	Absatz	4	in	der	Rechtsverordnung	über	die	
Bestimmung	 des	 für	 die	 Rentenanpassung	 in	 der	 gesetzlichen	 Rentenversicherung	maßgebenden	
aktuellen	Rentenwertes	fest.41	

	
		41		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„be-

rufliche	 Rehabilitation“	 durch	 „Teilhabe	 am	Arbeitsleben“	 und	 „Behinderte“	 durch	 „behinderte	Men-
schen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	 Juli	2001	(BGBl.	 I	S.	1600)	hat	Satz	2	 in	Abs.	2	neu	gefasst.		
Satz	2	lautete:	„Ab	1.	Januar	2002	tritt	an	die	Stelle	des	Pflegegeldrahmens	in	Deutscher	Mark	der	Pfle-
gegeldrahmen	in	Euro,	indem	die	zuletzt	am	1.	Juli	2001	angepassten	Beträge	in	Euro	umgerechnet	und	
auf	volle	Euro-Beträge	aufgerundet	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 01.01.2002.—Artikel	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1983)	hat	Abs.	2	Satz	2	

eingefügt.	
	 01.08.2004.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1791)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„zum	1.	

Juli	 jeden	Jahres“	durch	„jeweils	zum	gleichen	Zeitpunkt,	zu	dem	die	Renten	der	gesetzlichen	Renten-
versicherung	angepasst	werden,“	ersetzt	

	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	in	Abs.	2	
Satz	1	„527	Deutsche	Mark	und	2	106	Deutsche	Mark	(Beträge	am	1.	Juli	1995)“	durch	„300	Euro	und		
1	199	Euro	(Beträge	am	1.	Juli	2008)“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Diese	Beträge	
werden	zum	1.	 Juli	 jeden	Jahres	entsprechend	dem	Faktor	angepasst,	der	 für	die	Anpassung	der	vom	
Jahresarbeitsverdienst	abhängigen	Geldleistungen	maßgebend	ist.“	

	 01.01.2023.—Artikel	8	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2759)	hat	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Solange	Versicherte	infolge	des	Versicherungsfalls	so	hilflos	sind,	daß	sie	für	die	gewöhnlichen	
und	regelmäßig	wiederkehrenden	Verrichtungen	 im	Ablauf	des	 täglichen	Lebens	 in	erheblichem	Um-
fang	der	Hilfe	bedürfen,	wird	Pflegegeld	gezahlt,	eine	Pflegekraft	gestellt	oder	Heimpflege	gewährt.“	
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Sechster	Unterabschnitt	

Geldleistungen	während	der	Heilbehandlung	und	der	Leistungen	zur	Teilhabe	am		
Arbeitsleben42	

	
§	45	Voraussetzungen	für	das	Verletztengeld	
(1)	Verletztengeld	wird	erbracht,	wenn	Versicherte	
1. infolge	des	Versicherungsfalls	 arbeitsunfähig	 sind	oder	wegen	einer	Maßnahme	der	Heilbe-
handlung	eine	ganztägige	Erwerbstätigkeit	nicht	ausüben	können	und	

2. unmittelbar	 vor	 Beginn	 der	 Arbeitsunfähigkeit	 oder	 der	 Heilbehandlung	 Anspruch	 auf	 Ar-
beitsentgelt,	 Arbeitseinkommen,	 Krankengeld,	 Pflegeunterstützungsgeld,	 Verletztengeld,	
Krankengeld	 der	 Sozialen	 Entschädigung,	 Übergangsgeld,	 Unterhaltsgeld,	 Kurzarbeitergeld,	
Arbeitslosengeld,	nicht	nur	darlehensweise	gewährtes	Bürgergeld	nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	
des	 Zweiten	 Buches	 oder	 nicht	 nur	 Leistungen	 für	 Erstausstattungen	 für	 Bekleidung	 bei	
Schwangerschaft	und	Geburt	nach	dem	Zweiten	Buch	oder	Mutterschaftsgeld	hatten.	

(2)	Verletztengeld	wird	auch	erbracht,	wenn	
1. Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	erforderlich	sind,	
2. diese	Maßnahmen	sich	aus	Gründen,	die	die	Versicherten	nicht	zu	vertreten	haben,	nicht	un-
mittelbar	an	die	Heilbehandlung	anschließen,	

3. die	 Versicherten	 ihre	 bisherige	 berufliche	 Tätigkeit	 nicht	 wieder	 aufnehmen	 können	 oder	
ihnen	eine	andere	zumutbare	Tätigkeit	nicht	vermittelt	werden	kann	oder	sie	diese	aus	wich-
tigem	Grund	nicht	ausüben	können	und	

4. die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nr.	2	erfüllt	sind.	
Das	Verletztengeld	wird	bis	zum	Beginn	der	Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	erbracht.	Die	
Sätze	1	und	2	gelten	entsprechend	für	die	Zeit	bis	zum	Beginn	und	während	der	Durchführung	einer	
Maßnahme	der	Berufsfindung	und	Arbeitserprobung.	
(3)	Werden	 in	 einer	 Einrichtung	Maßnahmen	 der	 Heilbehandlung	 und	 gleichzeitig	 Leistungen	

zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	 für	Versicherte	erbracht,	 erhalten	Versicherte	Verletztengeld,	wenn	
sie	arbeitsunfähig	sind	oder	wegen	der	Maßnahmen	eine	ganztägige	Erwerbstätigkeit	nicht	ausüben	
können	und	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nr.	2	erfüllt	sind.	
(4)	Im	Fall	der	Beaufsichtigung,	Betreuung	oder	Pflege	eines	durch	einen	Versicherungsfall	ver-

letzten	Kindes	gilt	§	45	des	Fünften	Buches	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	
1.		das	Verletztengeld	100	Prozent	des	ausgefallenen	Nettoarbeitsentgelts	beträgt	und	
2.		das	 Arbeitsentgelt	 bis	 zu	 einem	 Betrag	 in	 Höhe	 des	 450.	 Teils	 des	 Höchstjahresarbeitsver-
dienstes	zu	berücksichtigen	ist.	

Erfolgt	 die	 Berechnung	 des	 Verletztengeldes	 aus	 Arbeitseinkommen,	 beträgt	 dies	 80	 Prozent	 des	
erzielten	regelmäßigen	Arbeitseinkommens	bis	zu	einem	Betrag	in	Höhe	des	450.	Teils	des	Höchst-
jahresarbeitsverdienstes.43	

	
		42		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	die	Überschrift	des	

Unterabschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Geldleistungen	während	der	Heilbehandlung	und	
der	beruflichen	Rehabilitation“.	

		43		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	 3	 Nr.	 5	 des	 Gesetzes	 vom	 29.	 April	 1997	 (BGBl.	 I	 S.	 968)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Nr.	 2	

„Schlechtwettergeld“	durch	„Winterausfallgeld“	ersetzt.	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

Nr.	1	„berufsfördernde	Leistungen	zur	Rehabilitation“	durch	„Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben“	
ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„berufsfördernde	Maßnahme“	durch	„Leis-
tungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben“	ersetzt.	
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§	46	Beginn	und	Ende	des	Verletztengeldes	
(1)	Verletztengeld	wird	von	dem	Tag	an	gezahlt,	ab	dem	die	Arbeitsunfähigkeit	ärztlich	 festge-

stellt	wird,	oder	mit	dem	Tag	des	Beginns	einer	Heilbehandlungsmaßnahme,	die	den	Versicherten	
an	der	Ausübung	einer	ganztägigen	Erwerbstätigkeit	hindert.	
(2)	Die	Satzung	kann	bestimmen,	daß	für	Unternehmer,	ihre	Ehegatten	oder	ihre	Lebenspartner	

und	 für	 den	Unternehmern	 nach	 §	 6	Abs.	 1	Nr.	 2	 Gleichgestellte	 Verletztengeld	 längstens	 für	 die	
Dauer	der	ersten	13	Wochen	nach	dem	sich	aus	Absatz	1	ergebenden	Zeitpunkt	ganz	oder	teilweise	
nicht	 gezahlt	wird.	 Satz	1	 gilt	 nicht	 für	Versicherte,	 die	bei	 einer	Krankenkasse	mit	Anspruch	auf	
Krankengeld	versichert	sind.	
(3)	Das	Verletztengeld	endet	
1. mit	 dem	 letzten	 Tag	 der	 Arbeitsunfähigkeit	 oder	 der	 Hinderung	 an	 einer	 ganztägigen	 Er-
werbstätigkeit	durch	eine	Heilbehandlungsmaßnahme,	

2. mit	dem	Tag,	der	dem	Tag	vorausgeht,	an	dem	ein	Anspruch	auf	Übergangsgeld	entsteht.	
Wenn	mit	dem	Wiedereintritt	der	Arbeitsfähigkeit	nicht	zu	rechnen	ist	und	Leistungen	zur	Teilhabe	
am	Arbeitsleben	nicht	zu	erbringen	sind,	endet	das	Verletztengeld	
1. mit	dem	Tag,	an	dem	die	Heilbehandlung	so	weit	abgeschlossen	ist,	daß	die	Versicherten	eine	
zumutbare,	zur	Verfügung	stehende	Berufs-	oder	Erwerbstätigkeit	aufnehmen	können,	

2. mit	Beginn	der	 in	§	50	Abs.	1	Satz	1	des	Fünften	Buches	genannten	Leistungen,	es	sei	denn,	
daß	diese	Leistungen	mit	dem	Versicherungsfall	im	Zusammenhang	stehen,	

3. im	übrigen	mit	Ablauf	der	78.	Woche,	gerechnet	vom	Tag	des	Beginns	der	Arbeitsunfähigkeit	
an,	jedoch	nicht	vor	dem	Ende	der	stationären	Behandlung.44	

	
§	47	Höhe	des	Verletztengeldes	

	
	 Artikel	7	Nr.	18	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„berufsfördernde	Maßnahmen“	durch	„Leistungen	

zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben“	ersetzt.	
	 01.01.2005.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2954)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	

„„Arbeitslosenhilfe“	durch	„nicht	nur	darlehensweise	gewährtes	Arbeitslosengeld	II	oder	nicht	nur	Leis-
tungen	für	Erstausstattungen	für	Bekleidung	bei	Schwangerschaft	und	Geburt	nach	dem	Zweiten	Buch“	
ersetzt.	

	 01.01.2007.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	April	2006	(BGBl.	I	S.	926)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„Win-
terausfallgeld,“	nach	„Kurzarbeitergeld,“	gestrichen.	

	 01.01.2015.—Artikel	7	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2462)	hat	in	Abs.	1	
Nr.	2	„Pflegeunterstützungsgeld,“	nach	„Krankengeld,“	eingefügt.	

	 Artikel	7	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Im	Fall	der	Beaufsichtigung,	Betreuung	oder	Pflege	eines	durch	einen	Versicherungsfall	verletz-

ten	Kindes	gilt	§	45	des	Fünften	Buches	entsprechend.“	
	 01.01.2023.—Artikel	12	Abs.	10	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	2328)	hat	 in	

Abs.	1	Nr.	2	„Arbeitslosengeld	II“	durch	„Bürgergeld	nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	des	Zweiten	Buches“	er-
setzt.	

	 01.01.2024.—Artikel	35	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2652)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	
„Versorgungskrankengeld“	durch	„Krankengeld	der	Sozialen	Entschädigung“	ersetzt.	

	 01.04.2024.—Artikel	12	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2023	(BGBl.	I	Nr.	191)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„Quali-
fizierungsgeld,“	nach	„Kurzarbeitergeld,“	eingefügt.	

	 01.01.2025.—Artikel	41	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3932)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2	
„	,	Krankengeld	der	Soldatenentschädigung“	nach	„Entschädigung“	eingefügt.	

		44		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„be-

rufsfördernde	Leistungen“	durch	„Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben“	ersetzt.	
	 01.08.2001.—Artikel	3	§	54	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	16.	Februar	2001	(BGBl.	I	S.	266)	hat	in	Abs.	2	„oder	

ihre	Lebenspartner“	nach	„Ehegatten“	eingefügt.	
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(1)	Versicherte,	die	Arbeitsentgelt	oder	Arbeitseinkommen	erzielt	haben,	erhalten	Verletztengeld	
entsprechend	§	47	Abs.	1	und	2	des	Fünften	Buches	mit	der	Maßgabe,	daß	
1. das	Regelentgelt	 aus	 dem	Gesamtbetrag	 des	 regelmäßigen	Arbeitsentgelts	 und	des	Arbeits-
einkommens	zu	berechnen	und	bis	zu	einem	Betrag	in	Höhe	des	360.	Teils	des	Höchstjahres-
arbeitsverdienstes	zu	berücksichtigen	ist,	

2. das	 Verletztengeld	 80	 vom	Hundert	 des	 Regelentgelts	 beträgt	 und	 das	 bei	 Anwendung	 des	
§	47	Abs.	1	und	2	des	Fünften	Buches	berechnete	Nettoarbeitsentgelt	nicht	übersteigt.	

Arbeitseinkommen	ist	bei	der	Ermittlung	des	Regelentgelts	mit	dem	360.	Teil	des	im	Kalenderjahr	
vor	Beginn	der	Arbeitsunfähigkeit	oder	der	Maßnahmen	der	Heilbehandlung	erzielten	Arbeitsein-
kommens	 zugrunde	 zu	 legen.	 Die	 Satzung	 hat	 bei	 nicht	 kontinuierlicher	 Arbeitsverrichtung	 und		
-vergütung	abweichende	Bestimmungen	zur	Zahlung	und	Berechnung	des	Verletztengeldes	vorzu-
sehen,	die	sicherstellen,	daß	das	Verletztengeld	seine	Entgeltersatzfunktion	erfüllt.	
(1a)	 Für	 Ansprüche	 auf	 Verletztengeld,	 die	 vor	 dem	 1.	 Januar	 2001	 entstanden	 sind,	 ist	 §	 47	

Abs.	1	und	2	des	Fünften	Buches	in	der	vor	dem	22.	Juni	2000	jeweils	geltenden	Fassung	für	Zeiten	
nach	dem	31.	Dezember	1996	mit	der	Maßgabe	entsprechend	anzuwenden,	dass	sich	das	Regelent-
gelt	um	10	vom	Hundert,	höchstens	aber	bis	zu	einem	Betrag	in	Höhe	des	dreihundertsechzigsten	
Teils	des	Höchstjahresarbeitsverdienstes	erhöht.	Das	regelmäßige	Nettoarbeitsentgelt	 ist	um	den-
selben	Vomhundertsatz	zu	erhöhen.	Satz	1	und	2	gilt	für	Ansprüche,	über	die	vor	dem	22.	Juni	2000	
bereits	unanfechtbar	entschieden	war,	nur	für	Zeiten	vom	22.	Juni	2000	an	bis	zum	Ende	der	Leis-
tungsdauer.	Entscheidungen	über	die	Ansprüche,	die	vor	dem	22.	Juni	2000	unanfechtbar	geworden	
sind,	sind	nicht	nach	§	44	Abs.	1	des	Zehnten	Buches	zurückzunehmen.	
(2)	Versicherte,	die	Arbeitslosengeld,	Unterhaltsgeld	oder	Kurzarbeitergeld	bezogen	haben,	er-

halten	Verletztengeld	 in	Höhe	des	Krankengeldes	nach	§	47b	des	Fünften	Buches.	Versicherte,	die	
nicht	nur	darlehensweise	gewährtes	Bürgergeld	nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	des	Zweiten	Buches	oder	
nicht	 nur	 Leistungen	 für	 Erstausstattungen	 für	Bekleidung	 bei	 Schwangerschaft	 und	Geburt	 nach	
dem	Zweiten	Buch	bezogen	haben,	erhalten	Verletztengeld	in	Höhe	des	Betrages	des	Bürgergeldes	
nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	des	Zweiten	Buches.	
(3)	Versicherte,	die	als	Entwicklungshelfer	Unterhaltsleistungen	nach	§	4	Abs.	1	Nr.	1	des	Ent-

wicklungshelfer-Gesetzes	bezogen	haben,	erhalten	Verletztengeld	in	Höhe	dieses	Betrages.	
(4)	Bei	 Versicherten,	 die	 unmittelbar	 vor	 dem	Versicherungsfall	 Krankengeld,	 Pflegeunterstüt-

zungsgeld,	 Verletztengeld,	 Krankengeld	 der	 Sozialen	 Entschädigung	 oder	 Übergangsgeld	 bezogen	
haben,	wird	bei	der	Berechnung	des	Verletztengeldes	von	dem	bisher	zugrunde	gelegten	Regelent-
gelt	ausgegangen.	
(5)	Abweichend	von	Absatz	1	erhalten	Versicherte,	die	den	Versicherungsfall	infolge	einer	Tätig-

keit	als	Unternehmer,	mitarbeitende	Ehegatten	oder	Lebenspartner	oder	den	Unternehmern	nach	
§	6	Abs.	1	Nr.	2	Gleichgestellte	erlitten	haben,	Verletztengeld	je	Kalendertag	in	Höhe	des	450.	Teils	
des	Jahresarbeitsverdienstes.	Ist	das	Verletztengeld	für	einen	ganzen	Kalendermonat	zu	zahlen,	ist	
dieser	mit	30	Tagen	anzusetzen.	
(6)	Hat	 sich	 der	 Versicherungsfall	während	 einer	 aufgrund	 eines	 Gesetzes	 angeordneten	 Frei-

heitsentziehung	ereignet,	gilt	für	die	Berechnung	des	Verletztengeldes	Absatz	1	entsprechend;	nach	
der	Entlassung	erhalten	die	Versicherten	Verletztengeld	je	Kalendertag	in	Höhe	des	450.	Teils	des	
Jahresarbeitsverdienstes,	wenn	dies	für	die	Versicherten	günstiger	ist.	
(7)	(weggefallen)	
(8)	Die	Regelungen	der	§§	90	und	91	über	die	Neufestsetzung	des	Jahresarbeitsverdienstes	nach	

Altersstufen	 oder	 nach	 der	 Schul-	 oder	 Berufsausbildung	 gelten	 für	 das	 Verletztengeld	 entspre-
chend.45	

	
		45		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	 11	Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 12.	 Dezember	 1996	 (BGBl.	 I	 S.	 1859)	 hat	 Satz	 1	 in		

Abs.	1	neu	gefasst.	
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§	47a	Beitragszahlung	der	Unfallversicherungsträger	an	berufsständische		
Versorgungseinrichtungen	und	private	Krankenversicherungen	

	
	 01.01.1998.—Artikel	7	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1997	(BGBl.	I	S.	594)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	

aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„§	164	des	Arbeitsförderungsgesetzes	gilt	entsprechend.“	
	 Artikel	7	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Versicherte,	die	Arbeitslosengeld,	Arbeitslosenhilfe	oder	Unterhaltsgeld	bezogen	haben,	erhal-

ten	Verletztengeld	in	Höhe	des	in	§	158	Abs.	1	und	2	des	Arbeitsförderungsgesetzes	bestimmten	Betra-
ges.“	

	 01.01.2001.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1971)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	
„Abs.	2“	durch	„Abs.	1	und	2“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	47	Abs.	1	Satz	5	des	

Fünften	Buches	gilt	entsprechend.“	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	Abs.	7	aufgehoben.	

Abs.	7	lautete:	
	 		 „(7)	Das	Verletztengeld	wird	entsprechend	§	47	Abs.	5	des	Fünften	Buches	angepaßt.“	
	 01.01.2003.—Artikel	 9	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Juni	 2002	 (BGBl.	 I	 S.	 2167)	 hat	 in	 Abs.	 5	 Satz	 1		

„	,	mitarbeitende	Ehegatten	oder	Lebenspartner“	nach	„Unternehmer“	eingefügt.	
	 01.01.2005.—Artikel	7	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2954)	und	Artikel	6	Nr.	2	

des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	haben	in	Abs.	2	„Arbeitslosenhilfe“	durch	die	Wörter	
„nicht	nur	Leistungen	für	Erstausstattungen	für	Bekleidung	bei	Schwangerschaft	und	Geburt	nach	dem	
Zweiten	Buch“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	2a	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	 6	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 24.	 April	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 926)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 1		

„	,	Kurzarbeitergeld	oder	Winterausfallgeld“	durch	„oder	Kurzarbeitergeld“	ersetzt.	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	in	Abs.	2	

Satz	 1	 „nicht	 nur	 Leistungen	 für	 Erstausstattungen	 für	 Bekleidung	 bei	 Schwangerschaft	 und	 Geburt	
nach	dem	Zweiten	Buch,“	nach	„Arbeitslosengeld,“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„oder	nicht	nur	Leistungen	für	Erstausstat-
tungen	 für	Bekleidung	bei	Schwangerschaft	und	Geburt	nach	dem	Zweiten	Buch“	nach	„Arbeitslosen-
geld	II“	eingefügt.	

	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	 (BGBl.	 I	 S.	 1127)	hat	 in	Abs.	1	Satz	3	
„kann“	durch	„hat“	und	„vorsehen“	durch	„vorzusehen“	ersetzt.	

	 01.01.2015.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2462)	hat	in	Abs.	4	„Pfle-
geunterstützungsgeld,“	nach	„Krankengeld,“	eingefügt.	

	 01.01.2021.—Artikel	7	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	12.	 Juni	2020	(BGBl.	 I	S.	1248)	hat	Abs.	8	neu	gefasst.	
Abs.	8	lautete:	

	 		 „(8)	Die	Regelung	des	§	90	Abs.	1	und	3	über	die	Neufestsetzung	des	Jahresarbeitsverdienstes	nach	
voraussichtlicher	Beendigung	einer	Schul-	oder	Berufsausbildung	oder	nach	tariflichen	Berufs-	oder	Al-
tersstufen	gilt	für	das	Verletztengeld	entsprechend.“	

	 01.01.2023.—Artikel	12	Abs.	10	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	2328)	hat	 in	
Abs.	2	Satz	2	„Arbeitslosengeld	II“	durch	„Bürgergeld	nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	des	Zweiten	Buches“	er-
setzt.	

	 Artikel	12	Abs.	10	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Arbeitslosengeldes	II“	durch	„Bürger-
geldes	nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	des	Zweiten	Buches“	ersetzt.	

	 01.01.2024.—Artikel	35	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2652)	hat	in	Abs.	4	„Ver-
sorgungskrankengeld“	durch	„Krankengeld	der	Sozialen	Entschädigung“	ersetzt.	

	 01.04.2024.—Artikel	12	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2023	(BGBl.	I	Nr.	191)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„oder	
Kurzarbeitergeld“	durch	„	,	Kurzarbeitergeld	oder	Qualifizierungsgeld“	ersetzt.	

	 01.01.2025.—Artikel	41	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3932)	hat	in	Abs.	4	„	,	Kran-
kengeld	der	Soldatenentschädigung“	nach	„Entschädigung“	eingefügt.	
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(1)	Für	Bezieher	von	Verletztengeld,	die	wegen	einer	Pflichtmitgliedschaft	in	einer	berufsständi-
schen	Versorgungseinrichtung	von	der	Versicherungspflicht	in	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	
befreit	sind,	gilt	§	47a	Absatz	1	des	Fünftes	Buches	entsprechend.	
(2)	Die	Unfallversicherungsträger	haben	der	zuständigen	berufsständischen	Versorgungseinrich-

tung	 den	 Beginn	 und	 das	 Ende	 der	 Beitragszahlung	 sowie	 die	 Höhe	 der	 der	 Beitragsberechnung	
zugrunde	liegenden	beitragspflichtigen	Einnahmen	und	den	zu	zahlenden	Beitrag	für	den	Versicher-
ten	zu	übermitteln.	Das	Nähere	zum	Verfahren	regeln	die	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	
e.	 V.,	 die	 Sozialversicherung	 für	 Landwirtschaft,	 Forsten	 und	 Gartenbau	 und	 die	 Arbeitsgemein-
schaft	 berufsständischer	 Versorgungseinrichtungen	 bis	 zum	 31.	 Dezember	 2017	 in	 gemeinsamen	
Grundsätzen.	
(3)	Bezieher	von	Verletztengeld,	die	nach	§	257	Absatz	2	des	Fünften	Buches	und	§	61	Absatz	2	

des	Elften	Buches	als	Beschäftigte	Anspruch	auf	einen	Zuschuss	zu	dem	Krankenversicherungsbei-
trag	und	Pflegeversicherungsbeitrag	hatten,	die	an	ein	privates	Krankenversicherungsunternehmen	
zu	zahlen	sind,	erhalten	einen	Zuschuss	zu	ihrem	Krankenversicherungsbeitrag	und	Pflegeversiche-
rungsbeitrag.	Als	Zuschuss	ist	der	Betrag	zu	zahlen,	der	als	Beitrag	bei	Krankenversicherungspflicht	
oder	 Pflegeversicherungspflicht	 zu	 zahlen	wäre,	 höchstens	 jedoch	 der	 Betrag,	 der	 an	 das	 private	
Versicherungsunternehmen	zu	zahlen	ist.46	
	
§	48	Verletztengeld	bei	Wiedererkrankung	
Im	Fall	der	Wiedererkrankung	an	den	Folgen	des	Versicherungsfalls	gelten	die	§§	45	bis	47	mit	

der	Maßgabe	entsprechend,	daß	anstelle	des	Zeitpunkts	der	ersten	Arbeitsunfähigkeit	auf	den	der	
Wiedererkrankung	abgestellt	wird.	
	
§	49	Übergangsgeld	
Übergangsgeld	wird	 erbracht,	 wenn	 Versicherte	 infolge	 des	 Versicherungsfalls	 Leistungen	 zur	

Teilhabe	am	Arbeitsleben	erhalten.47	
	
§	50	Höhe	und	Berechnung	des	Übergangsgeldes	
Höhe	und	Berechnung	des	Übergangsgeldes	bestimmen	sich	nach	den	§§	66	bis	71	des	Neunten	

Buches,	soweit	dieses	Buch	nichts	Abweichendes	bestimmt;	im	Übrigen	gelten	die	Vorschriften	für	
das	Verletztengeld	entsprechend.48	

	
		46		 QUELLE	
	 25.07.2017.—Artikel	22	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
		47		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	49	Voraussetzungen	für	das	Übergangsgeld	
	 		 Übergangsgeld	 wird	 erbracht,	 wenn	 Versicherte	 infolge	 des	 Versicherungsfalls	 berufsfördernde	

Leistungen	nach	§	35	Abs.	1	erhalten	und	wegen	dieser	Leistungen	eine	ganztägige	Erwerbstätigkeit	
nicht	ausüben	können.“	

		48		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1998.—Artikel	7	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	24.	März	1997	(BGBl.	 I	S.	594)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Übergangsgeld	wird	bis	zu	sechs	Wochen	in	dem	Zeitraum	weitergezahlt,	in	dem	Versicherte	

1. die	berufsfördernden	Leistungen	aus	gesundheitlichen	oder	aus	anderen	Gründen,	die	sie	nicht	
zu	vertreten	haben,	nicht	mehr	in	Anspruch	nehmen	können,	längstens	jedoch	bis	zum	Tag	der	
Beendigung	der	Leistung,	oder	

2. im	 Anschluß	 an	 eine	 abgeschlossene	 berufsfördernde	 Leistung	 arbeitslos	 sind,	 wenn	 sie	 sich	
beim	Arbeitsamt	 arbeitslos	 gemeldet	 haben	 und	 zur	 beruflichen	 Eingliederung	 zur	 Verfügung	
stehen,	

	 und	keinen	Anspruch	auf	Verletzten-	oder	Krankengeld	haben.“	
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§	5149	

	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	50	Beginn	und	Ende	des	Übergangsgeldes	
	 		 (1)	Übergangsgeld	wird	für	die	Dauer	der	berufsfördernden	Leistungen	erbracht.	
	 		 (2)	Übergangsgeld	wird	weitergezahlt,	

1. bis	zu	sechs	Wochen	in	dem	Zeitraum,	in	dem	Versicherte	die	berufsfördernden	Leistungen	aus	
gesundheitlichen	oder	aus	anderen	Gründen,	die	sie	nicht	zu	vertreten	haben,	nicht	mehr	in	An-
spruch	nehmen	können,	 und	keinen	Anspruch	auf	Verletzten-	 oder	Krankengeld	haben,	 längs-
tens	jedoch	bis	zum	Tage	der	Beendigung	der	Leistung,	

2. bis	zu	drei	Monaten	in	dem	Zeitraum,	 in	dem	Versicherte	 im	Anschluß	an	eine	abgeschlossene	
berufsfördernde	Leistung	arbeitslos	sind,	wenn	sie	sich	beim	Arbeitsamt	arbeitslos	gemeldet	ha-
ben	und	einen	Anspruch	auf	Arbeitslosengeld	von	mindestens	drei	Monaten	nicht	geltend	ma-
chen	können	und	keinen	Anspruch	auf	Verletzten-	oder	Krankengeld	haben;	der	Zeitraum	von	
drei	Monaten	vermindert	sich	um	die	Anzahl	von	Tagen,	für	die	die	Versicherten	im	Anschluß	an	
die	berufsfördernde	Leistung	einen	Anspruch	auf	Arbeitslosengeld	geltend	machen	können.“	

	 01.01.2018.—Artikel	8	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	„§§	46	bis	51“	
durch	„§§	66	bis	71“	ersetzt.	

		49		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	11	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	1859)	hat	in	Abs.	1	

Nr.	1	„80	vom	Hundert“	durch	„75	vom	Hundert“	ersetzt.	
	 Artikel	11	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„70	vom	Hundert“	durch	„68	vom	Hundert“	

ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	51	Höhe	des	Übergangsgeldes	
	 		 (1)	Das	Übergangsgeld	beträgt	

1. für	Versicherte,	
a) die	mindestens	ein	Kind	(§	65	Abs.	2	Nr.	3	Buchstabe	a)	haben,	
b) die	pflegebedürftig	sind,	wenn	ihr	Ehegatte,	mit	dem	sie	in	häuslicher	Gemeinschaft	leben,	sie	

pflegt	und	deswegen	eine	Erwerbstätigkeit	nicht	ausübt,	
c) deren	Ehegatte,	mit	dem	sie	in	häuslicher	Gemeinschaft	leben,	pflegebedürftig	ist,	
75	vom	Hundert,	

2. für	die	übrigen	Versicherten	68	vom	Hundert	
des	nach	den	Absätzen	2	und	3	berechneten	Betrages.	

	 		 (2)	Für	Versicherte,	die	 in	den	 letzten	drei	 Jahren	vor	dem	Beginn	der	berufsfördernden	Leistung	
Arbeitsentgelt	oder	Arbeitseinkommen	erzielt	haben,	gilt	§	47	Abs.	1	und	5	entsprechend;	Zeiten,	in	de-
nen	die	Versicherten	wegen	des	Versicherungsfalls	Arbeitsentgelt	oder	Arbeitseinkommen	nicht	erzielt	
haben,	bleiben	außer	Betracht.	

	 		 (3)	Für	Versicherte,	
1. bei	denen	der	letzte	Tag	vor	dem	Beginn	der	berufsfördernden	Leistung,	an	dem	Arbeitsentgelt	

oder	Arbeitseinkommen	erzielt	wurde,	länger	als	drei	Jahre	zurückliegt,	
2. die	vor	dem	Beginn	der	berufsfördernden	Leistung	kein	Arbeitsentgelt	oder	Arbeitseinkommen	

erzielt	haben	oder	
3. bei	denen	es	unbillig	wäre,	den	nach	den	Vorschriften	für	das	Verletztengeld	errechneten	Betrag	

zugrunde	zu	legen,	
	 wird	das	Übergangsgeld	aus	65	vom	Hundert	des	auf	ein	Jahr	bezogenen	tariflichen	oder,	wenn	es	an	

einer	 tariflichen	 Regelung	 fehlt,	 des	 Arbeitsentgelts	 berechnet,	 das	 am	Wohnsitz	 oder	 gewöhnlichen	
Aufenthaltsort	der	Versicherten	gilt;	maßgebend	ist	das	Arbeitsentgelt	 in	dem	letzten	Kalendermonat	
vor	dem	Beginn	der	Leistung	(Bemessungszeitraum)	für	diejenige	Beschäftigung,	für	die	die	Versicher-
ten	ohne	den	Versicherungsfall	nach	ihren	beruflichen	Fähigkeiten	und	ihrem	Lebensalter	in	Betracht	
kämen.	Für	den	Kalendertag	wird	der	360.	Teil	dieses	Betrages	angesetzt.	
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§	52	Anrechnung	von	Einkommen	auf	Verletzten-	und	Übergangsgeld	
Auf	das	Verletzten-	und	Übergangsgeld	werden	von	dem	gleichzeitig	erzielten	Einkommen	ange-

rechnet	
1. beitragspflichtiges	Arbeitsentgelt	oder	Arbeitseinkommen,	das	bei	Arbeitnehmern	um	die	ge-
setzlichen	Abzüge	und	bei	sonstigen	Versicherten	um	20	vom	Hundert	vermindert	ist;	dies	gilt	
nicht	für	einmalig	gezahltes	Arbeitsentgelt;	

2. Mutterschaftsgeld,	 Krankengeld	 der	 Sozialen	 Entschädigung,	 Unterhaltsgeld,	 Kurzarbeiter-
geld,	Arbeitslosengeld,	nicht	nur	darlehensweise	gewährtes	Arbeitslosengeld	II;	dies	gilt	auch,	
wenn	Ansprüche	auf	Leistungen	nach	dem	Dritten	Buch	wegen	einer	Sperrzeit	ruhen	oder	der	
Auszahlungsanspruch	auf	Bürgergeld	nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	des	Zweiten	Buches	gemin-
dert	ist.50	

	
Siebter	Unterabschnitt	

Besondere	Vorschriften	für	die	Versicherten	in	der	Seefahrt	

	
	 		 (4)	Für	Versicherte,	die	 im	Anschluß	an	eine	abgeschlossene	Leistung	arbeitslos	sind,	beträgt	das	

Übergangsgeld	
1. unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nr.	1	67	vom	Hundert,	
2. im	übrigen	60	vom	Hundert	

	 des	nach	den	Absätzen	2	und	3	berechneten	Betrages.	
	 		 (5)	Im	übrigen	gelten	die	Vorschriften	für	das	Verletztengeld	entsprechend.“	
		50		 ÄNDERUNGEN	
	 07.05.1997.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	29.	April	1997	(BGBl.	I	S.	968)	hat	Nr.	2	neu	gefasst.	Nr.	2	

lautete:	
„2.		Mutterschaftsgeld,	 Versorgungskrankengeld,	 Unterhaltsgeld	 sowie	 Ansprüche	 auf	 Leistungen	

nach	dem	Arbeitsförderungsgesetz,	die	wegen	einer	Sperrzeit	ruhen.“	
	 01.01.1998.—Artikel	7	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	24.	März	1997	(BGBl.	I	S.	594)	und	Artikel	6	Nr.	1	des	

Gesetzes	 vom	 16.	 Dezember	 1997	 (BGBl.	 I	 S.	 2998)	 haben	 in	 Nr.	 2	 „Arbeitsförderungsgesetz“	 durch	
„Dritten	Buch“	ersetzt.	

	 06.08.2004.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	in	Nr.	2	„oder	das	Ar-
beitslosengeld	II	nach	§	31	des	Zweiten	Buches	abgesenkt	worden	ist“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.01.2005.—Artikel	7	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	24.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	2954)	hat	 in	Nr.	2	„Ar-
beitslosenhilfe“	durch	„nicht	nur	darlehensweise	gewährtes	Arbeitslosengeld	II“	ersetzt.	

	 30.03.2005.—Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	Nr.	1	neu	gefasst.	Nr.	1	
lautete:	

„1.		Arbeitsentgelt	oder	Arbeitseinkommen,	das	bei	Arbeitnehmern	um	die	gesetzlichen	Abzüge	und	
bei	 sonstigen	Versicherten	um	20	vom	Hundert	vermindert	 ist;	dies	gilt	nicht	 für	einmalig	ge-
zahltes	Arbeitsentgelt;	Zuschüsse	des	Arbeitgebers	zum	Verletzten-	oder	Übergangsgeld	gelten	
nicht	als	Arbeitsentgelt,	soweit	sie	zusammen	mit	dem	Verletzten-	oder	Übergangsgeld	das	Net-
toarbeitsentgelt	nicht	übersteigen,“.	

	 01.01.2007.—Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	April	2006	(BGBl.	I	S.	926)	hat	in	Nr.	2	„Winteraus-
fallgeld,“	nach	„Kurzarbeitergeld,“	gestrichen.	

	 01.08.2016.—Artikel	3	Abs.	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	in	Nr.	2	„das	Arbeits-
losengeld	II	nach	§	31	des	Zweiten	Buches	abgesenkt	worden“	durch	„der	Auszahlungsanspruch	auf	Ar-
beitslosengeld	II	gemindert“	ersetzt.	

	 01.01.2023.—Artikel	12	Abs.	10	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	2328)	hat	 in	
Nr.	2	„Arbeitslosengeld	II“	durch	„Bürgergeld	nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	des	Zweiten	Buches“	ersetzt.	

	 01.01.2024.—Artikel	35	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2652)	hat	in	Nr.	2	„Ver-
sorgungskrankengeld“	durch	„Krankengeld	der	Sozialen	Entschädigung“	ersetzt.	

	 01.04.2024.—Artikel	12	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2023	(BGBl.	I	Nr.	191)	hat	in	Nr.	2	„Qualifizie-
rungsgeld,“	nach	„Kurzarbeitergeld,“	eingefügt.	

	 01.01.2025.—Artikel	41	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3932)	hat	in	Nr.	2	„	,	Kran-
kengeld	der	Soldatenentschädigung“	nach	„Entschädigung“	eingefügt.	
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§	53	Vorrang	der	medizinischen	Betreuung	durch	die	Reeder	
(1)	Der	Anspruch	von	Versicherten	 in	der	Seefahrt	auf	Leistungen	nach	diesem	Abschnitt	ruht,	

soweit	 und	 solange	 die	Reeder	 ihre	Verpflichtung	 zur	medizinischen	Betreuung	nach	 dem	Seear-
beitsgesetz	 erfüllen.	 Kommen	 die	 Reeder	 der	 Verpflichtung	 nicht	 nach,	 kann	 der	 Unfallversiche-
rungsträger	von	den	Reedern	die	Erstattung	in	Höhe	der	von	ihm	erbrachten	Leistungen	verlangen.	
(2)	Endet	die	Verpflichtung	der	Reeder	zur	medizinischen	Betreuung,	haben	sie	hinsichtlich	der	

Folgen	des	Versicherungsfalls	die	medizinische	Betreuung	auf	Kosten	des	Unfallversicherungsträ-
gers	fortzusetzen,	soweit	dieser	sie	dazu	beauftragt.51	
	

Achter	Unterabschnitt	
Besondere	Vorschriften	für	die	Versicherten	der	landwirtschaftlichen		

Unfallversicherung52	
	
§	54	Betriebs-	und	Haushaltshilfe	
(1)	Haushaltshilfe	erhalten	 landwirtschaftliche	Unternehmer	mit	einem	Unternehmen	im	Sinne	

des	§	1	Abs.	2	des	Gesetzes	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte,	ihre	im	Unternehmen	mitarbei-
tenden	 Ehegatten	 oder	 mitarbeitenden	 Lebenspartner	 während	 einer	 stationären	 Behandlung,	
wenn	den	Unternehmern,	ihren	Ehegatten	oder	Lebenspartnern	wegen	dieser	Behandlung	die	Wei-
terführung	des	Haushalts	 nicht	möglich	 und	diese	 auf	 andere	Weise	 nicht	 sicherzustellen	 ist.	 Be-
triebshilfe	wird	für	längstens	drei	Monate	erbracht.	
(2)	Haushaltshilfe	erhalten	 landwirtschaftliche	Unternehmer	mit	einem	Unternehmen	im	Sinne	

des	§	1	Abs.	2	des	Gesetzes	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte	oder	ihre	im	Unternehmen	mit-
arbeitenden	Ehegatten	während	einer	stationären	Behandlung,	wenn	den	Unternehmern	oder	ihren	
Ehegatten	wegen	dieser	Behandlung	die	Weiterführung	des	Haushalts	nicht	möglich	und	diese	auf	
andere	Weise	nicht	sicherzustellen	ist.	Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.	
(3)	Die	Satzung	kann	bestimmen,	
1. daß	die	Betriebshilfe	auch	an	den	mitarbeitenden	Ehegatten	oder	Lebenspartner	eines	land-
wirtschaftlichen	Unternehmers	erbracht	wird,	

2. unter	welchen	Voraussetzungen	und	für	wie	lange	Betriebs-	und	Haushaltshilfe	den	landwirt-
schaftlichen	 Unternehmern	 und	 ihren	 Ehegatten	 oder	 Lebenspartnern	 auch	während	 einer	
nicht	stationären	Heilbehandlung	erbracht	wird,	

3. unter	welchen	Voraussetzungen	Betriebs-	und	Haushaltshilfe	auch	an	landwirtschaftliche	Un-
ternehmer,	deren	Unternehmen	nicht	die	Voraussetzungen	des	§	1	Absatz	5	des	Gesetzes	über	
die	 Alterssicherung	 der	 Landwirte	 erfüllen,	 und	 an	 ihre	 Ehegatten	 oder	 Lebenspartner	 er-
bracht	wird,	

4. daß	die	Betriebs-	und	Haushaltshilfe	auch	erbracht	wird,	wenn	in	dem	Unternehmen	Arbeit-
nehmer	oder	mitarbeitende	Familienangehörige	ständig	beschäftigt	werden,	

5. unter	welchen	Voraussetzungen	die	Betriebs-	und	Haushaltshilfe	 länger	als	drei	Monate	er-
bracht	wird,	

	
		51		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2013.—Artikel	4	Abs.	4	Nr.	3	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	20.	April	2013	(BGBl.	 I	S.	868)	hat	 in	der	

Überschrift	„Krankenfürsorge	der“	durch	„medizinischen	Betreuung	durch	die“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Abs.	4	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Krankenfürsorge“	durch	„medizini-

schen	Betreuung“	und	„Seemannsgesetz“	durch	„Seearbeitsgesetz“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Abs.	4	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Krankenfürsorge“	nach	„Reeder	zur“	durch	

„medizinischen	Betreuung“	und	„Krankenfürsorge“	nach	„Versicherungsfalls	die“	durch	„medizinische	
Betreuung“	ersetzt.	

		52		 ÄNDERUNGEN	
01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	in	der	Überschrift	des	
Unterabschnitts	„Berufsgenossenschaften“	durch	„Unfallversicherung“	ersetzt.	
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6. von	welchem	Tag	der	Heilbehandlung	an	die	Betriebs-	oder	Haushaltshilfe	erbracht	wird.	
(4)	Leistungen	nach	den	Absätzen	1	bis	3	müssen	wirksam	und	wirtschaftlich	sein;	sie	dürfen	das	

Maß	des	Notwendigen	nicht	übersteigen.	Leistungen,	die	diese	Voraussetzungen	nicht	erfüllen,	kön-
nen	nicht	beansprucht	und	dürfen	von	der	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft	nicht	bewil-
ligt	werden.53	
	
§	55	Art	und	Form	der	Betriebs-	und	Haushaltshilfe	
(1)	Bei	Vorliegen	der	Voraussetzungen	des	§	54	wird	Betriebs-	und	Haushaltshilfe	 in	Form	der	

Gestellung	einer	Ersatzkraft	oder	durch	Erstattung	der	Kosten	 für	eine	selbst	beschaffte	betriebs-
fremde	Ersatzkraft	 in	angemessener	Höhe	gewährt.	Die	Satzung	kann	die	Erstattungsfähigkeit	der	
Kosten	 für	 selbst	 beschaffte	 Ersatzkräfte	 begrenzen.	 Für	 Verwandte	 und	 Verschwägerte	 bis	 zum	
zweiten	Grad	werden	Kosten	nicht	erstattet;	die	Berufsgenossenschaft	kann	 jedoch	die	erforderli-
chen	Fahrkosten	und	den	Verdienstausfall	erstatten,	wenn	die	Erstattung	 in	einem	angemessenen	
Verhältnis	zu	den	sonst	für	eine	Ersatzkraft	entstehenden	Kosten	steht.	
(2)	 Die	 Versicherten	 haben	 sich	 angemessen	 an	 den	 entstehenden	 Aufwendungen	 für	 die	 Be-

triebs-	und	Haushaltshilfe	zu	beteiligen	(Selbstbeteiligung);	die	Selbstbeteiligung	beträgt	für	 jeden	
Tag	der	Leistungsgewährung	mindestens	10	Euro.	Das	Nähere	zur	Selbstbeteiligung	bestimmt	die	
Satzung.54	

	
		53		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2001.—Artikel	3	§	54	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Februar	2001	(BGBl.	I	S.	266)	hat	Satz	1	in	

Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Haushaltshilfe	erhalten	landwirtschaftliche	Unternehmer	mit	einem	
Unternehmen	im	Sinne	des	§	1	Abs.	2	des	Gesetzes	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte	oder	ihre	im	
Unternehmen	mitarbeitenden	Ehegatten	während	einer	stationären	Behandlung,	wenn	den	Unterneh-
mern	oder	 ihren	Ehegatten	wegen	dieser	Behandlung	die	Weiterführung	des	Haushalts	nicht	möglich	
und	diese	auf	andere	Weise	nicht	sicherzustellen	ist.“	

	 Artikel	3	§	54	Nr.	7	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	1	„oder	Lebenspartner“	nach	„Ehe-
gatten“	eingefügt.	

	 Artikel	 3	 §	54	Nr.	 7	 lit.	 b	 litt.	 bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 3	Nr.	 2	 „oder	Lebenspartnern“	nach	
„Ehegatten“	eingefügt.	

	 Artikel	3	§	54	Nr.	7	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	3	„oder	Lebenspartner“	nach	„Ehe-
gatten“	eingefügt.	

	 30.03.2005.—Artikel	6	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	Abs.	3	Satz	2	einge-
fügt.	

	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	Satz	2	in	
Abs.	3	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Bei	Inanspruchnahme	von	Leistungen	nach	Satz	1	beteiligen	sich	die	
Berechtigten	angemessen	an	den	entstehenden	Aufwendungen;	das	Nähere	bestimmt	die	Satzung.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	 Als	 Betriebs-	 oder	 Haushaltshilfe	 wird	 eine	 Ersatzkraft	 gestellt.	 Kann	 eine	 Ersatzkraft	 nicht	

gestellt	werden	oder	besteht	Grund,	hiervon	abzusehen,	werden	die	Kosten	 für	eine	 selbstbeschaffte	
betriebsfremde	Ersatzkraft	in	angemessener	Höhe	erstattet.	Die	Satzung	regelt	das	Nähere;	sie	hat	da-
bei	die	Besonderheiten	landwirtschaftlicher	Betriebe	und	Haushalte	zu	berücksichtigen.	Für	Verwandte	
und	 Verschwägerte	 bis	 zum	 zweiten	 Grad	 werden	 Kosten	 nicht	 erstattet;	 die	 Berufsgenossenschaft	
kann	jedoch	die	erforderlichen	Fahrkosten	und	den	Verdienstausfall	erstatten,	wenn	die	Erstattung	in	
einem	angemessenen	Verhältnis	zu	den	sonst	für	eine	Ersatzkraft	entstehenden	Kosten	steht.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	aufgehoben.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	 Die	 Absätze	 1	 bis	 4	 gelten	 für	 regelmäßig	 wie	 landwirtschaftliche	 Unternehmer	 selbständig	

Tätige,	die	kraft	Gesetzes	versichert	sind,	entsprechend.“	
	 11.08.2010.—Artikel	 3	Nr.	 6	 des	 Gesetzes	 vom	5.	 August	 2010	 (BGBl.	 I	 S.	 1127)	 hat	 in	 Abs.	 3	Nr.	 3		

„Abs.	2“	durch	„Absatz	5“	ersetzt.	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„den	

landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften“	 durch	 „der	 landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft“	
ersetzt.	

		54		 ÄNDERUNGEN	
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§	55a	Sonstige	Ansprüche,	Verletztengeld	
(1)	Für	 regelmäßig	wie	 landwirtschaftliche	Unternehmer	selbständig	Tätige,	die	kraft	Gesetzes	

versichert	sind,	gelten	die	§§	54	und	55	entsprechend.	
(2)	Versicherte,	die	die	Voraussetzungen	nach	§	54	Abs.	1	bis	3	erfüllen,	ohne	eine	Leistung	nach	

§	55	in	Anspruch	zu	nehmen,	erhalten	auf	Antrag	Verletztengeld,	wenn	dies	im	Einzelfall	unter	Be-
rücksichtigung	der	Besonderheiten	landwirtschaftlicher	Betriebe	und	Haushalte	sachgerecht	ist.	
(3)	Für	die	Höhe	des	Verletztengeldes	gilt	in	den	Fällen	des	Absatzes	2	sowie	bei	den	im	Unter-

nehmen	mitarbeitenden	Familienangehörigen,	 soweit	diese	nicht	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	1	versichert	
sind,	§	13	Abs.	1	des	Zweiten	Gesetzes	über	die	Krankenversicherung	der	Landwirte	entsprechend.	
Die	Satzung	bestimmt,	unter	welchen	Voraussetzungen	die	in	Satz	1	genannten	Personen	auf	Antrag	
mit	einem	zusätzlichen	Verletztengeld	versichert	werden.	Abweichend	von	§	46	Abs.	3	Satz	2	Nr.	3	
endet	das	Verletztengeld	vor	Ablauf	der	78.	Woche	mit	dem	Tage,	an	dem	abzusehen	ist,	dass	mit	
dem	Wiedereintritt	der	Arbeitsfähigkeit	nicht	 zu	 rechnen	 ist	und	Leistungen	zur	Teilhabe	am	Ar-
beitsleben	nicht	zu	erbringen	sind,	jedoch	nicht	vor	Ende	der	stationären	Behandlung.55	
	

Zweiter	Abschnitt	
Renten,	Beihilfen,	Abfindungen	

	
Erster	Unterabschnitt	
Renten	an	Versicherte	

	
§	56	Voraussetzungen	und	Höhe	des	Rentenanspruchs	

	
	 01.01.1997.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	29.	April	1997	(BGBl.	I	S.	968)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	in	Abs.	4	„berufsför-

dernde	Leistungen“	durch	„Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben“	ersetzt.	
	 01.08.2001.—Artikel	 3	 §	 54	Nr.	 8	 des	Gesetzes	 vom	16.	 Februar	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 266)	 hat	 in	Abs.	 2		

Satz	1	„oder	Lebenspartnern“	nach	„Ehegatten“	eingefügt.	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	55	Verletztengeld	
	 		 (1)	 Anstelle	 der	 Gestellung	 einer	 Ersatzkraft	 oder	 einer	 Kostenerstattung	 nach	 §	 54	 besteht	 An-

spruch	auf	Verletztengeld,	wenn	
1. dies	im	Einzelfall	unter	Berücksichtigung	der	Besonderheiten	landwirtschaftlicher	Betriebe	und	

Haushalte	sachgerecht	ist	oder	
2. das	Unternehmen	nicht	die	Voraussetzungen	des	§	1	Abs.	2	des	Gesetzes	über	die	Alterssiche-

rung	der	Landwirte	erfüllt.	
	 		 (2)	Für	die	Höhe	des	Verletztengeldes	gilt	bei	landwirtschaftlichen	Unternehmern,	ihren	Ehegatten	

oder	 Lebenspartnern	 und	 den	 im	 Unternehmen	 mitarbeitenden	 Familienangehörigen,	 soweit	 diese	
nicht	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	1	versichert	sind,	§	13	Abs.	1	des	Zweiten	Gesetzes	über	die	Krankenversiche-
rung	der	Landwirte	entsprechend.	Die	Satzung	bestimmt,	unter	welchen	Voraussetzungen	die	in	Satz	1	
genannten	Personen	auf	Antrag	mit	einem	zusätzlichen	Verletztengeld	versichert	werden.	

	 		 (3)	 Die	 Absätze	 1	 und	 2	 gelten	 für	 regelmäßig	wie	 landwirtschaftliche	 Unternehmer	 selbständig	
Tätige,	die	kraft	Gesetzes	versichert	sind,	entsprechend.	

	 		 (4)	Abweichend	von	§	46	Abs.	3	Satz	2	Nr.	3	endet	das	Verletztengeld	bei	den	 in	den	Absätzen	2		
und	3	genannten	Personen	vor	Ablauf	der	78.	Woche	mit	dem	Tage,	an	dem	abzusehen	ist,	daß	mit	dem	
Wiedereintritt	der	Arbeitsfähigkeit	nicht	zu	rechnen	ist	und	Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	
nicht	zu	erbringen	sind,	jedoch	nicht	vor	dem	Ende	der	stationären	Behandlung.“	

		55		 QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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(1)	Versicherte,	deren	Erwerbsfähigkeit	infolge	eines	Versicherungsfalls	über	die	26.	Woche	nach	
dem	Versicherungsfall	hinaus	um	wenigstens	20	vom	Hundert	gemindert	 ist,	haben	Anspruch	auf	
eine	Rente.	 Ist	die	Erwerbsfähigkeit	 infolge	mehrerer	Versicherungsfälle	gemindert	und	erreichen	
die	Vomhundertsätze	zusammen	wenigstens	die	Zahl	20,	besteht	für	jeden,	auch	für	einen	früheren	
Versicherungsfall,	Anspruch	auf	Rente.	Die	Folgen	eines	Versicherungsfalls	sind	nur	zu	berücksich-
tigen,	wenn	sie	die	Erwerbsfähigkeit	um	wenigstens	10	vom	Hundert	mindern.	Den	Versicherungs-
fällen	stehen	gleich	Unfälle	oder	Entschädigungsfälle	nach	den	Beamtengesetzen,	dem	Vierzehnten	
Buch,	dem	Soldatenversorgungsgesetz,	dem	Gesetz	über	den	zivilen	Ersatzdienst,	dem	Gesetz	über	
die	Abgeltung	von	Besatzungsschäden,	dem	Häftlingshilfegesetz	und	den	entsprechenden	Gesetzen,	
die	Entschädigung	für	Unfälle	oder	Beschädigungen	gewähren.	
(2)	Die	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	richtet	sich	nach	dem	Umfang	der	sich	aus	der	Beein-

trächtigung	 des	 körperlichen	 und	 geistigen	 Leistungsvermögens	 ergebenden	 verminderten	 Ar-
beitsmöglichkeiten	 auf	 dem	 gesamten	 Gebiet	 des	 Erwerbslebens.	 Bei	 jugendlichen	 Versicherten	
wird	die	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	nach	den	Auswirkungen	bemessen,	die	sich	bei	Erwach-
senen	mit	 gleichem	Gesundheitsschaden	ergeben	würden.	Bei	der	Bemessung	der	Minderung	der	
Erwerbsfähigkeit	werden	Nachteile	berücksichtigt,	 die	die	Versicherten	dadurch	erleiden,	daß	 sie	
bestimmte	von	ihnen	erworbene	besondere	berufliche	Kenntnisse	und	Erfahrungen	infolge	des	Ver-
sicherungsfalls	nicht	mehr	oder	nur	noch	 in	vermindertem	Umfang	nutzen	können,	 soweit	 solche	
Nachteile	nicht	durch	sonstige	Fähigkeiten,	deren	Nutzung	ihnen	zugemutet	werden	kann,	ausgegli-
chen	werden.	
(3)	Bei	Verlust	der	Erwerbsfähigkeit	wird	Vollrente	geleistet;	sie	beträgt	zwei	Drittel	des	Jahres-

arbeitsverdienstes.	Bei	einer	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	wird	Teilrente	geleistet;	sie	wird	 in	
der	 Höhe	 des	 Vomhundertsatzes	 der	 Vollrente	 festgesetzt,	 der	 dem	 Grad	 der	Minderung	 der	 Er-
werbsfähigkeit	entspricht.56	
	
§	57	Erhöhung	der	Rente	bei	Schwerverletzten	
Können	 Versicherte	mit	 Anspruch	 auf	 eine	 Rente	 nach	 einer	Minderung	 der	 Erwerbsfähigkeit	

von	50	vom	Hundert	oder	mehr	oder	auf	mehrere	Renten,	deren	Vomhundertsätze	zusammen	we-
nigstens	die	Zahl	50	erreichen	(Schwerverletzte),	infolge	des	Versicherungsfalls	einer	Erwerbstätig-
keit	nicht	mehr	nachgehen	und	haben	sie	keinen	Anspruch	auf	Rente	aus	der	gesetzlichen	Renten-
versicherung,	erhöht	sich	die	Rente	um	10	vom	Hundert.	
	
§	58	Erhöhung	der	Rente	bei	Arbeitslosigkeit	
Solange	 Versicherte	 infolge	 des	 Versicherungsfalls	 ohne	 Anspruch	 auf	 Arbeitsentgelt	 oder	 Ar-

beitseinkommen	 sind	 und	 die	 Rente	 zusammen	 mit	 dem	 Arbeitslosengeld	 oder	 dem	 Bürgergeld	
nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	des	Zweiten	Buches	nicht	den	sich	aus	§	66	Abs.	1	des	Neunten	Buches	
ergebenden	Betrag	des	Übergangsgeldes	erreicht,	wird	die	Rente	längstens	für	zwei	Jahre	nach	ih-
rem	Beginn	um	den	Unterschiedsbetrag	erhöht.	Der	Unterschiedsbetrag	wird	bei	dem	Bürgergeld	
nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	des	Zweiten	Buches	nicht	als	Einkommen	berücksichtigt.	Satz	1	gilt	nicht,	
solange	Versicherte	Anspruch	auf	weiteres	Erwerbsersatzeinkommen	(§	18a	Abs.	3	des	Vierten	Bu-
ches)	haben,	das	zusammen	mit	der	Rente	das	Übergangsgeld	erreicht.	Wird	Bürgergeld	nach	§	19	
Absatz	1	Satz	1	des	Zweiten	Buches	nur	darlehensweise	gewährt	oder	erhält	der	Versicherte	nur	
Leistungen	nach	§	24	Absatz	3	Satz	1	des	Zweiten	Buches,	 finden	die	Sätze	1	und	2	keine	Anwen-
dung.57	

	
		56		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	 35	Nr.	 6	 des	 Gesetzes	 vom	 12.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2652)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	4	„Bundesversorgungsgesetz“	durch	„Vierzehnten	Buch“	ersetzt.	
	 01.01.2025.—Artikel	41	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3932)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	

„Soldatenversorgungsgesetz“	durch	„Soldatenentschädigungsgesetz“	ersetzt.	
		57		 ÄNDERUNGEN	
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§	59	Höchstbetrag	bei	mehreren	Renten	
(1)	Beziehen	Versicherte	mehrere	Renten,	so	dürfen	diese	ohne	die	Erhöhung	für	Schwerverletz-

te	 zusammen	 zwei	Drittel	 des	 höchsten	der	 Jahresarbeitsverdienste	 nicht	 übersteigen,	 die	 diesen	
Renten	 zugrunde	 liegen.	 Soweit	die	Renten	den	Höchstbetrag	übersteigen,	werden	 sie	 verhältnis-
mäßig	gekürzt.	
(2)	Haben	Versicherte	eine	Rentenabfindung	erhalten,	wird	bei	der	Feststellung	des	Höchstbe-

trages	nach	Absatz	1	die	der	Abfindung	zugrunde	gelegte	Rente	so	berücksichtigt,	wie	sie	ohne	die	
Abfindung	noch	zu	zahlen	wäre.	
	
§	60	Minderung	bei	Heimpflege	
Für	 die	 Dauer	 einer	 Heimpflege	 von	mehr	 als	 einem	Kalendermonat	 kann	 der	 Unfallversiche-

rungsträger	die	Rente	um	höchstens	die	Hälfte	mindern,	soweit	dies	nach	den	persönlichen	Bedürf-
nissen	und	Verhältnissen	der	Versicherten	angemessen	ist.	
	
§	61	Renten	für	Beamte	und	Berufssoldaten	
(1)	Die	Renten	von	Beamten,	die	nach	§	82	Abs.	4	berechnet	werden,	werden	nur	 insoweit	ge-

zahlt,	als	sie	die	Dienst-	oder	Versorgungsbezüge	übersteigen;	den	Beamten	verbleibt	die	Rente	je-
doch	mindestens	in	Höhe	des	Betrages,	der	bei	Vorliegen	eines	Dienstunfalls	als	Unfallausgleich	zu	
gewähren	wäre.	Endet	das	Dienstverhältnis	wegen	Dienstunfähigkeit	infolge	des	Versicherungsfalls,	
wird	Vollrente	insoweit	gezahlt,	als	sie	zusammen	mit	den	Versorgungsbezügen	aus	dem	Dienstver-
hältnis	die	Versorgungsbezüge,	auf	die	der	Beamte	bei	Vorliegen	eines	Dienstunfalls	Anspruch	hätte,	
nicht	übersteigt.	Die	Höhe	dieser	Versorgungsbezüge	stellt	die	Dienstbehörde	fest.	Für	die	Hinter-
bliebenen	gilt	dies	entsprechend.	
(2)	 Absatz	 1	 gilt	 für	 die	 Berufssoldaten	 entsprechend.	 Anstelle	 des	 Unfallausgleichs	 wird	 der	

Ausgleich	nach	§	85	des	Soldatenversorgungsgesetzes	gezahlt.58	
	
§	62	Rente	als	vorläufige	Entschädigung	
(1)	Während	der	ersten	drei	Jahre	nach	dem	Versicherungsfall	soll	der	Unfallversicherungsträger	

die	Rente	als	vorläufige	Entschädigung	festsetzen,	wenn	der	Umfang	der	Minderung	der	Erwerbsfä-
higkeit	 noch	 nicht	 abschließend	 festgestellt	 werden	 kann.	 Innerhalb	 dieses	 Zeitraums	 kann	 der	
Vomhundertsatz	der	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	 jederzeit	 ohne	Rücksicht	 auf	die	Dauer	der	
Veränderung	neu	festgestellt	werden.	
(2)	Spätestens	mit	Ablauf	von	drei	 Jahren	nach	dem	Versicherungsfall	wird	die	vorläufige	Ent-

schädigung	 als	 Rente	 auf	 unbestimmte	 Zeit	 geleistet.	 Bei	 der	 erstmaligen	 Feststellung	 der	 Rente	

	
	 01.05.2002.—Artikel	47c	des	Gesetzes	vom	27.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1467)	hat	in	Satz	1	„§	51	Abs.	1“	

durch	„§	46	Abs.	1	des	Neunten	Buches“	ersetzt.	
	 01.01.2005.—Artikel	7	Nr.	5	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	24.	Dezember	2003	 (BGBl.	 I	 S.	2954)	hat	 in	den	

Sätzen	1	und	2	jeweils	„der	Arbeitslosenhilfe“	durch	„dem	Arbeitslosengeld	II“	ersetzt.	
	 Artikel	7	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	eingefügt.	
	 01.01.2011.—Artikel	 12	Abs.	 5	des	Gesetzes	 vom	24.	März	2011	 (BGBl.	 I	 S.	 453)	hat	 in	 Satz	4	 „§	23		

Abs.	3“	durch	„§	24	Absatz	3“	ersetzt.	
	 01.01.2018.—Artikel	8	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	in	Satz	1	„§	46“	

durch	„§	66“	ersetzt.	
	 01.01.2023.—Artikel	12	Abs.	10	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	in	den	

Sätzen	1,	2	und	4	jeweils	„Arbeitslosengeld	II“	durch	„Bürgergeld	nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	des	Zweiten	
Buches“	ersetzt.	

		58		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2025.—Artikel	41	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3932)	hat	Satz	2	in	Abs.	2	

neu	gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	„Anstelle	des	Unfallausgleichs	wird	der	Ausgleich	für	gesundheit-
liche	Schädigungsfolgen	nach	§	11	des	Soldatenentschädigungsgesetzes	gezahlt.“	
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nach	der	vorläufigen	Entschädigung	kann	der	Vomhundertsatz	der	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	
abweichend	von	der	vorläufigen	Entschädigung	festgestellt	werden,	auch	wenn	sich	die	Verhältnis-
se	nicht	geändert	haben.	
	

Zweiter	Unterabschnitt	
Leistungen	an	Hinterbliebene	

	
§	63	Leistungen	bei	Tod	
(1)	Hinterbliebene	haben	Anspruch	auf	
1. Sterbegeld,	
2. Erstattung	der	Kosten	der	Überführung	an	den	Ort	der	Bestattung,	
3. Hinterbliebenenrenten,	
4. Beihilfe.	

Der	Anspruch	auf	Leistungen	nach	Satz	1	Nr.	1	bis	3	besteht	nur,	wenn	der	Tod	infolge	eines	Versi-
cherungsfalls	eingetreten	ist.	
(1a)	 Die	 Vorschriften	 dieses	 Unterabschnitts	 über	 Hinterbliebenenleistungen	 an	 Witwen	 und	

Witwer	gelten	auch	für	Hinterbliebenenleistungen	an	Lebenspartner.	
(2)	Dem	Tod	 infolge	 eines	Versicherungsfalls	 steht	der	Tod	von	Versicherten	gleich,	 deren	Er-

werbsfähigkeit	durch	die	Folgen	einer	Berufskrankheit	nach	den	Nummern	4101	bis	4104	der	Anla-
ge	1	der	Berufskrankheiten-Verordnung	vom	20.	Juni	1968	(BGBl.	l	S.	721)	in	der	Fassung	der	Zwei-
ten	Verordnung	zur	Änderung	der	Berufskrankheiten-Verordnung	vom	18.	Dezember	1992	(BGBl.	I	
S.	2343)	um	50	vom	Hundert	oder	mehr	gemindert	war.	Dies	gilt	nicht,	wenn	offenkundig	ist,	daß	
der	Tod	mit	der	Berufskrankheit	nicht	in	ursächlichem	Zusammenhang	steht;	eine	Obduktion	zum	
Zwecke	einer	solchen	Feststellung	darf	nicht	gefordert	werden.	
(3)	Ist	ein	Versicherter	getötet	worden,	so	kann	der	Unfallversicherungsträger	die	Entnahme	ei-

ner	Blutprobe	zur	Feststellung	von	Tatsachen	anordnen,	die	für	die	Entschädigungspflicht	von	Be-
deutung	sind.	
(4)	Sind	Versicherte	im	Zusammenhang	mit	der	versicherten	Tätigkeit	verschollen,	gelten	sie	als	

infolge	eines	Versicherungsfalls	verstorben,	wenn	die	Umstände	ihren	Tod	wahrscheinlich	machen	
und	seit	einem	 Jahr	Nachrichten	über	 ihr	Leben	nicht	eingegangen	sind.	Der	Unfallversicherungs-
träger	kann	von	den	Hinterbliebenen	die	Versicherung	an	Eides	Statt	verlangen,	daß	ihnen	weitere	
als	 die	 angezeigten	 Nachrichten	 über	 die	 Verschollenen	 nicht	 bekannt	 sind.	 Der	 Unfallversiche-
rungsträger	 ist	 berechtigt,	 für	 die	 Leistungen	 den	 nach	 den	 Umständen	 mutmaßlichen	 Todestag	
festzustellen.	Bei	Versicherten	 in	der	Seeschiffahrt	wird	spätestens	der	dem	Ablauf	des	Heuerver-
hältnisses	folgende	Tag	als	Todestag	festgesetzt.59	
	
§	64	Sterbegeld	und	Erstattung	von	Überführungskosten	
(1)	Witwen,	Witwer,	Kinder,	Stiefkinder,	Pflegekinder,	Enkel,	Geschwister,	frühere	Ehegatten	und	

Verwandte	der	aufsteigenden	Linie	der	Versicherten	erhalten	Sterbegeld	in	Höhe	eines	Siebtels	der	
im	Zeitpunkt	des	Todes	geltenden	Bezugsgröße.	
(2)	Kosten	der	Überführung	an	den	Ort	der	Bestattung	werden	erstattet,	wenn	der	Tod	nicht	am	

Ort	der	ständigen	Familienwohnung	der	Versicherten	eingetreten	ist	und	die	Versicherten	sich	dort	
aus	Gründen	aufgehalten	haben,	die	im	Zusammenhang	mit	der	versicherten	Tätigkeit	oder	mit	den	
Folgen	des	Versicherungsfalls	stehen.	
(3)	Das	Sterbegeld	und	die	Überführungskosten	werden	an	denjenigen	Berechtigten	gezahlt,	der	

die	Bestattungs-	und	Überführungskosten	trägt.	

	
		59		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	5	Abs.	35	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3396)	hat	Abs.	1a	

eingefügt.	
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(4)	Ist	ein	Anspruchsberechtigter	nach	Absatz	1	nicht	vorhanden,	werden	die	Bestattungskosten	
bis	zur	Höhe	des	Sterbegeldes	nach	Absatz	1	an	denjenigen	gezahlt,	der	diese	Kosten	trägt.60	
	
§	65	Witwen-	und	Witwerrente	
(1)	Witwen	oder	Witwer	von	Versicherten	erhalten	eine	Witwen-	oder	Witwerrente,	solange	sie	

nicht	wieder	geheiratet	haben.	Der	Anspruch	auf	eine	Rente	nach	Absatz	2	Nr.	2	besteht	längstens	
für	24	Kalendermonate	nach	Ablauf	des	Monats,	in	dem	der	Ehegatte	verstorben	ist.	
(2)	Die	Rente	beträgt	
1. zwei	 Drittel	 des	 Jahresarbeitsverdienstes	 bis	 zum	 Ablauf	 des	 dritten	 Kalendermonats	 nach	
Ablauf	des	Monats,	in	dem	der	Ehegatte	verstorben	ist,	

2. 30	vom	Hundert	des	Jahresarbeitsverdienstes	nach	Ablauf	des	dritten	Kalendermonats,	
3. 40	vom	Hundert	des	Jahresarbeitsverdienstes	nach	Ablauf	des	dritten	Kalendermonats,	
a) solange	 Witwen	 oder	 Witwer	 ein	 waisenrentenberechtigtes	 Kind	 erziehen	 oder	 für	 ein	
Kind	sorgen,	das	wegen	körperlicher,	geistiger	oder	seelischer	Behinderung	Anspruch	auf	
Waisenrente	hat	oder	nur	deswegen	nicht	hat,	weil	das	27.	Lebensjahr	vollendet	wurde,	

b) wenn	Witwen	oder	Witwer	das	47.	Lebensjahr	vollendet	haben	oder	
c) solange	Witwen	 oder	Witwer	 erwerbsgemindert,	 berufs-	 oder	 erwerbsunfähig	 im	 Sinne	
des	Sechsten	Buches	sind;	Entscheidungen	des	Trägers	der	Rentenversicherung	über	Er-
werbsminderung,	Berufs-	oder	Erwerbsunfähigkeit	sind	für	den	Unfallversicherungsträger	
bindend.	

(3)	Einkommen	(§§	18a	bis	18e	des	Vierten	Buches)	von	Witwen	oder	Witwern,	das	mit	einer	
Witwenrente	oder	Witwerrente	nach	Absatz	2	Nr.	2	und	3	zusammentrifft,	wird	hierauf	angerech-
net.	Anrechenbar	 ist	das	Einkommen,	das	monatlich	das	26,4fache	des	aktuellen	Rentenwerts	der	
gesetzlichen	 Rentenversicherung	 übersteigt.	 Das	 nicht	 anrechenbare	 Einkommen	 erhöht	 sich	 um	
das	5,6fache	des	aktuellen	Rentenwerts	 für	 jedes	waisenrentenberechtigte	Kind	von	Witwen	oder	
Witwern.	Von	dem	danach	verbleibenden	anrechenbaren	Einkommen	werden	40	vom	Hundert	an-
gerechnet.	
(4)	 Für	 die	 Einkommensanrechnung	 ist	 bei	 Anspruch	 auf	mehrere	 Renten	 folgende	 Rangfolge	

maßgebend:	
1. (weggefallen)	
2. Witwenrente	oder	Witwerrente,	
3. Witwenrente	oder	Witwerrente	nach	dem	vorletzten	Ehegatten.	

Das	auf	eine	Rente	anrechenbare	Einkommen	mindert	sich	um	den	Betrag,	der	bereits	zu	einer	Ein-
kommensanrechnung	auf	eine	vorrangige	Rente	geführt	hat.	
(5)	Witwenrente	oder	Witwerrente	wird	auf	Antrag	auch	an	überlebende	Ehegatten	gezahlt,	die	

wieder	geheiratet	haben,	wenn	die	erneute	Ehe	aufgelöst	oder	für	nichtig	erklärt	ist	und	sie	im	Zeit-
punkt	der	Wiederheirat	Anspruch	auf	eine	solche	Rente	hatten.	Auf	eine	solche	Witwenrente	oder	
Witwerrente	nach	dem	vorletzten	Ehegatten	werden	für	denselben	Zeitraum	bestehende	Ansprüche	
auf	Witwenrente	 oder	Witwerrente,	 auf	 Versorgung,	 auf	 Unterhalt	 oder	 auf	 sonstige	 Rente	 nach	
dem	 letzten	 Ehegatten	 angerechnet,	 es	 sei	 denn,	 daß	 die	 Ansprüche	 nicht	 zu	 verwirklichen	 sind;	

	
		60		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2001.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	 Juli	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 1600)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Das	Sterbegeld	beträgt	ein	Siebtel	der	im	Zeitpunkt	des	Todes	geltenden	Bezugsgröße.	
	 		 (2)	Kosten	der	Überführung	an	den	Ort	der	Bestattung	werden	erstattet,	wenn	der	Tod	nicht	am	Ort	

der	 ständigen	 Familienwohnung	 der	 Versicherten	 eingetreten	 ist	 und	 die	 Versicherten	 sich	 dort	 aus	
Gründen	aufgehalten	haben,	die	im	Zusammenhang	mit	der	versicherten	Tätigkeit	oder	mit	den	Folgen	
des	Versicherungsfalls	stehen.	

	 		 (3)	Das	Sterbegeld	und	die	Überführungskosten	werden	an	denjenigen	gezahlt,	der	die	Bestattungs-	
und	Überführungskosten	trägt.“	
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dabei	 werden	 die	 Vorschriften	 über	 die	 Einkommensanrechnung	 auf	 Renten	 wegen	 Todes	 nicht	
berücksichtigt.	
(6)	Witwen	oder	Witwer	haben	keinen	Anspruch,	wenn	die	Ehe	erst	nach	dem	Versicherungsfall	

geschlossen	worden	 ist	und	der	Tod	 innerhalb	des	ersten	 Jahres	dieser	Ehe	eingetreten	 ist,	es	sei	
denn,	daß	nach	den	besonderen	Umständen	des	Einzelfalls	die	Annahme	nicht	gerechtfertigt	ist,	daß	
es	der	alleinige	oder	überwiegende	Zweck	der	Heirat	war,	einen	Anspruch	auf	Hinterbliebenenver-
sorgung	zu	begründen.61	
	
§	66	Witwen-	und	Witwerrente	an	frühere	Ehegatten,	mehrere	Berechtigte	
(1)	Frühere	Ehegatten	von	Versicherten,	deren	Ehe	mit	ihnen	geschieden,	für	nichtig	erklärt	oder	

aufgehoben	 ist,	 erhalten	 auf	 Antrag	 eine	 Rente	 entsprechend	 §	 65,	 wenn	 die	 Versicherten	 ihnen	
während	des	 letzten	Jahres	vor	 ihrem	Tod	Unterhalt	geleistet	haben	oder	den	früheren	Ehegatten	
im	letzten	wirtschaftlichen	Dauerzustand	vor	dem	Tod	der	Versicherten	ein	Anspruch	auf	Unterhalt	
zustand;	 §	 65	Abs.	 2	Nr.	 1	 findet	 keine	Anwendung.	 Beruhte	 der	Unterhaltsanspruch	 auf	 §	 1572,	
1573,	1575	oder	1576	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs,	wird	die	Rente	gezahlt,	 solange	der	 frühere	
Ehegatte	ohne	den	Versicherungsfall	unterhaltsberechtigt	gewesen	wäre.	
(2)	Sind	mehrere	Berechtigte	nach	Absatz	1	oder	nach	Absatz	1	und	§	65	vorhanden,	erhält	jeder	

von	ihnen	den	Teil	der	für	 ihn	nach	§	65	Abs.	2	zu	berechnenden	Rente,	der	 im	Verhältnis	zu	den	
anderen	Berechtigten	der	Dauer	 seiner	Ehe	mit	 dem	Verletzten	 entspricht;	 anschließend	 ist	 §	 65	
Abs.	3	entsprechend	anzuwenden.	
(3)	Renten	nach	Absatz	1	und	§	65	sind	gemäß	Absatz	2	zu	mindern,	wenn	nach	Feststellung	der	

Rente	einem	weiteren	früheren	Ehegatten	Rente	zu	zahlen	ist.62	
	
§	67	Voraussetzungen	der	Waisenrente	
(1)	Kinder	von	verstorbenen	Versicherten	erhalten	eine	
1. Halbwaisenrente,	wenn	sie	noch	einen	Elternteil	haben,	
2. Vollwaisenrente,	wenn	sie	keine	Eltern	mehr	haben.	
(2)	Als	Kinder	werden	auch	berücksichtigt	
1. Stiefkinder	und	Pflegekinder	(§	56	Abs.	2	Nr.	1	und	2	des	Ersten	Buches),	die	in	den	Haushalt	
der	Versicherten	aufgenommen	waren,	

	
		61		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2001.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1827)	hat	Buchstabe	c	in	Abs.	2	

Nr.	3	neu	gefasst.	Buchstabe	c	lautete:	
„c)		solange	Witwen	oder	Witwer	berufs-	oder	erwerbsunfähig	 im	Sinne	des	Sechsten	Buches	sind;	

Entscheidungen	des	Trägers	der	Rentenversicherung	über	Berufs-	oder	Erwerbsunfähigkeit	sind	
für	den	Unfallversicherungsträger	bindend.“	

	 01.01.2002.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	März	2001	(BGBl.	I	S.	403)	in	der	Fassung	des	Arti-
kel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2001	(BGBl.	I	S.	1598)	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	

	 01.01.2005.—Artikel	5	Abs.	35	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3396)	hat	Abs.	7	
eingefügt.	

	 01.01.2008.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	April	2007	(BGBl.	I	S.	554)	hat	in	Abs.	2	Nr.	3	Buch-
stabe	b	„45.	Lebensjahr“	durch	„47.	Lebensjahr“	ersetzt.	

	 01.07.2015.—Artikel	4	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	Nr.	1	in	Abs.	4	Satz	1	
aufgehoben.	Nr.	1	lautete:	

„1.		Waisenrente,“.	
	 26.11.2015.—Artikel	31	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	Abs.	7	aufgehoben.	

Abs.	7	lautete:	
	 		 „(7)	Lebenspartner	haben	keinen	Anspruch,	wenn	Witwen	oder	Witwer,	die	im	Zeitpunkt	des	Todes	

mit	dem	Versicherten	verheiratet	waren,	Anspruch	auf	eine	Witwen-	oder	Witwerrente	haben.“	
		62		 ÄNDERUNGEN	
	 07.05.1997.—Artikel	3	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	29.	April	1997	(BGBl.	I	S.	968)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„	;	§	65	

Abs.	2	Nr.	1	findet	keine	Anwendung“	am	Ende	eingefügt.	
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2. Enkel	und	Geschwister,	die	in	den	Haushalt	der	Versicherten	aufgenommen	waren	oder	von	
ihnen	überwiegend	unterhalten	wurden.	

(3)	Halb-	oder	Vollwaisenrente	wird	gezahlt	
1. bis	zur	Vollendung	des	18.	Lebensjahres,	
2. bis	zur	Vollendung	des	27.	Lebensjahres,	wenn	die	Waise	
a) sich	in	Schulausbildung	oder	Berufsausbildung	befindet	oder	
b) sich	 in	 einer	Übergangszeit	 von	 höchstens	 vier	 Kalendermonaten	 befindet,	 die	 zwischen	
zwei	Ausbildungsabschnitten	oder	zwischen	einem	Ausbildungsabschnitt	und	der	Ableis-
tung	 des	 gesetzlichen	 Wehr-	 oder	 Zivildienstes	 oder	 der	 Ableistung	 eines	 freiwilligen	
Dienstes	im	Sinne	des	Buchstabens	c	liegt,	oder	

c) einen	freiwilligen	Dienst	im	Sinne	des	§	32	Absatz	4	Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	d	des	Ein-
kommensteuergesetzes	leistet	oder	

d) wegen	körperlicher,	geistiger	oder	seelischer	Behinderung	außerstande	ist,	sich	selbst	zu	
unterhalten.	

Eine	Schulausbildung	oder	Berufsausbildung	im	Sinne	des	Satzes	1	liegt	nur	vor,	wenn	die	Ausbil-
dung	einen	tatsächlichen	zeitlichen	Aufwand	von	wöchentlich	mehr	als	20	Stunden	erfordert.	Der	
tatsächliche	zeitliche	Aufwand	 ist	ohne	Bedeutung	 für	Zeiten,	 in	denen	das	Ausbildungsverhältnis	
trotz	einer	Erkrankung	fortbesteht	und	damit	gerechnet	werden	kann,	dass	die	Ausbildung	fortge-
setzt	wird.	Das	gilt	auch	für	die	Dauer	der	Schutzfristen	nach	dem	Mutterschutzgesetz.	
(4)	In	den	Fällen	des	Absatzes	3	Nr.	2	Buchstabe	a	erhöht	sich	die	maßgebende	Altersgrenze	bei	

Unterbrechung	oder	Verzögerung	der	Schulausbildung	oder	Berufsausbildung	durch	den	gesetzli-
chen	Wehrdienst,	 Zivildienst	oder	 einen	gleichgestellten	Dienst	um	die	Zeit	dieser	Dienstleistung,	
höchstens	 um	 einen	 der	 Dauer	 des	 gesetzlichen	 Grundwehrdienstes	 oder	 Zivildienstes	 entspre-
chenden	Zeitraum.	Die	Ableistung	eines	Dienstes	im	Sinne	von	Absatz	3	Nr.	2	Buchstabe	c	ist	kein	
gleichgestellter	Dienst	im	Sinne	von	Satz	1.	
(5)	Der	Anspruch	 auf	Waisenrente	 endet	 nicht	 dadurch,	 daß	 die	Waise	 als	 Kind	 angenommen	

wird.63	

	
		63		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2004.—Artikel	4	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	 Juli	2004	(BGBl.	 I	S.	1791)	hat	Abs.	3	neu	ge-

fasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Halb-	oder	Vollwaisenrente	wird	gezahlt	

1. bis	zur	Vollendung	des	18.	Lebensjahres,	
2. bis	zur	Vollendung	des	27.	Lebensjahres,	wenn	die	Waise	

a) sich	in	Schulausbildung	oder	Berufsausbildung	befindet,	
b) ein	freiwilliges	soziales	oder	ökologisches	Jahr	leistet	oder	
c) wegen	körperlicher,	geistiger	oder	seelischer	Behinderung	außerstande	ist,	sich	selbst	zu	un-

terhalten.“	
	 Artikel	4	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 01.06.2008.—Artikel	2	Abs.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	842)	hat	Buchstabe	c	in	

Abs.	3	Satz	1	Nr.	2	neu	gefasst.	Buchstabe	c	lautete:	
„c)		ein	freiwilliges	soziales	Jahr	im	Sinne	des	Gesetzes	zur	Förderung	eines	freiwilligen	sozialen	Jah-

res	oder	ein	freiwilliges	ökologisches	Jahr	im	Sinne	des	Gesetzes	zur	Förderung	eines	freiwilligen	
ökologischen	Jahres	leistet	oder“.	

	 03.05.2011.—Artikel	11	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	April	2011	(BGBl.	I	S.	687)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	
Nr.	2	Buchstabe	c	„oder	einen	Dienst	nach	dem	Bundesfreiwilligendienstgesetz“	nach	„Jugendfreiwilli-
gendienstegesetzes“	eingefügt.	

	 Artikel	11	Nr.	2	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	2	„freiwilligen	sozialen	oder	ökologischen	
Jahres“	durch	„Dienstes“	ersetzt.	

	 01.07.2015.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	Buchstabe	c	in	Abs.	3	
Satz	1	Nr.	2	neu	gefasst.	Buchstabe	c	lautete:	

„c)	ein	freiwilliges	soziales	oder	ein	freiwilliges	ökologisches	Jahr	im	Sinne	des	Jugendfreiwilligen-
dienstegesetzes	oder	einen	Dienst	nach	dem	Bundesfreiwilligendienstgesetz	leistet	oder“.	
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§	68	Höhe	der	Waisenrente	
(1)	Die	Rente	beträgt	
1. 20	vom	Hundert	des	Jahresarbeitsverdienstes	für	eine	Halbwaise,	
2. 30	vom	Hundert	des	Jahresarbeitsverdienstes	für	eine	Vollwaise.	
(2)	(weggefallen)	
(3)	Liegen	bei	einem	Kind	die	Voraussetzungen	für	mehrere	Waisenrenten	aus	der	Unfallversi-

cherung	vor,	wird	nur	die	höchste	Rente	gezahlt	und	bei	Renten	gleicher	Höhe	diejenige,	die	wegen	
des	frühesten	Versicherungsfalls	zu	zahlen	ist.64	
	
§	69	Rente	an	Verwandte	der	aufsteigenden	Linie	
(1)	Verwandte	der	 aufsteigenden	Linie,	 Stief-	 oder	Pflegeeltern	der	Verstorbenen,	 die	 von	den	

Verstorbenen	zur	Zeit	des	Todes	aus	deren	Arbeitsentgelt	oder	Arbeitseinkommen	wesentlich	un-
terhalten	worden	sind	oder	ohne	den	Versicherungsfall	wesentlich	unterhalten	worden	wären,	er-
halten	eine	Rente,	solange	sie	ohne	den	Versicherungsfall	gegen	die	Verstorbenen	einen	Anspruch	
auf	Unterhalt	wegen	Unterhaltsbedürftigkeit	hätten	geltend	machen	können.	
(2)	Sind	aus	der	aufsteigenden	Linie	Verwandte	verschiedenen	Grades	vorhanden,	gehen	die	nä-

heren	den	entfernteren	vor.	Den	Eltern	stehen	Stief-	oder	Pflegeeltern	gleich.	
(3)	Liegen	bei	einem	Elternteil	oder	bei	einem	Elternpaar	die	Voraussetzungen	für	mehrere	El-

ternrenten	aus	der	Unfallversicherung	vor,	wird	nur	die	höchste	Rente	gezahlt	und	bei	Renten	glei-
cher	Höhe	diejenige,	die	wegen	des	frühesten	Versicherungsfalls	zu	zahlen	ist.	
(4)	Die	Rente	beträgt	
1. 20	vom	Hundert	des	Jahresarbeitsverdienstes	für	einen	Elternteil,	
2. 30	vom	Hundert	des	Jahresarbeitsverdienstes	für	ein	Elternpaar.	
(5)	Stirbt	bei	Empfängern	einer	Rente	für	ein	Elternpaar	ein	Ehegatte,	wird	dem	überlebenden	

Ehegatten	anstelle	der	Rente	 für	einen	Elternteil	die	 für	den	Sterbemonat	zustehende	Elternrente	
für	ein	Elternpaar	für	die	folgenden	drei	Kalendermonate	weitergezahlt.	
	
§	70	Höchstbetrag	der	Hinterbliebenenrenten	
(1)	 Die	 Renten	 der	 Hinterbliebenen	 dürfen	 zusammen	 80	 vom	Hundert	 des	 Jahresarbeitsver-

dienstes	nicht	übersteigen,	sonst	werden	sie	gekürzt,	und	zwar	bei	Witwen	und	Witwern,	früheren	
Ehegatten	und	Waisen	nach	dem	Verhältnis	 ihrer	Höhe.	Bei	Anwendung	von	Satz	1	wird	von	der	
nach	§	65	Abs.	2	Nr.	2	und	3	oder	§	68	Abs.	1	berechneten	Rente	ausgegangen;	anschließend	wird	
§	65	 Abs.	 3	 angewendet.	 §	 65	 Abs.	 2	 Nr.	 1	 bleibt	 unberührt.	 Verwandte	 der	 aufsteigenden	 Linie,	
Stief-	oder	Pflegeeltern	sowie	Pflegekinder	haben	nur	Anspruch,	soweit	Witwen	und	Witwer,	frühe-
re	Ehegatten	oder	Waisen	den	Höchstbetrag	nicht	ausschöpfen.	
(2)	Sind	 für	die	Hinterbliebenen	80	vom	Hundert	des	 Jahresarbeitsverdienstes	 festgestellt	und	

tritt	später	ein	neuer	Berechtigter	hinzu,	werden	die	Hinterbliebenenrenten	nach	Absatz	1	neu	be-
rechnet.	
(3)	Beim	Wegfall	einer	Hinterbliebenenrente	erhöhen	sich	die	Renten	der	übrigen	bis	zum	zuläs-

sigen	Höchstbetrag.65	
	

		64		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2015.—Artikel	4	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	 I	S.	583)	hat	Abs.	2	aufgehoben.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Einkommen	(§§	18a	bis	18e	des	Vierten	Buches)	einer	über	18	Jahre	alten	Waise,	das	mit	der	

Waisenrente	zusammentrifft,	wird	auf	die	Waisenrente	angerechnet.	Anrechenbar	ist	das	Einkommen,	
das	das	17,6fache	des	aktuellen	Rentenwerts	 in	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	übersteigt.	Das	
nicht	anrechenbare	Einkommen	erhöht	sich	um	das	5,6fache	des	aktuellen	Rentenwerts	für	jedes	wai-
senrentenberechtigte	Kind	der	Berechtigten.	Von	dem	danach	verbleibenden	anrechenbaren	Einkom-
men	werden	40	vom	Hundert	angerechnet.“	

		65		 ÄNDERUNGEN	
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§	71	Witwen-,	Witwer-	und	Waisenbeihilfe	
(1)	Witwen	oder	Witwer	von	Versicherten	erhalten	eine	einmalige	Beihilfe	von	40	vom	Hundert	

des	Jahresarbeitsverdienstes,	wenn	
1. ein	Anspruch	auf	Hinterbliebenenrente	nicht	besteht,	weil	der	Tod	der	Versicherten	nicht	Fol-
ge	eines	Versicherungsfalls	war,	und	

2. die	Versicherten	zur	Zeit	ihres	Todes	Anspruch	auf	eine	Rente	nach	einer	Minderung	der	Er-
werbsfähigkeit	 von	 50	 vom	 Hundert	 oder	 mehr	 oder	 auf	 mehrere	 Renten	 hatten,	 deren	
Vomhundertsätze	 zusammen	mindestens	 die	 Zahl	 50	 erreichen;	 soweit	 Renten	 abgefunden	
wurden,	wird	von	dem	Vomhundertsatz	der	abgefundenen	Rente	ausgegangen.	

§	65	Abs.	6	gilt	entsprechend.	
(2)	 Beim	 Zusammentreffen	 mehrerer	 Renten	 oder	 Abfindungen	 wird	 die	 Beihilfe	 nach	 dem	

höchsten	 Jahresarbeitsverdienst	 berechnet,	 der	 den	 Renten	 oder	 Abfindungen	 zugrunde	 lag.	 Die	
Beihilfe	zahlt	der	Unfallversicherungsträger,	der	die	danach	berechnete	Leistung	erbracht	hat,	bei	
gleich	hohen	Jahresarbeitsverdiensten	derjenige,	der	für	den	frühesten	Versicherungsfall	zuständig	
ist.	
(3)	Für	Vollwaisen,	die	bei	Tod	der	Versicherten	 infolge	eines	Versicherungsfalls	Anspruch	auf	

Waisenrente	hätten,	gelten	die	Absätze	1	und	2	entsprechend,	wenn	sie	zur	Zeit	des	Todes	der	Ver-
sicherten	mit	ihnen	in	häuslicher	Gemeinschaft	gelebt	haben	und	von	ihnen	überwiegend	unterhal-
ten	worden	sind.	Sind	mehrere	Waisen	vorhanden,	wird	die	Waisenbeihilfe	gleichmäßig	verteilt.	
(4)	Haben	Versicherte	länger	als	zehn	Jahre	eine	Rente	nach	einer	Minderung	der	Erwerbsfähig-

keit	von	80	vom	Hundert	oder	mehr	bezogen	und	sind	sie	nicht	an	den	Folgen	eines	Versicherungs-
falls	gestorben,	kann	anstelle	der	Beihilfe	nach	Absatz	1	oder	3	den	Berechtigten	eine	laufende	Bei-
hilfe	 bis	 zur	Höhe	 einer	Hinterbliebenenrente	 gezahlt	werden,	wenn	die	Versicherten	 infolge	 des	
Versicherungsfalls	 gehindert	 waren,	 eine	 entsprechende	 Erwerbstätigkeit	 auszuüben,	 und	 wenn	
dadurch	die	Versorgung	der	Hinterbliebenen	um	mindestens	10	vom	Hundert	gemindert	ist.	Auf	die	
laufende	Beihilfe	finden	im	übrigen	die	Vorschriften	für	Hinterbliebenenrenten	Anwendung.	
	

Dritter	Unterabschnitt	
Beginn,	Änderung	und	Ende	von	Renten	

	
§	72	Beginn	von	Renten	
(1)	Renten	an	Versicherte	werden	von	dem	Tag	an	gezahlt,	der	auf	den	Tag	folgt,	an	dem	
1. der	Anspruch	auf	Verletztengeld	endet,	
2. der	Versicherungsfall	eingetreten	ist,	wenn	kein	Anspruch	auf	Verletztengeld	entstanden	ist.	
(2)	Renten	an	Hinterbliebene	werden	vom	Todestag	an	gezahlt.	Hinterbliebenenrenten,	die	auf	

Antrag	geleistet	werden,	werden	vom	Beginn	des	Monats	an	gezahlt,	der	der	Antragstellung	folgt.	
(3)	Die	 Satzung	 kann	bestimmen,	 daß	 für	Unternehmer,	 ihre	 im	Unternehmen	mitarbeitenden	

Ehegatten	oder	mitarbeitenden	Lebenspartner	und	für	den	Unternehmern	im	Versicherungsschutz	
Gleichgestellte	Rente	für	die	ersten	13	Wochen	nach	dem	sich	aus	§	46	Abs.	1	ergebenden	Zeitpunkt	
ganz	 oder	 teilweise	 nicht	 gezahlt	 wird.	 Die	 Rente	 beginnt	 spätestens	 am	 Tag	 nach	 Ablauf	 der	
13.	Woche,	sofern	Verletztengeld	nicht	zu	zahlen	ist.66	

	
	 01.08.2003.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	1526)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„sowie	

Pflegekinder“	nach	„Pflegeeltern“	eingefügt.	
	 01.07.2015.—Artikel	4	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„oder	

§	68	Abs.	2“	nach	„Abs.	3“	gestrichen.	
		66		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2001.—Artikel	 3	 §	 54	Nr.	 9	 des	Gesetzes	 vom	16.	 Februar	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 266)	 hat	 in	Abs.	 3		

Satz	1	„oder	mitarbeitenden	Lebenspartnern“	nach	„Ehegatten“	eingefügt.	
	 30.03.2005.—Artikel	6	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
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§	73	Änderungen	und	Ende	von	Renten	
(1)	Ändern	sich	aus	 tatsächlichen	oder	 rechtlichen	Gründen	die	Voraussetzungen	 für	die	Höhe	

einer	Rente	nach	ihrer	Feststellung,	wird	die	Rente	in	neuer	Höhe	nach	Ablauf	des	Monats	geleistet,	
in	dem	die	Änderung	wirksam	geworden	ist.	
(2)	 Fallen	 aus	 tatsächlichen	 oder	 rechtlichen	Gründen	 die	Anspruchsvoraussetzungen	 für	 eine	

Rente	weg,	wird	die	Rente	bis	zum	Ende	des	Monats	geleistet,	in	dem	der	Wegfall	wirksam	gewor-
den	ist.	Satz	1	gilt	entsprechend,	wenn	festgestellt	wird,	daß	Versicherte,	die	als	verschollen	gelten,	
noch	leben.	
(3)	Bei	der	Feststellung	der	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	ist	eine	Änderung	im	Sinne	des	§	48	

Abs.	1	des	Zehnten	Buches	nur	wesentlich,	wenn	sie	mehr	als	5	vom	Hundert	beträgt;	bei	Renten	auf	
unbestimmte	Zeit	muß	die	Veränderung	der	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	länger	als	drei	Monate	
andauern.	
(4)	Sind	Renten	befristet,	enden	sie	mit	Ablauf	der	Frist.	Das	schließt	eine	vorherige	Änderung	

oder	ein	Ende	der	Rente	aus	anderen	Gründen	nicht	aus.	Renten	dürfen	nur	auf	das	Ende	eines	Ka-
lendermonats	befristet	werden.	
(5)	Witwen-	und	Witwerrenten	nach	§	65	Abs.	2	Nr.	3	Buchstabe	a	wegen	Kindererziehung	wer-

den	auf	das	Ende	des	Kalendermonats	befristet,	in	dem	die	Kindererziehung	voraussichtlich	endet.	
Waisenrenten	werden	auf	das	Ende	des	Kalendermonats	befristet,	 in	dem	voraussichtlich	der	An-
spruch	auf	die	Waisenrente	entfällt.	Die	Befristung	kann	wiederholt	werden.	
(6)	Renten	werden	bis	zum	Ende	des	Kalendermonats	geleistet,	in	dem	die	Berechtigten	gestor-

ben	sind.	
	
§	74	Ausnahmeregelungen	für	die	Änderung	von	Renten	
(1)	Der	Anspruch	auf	eine	Rente,	die	auf	unbestimmte	Zeit	geleistet	wird,	kann	aufgrund	einer	

Änderung	der	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	zuungunsten	der	Versicherten	nur	in	Abständen	von	
mindestens	einem	Jahr	geändert	werden.	Das	Jahr	beginnt	mit	dem	Zeitpunkt,	von	dem	an	die	vor-
läufige	Entschädigung	Rente	auf	unbestimmte	Zeit	geworden	oder	die	letzte	Rentenfeststellung	be-
kanntgegeben	worden	ist.	
(2)	Renten	dürfen	nicht	für	die	Zeit	neu	festgestellt	werden,	 in	der	Verletztengeld	zu	zahlen	ist	

oder	ein	Anspruch	auf	Verletztengeld	wegen	des	Bezugs	von	Einkommen	oder	des	Erhalts	von	Be-
triebs-	und	Haushaltshilfe	 oder	wegen	der	Erfüllung	der	Voraussetzungen	 für	den	Erhalt	 von	Be-
triebs-	und	Haushaltshilfe	nicht	besteht.	
	

Vierter	Unterabschnitt	
Abfindung	

	
§	75	Abfindung	mit	einer	Gesamtvergütung	
Ist	nach	allgemeinen	Erfahrungen	unter	Berücksichtigung	der	besonderen	Verhältnisse	des	Ein-

zelfalles	zu	erwarten,	daß	nur	eine	Rente	in	Form	der	vorläufigen	Entschädigung	zu	zahlen	ist,	kann	
der	 Unfallversicherungsträger	 die	 Versicherten	 nach	 Abschluß	 der	 Heilbehandlung	mit	 einer	 Ge-
samtvergütung	 in	 Höhe	 des	 voraussichtlichen	 Rentenaufwandes	 abfinden.	 Nach	 Ablauf	 des	 Zeit-
raumes,	für	den	die	Gesamtvergütung	bestimmt	war,	wird	auf	Antrag	Rente	als	vorläufige	Entschä-
digung	oder	Rente	auf	unbestimmte	Zeit	gezahlt,	wenn	die	Voraussetzungen	hierfür	vorliegen.	
	

	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	Abs.	4	aufgeho-

ben.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Abweichend	von	Absatz	3	hat	die	Satzung	zu	bestimmen,	dass	für	Versicherte	im	Sinne	des	§	2	

Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	a	Rente	 für	die	ersten	13	Wochen	nach	dem	sich	aus	§	46	Abs.	1	ergebenden	
Zeitpunkt	ganz	oder	teilweise	nicht	gezahlt	wird.“	
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§	76	Abfindung	bei	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	unter	40	vom	Hundert	
(1)	Versicherte,	die	Anspruch	auf	eine	Rente	wegen	einer	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	von	

weniger	als	40	vom	Hundert	haben,	können	auf	ihren	Antrag	mit	einem	dem	Kapitalwert	der	Rente	
entsprechenden	Betrag	abgefunden	werden.	Versicherte,	die	Anspruch	auf	mehrere	Renten	aus	der	
Unfallversicherung	haben,	deren	Vomhundertsätze	zusammen	die	Zahl	40	nicht	erreichen,	können	
auf	 ihren	Antrag	mit	einem	Betrag	abgefunden	werden,	der	dem	Kapitalwert	einer	oder	mehrerer	
dieser	Renten	entspricht.	Die	Bundesregierung	bestimmt	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	
des	Bundesrates	die	Berechnung	des	Kapitalwertes.	
(2)	Eine	Abfindung	darf	nur	bewilligt	werden,	wenn	nicht	zu	erwarten	ist,	daß	die	Minderung	der	

Erwerbsfähigkeit	wesentlich	sinkt.	
(3)	Tritt	nach	der	Abfindung	eine	wesentliche	Verschlimmerung	der	Folgen	des	Versicherungs-

falls	(§	73	Abs.	3)	ein,	wird	insoweit	Rente	gezahlt.	
	
§	77	Wiederaufleben	der	abgefundenen	Rente	
(1)	Werden	Versicherte	nach	einer	Abfindung	Schwerverletzte,	lebt	auf	Antrag	der	Anspruch	auf	

Rente	in	vollem	Umfang	wieder	auf.	
(2)	Die	Abfindungssumme	wird	auf	die	Rente	angerechnet,	soweit	sie	die	Summe	der	Rentenbe-

träge	übersteigt,	die	den	Versicherten	während	des	Abfindungszeitraumes	zugestanden	hätten.	Die	
Anrechnung	hat	 so	 zu	 erfolgen,	 daß	den	Versicherten	monatlich	mindestens	die	halbe	Rente	 ver-
bleibt.	
	
§	78	Abfindung	bei	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	ab	40	vom	Hundert	
(1)	Versicherte,	die	Anspruch	auf	eine	Rente	wegen	einer	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	von	

40	 vom	Hundert	 oder	mehr	 haben,	 können	 auf	 ihren	Antrag	 durch	 einen	 Geldbetrag	 abgefunden	
werden.	Das	gleiche	gilt	 für	Versicherte,	die	Anspruch	auf	mehrere	Renten	haben,	deren	Vomhun-
dertsätze	zusammen	die	Zahl	40	erreichen	oder	übersteigen.	
(2)	Eine	Abfindung	kann	nur	bewilligt	werden,	wenn	
1. die	Versicherten	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben	und	
2. nicht	zu	erwarten	ist,	daß	innerhalb	des	Abfindungszeitraumes	die	Minderung	der	Erwerbs-
fähigkeit	wesentlich	sinkt.	

	
§	79	Umfang	der	Abfindung	
Eine	 Rente	 kann	 in	 den	 Fällen	 einer	 Abfindung	 bei	 einer	Minderung	 der	 Erwerbsfähigkeit	 ab	

40	vom	Hundert	bis	zur	Hälfte	für	einen	Zeitraum	von	zehn	Jahren	abgefunden	werden.	Als	Abfin-
dungssumme	wird	das	Neunfache	des	der	Abfindung	zugrundeliegenden	Jahresbetrages	der	Rente	
gezahlt.	Der	Anspruch	auf	den	Teil	der	Rente,	an	dessen	Stelle	die	Abfindung	tritt,	erlischt	mit	Ablauf	
des	Monats	der	Auszahlung	für	zehn	Jahre.	
	
§	80	Abfindung	bei	Wiederheirat	
(1)	Eine	Witwenrente	oder	Witwerrente	wird	bei	der	ersten	Wiederheirat	der	Berechtigten	mit	

dem	24fachen	Monatsbetrag	abgefunden.	In	diesem	Fall	werden	Witwenrenten	und	Witwerrenten	
an	frühere	Ehegatten,	die	auf	demselben	Versicherungsfall	beruhen,	erst	nach	Ablauf	von	24	Mona-
ten	neu	festgesetzt.	Bei	einer	Rente	nach	§	65	Abs.	2	Nr.	2	vermindert	sich	das	24fache	des	abzufin-
denden	Monatsbetrages	um	die	Anzahl	an	Kalendermonaten,	für	die	die	Rente	geleistet	wurde.	Ent-
sprechend	vermindert	sich	die	Anzahl	an	Kalendermonaten	nach	Satz	2.	
(2)	Monatsbetrag	ist	der	Durchschnitt	der	für	die	letzten	zwölf	Kalendermonate	geleisteten	Wit-

wenrente	oder	Witwerrente.	Bei	Wiederheirat	vor	Ablauf	des	15.	Kalendermonats	nach	dem	Tode	
des	Versicherten	ist	Monatsbetrag	der	Durchschnittsbetrag	der	Witwenrente	oder	Witwerrente,	die	
nach	Ablauf	des	dritten	auf	den	Sterbemonat	folgenden	Kalendermonats	zu	leisten	war.	Bei	Wieder-
heirat	vor	Ablauf	dieses	Kalendermonats	 ist	Monatsbetrag	der	Betrag	der	Witwenrente	oder	Wit-
werrente,	der	für	den	vierten	auf	den	Sterbemonat	folgenden	Kalendermonat	zu	leisten	wäre.	
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(3)	Wurde	bei	der	Wiederheirat	eine	Rentenabfindung	gezahlt	und	besteht	nach	Auflösung	oder	
Nichtigerklärung	der	erneuten	Ehe	Anspruch	auf	Witwenrente	oder	Witwerrente	nach	dem	vorletz-
ten	Ehegatten,	wird	für	jeden	Kalendermonat,	der	auf	die	Zeit	nach	Auflösung	oder	Nichtigerklärung	
der	erneuten	Ehe	bis	zum	Ablauf	des	24.	Kalendermonats	nach	Ablauf	des	Monats	der	Wiederheirat	
entfällt,	von	dieser	Rente	ein	Vierundzwanzigstel	der	Rentenabfindung	in	angemessenen	Teilbeträ-
gen	einbehalten.	Bei	verspäteter	Antragstellung	mindert	sich	die	einzubehaltende	Rentenabfindung	
um	 den	 Betrag,	 der	 den	 Berechtigten	 bei	 frühestmöglicher	 Antragstellung	 an	Witwenrente	 oder	
Witwerrente	nach	dem	vorletzten	Ehegatten	zugestanden	hätte.	
(4)	Die	Absätze	1	bis	3	gelten	entsprechend	für	die	Bezieher	einer	Witwen-	und	Witwerrente	an	

frühere	Ehegatten.	
(5)	Die	Absätze	1	bis	4	gelten	entsprechend	für	die	Bezieher	einer	Witwen-	oder	Witwerrente	an	

Lebenspartner.67	
	

Fünfter	Unterabschnitt	
Besondere	Vorschriften	für	die	Versicherten	der	landwirtschaftlichen		

Unfallversicherung68	
	
§	80a	Voraussetzungen	für	den	Rentenanspruch,	Wartezeit	
(1)	Versicherte	im	Sinne	des	§	2	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	a	und	b	haben	abweichend	von	§	56	Abs.	

1	Satz	1	Anspruch	auf	eine	Rente,	wenn	ihre	Erwerbsfähigkeit	infolge	eines	Versicherungsfalls	über	
die	26.	Woche	nach	dem	Versicherungsfall	hinaus	um	wenigstens	30	vom	Hundert	 gemindert	 ist.	
§	56	Abs.	1	Satz	2	gilt	mit	der	Maßgabe,	dass	die	Vomhundertsätze	zusammen	wenigstens	die	Zahl	
30	erreichen	müssen.	
(2)	 Für	 Versicherte	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 Abs.	 1	Nr.	 5	 Buchstabe	 a	wird	 eine	Rente	 für	 die	 ersten	

26	Wochen	nach	dem	sich	aus	§	46	Abs.	1	ergebenden	Zeitpunkt	oder,	wenn	kein	Anspruch	auf	Ver-
letztengeld	entstanden	ist,	für	die	ersten	26	Wochen	nach	Eintritt	des	Versicherungsfalls,	nicht	ge-
zahlt.69	
	

Dritter	Abschnitt	
Jahresarbeitsverdienst	

	
Erster	Unterabschnitt	

Allgemeines	
	

	
		67		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	5	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	März	2001	(BGBl.	I	S.	403)	hat	Abs.	1	Satz	3	einge-

fügt.	
	 01.01.2005.—Artikel	5	Abs.	35	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3396)	hat	Abs.	5	

eingefügt.	
		68		 QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Überschrift	

des	Unterabschnitts	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	in	der	Überschrift	des	

Unterabschnitts	„Berufsgenossenschaften“	durch	„Unfallversicherung“	ersetzt.	
		69		 QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	 4a	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2940)	 hat	 in	 Abs.	 2		

„oder,	wenn	kein	Anspruch	auf	Verletztengeld	entstanden	 ist,	 für	die	ersten	26	Wochen	nach	Eintritt	
des	Versicherungsfalls,“	nach	„Zeitpunkt“	eingefügt.	
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§	81	Jahresarbeitsverdienst	als	Berechnungsgrundlage	
Die	Vorschriften	dieses	Abschnitts	gelten	für	Leistungen	in	Geld,	die	nach	dem	Jahresarbeitsver-

dienst	berechnet	werden.	
	

Zweiter	Unterabschnitt	
Erstmalige	Festsetzung	

	
§	82	Regelberechnung	
(1)	Der	 Jahresarbeitsverdienst	 ist	 der	Gesamtbetrag	der	Arbeitsentgelte	 (§	 14	des	Vierten	Bu-

ches)	und	Arbeitseinkommen	(§	15	des	Vierten	Buches)	des	Versicherten	in	den	zwölf	Kalendermo-
naten	vor	dem	Monat,	in	dem	der	Versicherungsfall	eingetreten	ist.	Zum	Arbeitsentgelt	nach	Satz	1	
gehört	auch	das	Arbeitsentgelt,	auf	das	ein	nach	den	zwölf	Kalendermonaten	abgeschlossener	Tarif-
vertrag	dem	Versicherten	rückwirkend	einen	Anspruch	einräumt.	
(2)	Für	Zeiten,	in	denen	der	Versicherte	in	dem	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Zeitraum	kein	Ar-

beitsentgelt	oder	Arbeitseinkommen	bezogen	hat,	wird	das	Arbeitsentgelt	oder	Arbeitseinkommen	
zugrunde	gelegt,	das	seinem	durchschnittlichen	Arbeitsentgelt	oder	Arbeitseinkommen	in	den	mit	
Arbeitsentgelt	 oder	 Arbeitseinkommen	 belegten	 Zeiten	 dieses	 Zeitraums	 entspricht.	 Erleidet	 je-
mand,	der	als	Soldat	auf	Zeit,	als	Wehr-	oder	Zivildienstleistender	oder	als	Entwicklungshelfer,	beim	
besonderen	Einsatz	des	Zivilschutzes	oder	bei	einem	Dienst	nach	dem	Jugendfreiwilligendienstege-
setzes	oder	dem	Bundesfreiwilligendienstgesetz	tätig	wird,	einen	Versicherungsfall,	wird	als	Jahres-
arbeitsverdienst	das	Arbeitsentgelt	oder	Arbeitseinkommen	zugrunde	gelegt,	das	er	durch	eine	Tä-
tigkeit	erzielt	hätte,	die	der	letzten	Tätigkeit	vor	den	genannten	Zeiten	entspricht,	wenn	es	für	ihn	
günstiger	 ist.	Ereignet	sich	der	Versicherungsfall	 innerhalb	eines	 Jahres	seit	Beendigung	einer	Be-
rufsausbildung,	 bleibt	 das	 während	 der	 Berufsausbildung	 erzielte	 Arbeitsentgelt	 außer	 Betracht,	
wenn	es	für	den	Versicherten	günstiger	ist.	
(3)	Arbeitsentgelt	und	Ausbildungsbeihilfe	nach	den	§§	43	und	44	des	Strafvollzugsgesetzes	gel-

ten	nicht	als	Arbeitsentgelt	im	Sinne	der	Absätze	1	und	2.	
(4)	 Erleidet	 jemand,	 dem	 sonst	 Unfallfürsorge	 nach	 beamtenrechtlichen	 Vorschriften	 oder	

Grundsätzen	gewährleistet	ist,	einen	Versicherungsfall,	für	den	ihm	Unfallfürsorge	nicht	zusteht,	gilt	
als	 Jahresarbeitsverdienst	 der	 Jahresbetrag	der	 ruhegehaltsfähigen	Dienstbezüge,	 die	 der	Berech-
nung	eines	Unfallruhegehalts	zugrunde	zu	legen	wären.	Für	Berufssoldaten	gilt	dies	entsprechend.70	
	
§	83	Jahresarbeitsverdienst	kraft	Satzung	
Für	kraft	Gesetzes	versicherte	selbständig	Tätige,	für	kraft	Satzung	versicherte	Unternehmer	und	

Ehegatten	 oder	 Lebenspartner	 und	 für	 freiwillig	 Versicherte	 hat	 die	 Satzung	 des	 Unfallversiche-
rungsträgers	 die	 Höhe	 des	 Jahresarbeitsverdienstes	 zu	 bestimmen.	 Sie	 hat	 ferner	 zu	 bestimmen,	
daß	und	unter	welchen	Voraussetzungen	die	 kraft	Gesetzes	 versicherten	 selbständig	Tätigen	und	
die	 kraft	 Satzung	 versicherten	Unternehmer	 und	Ehegatten	 oder	 Lebenspartner	 auf	 ihren	Antrag	
mit	einem	höheren	Jahresarbeitsverdienst	versichert	werden.71	
	
§	84	Jahresarbeitsverdienst	bei	Berufskrankheiten	

	
		70		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	3	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	29.	April	1997	(BGBl.	I	S.	968)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„bei	

der	Anwendung	des	Satzes	1“	nach	„bleibt“	gestrichen.	
	 03.05.2011.—Artikel	 11	Nr.	 3	 des	Gesetzes	 vom	28.	 April	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 687)	 hat	 in	Abs.	 2	 Satz	 2	

„beim	Ableisten	eines	freiwilligen	sozialen	oder	ökologischen	Jahres“	durch	„bei	einem	Dienst	nach	dem	
Jugendfreiwilligendienstegesetzes	oder	dem	Bundesfreiwilligendienstgesetz“	ersetzt.	

		71		 ÄNDERUNGEN	
	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	 7	des	Gesetzes	 vom	5.	August	2010	 (BGBl.	 I	 S.	 1127)	hat	 in	den	Sätzen	1		

und	2	jeweils	„oder	Lebenspartner“	nach	„Ehegatten“	eingefügt.	
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Bei	 Berufskrankheiten	 gilt	 für	 die	 Berechnung	 des	 Jahresarbeitsverdienstes	 als	 Zeitpunkt	 des	
Versicherungsfalls	der	letzte	Tag,	an	dem	die	Versicherten	versicherte	Tätigkeiten	verrichtet	haben,	
die	ihrer	Art	nach	geeignet	waren,	die	Berufskrankheit	zu	verursachen,	wenn	diese	Berechnung	für	
die	Versicherten	günstiger	 ist	als	eine	Berechnung	auf	der	Grundlage	des	 in	§	9	Abs.	5	genannten	
Zeitpunktes.	Dies	gilt	ohne	Rücksicht	darauf,	aus	welchen	Gründen	die	schädigende	versicherte	Tä-
tigkeit	aufgegeben	worden	ist.	
	
§	85	Mindest-	und	Höchstjahresarbeitsverdienst	
(1)	Der	 Jahresarbeitsverdienst	beträgt	 für	Versicherte,	die	 im	Zeitpunkt	des	Versicherungsfalls	

das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben,	mindestens	60	Prozent	der	im	Zeitpunkt	des	Versicherungsfalls	
maßgebenden	Bezugsgröße.	
(1a)	Der	Jahresarbeitsverdienst	beträgt	mindestens:	
1.		 für	Versicherte,	die	im	Zeitpunkt	des	Versicherungsfalls	das	sechste	Lebensjahr	nicht	vollen-
det	haben,	25	Prozent,	

2.		 für	 Versicherte,	 die	 im	 Zeitpunkt	 des	Versicherungsfalls	 das	 sechste,	 aber	 nicht	 das	 15.	 Le-
bensjahr	vollendet	haben,	33	1/3	Prozent,	

3.		 für	Versicherte,	die	 im	Zeitpunkt	des	Versicherungsfalls	das	15.,	aber	noch	nicht	das	18.	Le-
bensjahr	vollendet	haben,	40	Prozent,	

4.		 für	Versicherte,	die	 im	Zeitpunkt	des	Versicherungsfalls	das	25.,	aber	noch	nicht	das	30.	Le-
bensjahr	vollendet	haben,	75	Prozent	

der	im	Zeitpunkt	des	Versicherungsfalls	maßgebenden	Bezugsgröße.	
(1b)	Die	Absätze	1	und	1a	finden	keine	Anwendung	auf	Versicherte	nach	§	3	Absatz	1	Nummer	3.	
(2)	Der	Jahresarbeitsverdienst	beträgt	höchstens	das	Zweifache	der	im	Zeitpunkt	des	Versiche-

rungsfalls	maßgebenden	Bezugsgröße.	Die	Satzung	kann	eine	höhere	Obergrenze	bestimmen.72	
	
§	8673	
	
§	87	Jahresarbeitsverdienst	nach	billigem	Ermessen	

	
		72		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	 I	S.	3299)	hat	Abs.	1	Satz	2	

eingefügt.	
	 01.01.2021.—Artikel	7	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Der	Jahresarbeitsverdienst	beträgt	mindestens	

1.	für	Versicherte,	die	im	Zeitpunkt	des	Versicherungsfalls	das	15.,	aber	noch	nicht	das	18.	Lebens-
jahr	vollendet	haben,	40	vom	Hundert,	

2.	 für	 Versicherte,	 die	 im	 Zeitpunkt	 des	 Versicherungsfalls	 das	 18.	 Lebensjahr	 vollendet	 haben,	
60	vom	Hundert	

	 der	 im	Zeitpunkt	des	Versicherungsfalls	maßgebenden	Bezugsgröße.	 Satz	1	 findet	 keine	Anwendung	
auf	Versicherte	nach	§	3	Abs.	1	Nr.	3.	

	 		 (2)	 Der	 Jahresarbeitsverdienst	 beträgt	 höchstens	 das	 Zweifache	 der	 im	 Zeitpunkt	 des	 Versiche-
rungsfalls	maßgebenden	Bezugsgröße.	Die	Satzung	kann	eine	höhere	Obergrenze	bestimmen.“	

		73		 AUFHEBUNG	
	 01.01.2021.—Artikel	7	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	86	Jahresarbeitsverdienst	für	Kinder	
	 		 Der	Jahresarbeitsverdienst	beträgt	

1.		 für	Versicherte,	die	im	Zeitpunkt	des	Versicherungsfalls	das	sechste	Lebensjahr	nicht	vollendet	
haben,	25	vom	Hundert,	

2.		 für	Versicherte,	die	im	Zeitpunkt	des	Versicherungsfalls	das	sechste,	aber	nicht	das	15.	Lebens-
jahr	vollendet	haben,	33	1/3	vom	Hundert	

	 der	im	Zeitpunkt	des	Versicherungsfalls	maßgebenden	Bezugsgröße.“	
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Ist	 ein	nach	der	Regelberechnung,	nach	den	Vorschriften	bei	Berufskrankheiten	oder	nach	der	
Regelung	 über	 den	Mindestjahresarbeitsverdienst	 festgesetzter	 Jahresarbeitsverdienst	 in	 erhebli-
chem	Maße	unbillig,	wird	er	nach	billigem	Ermessen	im	Rahmen	von	Mindest-	und	Höchstjahresar-
beitsverdienst	 festgesetzt.	 Hierbei	 werden	 insbesondere	 die	 Fähigkeiten,	 die	 Ausbildung,	 die	 Le-
bensstellung	 und	 die	 Tätigkeit	 der	 Versicherten	 im	 Zeitpunkt	 des	 Versicherungsfalls	 berücksich-
tigt.74	
	
§	88	Erhöhung	des	Jahresarbeitsverdienstes	für	Hinterbliebene	
Ist	der	für	die	Berechnung	von	Geldleistungen	an	Hinterbliebene	maßgebende	Jahresarbeitsver-

dienst	eines	durch	einen	Versicherungsfall	Verstorbenen	infolge	eines	früheren	Versicherungsfalls	
geringer	als	der	für	den	früheren	Versicherungsfall	festgesetzte	Jahresarbeitsverdienst,	wird	für	den	
neuen	 Versicherungsfall	 dem	 Arbeitsentgelt	 und	 Arbeitseinkommen	 die	 an	 den	 Versicherten	 im	
Zeitpunkt	des	Todes	zu	zahlende	Rente	hinzugerechnet;	dabei	darf	der	Betrag	nicht	überschritten	
werden,	der	der	Rente	infolge	des	früheren	Versicherungsfalls	als	Jahresarbeitsverdienst	zugrunde	
lag.	
	
§	89	Berücksichtigung	von	Anpassungen	
Beginnt	die	vom	 Jahresarbeitsverdienst	abhängige	Geldleistung	nach	dem	30.	 Juni	eines	 Jahres	

und	 ist	der	Versicherungsfall	 im	vergangenen	Kalenderjahr	oder	 früher	eingetreten,	wird	der	 Jah-
resarbeitsverdienst	entsprechend	den	für	diese	Geldleistungen	geltenden	Regelungen	angepaßt.	
	

Dritter	Unterabschnitt	
Neufestsetzung	

	
§	90	Neufestsetzung	nach	Altersstufen	
(1)	Ist	der	Versicherungsfall	vor	Vollendung	des	30.	Lebensjahres	eingetreten,	wird,	wenn	es	für	

die	Versicherten	günstiger	ist,	der	Jahresarbeitsverdienst	mit	Vollendung	des	30.	Lebensjahres	auf	
100	Prozent	der	zu	diesem	Zeitpunkt	maßgebenden	Bezugsgröße	neu	festgesetzt.	Wurde	die	Hoch-
schul-	 oder	 Fachhochschulreife	 erworben,	 tritt	 an	 die	 Stelle	 des	 Wertes	 100	 Prozent	 der	 Wert	
120	Prozent	der	Bezugsgröße.	
(2)	Der	Jahresarbeitsverdienst	wird	mit	Vollendung	der	in	§	85	genannten	weiteren	Lebensjahre	

entsprechend	dem	Prozentsatz	der	zu	diesen	Zeitpunkten	maßgebenden	Bezugsgröße	neu	 festge-
setzt.	
(3)	In	den	Fällen	des	§	82	Absatz	2	Satz	2	sind	die	Absätze	1	und	2	entsprechend	anzuwenden.75	

	
		74		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2021.—Artikel	7	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	in	Satz	1	„	,	den	Vor-

schriften	für	Kinder“	nach	„Berufskrankheiten“	gestrichen.	
		75		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	4	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„oder	

bei	einem	regelmäßigen	Verlauf	der	Ausbildung	tatsächlich	beendet	worden	ist“	am	Ende	eingefügt.	
	 01.01.2021.—Artikel	7	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	90	Neufestsetzung	nach	voraussichtlicher	Schul-	oder	Berufsausbildung	oder	Altersstufen	
	 		 (1)	 Tritt	 der	 Versicherungsfall	 vor	 Beginn	 der	 Schulausbildung	 oder	 während	 einer	 Schul-	 oder	

Berufsausbildung	der	Versicherten	ein,	wird,	wenn	es	für	die	Versicherten	günstiger	ist,	der	Jahresar-
beitsverdienst	von	dem	Zeitpunkt	an	neu	festgesetzt,	in	dem	die	Ausbildung	ohne	den	Versicherungsfall	
voraussichtlich	beendet	worden	wäre	oder	bei	einem	regelmäßigen	Verlauf	der	Ausbildung	tatsächlich	
beendet	worden	 ist.	Der	Neufestsetzung	wird	das	Arbeitsentgelt	zugrunde	gelegt,	das	 in	diesem	Zeit-
punkt	für	Personen	gleicher	Ausbildung	und	gleichen	Alters	durch	Tarifvertrag	vorgesehen	ist;	besteht	
keine	tarifliche	Regelung,	ist	das	Arbeitsentgelt	maßgebend,	das	für	derartige	Tätigkeiten	am	Beschäfti-
gungsort	der	Versicherten	gilt.	
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§	91	Neufestsetzung	nach	Schul-	oder	Berufsausbildung	
(1)	Ist	der	Versicherungsfall	während	einer	Berufsausbildung	eingetreten,	wird,	wenn	es	für	die	

Versicherten	günstiger	 ist,	 der	 Jahresarbeitsverdienst	 schon	vor	Vollendung	des	25.	 Lebensjahres	
auf	75	Prozent	der	Bezugsgröße	neu	festgesetzt	
1.		von	dem	Zeitpunkt	an,	in	dem	die	Berufsausbildung	beendet	worden	ist	oder	
2.		drei	 Jahre,	 im	 Fall	 einer	Hochschul-	 oder	 Fachhochschulausbildung	 fünf	 Jahre,	 nach	 Beginn	
der	Berufsausbildung,	wenn	diese	verzögert	oder	abgebrochen	wurde,	es	 sei	denn,	dass	die	
Berufsausbildung	ohne	den	Versicherungsfall	ebenfalls	keinen	regelmäßigen	Verlauf	genom-
men	hätte.	

(2)	 Ist	der	Versicherungsfall	während	einer	Schul-	oder	Berufsausbildung	nach	Vollendung	des	
30.	Lebensjahres	eingetreten,	wird,	wenn	esf	ür	die	Versicherten	günstiger	ist,	der	Jahresarbeitsver-
dienst	auf	100	Prozent	der	Bezugsgröße	neu	festgesetzt	
1.		von	dem	Zeitpunkt	an,	in	dem	die	Schul-	oder	Berufsausbildung	beendet	worden	ist	oder	
2.		drei	Jahre	nach	Beginn	der	Schul-	oder	Berufsausbildung,	wenn	diese	verzögert	oder	abgebro-
chen	wurde,	 es	 sei	denn,	dass	die	Schul-	oder	Berufsausbildung	ohne	den	Versicherungsfall	
ebenfalls	keinen	regelmäßigen	Verlauf	genommen	hätte.	

(3)	 Ist	 der	 Versicherungsfall	 während	 einer	 Hochschul-	 oder	 Fachhochschulausbildung	 nach	
Vollendung	des	30.	Lebensjahres	eingetreten,	wird,	wenn	es	für	die	Versicherten	günstiger	ist,	der	
Jahresarbeitsverdienst	auf	120	Prozent	der	Bezugsgröße	neu	festgesetzt	
1.		von	dem	Zeitpunkt	an,	in	dem	die	Hochschul-	oder	Fachhochschulausbildung	beendet	worden	
ist,	oder	

2.		 fünf	Jahre	nach	Beginn	der	Hochschul-	oder	Fachhochschulausbildung,	wenn	diese	verzögert	
oder	abgebrochen	wurde,	es	sei	denn,	dass	die	Hochschul-	oder	Fachhochschulausbildung	oh-
ne	den	Versicherungsfall	ebenfalls	keinen	regelmäßigen	Verlauf	genommen	hätte.	

	
	 		 (2)	Haben	die	Versicherten	zur	Zeit	des	Versicherungsfalls	das	30.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet,	

wird,	wenn	es	für	sie	günstiger	ist,	der	Jahresarbeitsverdienst	jeweils	nach	dem	Arbeitsentgelt	neu	fest-
gesetzt,	das	zur	Zeit	des	Versicherungsfalls	für	Personen	mit	gleichartiger	Tätigkeit	bei	Erreichung	ei-
nes	bestimmten	Berufsjahres	oder	bei	Vollendung	eines	bestimmten	Lebensjahres	durch	Tarifvertrag	
vorgesehen	ist;	besteht	keine	tarifliche	Regelung,	 ist	das	Arbeitsentgelt	maßgebend,	das	 für	derartige	
Tätigkeiten	am	Beschäftigungsort	der	Versicherten	gilt.	Es	werden	nur	Erhöhungen	berücksichtigt,	die	
bis	zur	Vollendung	des	30.	Lebensjahres	vorgesehen	sind.	

	 		 (3)	Können	die	Versicherten	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	oder	2	infolge	des	Versicherungsfalls	einer	
Erwerbstätigkeit	nicht	nachgehen,	wird,	wenn	es	für	sie	günstiger	ist,	der	Jahresarbeitsverdienst	nach	
den	Erhöhungen	des	Arbeitsentgelts	neu	festgesetzt,	die	zur	Zeit	des	Versicherungsfalls	von	der	Voll-
endung	eines	bestimmten	Lebensjahres,	der	Erreichung	eines	bestimmten	Berufsjahres	oder	von	dem	
Ablauf	bestimmter	Bewährungszeiten	durch	Tarif	festgesetzt	sind;	besteht	keine	tarifliche	Regelung,	ist	
das	 Arbeitsentgelt	maßgebend,	 das	 für	 derartige	 Tätigkeiten	 am	 Beschäftigungsort	 der	 Versicherten	
gilt.	

	 		 (4)	Ist	der	Versicherungsfall	vor	Beginn	der	Berufsausbildung	eingetreten	und	läßt	sich	auch	unter	
Berücksichtigung	der	weiteren	Schul-	oder	Berufsausbildung	nicht	feststellen,	welches	Ausbildungsziel	
die	Versicherten	ohne	den	Versicherungsfall	voraussichtlich	erreicht	hätten,	wird	der	Jahresarbeitsver-
dienst	mit	Vollendung	des	21.	Lebensjahres	auf	75	vom	Hundert	und	mit	Vollendung	des	25.	Lebens-
jahres	auf	100	vom	Hundert	der	zu	diesen	Zeitpunkten	maßgebenden	Bezugsgröße	neu	festgesetzt.	

	 		 (5)	 Wurde	 der	 Jahresarbeitsverdienst	 nach	 den	 Vorschriften	 über	 den	 Mindestjahresarbeitsver-
dienst	oder	über	den	Jahresarbeitsverdienst	für	Kinder	festgesetzt,	wird	er,	vorbehaltlich	der	Regelun-
gen	in	den	Absätzen	1	bis	4,	mit	Vollendung	der	in	diesen	Vorschriften	genannten	weiteren	Lebensjahre	
entsprechend	dem	Vomhundertsatz	der	zu	diesen	Zeitpunkten	maßgebenden	Bezugsgröße	neu	festge-
setzt.	

	 		 (6)	In	den	Fällen	des	§	82	Abs.	2	Satz	2	sind	die	Absätze	1	bis	3	entsprechend	anzuwenden.“	
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(4)	Für	die	Neufestsetzung	gilt	die	zum	jeweiligen	Zeitpunkt	maßgebende	Bezugsgröße.	§	67	Ab-
satz	3	Nummer	2	Buchstabe	b	ist	für	Übergangszeiten	entsprechend	anzuwenden.76	
	

Vierter	Unterabschnitt	
Besondere	Vorschriften	für	die	bei	der	Berufsgenossenschaft	Verkehrswirtschaft	Post-

Logistik	Telekommunikation	versicherten	Seeleute	und	ihre	Hinterbliebenen77	
	
§	92	Jahresarbeitsverdienst	für	Seeleute	
(1)	Als	Jahresarbeitsverdienst	für	Versicherte,	die	an	Bord	eines	Seeschiffs	beschäftigt	sind,	gilt	

das	Zwölffache	des	nach	Absatz	2	oder	4	 festgesetzten	monatlichen	Durchschnitts	des	baren	Ent-
gelts	einschließlich	des	Durchschnittssatzes	des	Werts	der	auf	Seeschiffen	gewährten	Beköstigung	
oder	Verpflegungsvergütung	(Durchschnittsentgelt)	zur	Zeit	des	Versicherungsfalls.	Für	Versicher-
te,	 die	 als	 ausländische	 Seeleute	 ohne	Wohnsitz	 oder	 ständigen	Aufenthalt	 im	 Inland	 auf	 Schiffen	
beschäftigt	werden,	die	nach	§	12	des	Flaggenrechtsgesetzes	 in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	
vom	 26.	 Oktober	 1994	 (BGBl.	 I	 S.	 3140)	 in	 das	 Internationale	 Seeschiffahrtsregister	 eingetragen	
sind,	und	denen	keine	deutschen	Tarifheuern	gezahlt	werden,	gelten	für	die	Berechnung	des	Jahres-
arbeitsverdienstes	die	allgemeinen	Vorschriften	über	den	Jahresarbeitsverdienst	mit	Ausnahme	der	
Vorschrift	über	den	Mindestjahresarbeitsverdienst.	
(2)	Die	 Satzung	 kann	bestimmen,	 daß	 für	Versicherte	mit	 stark	 schwankendem	Arbeitsentgelt	

besondere	 Durchschnittsentgelte	 entsprechend	 dem	 üblicherweise	 erzielten	 Jahresarbeitsentgelt	
festgesetzt	werden.	
(3)	 Als	 Jahresarbeitsverdienst	 für	 die	 kraft	 Gesetzes	 versicherten	 selbständig	 tätigen	 Küsten-

schiffer	und	Küstenfischer	und	ihre	mitarbeitenden	Ehegatten	oder	mitarbeitenden	Lebenspartner	
gilt	 der	 nach	 Absatz	 4	 festgesetzte	 Durchschnitt	 des	 Jahreseinkommens;	 dabei	wird	 das	 gesamte	
Jahreseinkommen	berücksichtigt.	
(4)	Das	monatliche	Durchschnittsentgelt	für	die	in	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	2	genannten	Versi-

cherten	sowie	der	Durchschnitt	des	Jahreseinkommens	für	die	in	Absatz	3	genannten	Versicherten	
werden	von	Ausschüssen	festgesetzt,	die	die	Vertreterversammlung	bildet.	
(5)	Die	Festsetzung	erfolgt	 im	Bereich	gleicher	Tätigkeiten	einheitlich	 für	den	Geltungsbereich	

dieses	Gesetzes.	Bei	der	Festsetzung	werden	die	zwischen	Reedern	und	Vereinigungen	seemänni-
scher	Arbeitnehmer	abgeschlossenen	Tarifverträge	berücksichtigt;	ausgenommen	bleiben	die	Ent-
gelte	für	Versicherte,	 für	deren	Jahresarbeitsverdienst	Absatz	1	Satz	2	gilt.	Für	die	 in	Absatz	1	ge-
nannten	Versicherten,	die	neben	dem	baren	Entgelt,	der	Beköstigung	oder	Verpflegungsvergütung	
regelmäßige	Nebeneinnahmen	haben,	wird	auch	deren	durchschnittlicher	Geldwert	bei	der	Festset-
zung	des	Durchschnitts	eingerechnet.	

	
		76		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2021.—Artikel	7	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	91	Mindest-	und	Höchstjahresarbeitsverdienst,	Jahresarbeitsverdienst	nach	billigem		

Ermessen	bei	Neufestsetzung	
	 		 Bei	 Neufestsetzungen	 des	 Jahresarbeitsverdienstes	 nach	 voraussichtlicher	 Schul-	 oder	 Berufsaus-

bildung	oder	Altersstufen	 sind	die	Vorschriften	über	den	Mindest-	 und	Höchstjahresarbeitsverdienst	
und	über	den	Jahresarbeitsverdienst	nach	billigem	Ermessen	entsprechend	anzuwenden.“	

		77		 ÄNDERUNGEN	
	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1127)	hat	die	Überschrift	des	

Unterabschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Besondere	Vorschriften	für	die	Versicherten	der	
See-Berufsgenossenschaft	und	ihre	Hinterbliebenen“.	

	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	in	der	Überschrift	
des	Unterabschnitts	 „für	Transport	 und	Verkehrswirtschaft“	 durch	 „Verkehrswirtschaft	 Post-Logistik	
Telekommunikation“	ersetzt.	
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(6)	Die	Festsetzung	bedarf	der	Genehmigung	des	Bundesamtes	 für	Soziale	Sicherung.	Das	Bun-
desamt	für	Soziale	Sicherung	kann	für	die	Festsetzung	eine	Frist	bestimmen;	nach	Ablauf	der	Frist	
kann	es	die	Durchschnittssätze	selbst	festsetzen.	
(7)	Die	Festsetzung	wird	in	jedem	Jahr	einmal	nachgeprüft.	Das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	

kann	auch	in	der	Zwischenzeit	Nachprüfungen	anordnen.	
(8)	Die	Satzung	hat	zu	bestimmen,	daß	und	unter	welchen	Voraussetzungen	die	in	Absatz	3	ge-

nannten	Versicherten	auf	 ihren	Antrag	mit	 einem	höheren	 Jahresarbeitsverdienst	versichert	wer-
den.78	
	

Fünfter	Unterabschnitt	
Besondere	Vorschriften	für	die	Versicherten	der	landwirtschaftlichen		

Unfallversicherung	und	ihre	Hinterbliebenen79	
	
§	93	Jahresarbeitsverdienst	für	landwirtschaftliche	Unternehmer,	ihre	Ehegatten	und		
Familienangehörigen	
(1)	Der	Jahresarbeitsverdienst	der	kraft	Gesetzes	versicherten	
1. landwirtschaftlichen	Unternehmer,	
2. im	Unternehmen	mitarbeitenden	Ehegatten	und	Lebenspartner	der	landwirtschaftlichen	Un-
ternehmer,	

3. regelmäßig	wie	landwirtschaftliche	Unternehmer	selbständig	Tätigen,	
beträgt	 für	 Versicherungsfälle,	 die	 im	 Jahre	 1996	 oder	 früher	 eingetreten	 sind,	 19.115	 Deutsche	
Mark.	Für	Versicherungsfälle,	die	im	Jahre	1997	oder	später	eintreten,	wird	der	in	Satz	1	genannte	
Betrag,	erstmalig	zum	1.	Juli	1997,	entsprechend	§	95	angepaßt;	§	215	Abs.	5	findet	keine	Anwen-
dung.	 Die	 landwirtschaftliche	 Berufsgenossenschaft	 unterrichtet	 die	 landwirtschaftlichen	 Unter-
nehmer	über	den	jeweils	geltenden	Jahresarbeitsverdienst.	
(2)	Solange	die	in	Absatz	1	genannten	Personen	Anspruch	auf	eine	Rente	auf	unbestimmte	Zeit	

nach	einer	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	von	50	vom	Hundert	oder	mehr	haben,	erhöhen	sich	
die	in	Absatz	1	genannten	Beträge	um	
1. 25	vom	Hundert	bei	einer	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	von	weniger	als	75	vom	Hundert,	
2. 50	vom	Hundert	bei	einer	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	von	75	vom	Hundert	und	mehr.	

Haben	 Versicherte	 Anspruch	 auf	mehrere	 Renten	 auf	 unbestimmte	 Zeit,	 deren	 Vomhundertsätze	
zusammen	wenigstens	die	Zahl	50	erreichen	und	für	die	ein	Jahresarbeitsverdienst	nach	dieser	Vor-
schrift	 festzusetzen	 ist,	 bestimmt	 sich	 der	 Jahresarbeitsverdienst	 nach	 dem	 Betrag,	 der	 sich	 aus	
Satz	1	für	die	Summe	der	Vomhundertsätze	der	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	ergibt.	
(3)	Für	die	 im	landwirtschaftlichen	Unternehmen	nicht	nur	vorübergehend	mitarbeitenden	Fa-

milienangehörigen	im	Sinne	des	§	2	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	b	gilt	der	Mindestjahresarbeitsverdienst	
als	Jahresarbeitsverdienst.	Hatte	der	mitarbeitende	Familienangehörige	im	Zeitpunkt	des	Versiche-
rungsfalls	 das	 15.	 Lebensjahr	 noch	 nicht	 vollendet,	 gilt	 die	 Vorschrift	 über	 den	 Jahresarbeitsver-
dienst	 für	 Kinder	 entsprechend.	 Der	 Jahresarbeitsverdienst	 wird	 mit	 Vollendung	 des	 15.	 und	
18.	Lebensjahres	 entsprechend	 der	 Regelung	 über	 den	Mindestjahresarbeitsverdienst	 neu	 festge-
setzt.	

	
		78		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2001.—Artikel	3	§	54	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	16.	Februar	2001	(BGBl.	 I	S.	266)	hat	 in	Abs.	3	

„oder	mitarbeitenden	Lebenspartner“	nach	„Ehegatten“	eingefügt.	
	 01.01.2020.—Artikel	 35	Nr.	 7	 des	 Gesetzes	 vom	 12.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2652)	 hat	 in	 Abs.	 6	

Satz	1	„Bundesversicherungsamts“	durch	„Bundesamtes	für	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	
	 Artikel	35	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2652)	hat	in	Abs.	6	Satz	2	und	Abs.	7	

Satz	2	jeweils	„Bundesversicherungsamt“	durch	„Bundesamt	für	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	
		79		 ÄNDERUNGEN	

01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	in	der	Überschrift	des	
Unterabschnitts	„Berufsgenossenschaften“	durch	„Unfallversicherung“	ersetzt.	
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(4)	Ist	ein	vorübergehend	unentgeltlich	in	einem	landwirtschaftlichen	Unternehmen	Beschäftig-
ter	 in	seinem	Hauptberuf	auch	 in	einem	landwirtschaftlichen	Unternehmen	tätig,	gilt	als	 Jahresar-
beitsverdienst	für	diese	Beschäftigung	der	für	den	Hauptberuf	maßgebende	Jahresarbeitsverdienst.	
(5)	Die	Satzung	hat	zu	bestimmen,	daß	und	unter	welchen	Voraussetzungen	die	 in	Absatz	1,	2	

oder	3	 genannten	Versicherten	auf	 ihren	Antrag	mit	 einem	höheren	 Jahresarbeitsverdienst	 versi-
chert	werden.	Die	Satzung	kann	bestimmen,	dass	die	in	Absätzen	1	und	2	genannten	Beträge	um	bis	
zur	Hälfte	erhöht	werden.	
(6)	Für	Versicherte	 im	Sinne	der	Absätze	1	und	3,	die	 im	Zeitpunkt	des	Versicherungsfalls	das	

65.	Lebensjahr	vollendet	haben,	wird	der	sich	aus	Absatz	1,	2	oder	3	ergebende	 Jahresarbeitsver-
dienst	verringert.	Die	Verringerung	nach	Satz	1	beträgt	
3. 65	vom	Hundert	für	Versicherte,	die	im	Zeitpunkt	des	Versicherungsfalls	das	75.	Lebensjahr	
vollendet	haben,	

4. 50	vom	Hundert	für	Versicherte,	die	im	Zeitpunkt	des	Versicherungsfalls	das	70.	Lebensjahr	
und	noch	nicht	das	75.	Lebensjahr	vollendet	haben,	

5. 35	vom	Hundert	für	die	übrigen	Versicherten.	
Für	Versicherte,	 die	 im	 Zeitpunkt	 des	Versicherungsfalls	 das	 65.	 Lebensjahr	 noch	 nicht	 vollendet	
haben	und	die	Anspruch	auf	
1. vorzeitige	Altersrente	 oder	Rente	wegen	 voller	 Erwerbsminderung	 aus	 der	Alterssicherung	
der	Landwirte,	

2. Witwen-	oder	Witwerrente	aus	der	Alterssicherung	der	Landwirte	wegen	Erwerbsminderung,	
3. Überbrückungsgeld	aus	der	Alterssicherung	der	Landwirte	oder	
4. Produktionsaufgaberente	nach	dem	Gesetz	zur	Förderung	der	Einstellung	der	landwirtschaft-
lichen	Erwerbstätigkeit	

haben,	ist	Satz	1	entsprechend	anzuwenden;	die	Verringerung	beträgt	35	vom	Hundert.	
(7)	Soweit	Geldleistungen	nach	dem	Jahresarbeitsverdienst	 im	Sinne	des	Absatzes	1	berechnet	

werden,	ist	der	nach	Absatz	1	Satz	1	und	2	am	31.	Dezember	2001	geltende,	in	Euro	umzurechnende	
Jahresarbeitsverdienst	auf	zwei	Dezimalstellen	aufzurunden.	Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.80	

	
		80		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	29.	April	1997	(BGBl.	I	S.	968)	hat	in	Abs.	6	Nr.	2	„Ab-

satz	1	oder	2“	durch	„Absatz	1,	2	oder	3“	ersetzt.	
	 01.01.2001.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1310)	hat	in	Abs.	6	Nr.	2	Buchstabe	a	

und	b	jeweils	„Erwerbsunfähigkeit“	durch	„Erwerbsminderung“	ersetzt.	
	 01.08.2001.—Artikel	3	§	54	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	16.	Februar	2001	(BGBl.	 I	S.	266)	hat	 in	Abs.	1		

Nr.	2	„und	Lebenspartner“	nach	„Ehegatten“	eingefügt.	
	 01.01.2002.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1983)	hat	Abs.	7	einge-

fügt.	
	 30.03.2005.—Artikel	6	Nr.	6	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	 I	S.	818)	hat	Abs.	5	Satz	2	

eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	neu	gefasst.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Die	Satzung	kann	bestimmen,	daß	

1. die	in	den	Absätzen	1	und	2	genannten	Beträge	um	bis	zur	Hälfte	erhöht	werden,	
2. für	Versicherte	im	Sinne	der	Absätze	1	und	3	ein	geringerer	Jahresarbeitsverdienst	als	der	sich	

aus	Absatz	1,	2	oder	3	ergebende	Betrag	gilt,	wenn	sie	im	Zeitpunkt	des	Versicherungsfalls	das	
65.	Lebensjahr	vollendet	oder	Anspruch	auf	eine	der	folgenden	Sozialleistungen	haben:	
a) vorzeitige	 Altersrente	 oder	 Rente	 wegen	 Erwerbsminderung	 aus	 der	 Alterssicherung	 der	

Landwirte,	
b) Witwen-	oder	Witwerrente	aus	der	Alterssicherung	der	Landwirte	wegen	Erwerbsminderung	

im	Sinne	der	Vorschriften	des	Sechsten	Buches,	
c) Überbrückungsgeld	aus	der	Alterssicherung	der	Landwirte,	
d) Produktionsaufgaberente	nach	dem	Gesetz	zur	Förderung	der	Einstellung	der	landwirtschaft-

lichen	Erwerbstätigkeit.“	
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Vierter	Abschnitt	
Mehrleistungen	

	
§	94	Mehrleistungen	
(1)	Die	Satzung	kann	Mehrleistungen	bestimmen	für	
1. Personen,	die	für	ein	in	§	2	Abs.	1	Nr.	9	oder	12	genanntes	Unternehmen	unentgeltlich,	insbe-
sondere	ehrenamtlich	tätig	sind,	

2. Personen,	die	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	10,	11	oder	13	oder	Abs.	3	Nr.	2	versichert	sind,	
3. Personen,	die	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	1	oder	§	2	Absatz	3	Satz	1	Nummer	3	Buchstabe	a	versichert	
sind,	wenn	diese	an	einer	besonderen	Auslandsverwendung	im	Sinne	des	§	31a	des	Beamten-
versorgungsgesetzes	oder	des	§	63c	des	Soldatenversorgungsgesetzes	teilnehmen,	sowie	Per-
sonen,	die	nach	§	2	Absatz	3	Satz	1	Nummer	3	Buchstabe	c	versichert	sind.	

Dabei	 können	die	Art	 der	 versicherten	Tätigkeit,	 insbesondere	 ihre	Gefährlichkeit,	 sowie	Art	 und	
Schwere	des	Gesundheitsschadens	berücksichtigt	werden.	
(2)	Die	Mehrleistungen	zu	Renten	dürfen	zusammen	mit	
1. Renten	an	Versicherte	ohne	die	Zulage	für	Schwerverletzte	85	vom	Hundert,	
2. Renten	an	Hinterbliebene	80	vom	Hundert	

des	Höchstjahresarbeitsverdienstes	nicht	überschreiten.	
(2a)	Für	die	 in	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	genannten	Personen	kann	die	Satzung	die	Höhe	des	

Jahresarbeitsverdienstes	 bis	 zur	Höhe	 des	 Eineinhalbfachen	 des	 Jahresarbeitsverdienstes	 bestim-
men,	der	nach	dem	Dritten	Abschnitt	des	Dritten	Kapitels	maßgebend	ist.	Absatz	2	ist	in	diesen	Fäl-
len	nicht	anzuwenden.	
(3)	Die	Mehrleistungen	werden	auf	Geldleistungen,	deren	Höhe	vom	Einkommen	abhängt,	nicht	

angerechnet.81	
	

Fünfter	Abschnitt	
Gemeinsame	Vorschriften	für	Leistungen	

	
§	95	Anpassung	von	Geldleistungen	
(1)	Jeweils	zum	gleichen	Zeitpunkt,	zu	dem	die	Renten	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	an-

gepasst	werden,	werden	die	vom	Jahresarbeitsverdienst	abhängigen	Geldleistungen,	mit	Ausnahme	
des	Verletzten-	und	Übergangsgeldes,	für	Versicherungsfälle,	die	im	vergangenen	Kalenderjahr	oder	
früher	eingetreten	sind,	entsprechend	dem	Vomhundertsatz	angepaßt,	um	den	sich	die	Renten	aus	
der	 gesetzlichen	 Rentenversicherung	 verändern.	 Die	 Bundesregierung	 hat	 mit	 Zustimmung	 des	
Bundesrates	 in	 der	 Rechtsverordnung	 über	 die	 Bestimmung	 des	 für	 die	 Rentenanpassung	 in	 der	

	
01.01.2013.—Artikel	 3	 Nr.	 9	 des	 Gesetzes	 vom	 12.	 April	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 579)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 3	
„landwirtschaftlichen	 Berufsgenossenschaften	 unterrichten“	 durch	 „landwirtschaftliche	 Berufsgenos-
senschaft	unterrichtet“	ersetzt.	

		81		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3592)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	

den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	eingefügt.	
	 23.07.2009.—Artikel	4	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	

„	,	sowie	Personen,	die	nach	§	2	Absatz	3	Satz	1	Nummer	3	Buchstabe	c	versichert	sind“	am	Ende	einge-
fügt.	

	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1127)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	
„Abs.	3	Nr.	3“	durch	„Absatz	3	Satz	1	Nummer	3“	ersetzt.	

	 13.12.2011.—Artikel	7	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2458)	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 01.01.2025.—Artikel	41	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3932)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	3	„§	63c“	durch	„§	87“	ersetzt.	
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gesetzlichen	Rentenversicherung	maßgebenden	aktuellen	Rentenwerts	den	Anpassungsfaktor	ent-
sprechend	dem	Vomhundertsatz	nach	Satz	1	zu	bestimmen.	
(2)	Die	Geldleistungen	werden	in	der	Weise	angepaßt,	daß	sie	nach	einem	mit	dem	Anpassungs-

faktor	vervielfältigten	Jahresarbeitsverdienst	berechnet	werden.	Die	Vorschrift	über	den	Höchstjah-
resarbeitsverdienst	 gilt	mit	der	Maßgabe,	daß	an	die	 Stelle	des	Zeitpunkts	des	Versicherungsfalls	
der	Zeitpunkt	der	Anpassung	tritt.	Wird	bei	einer	Neufestsetzung	des	Jahresarbeitsverdienstes	nach	
voraussichtlicher	Schul-	oder	Berufsausbildung	oder	nach	bestimmten	Altersstufen	auf	eine	für	die-
se	Zeitpunkte	maßgebende	Berechnungsgrundlage	abgestellt,	gilt	als	Eintritt	des	Versicherungsfalls	
im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	der	Tag,	an	dem	die	Voraussetzungen	für	die	Neufestsetzung	einge-
treten	sind.82	
	
§	96	Fälligkeit,	Auszahlung	und	Berechnungsgrundsätze	
(1)	 Laufende	 Geldleistungen	 mit	 Ausnahme	 des	 Verletzten-	 und	 Übergangsgeldes	 werden	 am	

Ende	des	Monats	fällig,	zu	dessen	Beginn	die	Anspruchsvoraussetzungen	erfüllt	sind;	sie	werden	am	
letzten	Bankarbeitstag	dieses	Monats	 ausgezahlt.	 Bei	 Zahlung	 auf	 ein	Konto	 ist	 die	Gutschrift	 der	
laufenden	Geldleistung,	auch	wenn	sie	nachträglich	erfolgt,	so	vorzunehmen,	dass	die	Wertstellung	
des	eingehenden	Überweisungsbetrages	auf	dem	Empfängerkonto	unter	dem	Datum	des	Tages	er-
folgt,	 an	 dem	der	Betrag	 dem	Geldinstitut	 zur	Verfügung	 gestellt	worden	 ist.	 Für	 die	 rechtzeitige	
Auszahlung	im	Sinne	von	Satz	1	genügt	es,	wenn	nach	dem	gewöhnlichen	Verlauf	die	Wertstellung	
des	 Betrages	 der	 laufenden	Geldleistung	 unter	 dem	Datum	des	 letzten	Bankarbeitstages	 erfolgen	
kann.	
(2)	Laufende	Geldleistungen	können	mit	Zustimmung	der	Berechtigten	für	einen	angemessenen	

Zeitraum	im	voraus	ausgezahlt	werden.	
(2a)	In	Fällen	des	§	47	Absatz	1	Satz	3	des	Ersten	Buches	erfolgt	eine	kostenfreie	Übermittlung	

von	Geldleistungen	an	den	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	spätestens	ab	dem	zweiten	Mo-
nat,	der	auf	den	Monat	folgt,	in	dem	der	Nachweis	erbracht	worden	ist.	
(3)	Geldleistungen,	die	für	die	Zeit	nach	dem	Tod	des	Berechtigten	auf	ein	Konto	bei	einem	Geld-

institut,	 für	 das	 die	 Verordnung	 (EU)	Nr.	 260/2012	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	
vom	14.	März	2012	zur	Festlegung	der	 technischen	Vorschriften	und	der	Geschäftsanforderungen	
für	Überweisungen	und	Lastschriften	in	Euro	und	zur	Änderung	der	Verordnung	(EG)	Nr.	924/2009	
(ABl.	L	94	vom	30.3.2012,	S.	22)	gilt,	überwiesen	wurden,	gelten	als	unter	Vorbehalt	erbracht.	Das	
Geldinstitut	 hat	 sie	 der	 überweisenden	 Stelle	 oder	 dem	Unfallversicherungsträger	 zurückzuüber-
weisen,	wenn	diese	sie	als	zu	Unrecht	erbracht	zurückfordern.	Eine	Verpflichtung	zur	Rücküberwei-
sung	besteht	nicht,	soweit	über	den	entsprechenden	Betrag	bei	Eingang	der	Rückforderung	bereits	
anderweitig	 verfügt	wurde,	 es	 sei	 denn,	 daß	 die	 Rücküberweisung	 aus	 einem	 Guthaben	 erfolgen	

	
		82		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2000.—Artikel	23	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2534)	hat	Abs.	1	Satz	2	

eingefügt.	
	 01.01.2001.—Artikel	5	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	März	2001	(BGBl.	I	S.	403)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„ohne	Berücksichtigung	der	Veränderung	der	Belastung	bei	Renten“	nach	„Rentenversicherung“	gestri-
chen.	

	 27.03.2001.—Artikel	5	Nr.	5	lit.	b	des	Gesetzes	vom	21.	März	2001	(BGBl.	I	S.	403)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
„den	Anpassungen	zum	1.	 Juli	der	 Jahre	2000	und	2001“	durch	„der	Anpassung	zum	1.	 Juli	2000“	er-
setzt.	

	 01.08.2004.—Artikel	4	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1791)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„Zum	1.	Juli	 jeden	Jahres“	durch	„Jeweils	zum	gleichen	Zeitpunkt,	zu	dem	die	Renten	der	gesetzlichen	
Rentenversicherung	angepasst	werden,“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Abweichend	von	
Satz	1	ist	bei	der	Anpassung	zum	1.	Juli	2000	der	Vomhundertsatz	maßgebend,	um	den	sich	die	Renten	
aus	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	verändern.“	
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kann.	Das	Geldinstitut	darf	den	überwiesenen	Betrag	nicht	zur	Befriedigung	eigener	Forderungen	
verwenden.	
(4)	Soweit	Geldleistungen	für	die	Zeit	nach	dem	Tod	des	Berechtigten	zu	Unrecht	erbracht	wor-

den	sind,	sind	sowohl	die	Personen,	die	die	Geldleistungen	unmittelbar	in	Empfang	genommen	ha-
ben	 oder	 an	 die	 der	 entsprechende	 Betrag	 durch	 Dauerauftrag,	 Lastschrifteinzug	 oder	 sonstiges	
bankübliches	Zahlungsgeschäft	auf	ein	Konto	weitergeleitet	wurde	(Empfänger),	als	auch	die	Perso-
nen,	die	als	Verfügungsberechtigte	über	den	entsprechenden	Betrag	ein	bankübliches	Zahlungsge-
schäft	 zu	Lasten	des	Kontos	 vorgenommen	oder	 zugelassen	haben	 (Verfügende),	 dem	Träger	der	
Unfallversicherung	zur	Erstattung	des	entsprechenden	Betrages	verpflichtet.	Der	Träger	der	Unfall-
versicherung	hat	Erstattungsansprüche	durch	Verwaltungsakt	geltend	zu	machen.	Ein	Geldinstitut,	
das	eine	Rücküberweisung	mit	dem	Hinweis	abgelehnt	hat,	dass	über	den	entsprechenden	Betrag	
bereits	anderweitig	verfügt	wurde,	hat	der	überweisenden	Stelle	oder	dem	Träger	der	Unfallversi-
cherung	auf	Verlangen	Name	und	Anschrift	des	Empfängers	oder	Verfügenden	und	etwaiger	neuer	
Kontoinhaber	zu	benennen.	Ein	Anspruch	gegen	die	Erben	nach	§	50	des	Zehnten	Buches	bleibt	un-
berührt.	
(4a)	Die	Ansprüche	nach	den	Absätzen	3	und	4	verjähren	in	vier	Jahren	nach	Ablauf	des	Kalen-

derjahres,	in	dem	der	erstattungsberechtigte	Träger	der	Unfallversicherung	Kenntnis	von	der	Über-
zahlung	und	in	den	Fällen	des	Absatzes	4	zusätzlich	von	dem	Erstattungspflichtigen	erlangt	hat.	Für	
die	Hemmung,	die	Ablaufhemmung,	den	Neubeginn	und	die	Wirkung	der	Verjährung	gelten	die	Vor-
schriften	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	sinngemäß.	
(5)	Die	Berechnungsgrundsätze	des	§	187	gelten	mit	der	Maßgabe,	daß	bei	der	anteiligen	Ermitt-

lung	einer	Monatsrente	der	Kalendermonat	mit	der	Zahl	seiner	tatsächlichen	Tage	anzusetzen	ist.	
(6)	Sind	laufende	Geldleistungen,	die	nach	Absatz	1	auszuzahlen	und	in	dem	Monat	fällig	gewor-

den	sind,	in	dem	der	Berechtigte	verstorben	ist,	auf	das	bisherige	Empfängerkonto	bei	einem	Geld-
institut	überwiesen	worden,	ist	der	Anspruch	der	Erben	gegenüber	dem	Träger	der	Unfallversiche-
rung	erfüllt.83	

	
		83		 ÄNDERUNGEN	
	 07.05.1997.—Artikel	3	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	29.	April	1997	(BGBl.	 I	S.	968)	hat	 in	Abs.	5	„mit	der	

Maßgabe,	daß	bei	der	anteiligen	Ermittlung	einer	Monatsrente	der	Kalendermonat	mit	der	Zahl	seiner	
tatsächlichen	Tage	anzusetzen	ist“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.07.2000.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	27.	 Juni	2000	(BGBl.	 I	S.	939)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	
lautete:	

	 		 „(1)	Laufende	Geldleistungen	mit	Ausnahme	des	Verletzten-	und	Übergangsgeldes	werden	monat-
lich	im	voraus	ausgezahlt.“	

	 29.06.2002.—Artikel	9	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2167)	hat	die	Sätze	1	und	2	in	
Abs.	4	durch	die	Sätze	1	bis	4	ersetzt.	Die	Sätze	1	und	2	 lauteten:	„Soweit	Geldleistungen	für	die	Zeit	
nach	dem	Tode	des	Berechtigten	zu	Unrecht	erbracht	worden	sind,	sind	die	Personen,	die	die	Geldleis-
tung	in	Empfang	genommen	oder	über	den	entsprechenden	Betrag	verfügt	haben,	so	daß	dieser	nicht	
nach	Absatz	3	 von	dem	Geldinstitut	 zurücküberwiesen	wird,	 dem	Träger	der	Unfallversicherung	 zur	
Erstattung	des	entsprechenden	Betrages	verpflichtet.	Ein	Geldinstitut,	das	eine	Rücküberweisung	mit	
dem	Hinweis	abgelehnt	hat,	daß	über	den	entsprechenden	Betrag	bereits	anderweitig	verfügt	wurde,	
hat	der	überweisenden	Stelle	oder	dem	Träger	der	Unfallversicherung	auf	Verlangen	Namen	und	An-
schrift	der	Personen,	die	über	den	Betrag	verfügt	haben,	und	etwaiger	neuer	Kontoinhaber	zu	benen-
nen.“	

	 01.03.2004.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3019)	hat	die	Über-
schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Auszahlung,	Berechnungsgrundsätze“.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Laufende	 Geldleistungen	 mit	 Ausnahme	 des	 Verletzten-	 und	 Übergangsgeldes	 werden	 zum	

letzten	 Bankarbeitstag	 des	Monats	 ausgezahlt,	 der	 dem	Monat	 vorausgeht,	 in	 dem	 sie	 fällig	 werden		
(§	41	des	Ersten	Buches	Sozialgesetzbuch).“	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
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§	97	Leistungen	ins	Ausland	
Berechtigte,	die	ihren	gewöhnlichen	Aufenthalt	im	Ausland	haben,	erhalten	nach	diesem	Buch	
1. Geldleistungen,	
2. für	 alle	 sonstigen	 zu	 erbringenden	 Leistungen	 eine	 angemessene	 Erstattung	 entstandener	
Kosten	einschließlich	der	Kosten	für	eine	Pflegekraft	oder	für	Heimpflege.	

	
§	98	Anrechnung	anderer	Leistungen	
(1)	 Auf	 Geldleistungen	 nach	 diesem	Buch	werden	 Geldleistungen	 eines	 ausländischen	 Trägers	

der	Sozialversicherung	oder	einer	ausländischen	staatlichen	Stelle,	die	ihrer	Art	nach	den	Leistun-
gen	nach	diesem	Buch	vergleichbar	sind,	angerechnet.	
(2)	Entsteht	der	Anspruch	auf	eine	Geldleistung	nach	diesem	Buch	wegen	eines	Anspruchs	auf	

eine	Leistung	nach	den	Vorschriften	des	Sechsten	Buches	ganz	oder	 teilweise	nicht,	gilt	dies	auch	
hinsichtlich	vergleichbarer	Leistungen,	die	von	einem	ausländischen	Träger	gezahlt	werden.	
(3)	Auf	Geldleistungen,	die	nach	§	2	Abs.	3	Satz	1	Nr.	3	und	§	3	Abs.	1	Nr.	3	versicherten	Personen	

wegen	 eines	 Körper-,	 Sach-	 oder	 Vermögensschadens	 nach	 diesem	 Buch	 erbracht	 werden,	 sind	
gleichartige	Geldleistungen	anzurechnen,	die	wegen	desselben	Schadens	von	Dritten	gezahlt	wer-
den.	Geldleistungen	auf	Grund	privater	Versicherungsverhältnisse,	die	allein	auf	Beiträgen	von	Ver-
sicherten	beruhen,	werden	nicht	angerechnet.84	
	
§	99	Wahrnehmung	von	Aufgaben	durch	die	Deutsche	Post	AG	
(1)	Die	Unfallversicherungsträger	 zahlen	die	 laufenden	Geldleistungen	mit	Ausnahme	des	Ver-

letzten-	und	Übergangsgeldes	in	der	Regel	durch	die	Deutsche	Post	AG	aus.	Die	Unfallversicherungs-
träger	können	die	laufenden	Geldleistungen	auch	an	das	vom	Berechtigten	angegebene	Geldinstitut	
überweisen.	 Im	übrigen	können	die	Unfallversicherungsträger	Geldleistungen	durch	die	Deutsche	
Post	AG	auszahlen	lassen.	
(2)	Soweit	die	Deutsche	Post	AG	laufende	Geldleistungen	für	die	Unfallversicherungsträger	aus-

zahlt,	 führt	 sie	 auch	 Arbeiten	 zur	 Anpassung	 der	 Leistungen	 durch.	 Die	 Anpassungsmitteilungen	
ergehen	im	Namen	des	Unfallversicherungsträgers.	
(3)	Die	Auszahlung	und	die	Durchführung	der	Anpassung	von	Geldleistungen	durch	die	Deutsche	

Post	AG	umfassen	auch	die	Wahrnehmung	der	damit	 im	Zusammenhang	stehenden	Aufgaben	der	
Unfallversicherungsträger,	 insbesondere	 die	 Erstellung	 statistischen	 Materials	 und	 dessen	 Über-
mittlung	an	das	Bundesministerium	 für	Arbeit	und	Soziales	und	die	Verbände	der	Unfallversiche-
rungsträger.	Die	Deutsche	Post	AG	kann	entsprechende	Aufgaben	auch	zugunsten	der	Unfallversi-
cherungsträger	wahrnehmen,	die	die	laufenden	Geldleistungen	nicht	durch	sie	auszahlen.	
(4)	Die	Unfallversicherungsträger	werden	von	ihrer	Verantwortung	gegenüber	den	Berechtigten	

nicht	 entbunden.	 Die	 Berechtigten	 sollen	 Änderungen	 in	 den	 tatsächlichen	 oder	 rechtlichen	 Ver-

	
	 01.05.2007.—Artikel	6	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	April	2007	(BGBl.	I	S.	554)	hat	Satz	3	in	Abs.	4	

aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Erstattungsansprüche	verjähren	in	vier	Jahren	nach	Ablauf	des	Kalender-
jahres,	in	dem	der	erstattungsberechtigte	Träger	der	Unfallversicherung	Kenntnis	von	der	Überzahlung	
und	von	dem	Erstattungspflichtigen	erlangt	hat.“	

	 Artikel	6	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	eingefügt.	
	 09.04.2013.—Artikel	9	Abs.	4	des	Gesetzes	vom	3.	April	2013	(BGBl.	I	S.	610)	hat	Satz	1	in	Abs.	3	neu	

gefasst.	Satz	1	lautete:	„Geldleistungen,	die	für	die	Zeit	nach	dem	Tode	der	Berechtigten	auf	ein	Konto	
bei	einem	Geldinstitut	im	Inland	überwiesen	wurden,	gelten	als	unter	Vorbehalt	erbracht.“	

	 01.12.2021.—Artikel	7	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
		84		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Geldleistungen	aus	dem	Ausland“.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
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hältnissen,	 die	 für	 die	 Auszahlung	 oder	 die	Durchführung	 der	 Anpassung	 der	 von	 der	Deutschen	
Post	AG	gezahlten	Geldleistungen	erheblich	sind,	unmittelbar	der	Deutschen	Post	AG	mitteilen.	
(5)	Zur	Auszahlung	der	Geldleistungen	erhält	die	Deutsche	Post	AG	von	den	Unfallversicherungs-

trägern	monatlich	rechtzeitig	angemessene	Vorschüsse.	
(6)	Die	Deutsche	Post	AG	erhält	 für	 ihre	Tätigkeit	von	den	Unfallversicherungsträgern	eine	an-

gemessene	Vergütung	und	auf	die	Vergütung	monatlich	rechtzeitig	angemessene	Vorschüsse.85	
	
§	100	Verordnungsermächtigung	
Das	Bundesministerium	 für	Arbeit	 und	 Soziales	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	mit	

Zustimmung	des	Bundesrates	
1. den	 Inhalt	der	von	der	Deutschen	Post	AG	wahrzunehmenden	Aufgaben	der	Unfallversiche-
rungsträger	 näher	 zu	 bestimmen	 und	 die	 Rechte	 und	 Pflichten	 der	 Beteiligten	 festzulegen,	
insbesondere	 die	 Überwachung	 der	 Zahlungsvoraussetzungen	 durch	 die	 Auswertung	 der	
Sterbefallmitteilungen	 der	Meldebehörden	 nach	 §	 101a	 des	 Zehnten	 Buches	 und	 durch	 die	
Einholung	von	Lebensbescheinigungen	im	Rahmen	des	§	60	Abs.	1	und	des	§	65	Abs.	1	Nr.	3	
des	Ersten	Buches,	

2. die	 Höhe	 und	 Fälligkeit	 der	 Vorschüsse,	 die	 die	 Deutsche	 Post	 AG	 von	 den	 Unfallversiche-
rungsträgern	erhält,	näher	zu	bestimmen,	

3. das	 Verfahren	 zur	 Bestimmung	 der	 Höhe	 sowie	 die	 Fälligkeit	 der	 Vergütung	 und	 der	 Vor-
schüsse,	 die	 die	Deutsche	 Post	 AG	 von	 den	Unfallversicherungsträgern	 erhält,	 näher	 zu	 be-
stimmen.86	

	
§	101	Ausschluß	oder	Minderung	von	Leistungen	
(1)	Personen,	die	den	Tod	von	Versicherten	vorsätzlich	herbeigeführt	haben,	haben	keinen	An-

spruch	auf	Leistungen.	
(2)	Leistungen	können	ganz	oder	 teilweise	versagt	oder	entzogen	werden,	wenn	der	Versiche-

rungsfall	bei	einer	von	Versicherten	begangenen	Handlung	eingetreten	ist,	die	nach	rechtskräftigem	
strafgerichtlichen	Urteil	ein	Verbrechen	oder	vorsätzliches	Vergehen	ist.	Zuwiderhandlungen	gegen	
Bergverordnungen	oder	bergbehördliche	Anordnungen	gelten	nicht	als	Vergehen	im	Sinne	des	Sat-
zes	1.	Soweit	die	Leistung	versagt	wird,	kann	sie	an	unterhaltsberechtigte	Ehegatten	oder	Lebens-
partner	und	Kinder	geleistet	werden.87	
	
§	102	Schriftform	

	
		85		 ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	209	Nr.	2	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	3	

Satz	1	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	
	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	3	

Satz	1	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
		86		 ÄNDERUNGEN	
	 07.11.2001.—Artikel	218	Nr.	2	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	 I	S.	2785)	hat	„für	Post	

und	Telekommunikation“	durch	„der	Finanzen“	ersetzt.	
	 28.11.2003.—Artikel	209	Nr.	2	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	„Arbeit	

und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	
	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	„Gesund-

heit	und	Soziale	Sicherung“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
	 01.07.2020.—Artikel	7	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	„im	Einverneh-

men	mit	dem	Bundesministerium	der	Finanzen“	nach	„ermächtigt,“	gestrichen.	
	 Artikel	7	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	3	„die	Höhe	und“	durch	„das	Verfahren	zur	Bestim-

mung	der	Höhe	sowie	die“	ersetzt.	
		87		 ÄNDERUNGEN	
	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	(BGBl.	 I	S.	1127)	hat	 in	Abs.	2	Satz	3	

„oder	Lebenspartner“	nach	„Ehegatten“	eingefügt.	
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In	den	Fällen	des	§	36a	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	des	Vierten	Buches	wird	die	Entscheidung	über	einen	
Anspruch	auf	eine	Leistung	schriftlich	erlassen.	
	
§	103	Zwischennachricht,	Unfalluntersuchung	
(1)	Kann	der	Unfallversicherungsträger	in	den	Fällen	des	§	36a	Abs.	1	Satz	1	des	Vierten	Buches	

innerhalb	von	sechs	Monaten	ein	Verfahren	nicht	abschließen,	hat	er	den	Versicherten	nach	Ablauf	
dieser	Zeit	und	danach	in	Abständen	von	sechs	Monaten	über	den	Stand	des	Verfahrens	schriftlich	
oder	elektronisch	zu	unterrichten.	
(2)	Der	Versicherte	ist	berechtigt,	an	der	Untersuchung	eines	Versicherungsfalls,	die	am	Arbeits-

platz	oder	am	Unfallort	durchgeführt	wird,	 teilzunehmen.	Hinterbliebene,	die	aufgrund	des	Versi-
cherungsfalls	 Ansprüche	 haben	 können,	 können	 an	 der	 Untersuchung	 teilnehmen,	 wenn	 sie	 dies	
verlangen.88	
	

Viertes	Kapitel	
Haftung	von	Unternehmern,	Unternehmensangehörigen	und	anderen	Personen	

	
Erster	Abschnitt	

Beschränkung	der	Haftung	gegenüber	Versicherten,	ihren	Angehörigen	und	Hinterbliebenen	
	
§	104	Beschränkung	der	Haftung	der	Unternehmer	
(1)	Unternehmer	sind	den	Versicherten,	die	 für	 ihre	Unternehmen	tätig	sind	oder	zu	 ihren	Un-

ternehmen	in	einer	sonstigen	die	Versicherung	begründenden	Beziehung	stehen,	sowie	deren	An-
gehörigen	und	Hinterbliebenen	nach	anderen	gesetzlichen	Vorschriften	zum	Ersatz	des	Personen-
schadens,	den	ein	Versicherungsfall	verursacht	hat,	nur	verpflichtet,	wenn	sie	den	Versicherungsfall	
vorsätzlich	oder	auf	einem	nach	§	8	Abs.	2	Nr.	1	bis	4	versicherten	Weg	herbeigeführt	haben.	Ein	
Forderungsübergang	nach	§	116	des	Zehnten	Buches	findet	nicht	statt.	
(2)	Absatz	1	gilt	entsprechend	für	Personen,	die	als	Leibesfrucht	durch	einen	Versicherungsfall	

im	Sinne	des	§	12	geschädigt	worden	sind.	
(3)	Die	nach	Absatz	1	oder	2	verbleibenden	Ersatzansprüche	vermindern	sich	um	die	Leistungen,	

die	Berechtigte	nach	Gesetz	oder	Satzung	infolge	des	Versicherungsfalls	erhalten.	
	
§	105	Beschränkung	der	Haftung	anderer	im	Betrieb	tätiger	Personen	
(1)	Personen,	die	durch	eine	betriebliche	Tätigkeit	einen	Versicherungsfall	von	Versicherten	des-

selben	Betriebs	verursachen,	sind	diesen	sowie	deren	Angehörigen	und	Hinterbliebenen	nach	ande-
ren	gesetzlichen	Vorschriften	zum	Ersatz	des	Personenschadens	nur	verpflichtet,	wenn	sie	den	Ver-
sicherungsfall	vorsätzlich	oder	auf	einem	nach	§	8	Abs.	2	Nr.	1	bis	4	versicherten	Weg	herbeigeführt	
haben.	 Satz	1	gilt	 entsprechend	bei	der	Schädigung	von	Personen,	die	 für	denselben	Betrieb	 tätig	
und	nach	§	4	Abs.	1	Nr.	1	versicherungsfrei	sind.	§	104	Abs.	1	Satz	2,	Abs.	2	und	3	gilt	entsprechend.	
(2)	 Absatz	 1	 gilt	 entsprechend,	wenn	 nicht	 versicherte	 Unternehmer	 geschädigt	worden	 sind.	

Soweit	nach	Satz	1	eine	Haftung	ausgeschlossen	ist,	werden	die	Unternehmer	wie	Versicherte,	die	
einen	 Versicherungsfall	 erlitten	 haben,	 behandelt,	 es	 sei	 denn,	 eine	 Ersatzpflicht	 des	 Schädigers	
gegenüber	dem	Unternehmer	ist	zivilrechtlich	ausgeschlossen.	Für	die	Berechnung	von	Geldleistun-
gen	 gilt	 der	 Mindestjahresarbeitsverdienst	 als	 Jahresarbeitsverdienst.	 Geldleistungen	 werden	 je-
doch	nur	bis	zur	Höhe	eines	zivilrechtlichen	Schadenersatzanspruchs	erbracht.	
	
§	106	Beschränkung	der	Haftung	anderer	Personen	

	
		88		 ÄNDERUNGEN	
	 05.04.2017.—Artikel	163	Nr.	 5	des	Gesetzes	vom	29.	März	2017	 (BGBl.	 I	 S.	 626)	hat	 in	Abs.	 1	 „oder	

elektronisch“	nach	„schriftlich“	eingefügt.	
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(1)	In	den	in	§	2	Abs.	1	Nr.	2,	3	und	8	genannten	Unternehmen	gelten	die	§§	104	und	105	ent-
sprechend	für	die	Ersatzpflicht	
1. der	in	§	2	Abs.	1	Nr.	2,	3	und	8	genannten	Versicherten	untereinander,	
2. der	in	§	2	Abs.	1	Nr.	2,	3	und	8	genannten	Versicherten	gegenüber	den	Betriebsangehörigen	
desselben	Unternehmens,	

3. der	Betriebsangehörigen	desselben	Unternehmens	gegenüber	den	in	§	2	Abs.	1	Nr.	2,	3	und	8	
genannten	Versicherten.	

(2)	Im	Fall	des	§	2	Abs.	1	Nr.	17	gelten	die	§§	104	und	105	entsprechend	für	die	Ersatzpflicht	
1. der	Pflegebedürftigen	gegenüber	den	Pflegepersonen,	
2. der	Pflegepersonen	gegenüber	den	Pflegebedürftigen,	
3. der	Pflegepersonen	desselben	Pflegebedürftigen	untereinander.	
(3)	Wirken	Unternehmen	zur	Hilfe	bei	Unglücksfällen	oder	Unternehmen	des	Zivilschutzes	zu-

sammen	oder	verrichten	Versicherte	mehrerer	Unternehmen	vorübergehend	betriebliche	Tätigkei-
ten	auf	einer	gemeinsamen	Betriebsstätte,	gelten	die	§§	104	und	105	für	die	Ersatzpflicht	der	für	die	
beteiligten	Unternehmen	Tätigen	untereinander.	
(4)	Die	§§	104	und	105	gelten	 ferner	 für	die	Ersatzpflicht	von	Betriebsangehörigen	gegenüber	

den	nach	§	3	Abs.	1	Nr.	2	Versicherten.	
	
§	107	Besonderheiten	in	der	Seefahrt	
(1)	Bei	Unternehmen	der	Seefahrt	gilt	§	104	auch	für	die	Ersatzpflicht	anderer	das	Arbeitsentgelt	

schuldender	Personen	entsprechend.	§	105	gilt	für	den	Lotsen	entsprechend.	
(2)	 Beim	 Zusammenstoß	 mehrerer	 Seeschiffe	 von	 Unternehmen,	 für	 die	 die	 Berufsgenossen-

schaft	 Verkehrswirtschaft	 Post-Logistik	 Telekommunikation	 zuständig	 ist,	 gelten	 die	 §§	 104	
und	105	entsprechend	 für	die	Ersatzpflicht,	 auch	untereinander,	der	Reeder	der	dabei	beteiligten	
Fahrzeuge,	sonstiger	das	Arbeitsentgelt	schuldender	Personen,	der	Lotsen	und	der	auf	den	beteilig-
ten	Fahrzeugen	tätigen	Versicherten.89	
	
§	108	Bindung	der	Gerichte	
(1)	Hat	ein	Gericht	über	Ersatzansprüche	der	in	den	§§	104	bis	107	genannten	Art	zu	entschei-

den,	ist	es	an	eine	unanfechtbare	Entscheidung	nach	diesem	Buch	oder	nach	dem	Sozialgerichtsge-
setz	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	gebunden,	ob	ein	Versicherungsfall	vorliegt,	in	welchem	Um-
fang	Leistungen	zu	erbringen	sind	und	ob	der	Unfallversicherungsträger	zuständig	ist.	
(2)	Das	Gericht	hat	sein	Verfahren	auszusetzen,	bis	eine	Entscheidung	nach	Absatz	1	ergangen	

ist.	Falls	ein	solches	Verfahren	noch	nicht	eingeleitet	ist,	bestimmt	das	Gericht	dafür	eine	Frist,	nach	
deren	Ablauf	die	Aufnahme	des	ausgesetzten	Verfahrens	zulässig	ist.	
	
§	109	Feststellungsberechtigung	von	in	der	Haftung	beschränkten	Personen	
Personen,	deren	Haftung	nach	den	§§	104	bis	107	beschränkt	ist	und	gegen	die	Versicherte,	ihre	

Angehörigen	und	Hinterbliebene	Schadenersatzforderungen	erheben,	können	statt	der	Berechtigten	
die	 Feststellungen	nach	 §	 108	beantragen	oder	das	 entsprechende	Verfahren	nach	dem	Sozialge-
richtsgesetz	 betreiben.	 Der	 Ablauf	 von	 Fristen,	 die	 ohne	 ihr	 Verschulden	 verstrichen	 sind,	 wirkt	
nicht	gegen	sie;	dies	gilt	nicht,	soweit	diese	Personen	das	Verfahren	selbst	betreiben.	
	

Zweiter	Abschnitt	

	
		89		 ÄNDERUNGEN		
	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	 (BGBl.	 I	 S.	1127)	hat	 in	Abs.	2	 „See-

Berufsgenossenschaft“	durch	„Berufsgenossenschaft	für	Transport	und	Verkehrswirtschaft“	ersetzt.	
	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3836)	hat	 in	Abs.	2	 „für	

Transport	 und	Verkehrswirtschaft“	 durch	 „Verkehrswirtschaft	 Post-Logistik	 Telekommunikation“	 er-
setzt.	
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Haftung	gegenüber	den	Sozialversicherungsträgern	
	
§	110	Haftung	gegenüber	den	Sozialversicherungsträgern	
(1)	Haben	Personen,	deren	Haftung	nach	den	§§	104	bis	107	beschränkt	ist,	den	Versicherungs-

fall	vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig	herbeigeführt,	haften	sie	den	Sozialversicherungsträgern	für	die	
infolge	des	Versicherungsfalls	entstandenen	Aufwendungen,	jedoch	nur	bis	zur	Höhe	des	zivilrecht-
lichen	Schadenersatzanspruchs.	 Statt	 der	Rente	kann	der	Kapitalwert	 gefordert	werden.	Das	Ver-
schulden	braucht	sich	nur	auf	das	den	Versicherungsfall	verursachende	Handeln	oder	Unterlassen	
zu	beziehen.	
(1a)	Unternehmer,	die	Schwarzarbeit	nach	§	1	des	Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes	erbrin-

gen	und	dadurch	bewirken,	dass	Beiträge	nach	dem	Sechsten	Kapitel	nicht,	nicht	 in	der	 richtigen	
Höhe	 oder	 nicht	 rechtzeitig	 entrichtet	werden,	 erstatten	 den	Unfallversicherungsträgern	 die	 Auf-
wendungen,	die	diesen	infolge	von	Versicherungsfällen	bei	Ausführung	der	Schwarzarbeit	entstan-
den	sind.	Eine	nicht	ordnungsgemäße	Beitragsentrichtung	wird	vermutet,	wenn	die	Unternehmer	
die	Personen,	bei	denen	die	Versicherungsfälle	eingetreten	sind,	nicht	nach	§	28a	des	Vierten	Bu-
ches	bei	der	Einzugsstelle	oder	der	Datenstelle	der	Rentenversicherung	angemeldet	hatten.	
(2)	Die	Sozialversicherungsträger	können	nach	billigem	Ermessen,	 insbesondere	unter	Berück-

sichtigung	 der	 wirtschaftlichen	 Verhältnisse	 des	 Schuldners,	 auf	 den	 Ersatzanspruch	 ganz	 oder	
teilweise	verzichten.90	
	
§	111	Haftung	des	Unternehmens	
Haben	ein	Mitglied	 eines	 vertretungsberechtigten	Organs,	Abwickler	oder	Liquidatoren	 juristi-

scher	 Personen,	 vertretungsberechtigte	 Gesellschafter	 oder	 Liquidatoren	 einer	 rechtsfähigen	 Per-
sonengesellschaft	 oder	 gesetzliche	 Vertreter	 der	 Unternehmer	 in	 Ausführung	 ihnen	 zustehender	
Verrichtungen	den	Versicherungsfall	vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig	verursacht,	haften	nach	Maß-
gabe	des	§	110	auch	die	Vertretenen.	Eine	nach	§	110	bestehende	Haftung	derjenigen,	die	den	Versi-
cherungsfall	verursacht	haben,	bleibt	unberührt.	Das	Gleiche	gilt	 für	Mitglieder	des	Vorstandes	ei-
nes	nicht	rechtsfähigen	Vereins	mit	der	Maßgabe,	dass	sich	die	Haftung	auf	das	Vereinsvermögen	
beschränkt.91	
	
§	112	Bindung	der	Gerichte	
§	108	über	die	Bindung	der	Gerichte	gilt	auch	für	die	Ansprüche	nach	den	§§	110	und	111.	

	
§	113	Verjährung	
Für	die	Verjährung	der	Ansprüche	nach	den	§§	110	und	111	gelten	die	§§	195,	199	Abs.	1	und	2	

und	§	203	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	daß	die	Frist	von	dem	Tag	
an	gerechnet	wird,	an	dem	die	Leistungspflicht	 für	den	Unfallversicherungsträger	bindend	 festge-

	
		90		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2004.—Artikel	7	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1842)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Schädigers“	durch	„Schuldners“	ersetzt.	
	 01.01.2009.—Artikel	 5	des	Gesetzes	 vom	21.	Dezember	2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2933)	hat	 in	Abs.	 1a	 Satz	2	

„oder	der	Datenstelle	der	Träger	der	Rentenversicherung“	nach	„Einzugsstelle“	eingefügt.	
	 17.11.2016.—Artikel	 5	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 11.	 November	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 2500)	 hat	 in	 Abs.	 1a	

Satz	2	„der	Träger“	nach	„Datenstelle“	gestrichen.	
		91		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	8	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2759)	hat	in	Satz	1	

„Personengesellschaft	des	Handelsrechts“	durch	„rechtsfähigen	Personengesellschaft“	ersetzt.	
	 Artikel	8	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Das	gleiche	gilt	für	Mit-

glieder	des	Vorstandes	eines	nicht	rechtsfähigen	Vereins	oder	für	vertretungsberechtigte	Gesellschafter	
einer	Personengesellschaft	des	bürgerlichen	Rechts	mit	der	Maßgabe,	daß	sich	die	Haftung	auf	das	Ver-
eins-	oder	das	Gesellschaftsvermögen	beschränkt.“	
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stellt	oder	ein	entsprechendes	Urteil	rechtskräftig	geworden	ist.	Artikel	229	§	6	Abs.	1	des	Einfüh-
rungsgesetzes	zum	Bürgerlichen	Gesetzbuche	gilt	entsprechend.92	
	

Fünftes	Kapitel	
Organisation	

	
Erster	Abschnitt	

Unfallversicherungsträger	
	
§	114	Unfallversicherungsträger	
(1)	Träger	der	gesetzlichen	Unfallversicherung	(Unfallversicherungsträger)	sind	
1. die	in	der	Anlage	1	aufgeführten	gewerblichen	Berufsgenossenschaften,	
2. die	Sozialversicherung	für	Landwirtschaft,	Forsten	und	Gartenbau;	bei	Durchführung	der	Auf-
gaben	nach	diesem	Gesetz	und	in	sonstigen	Angelegenheiten	der	landwirtschaftlichen	Unfall-
versicherung	führt	sie	die	Bezeichnung	landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft;	

3. 	die	Unfallversicherung	Bund	und	Bahn,	
4. die	Unfallkassen	der	Länder,	
5. die	Gemeindeunfallversicherungsverbände	und	Unfallkassen	der	Gemeinden,	
6. die	Feuerwehr-Unfallkassen,	
7. die	gemeinsamen	Unfallkassen	für	den	Landes-	und	den	kommunalen	Bereich.	

Die	landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	nimmt	in	der	landwirtschaftlichen	Unfallversicherung	
Verbandsaufgaben	wahr.	
(2)	Soweit	dieses	Gesetz	die	Unfallversicherungsträger	ermächtigt,	Satzungen	zu	erlassen,	bedür-

fen	diese	der	Genehmigung	der	Aufsichtsbehörde.	Ergibt	sich	nachträglich,	daß	eine	Satzung	nicht	
hätte	genehmigt	werden	dürfen,	kann	die	Aufsichtsbehörde	anordnen,	daß	der	Unfallversicherungs-
träger	innerhalb	einer	bestimmten	Frist	die	erforderliche	Änderung	vornimmt.	Kommt	der	Unfall-
versicherungsträger	 der	Anordnung	nicht	 innerhalb	 dieser	 Frist	 nach,	 kann	die	Aufsichtsbehörde	
die	erforderliche	Änderung	anstelle	des	Unfallversicherungsträgers	selbst	vornehmen.	
(3)	Für	die	Unfallversicherung	Bund	und	Bahn	gilt	Absatz	2	mit	der	Maßgabe,	dass	bei	der	Ge-

nehmigung	 folgender	 Satzungen	 das	 Einvernehmen	 mit	 dem	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	
Soziales	und	dem	Bundesministerium	der	Finanzen	erforderlich	ist:	
1. Satzungen	über	die	Erstreckung	des	Versicherungsschutzes	auf	Personen	nach	§	3	Abs.	1	Nr.	2	
und	3,	

2. Satzungen	über	die	Obergrenze	des	Jahresarbeitsverdienstes	(§	85	Abs.	2),	
3. Satzungen	über	Mehrleistungen	(§	94)	und	
4. Satzungen	über	die	Aufwendungen	der	Unfallversicherung	Bund	und	Bahn	(§	186).93	

	
		92		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	9	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	 Juni	2002	 (BGBl.	 I	 S.	 2167)	hat	 „gilt	 §	852	Abs.	1		

und	2“	durch	„gelten	die	§§	195,	199	Abs.	1	und	2	und	§	203“	ersetzt.	
	 Artikel	9	Nr.	4	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	eingefügt.	
		93		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2003.—Artikel	9	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2167)	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		der	Bund,“.	

	 Artikel	9	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 28.11.2003.—Artikel	209	Nr.	2	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	3	

„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	Nr.	1	in	Abs.	3	

neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		Satzungen	über	den	Versicherungsschutz	für	Personen,	die	sich	auf	der	Unternehmensstätte	auf-

halten	(§	3	Abs.	1	Nr.	2),“.	
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§	115	Prävention	bei	der	Unfallversicherung	Bund	und	Bahn		
(1)	 Für	 die	Unternehmen,	 für	 die	 die	Unfallversicherung	Bund	und	Bahn	nach	 §	 125	Absatz	 1	

Nummer	1	zuständig	ist,	erlässt	das	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat	im	Einver-
nehmen	 mit	 dem	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 nach	 Anhörung	 der	 Vertreterver-
sammlung	der	Unfallversicherung	Bund	und	Bahn	durch	allgemeine	Verwaltungsvorschriften	Rege-
lungen	über	Maßnahmen	im	Sinne	des	§	15	Absatz	1;	die	Vertreterversammlung	kann	Vorschläge	
für	 diese	 Vorschriften	 machen.	 Die	 Unfallverhütungsvorschriften	 der	 Unfallversicherungsträger	
sollen	dabei	berücksichtigt	werden.	Die	Sorge	der	Beachtung	der	nach	Satz	1	erlassenen	Vorschrif-
ten	 gehört	 auch	 zu	 den	 Aufgaben	 des	 Vorstands.	 Betrifft	 eine	 allgemeine	 Verwaltungsvorschrift	
nach	 Satz	 1	 nur	 die	 Zuständigkeitsbereiche	 des	 Bundesministeriums	 der	 Verteidigung	 oder	 des	
Bundesministeriums	 der	 Finanzen,	 kann	 jedes	 dieser	 Bundesministerien	 für	 seinen	 Geschäftsbe-
reich	 eine	 allgemeine	 Verwaltungsvorschrift	 erlassen;	 die	 Verwaltungsvorschrift	 bedarf	 in	 diesen	
Fällen	 des	 Einvernehmens	mit	 den	Bundesministerien	 des	 Innern,	 für	 Bau	 und	Heimat	 sowie	 für	
Arbeit	und	Soziales.		
(2)	Abweichend	von	§	15	Absatz	4	Satz	1	bedürfen	die	Unfallverhütungsvorschriften	der	Unfall-

versicherung	Bund	und	Bahn	der	Genehmigung	des	Bundesministeriums	des	 Innern,	 für	Bau	und	
Heimat.	Die	Entscheidung	hierüber	wird	im	Benehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	
Soziales	getroffen.		
(3)	 Die	 Aufgabe	 der	 Prävention	 wird	 in	 den	 Geschäftsbereichen	 des	 Bundesministeriums	 der	

Verteidigung	und	des	Auswärtigen	Amts	hinsichtlich	seiner	Auslandsvertretungen	von	dem	jeweili-
gen	Bundesministerium	oder	der	von	ihm	bestimmten	Stelle	wahrgenommen.	Die	genannten	Bun-
desministerien	stellen	sicher,	dass	die	für	die	Überwachung	und	Beratung	der	Unternehmen	einge-
setzten	Aufsichtspersonen	eine	für	diese	Tätigkeit	ausreichende	Befähigung	besitzen.94	

	
	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	3	

„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	7a	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		die	in	der	Anlage	2	aufgeführten	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften,“.	

01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Die	neue	Fassung	von	Nr.	2	lautet:	

„2.		die	 in	 der	 Anlage	 2	 aufgeführten	 Berufsgenossenschaften	 einschließlich	 der	 Gartenbau-
Berufsgenossenschaft	(landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaften),“.	

Artikel	3	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	01.01.2015.—Artikel	5	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	Nr.	3	
in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	

„3.	die	Unfallkasse	des	Bundes,“.	
Artikel	5	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	4	lautete:	

„4.		die	Eisenbahn-Unfallkasse,“.	
	Artikel	5	Nr.	2	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	„Unfallkasse	des	Bundes“	durch	„Unfallversiche-
rung	Bund	und	Bahn“	und	in	Abs.	3	Nr.	4	„Unfallkasse“	durch	„Unfallversicherung	Bund	und	Bahn“	er-
setzt.	
	01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	 I	S.	3836)	hat	Nr.	5	 in	Abs.	1	
aufgehoben	und	Nr.	6	bis	9	in	Nr.	4	bis	7	umnummeriert.	Nr.	5	lautete:	

„5.		die	Unfallkasse	Post	und	Telekom,“.	
		94		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	 3	Nr.	 12	 des	Gesetzes	 vom	29.	 April	 1997	 (BGBl.	 I	 S.	 968)	 hat	 in	Abs.	 4	 Satz	 1		

„bis	6“	durch	„bis	7“	ersetzt.	
	 07.11.2001.—Artikel	218	Nr.	3	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	I	S.	2785)	hat	in	Abs.	1,	3	

Satz	3,	Abs.	4	Satz	2	und	Abs.	5	Satz	3	jeweils	„	,	Bau-	und	Wohnungswesen“	nach	„Verkehr“	eingefügt.	
	 01.01.2003.—Artikel	9	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	21.	 Juni	2002	(BGBl.	 I	S.	2167)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	115	Bund	als	Unfallversicherungsträger	
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	 		 (1)	Die	Aufgaben	des	Bundes	als	Unfallversicherungsträger	mit	Ausnahme	der	Prävention	werden	

von	 der	 Bundesausführungsbehörde	 für	 Unfallversicherung,	 im	 Bereich	 des	 Bundesministeriums	 für	
Verkehr,	Bau-	und	Wohnungswesen	von	der	Ausführungsbehörde	für	Unfallversicherung	des	Bundes-
ministeriums	für	Verkehr	wahrgenommen.	

	 		 (2)	 Soweit	 die	 Unfallversicherungsträger	 ermächtigt	 sind,	 Satzungen	 oder	 sonstiges	 autonomes	
Recht	zu	erlassen	und	eine	besondere	Regelung	für	den	Bund	als	Unfallversicherungsträger	nicht	vor-
gesehen	 ist,	 werden	 diese	 Vorschriften	 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	
nach	Anhörung	der	Ausführungsbehörde	von	dem	 für	die	Aufsicht	über	die	Ausführungsbehörde	zu-
ständigen	 Bundesministerium	 im	 Einvernehmen	mit	 dem	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Sozial-
ordnung,	dem	Bundesministerium	des	Innern	und	dem	Bundesministerium	der	Finanzen	erlassen;	dies	
gilt	nicht	 für	den	Erlaß	von	Unfallverhütungsvorschriften.	Die	 in	Satz	1	genannten	aufsichtführenden	
Bundesministerien	können	nach	Anhörung	der	Ausführungsbehörden	durch	allgemeine	Verwaltungs-
vorschriften	Regelungen	über	die	Durchführung	der	Unfallversicherung,	insbesondere	über	die	Ergän-
zung	der	Vorschriften	über	die	Selbstverwaltungsorgane,	über	die	Geschäftsführung,	über	die	förmliche	
Feststellung	der	Leistungen	(Rentenausschüsse)	und	über	die	Widerspruchsstellen	erlassen;	allgemei-
ne	Verwaltungsvorschriften	des	Bundesministeriums	für	Arbeit	und	Sozialordnung	werden	im	Einver-
nehmen	mit	den	sonst	beteiligten	Bundesministerien	erlassen.	

	 		 (3)	§	15	Abs.	1	bis	4	über	den	Erlaß	von	Unfallverhütungsvorschriften	gilt	nicht	 für	den	Bund	als	
Unfallversicherungsträger.	 Das	 Bundesministerium	 des	 Innern	 erläßt	 für	 Unternehmen,	 für	 die	 der	
Bund	Unfallversicherungsträger	 ist,	mit	Ausnahme	der	 in	Absatz	4	 genannten	Unternehmen,	 im	Ein-
vernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Sozialordnung	durch	allgemeine	Verwaltungs-
vorschriften	Regelungen	über	Maßnahmen	im	Sinne	des	§	15	Abs.	1;	die	Unfallverhütungsvorschriften	
der	 Unfallversicherungsträger	 sollen	 dabei	 berücksichtigt	 werden.	 Betrifft	 eine	 allgemeine	 Verwal-
tungsvorschrift	nach	Satz	2	nur	die	Zuständigkeitsbereiche	des	Bundesministeriums	für	Verkehr,	Bau-	
und	Wohnungswesen,	des	Bundesministeriums	der	Verteidigung	oder	des	Bundesministeriums	der	Fi-
nanzen,	 kann	 jedes	 dieser	Ministerien	 für	 seinen	 Geschäftsbereich	 eine	 allgemeine	 Verwaltungsvor-
schrift	 erlassen;	 die	Verwaltungsvorschrift	 bedarf	 in	 diesen	 Fällen	 des	 Einvernehmens	mit	 den	Bun-
desministerien	des	Innern	sowie	für	Arbeit	und	Sozialordnung.	

	 		 (4)	 Das	 Bundesministerium	 des	 Innern	wird	 ermächtigt,	 für	 die	 Unternehmen,	 für	 die	 der	 Bund	
nach	§	125	Abs.	1	Nr.	2	bis	7	und	Abs.	3	zuständig	ist,	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	
für	Arbeit	und	Sozialordnung	Rechtsverordnungen	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	über	Maßnah-
men	 im	Sinne	des	§	15	Abs.	1	zu	erlassen;	die	Unfallverhütungsvorschriften	der	Unfallversicherungs-
träger	sollen	dabei	berücksichtigt	werden.	Betrifft	eine	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	nur	die	Zustän-
digkeitsbereiche	des	Bundesministeriums	für	Verkehr,	Bau-	und	Wohnungswesen,	des	Bundesministe-
riums	der	Verteidigung	oder	des	Bundesministeriums	der	Finanzen,	ist	jedes	dieser	Ministerien	für	sei-
nen	Geschäftsbereich	zum	Erlaß	einer	Rechtsverordnung	ermächtigt;	die	Rechtsverordnung	bedarf	 in	
diesen	Fällen	des	Einvernehmens	mit	den	Bundesministerien	des	Innern	sowie	für	Arbeit	und	Sozial-
ordnung.	

	 		 (5)	Die	Aufgaben	der	Prävention	mit	Ausnahme	des	Erlasses	von	Unfallverhütungsvorschriften	 in	
den	Unternehmen,	für	die	der	Bund	Unfallversicherungsträger	ist,	nimmt	die	Zentralstelle	für	Arbeits-
schutz	beim	Bundesministerium	des	 Innern	wahr.	 Im	Auftrag	der	Zentralstelle	handelt,	 soweit	nichts	
anderes	bestimmt	ist,	die	Bundesausführungsbehörde	für	Unfallversicherung,	die	insoweit	der	Aufsicht	
des	Bundesministeriums	des	Innern	unterliegt.	Abweichend	von	den	Sätzen	1	und	2	werden	die	Aufga-
ben	in	den	Geschäftsbereichen	des	Bundesministeriums	der	Verteidigung,	des	Bundesministeriums	für	
Verkehr,	 Bau-	 und	Wohnungswesen	 und	 des	 Auswärtigen	 Amtes	 hinsichtlich	 seiner	 Auslandsvertre-
tungen	und	 für	die	Nachrichtendienste	des	Bundes	von	dem	 jeweiligen	Bundesministerium	oder	der	
von	 ihm	bestimmten	Stelle	wahrgenommen.	Die	genannten	Bundesministerien	stellen	sicher,	daß	die	
für	 die	Überwachung	und	Beratung	 der	Unternehmen	 eingesetzten	Aufsichtspersonen	 eine	 für	 diese	
Tätigkeit	ausreichende	Befähigung	besitzen.“	

	 28.11.2003.—Artikel	209	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	1	
Satz	2	und	4	und	Abs.	2	Satz	1	und	3	jeweils	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Wirtschaft	und	Arbeit“	
ersetzt.	

	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	3	lit.	a	litt.	aa	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	
in	Abs.	1	Satz	2	„Wirtschaft	und	Arbeit“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
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§	116	Unfallversicherungsträger	im	Landesbereich	
(1)	Für	die	Unfallversicherung	im	Landesbereich	errichten	die	Landesregierungen	durch	Rechts-

verordnung	eine	oder	mehrere	Unfallkassen.	Die	Landesregierungen	können	auch	gemeinsame	Un-
fallkassen	 für	die	Unfallversicherung	 im	Landesbereich	und	 für	die	Unfallversicherung	einer	oder	
mehrerer	Gemeinden	von	zusammen	wenigstens	500	000	Einwohnern	errichten.	
(2)	Die	Landesregierungen	von	höchstens	drei	Ländern	können	durch	gleichlautende	Rechtsver-

ordnungen	auch	eine	gemeinsame	Unfallkasse	entsprechend	Absatz	1	errichten,	wenn	das	aufsicht-

	
	 Artikel	260	Nr.	3	 lit.	a	 litt.	bb	derselben	Verordnung	hat	 in	Abs.	1	Satz	4	„Bau-	und	Wohnungswesen“	

durch	„Bau	und	Stadtentwicklung“	und	„Wirtschaft	und	Arbeit“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
	 Artikel	260	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	derselben	Verordnung	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Wirtschaft	und	Arbeit“	durch	

„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
	 Artikel	260	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	derselben	Verordnung	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„Bau-	und	Wohnungswesen“	

durch	„Bau	und	Stadtentwicklung“	und	„Wirtschaft	und	Arbeit“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
	 	01.01.2015.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	115	Prävention	bei	der	Unfallkasse	des	Bundes	
	 		 (1)	§	15	Abs.	1	bis	4	über	den	Erlass	von	Unfallverhütungsvorschriften	gilt	nicht	für	die	Unfallkasse	

des	Bundes.	Das	Bundesministerium	des	 Innern	erlässt	 für	Unternehmen,	 für	die	die	Unfallkasse	des	
Bundes	zuständig	 ist,	mit	Ausnahme	der	 in	Absatz	2	genannten	Unternehmen,	 im	Einvernehmen	mit	
dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	nach	Anhörung	der	Vertreterversammlung	der	Unfall-
kasse	des	Bundes	durch	allgemeine	Verwaltungsvorschriften	Regelungen	über	Maßnahmen	 im	Sinne	
des	§	15	Abs.	1;	die	Vertreterversammlung	kann	Vorschläge	für	diese	Vorschriften	machen.	Die	Unfall-
verhütungsvorschriften	der	Unfallversicherungsträger	sollen	dabei	berücksichtigt	werden.	Betrifft	eine	
allgemeine	Verwaltungsvorschrift	nach	Satz	2	nur	die	Zuständigkeitsbereiche	des	Bundesministeriums	
der	 Verteidigung,	 des	 Bundesministeriums	 der	 Finanzen	 oder	 des	 Bundesministeriums	 für	 Verkehr,	
Bau	und	Stadtentwicklung,	kann	jedes	dieser	Ministerien	für	seinen	Geschäftsbereich	eine	allgemeine	
Verwaltungsvorschrift	erlassen;	die	Verwaltungsvorschrift	bedarf	in	diesen	Fällen	des	Einvernehmens	
mit	den	Bundesministerien	des	Innern	sowie	für	Arbeit	und	Soziales.	

	 		 (2)	Das	Bundesministerium	des	Innern	wird	ermächtigt,	für	die	Unternehmen,	für	die	die	Unfallkas-
se	des	Bundes	nach	§	125	Abs.	1	Nr.	2	bis	7	und	§	125	Abs.	3	zuständig	ist,	im	Einvernehmen	mit	dem	
Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	nach	Anhörung	der	Vertreterversammlung	der	Unfallkasse	
des	Bundes	Rechtsverordnungen	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	über	Maßnahmen	 im	Sinne	des	
§	15	Abs.	1	zu	erlassen;	die	Vertreterversammlung	kann	Vorschläge	für	diese	Vorschriften	machen.	Die	
Unfallverhütungsvorschriften	 der	 Unfallversicherungsträger	 sollen	 dabei	 berücksichtigt	 werden.	 Be-
trifft	eine	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	nur	die	Zuständigkeitsbereiche	des	Bundesministeriums	der	
Verteidigung,	 des	 Bundesministeriums	 der	 Finanzen	 oder	 des	 Bundesministeriums	 für	 Verkehr,	 Bau	
und	 Stadtentwicklung,	 ist	 jedes	 dieser	 Ministerien	 für	 seinen	 Geschäftsbereich	 zum	 Erlass	 einer	
Rechtsverordnung	ermächtigt;	die	Rechtsverordnung	bedarf	 in	diesen	Fällen	des	Einvernehmens	mit	
den	Bundesministerien	des	Innern	sowie	für	Arbeit	und	Soziales.	

	 		 (3)	Die	Aufgaben	der	Prävention	mit	Ausnahme	des	Erlasses	von	Unfallverhütungsvorschriften	 in	
den	Unternehmen,	für	die	die	Unfallkasse	des	Bundes	zuständig	ist,	nimmt	die	Zentralstelle	für	Arbeits-
schutz	beim	Bundesministerium	des	 Innern	wahr.	 Im	Auftrag	der	Zentralstelle	handelt,	 soweit	nichts	
anderes	bestimmt	 ist,	die	Unfallkasse	des	Bundes,	die	 insoweit	der	Aufsicht	des	Bundesministeriums	
des	Innern	unterliegt.	Die	Sorge	für	die	Beachtung	der	Vorschriften	nach	den	Absätzen	1	und	2	gehört	
auch	zu	den	Aufgaben	des	Vorstands.	Abweichend	von	den	Sätzen	1	und	2	werden	die	Aufgaben	in	den	
Geschäftsbereichen	des	Bundesministeriums	der	Verteidigung	und	des	Auswärtigen	Amtes	hinsichtlich	
seiner	 Auslandsvertretungen	 von	 dem	 jeweiligen	 Bundesministerium	 oder	 der	 von	 ihm	 bestimmten	
Stelle	wahrgenommen.	Die	genannten	Bundesministerien	stellen	sicher,	dass	die	für	die	Überwachung	
und	Beratung	der	Unternehmen	eingesetzten	Aufsichtspersonen	eine	für	diese	Tätigkeit	ausreichende	
Befähigung	besitzen.“	

	 27.06.2020.—Artikel	313	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1328)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	und	4	
und	Abs.	2	Satz	1	jeweils	„	,	für	Bau	und	Heimat“	nach	„Innern“	eingefügt.	
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führende	Land	durch	die	beteiligten	Länder	in	diesen	Rechtsverordnungen	oder	durch	Staatsvertrag	
der	Länder	bestimmt	ist.	
(3)	Die	Landesregierungen	regeln	in	den	Rechtsverordnungen	auch	das	Nähere	über	die	Einglie-

derung	 bestehender	 Unfallversicherungsträger	 in	 die	 gemeinsame	 Unfallkasse.	 §	 118	 Absatz	 1	
Satz	5	gilt	entsprechend.	Bis	zu	den	nächsten	allgemeinen	Wahlen	in	der	Sozialversicherung	richtet	
sich	die	Zahl	der	Mitglieder	der	Selbstverwaltungsorgane	der	vereinigten	oder	neu	gebildeten	Un-
fallversicherungsträger	nach	der	Summe	der	Zahl	der	Mitglieder,	die	in	den	Satzungen	der	aufgelös-
ten	 Unfallversicherungsträger	 bestimmt	worden	 ist;	 §	 43	 Absatz	 1	 Satz	 2	 des	 Vierten	 Buches	 ist	
nicht	 anzuwenden.	 Die	 Mitglieder	 der	 Selbstverwaltungsorgane	 der	 aufgelösten	 Unfallversiche-
rungsträger	und	ihre	Stellvertreter	werden	Mitglieder	und	Stellvertreter	der	Selbstverwaltungsor-
gane	der	 aus	 ihnen	gebildeten	Unfallversicherungsträger.	Beschlüsse	 in	den	 Selbstverwaltungsor-
ganen	der	neu	gebildeten	Unfallversicherungsträger	werden	mit	der	Mehrheit	der	nach	der	Größe	
der	aufgelösten	Unfallversicherungsträger	gewichteten	Stimmen	getroffen;	für	die	Gewichtung	wird	
ein	angemessener	Maßstab	in	der	Satzung	bestimmt.	Die	an	einer	Vereinigung	beteiligten	Unfallver-
sicherungsträger	der	öffentlichen	Hand	haben	rechtzeitig	vor	dem	Wirksamwerden	der	Vereinigung	
eine	neue	Dienstordnung	zur	Regelung	der	Rechtsverhältnisse	der	dienstordnungsmäßig	Angestell-
ten	aufzustellen,	die	in	Ergänzung	der	bestehenden	Dienstordnungen	einen	sozialverträglichen	Per-
sonalübergang	 gewährleistet;	 dabei	 sind	 die	 entsprechenden	 Regelungen	 für	 Tarifangestellte	 zu	
berücksichtigen.	Die	neue	Dienstordnung	ist	der	nach	der	Vereinigung	zuständigen	Aufsichtsbehör-
de	vorzulegen.	Die	Vereinigungen	sind	sozialverträglich	umzusetzen.95	
	
§	117	Unfallversicherungsträger	im	kommunalen	Bereich	
(1)	Soweit	die	Unfallversicherung	im	kommunalen	Bereich	nicht	von	einer	gemeinsamen	Unfall-

kasse	für	den	Landes-	und	den	kommunalen	Bereich	durchgeführt	wird,	errichten	die	Landesregie-
rungen	durch	Rechtsverordnung	für	mehrere	Gemeinden	von	zusammen	wenigstens	500.000	Ein-
wohnern	einen	Gemeindeunfallversicherungsverband.	
(2)	Die	Landesregierungen	von	höchstens	drei	Ländern	können	durch	gleichlautende	Rechtsver-

ordnungen	auch	einen	gemeinsamen	Gemeindeunfallversicherungsverband	entsprechend	Absatz	1	
errichten,	wenn	 das	 aufsichtführende	 Land	 durch	 die	 beteiligten	 Länder	 in	 diesen	 Rechtsverord-
nungen	oder	durch	Staatsvertrag	der	Länder	bestimmt	ist.	§	116	Abs.	3	gilt	entsprechend.	
(3)	 Die	 Landesregierungen	 können	 durch	 Rechtsverordnung	mehrere	 Feuerwehr-Unfallkassen	

oder	 die	 Feuerwehr-Unfallkassen	 mit	 den	 Unfallversicherungsträgern	 im	 Landesbereich	 und	 im	
kommunalen	Bereich	vereinigen.	Für	die	Feuerwehr-Unfallkassen	sind	die	für	die	Gemeindeunfall-
versicherungsverbände	geltenden	Vorschriften	entsprechend	anzuwenden.	Die	beteiligten	Gemein-
den	 und	 Gemeindeverbände	 gelten	 als	 Unternehmer.	 Die	 Landesregierungen	 von	 höchstens	 drei	
Ländern	 können	 durch	 gleichlautende	 Rechtsverordnungen	 mehrere	 Feuerwehr-Unfallkassen	 zu	
einer	Feuerwehr-Unfallkasse	vereinigen,	wenn	das	aufsichtführende	Land	in	diesen	Rechtsverord-
nungen	oder	durch	Staatsvertrag	der	Länder	bestimmt	ist.	§	118	Abs.	1	Satz	3,	5	bis	7	gilt	entspre-
chend.	
(4)	Die	Landesregierungen	können	durch	Rechtsverordnung	die	Unfallkassen	der	Gemeinden	mit	

den	Unfallversicherungsträgern	im	kommunalen	Bereich	vereinigen.	
	

		95		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2002.—Artikel	9	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2167)	hat	Abs.	3	Satz	2	einge-

fügt.	
	 01.08.2003.—Artikel	5	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	1526)	hat	Satz	2	in	Abs.	3	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	119	Abs.	4	Satz	1	bis	3	gilt	entsprechend.“	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2130)	hat	Abs.	3	Satz	3		

bis	5	eingefügt.	
	 01.01.2013.—Artikel	 3	Nr.	 11	 des	Gesetzes	 vom	12.	 April	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 579)	 hat	 Satz	 2	 in	Abs.	 3	

durch	die	Sätze	2	bis	5	ersetzt.	Satz	2	lautete:	„§	118	Abs.	1	Satz	5	und	§	119	Abs.	4	Satz	1	bis	3	gelten	
entsprechend.“	
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(5)	Bei	Vereinigungen	nach	den	Absätzen	3	und	4	gilt	§	116	Absatz	3	Satz	6	bis	8	entsprechend.96	
	
§	118	Vereinigung	von	Berufsgenossenschaften	
(1)	 Berufsgenossenschaften	 können	 sich	 auf	 Beschluß	 ihrer	 Vertreterversammlungen	 zu	 einer	

Berufsgenossenschaft	 vereinigen.	Der	Beschluß	bedarf	der	Genehmigung	der	vor	der	Vereinigung	
zuständigen	Aufsichtsbehörden.	Die	beteiligten	Berufsgenossenschaften	legen	der	nach	der	Vereini-
gung	zuständigen	Aufsichtsbehörde	eine	Satzung,	einen	Vorschlag	zur	Berufung	der	Mitglieder	der	
Organe	und	eine	Vereinbarung	über	die	Rechtsbeziehungen	zu	Dritten	und	eine	Vereinbarung	über	
die	Gefahrtarif-	 und	Beitragsgestaltung	 vor.	Diese	Vereinbarung	 kann	 für	 eine	Übergangszeit	 von	
höchstens	zwölf	Jahren	unterschiedliche	Berechnungsgrundlagen	für	die	Beiträge	oder	unterschied-
liche	 Beiträge	 und	 getrennte	 Umlagen	 für	 die	 bisherigen	 Zuständigkeitsbereiche	 der	 vereinigten	
Berufsgenossenschaften	 vorsehen;	 für	 Entschädigungslasten,	 die	 auf	 Versicherungsfällen	 vor	 der	
Vereinigung	beruhen,	kann	die	Vereinbarung	Regelungen	über	den	Zeitraum	von	zwölf	Jahren	hin-
aus	vorsehen.	Die	beteiligten	Berufsgenossenschaften	können	außerdem	für	eine	Übergangszeit	von	
bis	zu	zehn	Jahren	abweichend	von	§	36	Abs.	2	erster	Halbsatz	und	Abs.	4	des	Vierten	Buches	eine	
besondere	Regelung	über	die	weitere	Tätigkeit	der	bisherigen	Geschäftsführer	und	ihrer	Stellvertre-
ter	als	Geschäftsführer	und	Stellvertreter	der	neuen	Berufsgenossenschaft	sowie	über	die	jeweilige	
Zuständigkeit	 vereinbaren;	 dabei	 kann	 die	 Zahl	 der	 stellvertretenden	 Geschäftsführer	 bis	 zu	 vier	
Personen	betragen	oder	eine	aus	bis	zu	fünf	Personen	bestehende	Geschäftsführung	gebildet	wer-
den.	Die	Aufsichtsbehörde	genehmigt	die	Satzung	und	die	Vereinbarungen,	beruft	die	Mitglieder	der	
Organe	und	bestimmt	den	Zeitpunkt,	an	dem	die	Vereinigung	wirksam	wird.	Mit	diesem	Zeitpunkt	
tritt	die	neue	Berufsgenossenschaft	in	die	Rechte	und	Pflichten	der	bisherigen	Berufsgenossenschaf-
ten	ein.	
(2)	Die	Vereinigung	nach	Absatz	1	kann	für	abgrenzbare	Unternehmensarten	der	aufzulösenden	

Berufsgenossenschaft	mit	mehreren	Berufsgenossenschaften	erfolgen.	
(3)	Die	Einzelheiten	hinsichtlich	der	Aufteilung	des	Vermögens	und	der	Übernahme	der	Bediens-

teten	werden	durch	die	beteiligten	Berufsgenossenschaften	entsprechend	der	für	das	Kalenderjahr	
vor	der	Vereinigung	auf	die	Unternehmensarten	entfallenden	Entschädigungslast	 in	der	Vereinba-
rung	 geregelt.	Die	 an	 einer	Vereinigung	beteiligten	Berufsgenossenschaften	haben	 rechtzeitig	 vor	
dem	Wirksamwerden	der	Vereinigung	eine	neue	Dienstordnung	zur	Regelung	der	Rechtsverhältnis-
se	der	dienstordnungsmäßig	Angestellten	aufzustellen,	die	 in	Ergänzung	der	bestehenden	Dienst-
ordnungen	einen	sozialverträglichen	Personalübergang	gewährleistet;	dabei	sind	die	entsprechen-
den	Regelungen	für	Tarifangestellte	zu	berücksichtigen.	Die	neue	Dienstordnung	ist	zusammen	mit	
den	in	Absatz	1	Satz	3	genannten	Unterlagen	der	nach	der	Vereinigung	zuständigen	Aufsichtsbehör-
de	vorzulegen.	Vereinigungen	sind	sozialverträglich	umzusetzen.	
(4)	In	der	Vereinbarung	nach	Absatz	1	über	die	Gefahrtarif-	und	Beitragsgestaltung	oder	in	der	

Satzung	der	neuen	Berufsgenossenschaft	kann	geregelt	werden,	dass	die	Rentenlasten	und	die	Re-
habilitationslasten	sowie	die	anteiligen	Verwaltungs-	und	Verfahrenskosten,	die	nach	§	178	Abs.	1	
bis	3	von	der	neuen	Berufsgenossenschaft	zu	tragen	sind,	auf	die	bisherigen	Zuständigkeitsbereiche	
der	vereinigten	Berufsgenossenschaften	 in	dem	Verhältnis	der	Lasten	verteilt	werden,	als	ob	eine	
Vereinigung	nicht	stattgefunden	hätte.	Die	Vertreterversammlung	der	neuen	Berufsgenossenschaft	

	
		96		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2002.—Artikel	9	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2167)	hat	Satz	5	in	Abs.	3	neu	

gefasst.	Satz	5	lautete:	„§	118	Abs.	1	Satz	3	bis	5	gilt	entsprechend.“	
	 01.08.2003.—Artikel	5	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	1526)	hat	Satz	5	in	Abs.	3	neu	

gefasst.	Satz	5	lautete:	„§	118	Abs.	1	Satz	3,	5	und	6	gilt	entsprechend.“	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	in	Abs.	3	

Satz	1	„im	Landesbereich	und“	nach	„Unfallversicherungsträgern“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	 (BGBl.	 I	 S.	579)	hat	 in	Abs.	5	 „Abs.	3	

Satz	3	bis	5“	durch	„Absatz	3	Satz	6	bis	8“	ersetzt.	
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kann	mit	Genehmigung	des	Bundesamtes	 für	Soziale	Sicherung	 im	 letzten	 Jahr	der	Geltungsdauer	
der	Regelung	nach	Satz	1	beschließen,	die	Geltung	abweichend	von	Absatz	1	Satz	4	über	den	Zeit-
raum	von	zwölf	Jahren	hinaus	für	jeweils	höchstens	sechs	weitere	Jahre	zu	verlängern,	wenn	
1. eine	der	vereinigten	Berufsgenossenschaften	 im	Umlagejahr	2007	ausgleichsberechtigt	nach	
§	176	Abs.	1	Nr.	1	oder	Nr.	3	in	der	am	31.	Dezember	2007	geltenden	Fassung	war	und	

2. ohne	die	Fortgeltung	bei	mindestens	einem	der	bisherigen	Zuständigkeitsbereiche	der	verei-
nigten	Berufsgenossenschaften	im	Umlagejahr	vor	dem	Beschluss	die	auf	diesen	Bereich	ent-
fallende	anteilige	Gesamtbelastung	um	mehr	als	5	Prozent	ansteigen	würde.	

(5)	Bis	zum	Ende	des	Jahres,	in	dem	eine	Vereinigung	wirksam	wird,	werden	die	sich	vereinigen-
den	Berufsgenossenschaften	bezüglich	der	Rechte	und	Pflichten	 im	Rahmen	der	 Lastenverteilung	
nach	den	§§	176	bis	181	als	selbständige	Körperschaften	behandelt.97	
	
§	11998	

	
		97		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2002.—Artikel	9	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2167)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	

„und	eine	Vereinbarung	über	die	Gefahrtarif-	und	Beitragsgestaltung“	nach	„Dritten“	eingefügt.	
	 Artikel	9	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	9	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	5	„Vereinbarung“	durch	„Vereinbarun-

gen“	ersetzt.	
	 01.08.2003.—Artikel	5	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	1526)	hat	Abs.	1	Satz	5	ein-

gefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 30.03.2005.—Artikel	6	Nr.	6a	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„	;	für	

Entschädigungslasten,	die	auf	Versicherungsfällen	vor	der	Vereinigung	beruhen,	kann	die	Vereinbarung	
Regelungen	über	den	Zeitraum	von	zwölf	Jahren	hinaus	vorsehen“	am	Ende	eingefügt.	

	 18.08.2005.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2005	(BGBl.	I	S.	2410)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	Abs.	4	neu	

gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	 In	den	Fällen	des	§	176	Abs.	5	sind	abweichend	von	Absatz	1	Satz	4	 in	der	Vereinbarung	ge-

trennte	 Umlagen	 für	 die	 bisherigen	 Zuständigkeitsbereiche	 der	 vereinigten	 Berufsgenossenschaften	
vorzusehen;	der	nach	§	181	Abs.	2	Satz	2	zu	zahlende	Ausgleichsbetrag	 ist	ausschließlich	zur	Entlas-
tung	der	Umlage	der	vor	der	Vereinigung	ausgleichsberechtigten	Teile	der	neuen	Berufsgenossenschaft	
zu	verwenden.	Im	Übrigen	bleibt	Absatz	1	Satz	4	unberührt.“	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 01.01.2013.—Artikel	 3	Nr.	 13	 des	Gesetzes	 vom	12.	 April	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 579)	 hat	 Satz	 2	 in	Abs.	 3	

durch	die	Sätze	2	bis	4	ersetzt.	Satz	2	lautete:	„§	119	Abs.	5	gilt	entsprechend.“	
	 01.01.2020.—Artikel	 35	Nr.	 9	 des	 Gesetzes	 vom	 12.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2652)	 hat	 in	 Abs.	 4	

Satz	2	„Bundesversicherungsamtes“	durch	„Bundesamtes	für	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	
		98		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2001.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	17.	 Juli	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 1600)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Die	Landesregierungen	derjenigen	Länder,	in	deren	Gebiet	mehrere	landesunmittelbare	landwirt-

schaftliche	Berufsgenossenschaften	ihren	Sitz	haben,	können	durch	Rechtsverordnung	zwei	oder	meh-
rere	 landwirtschaftliche	 Berufsgenossenschaften	 zu	 einer	 landwirtschaftlichen	 Berufsgenossenschaft	
vereinigen.	Das	Nähere	regelt	die	Landesregierung	in	der	Rechtsverordnung.“	

	 28.11.2003.—Artikel	209	Nr.	2	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	2	
Satz	3	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	

	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	2	
Satz	3	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	

	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2130)	hat	Abs.	5	Satz	3	
eingefügt.	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Siebtes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Unfallversicherung	(Stand:	01.01.2024)	 77	

	
§	119a99	

	
	 „§	119	Vereinigung	landwirtschaftlicher	Berufsgenossenschaften	durch	Verordnung	
	 		 (1)	Die	 Landesregierungen	derjenigen	Länder,	 in	 deren	Gebiet	mehrere	 landesunmittelbare	 land-

wirtschaftliche	Berufsgenossenschaften	 ihren	Sitz	haben,	können	durch	Rechtsverordnung	zwei	oder	
mehrere	 landwirtschaftliche	 Berufsgenossenschaften	 zu	 einer	 landwirtschaftlichen	 Berufsgenossen-
schaft	vereinigen.	Das	Nähere	regelt	die	Landesregierung	in	der	Rechtsverordnung	nach	Anhörung	der	
beteiligten	Berufsgenossenschaften.	

	 		 (2)	 Die	 Landesregierungen	 mehrerer	 Länder,	 in	 deren	 Gebiet	 mehrere	 landesunmittelbare	 land-
wirtschaftliche	Berufsgenossenschaften	 ihren	Sitz	haben,	können	durch	gleichlautende	Rechtsverord-
nungen	 landwirtschaftliche	 Berufsgenossenschaften	 zu	 einer	 landwirtschaftlichen	 Berufsgenossen-
schaft	vereinigen.	Das	Nähere	regeln	diese	Länder	in	den	Rechtsverordnungen	nach	Anhörung	der	be-
teiligten	Berufsgenossenschaften.	Satz	1	und	2	gilt	entsprechend	für	die	Vereinigung	von	bundes-	und	
landesunmittelbaren	 landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften;	 an	die	Stelle	der	Landesregierung	
tritt	für	die	bundesunmittelbaren	Berufsgenossenschaften	das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Sozi-
ales.	

	 		 (3)	Die	 in	Anlage	I	Kapitel	VIII	Sachgebiet	 I	Abschnitt	 III	Nr.	1	Buchstabe	c	Abs.	3	Satz	2	des	Eini-
gungsvertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	1990	II	S.	885,	1063)	aufgeführte	Maßgabe	ist	nicht	mehr	
anzuwenden.	

	 		 (4)	Bis	zu	den	nächsten	allgemeinen	Wahlen	in	der	Sozialversicherung	richtet	sich	die	Zahl	der	Mit-
glieder	der	Selbstverwaltungsorgane	der	auf	Grund	des	Ersten	Abschnitts	des	Fünften	Kapitels	dieses	
Gesetzes	vereinigten	oder	neu	gebildeten	Berufsgenossenschaften	nach	der	Summe	der	Zahl	der	Mit-
glieder,	die	in	den	Satzungen	der	aufgelösten	Berufsgenossenschaften	bestimmt	worden	ist;	§	43	Abs.	1	
Satz	2	des	Vierten	Buches	ist	nicht	anzuwenden.	Die	Mitglieder	der	Selbstverwaltungsorgane	der	aufge-
lösten	Berufsgenossenschaften	und	ihre	Stellvertreter	werden	Mitglieder	und	Stellvertreter	der	Selbst-
verwaltungsorgane	 der	 aus	 ihnen	 gebildeten	 Berufsgenossenschaft.	 Beschlüsse	 in	 den	 Selbstverwal-
tungsorganen	der	neu	gebildeten	Berufsgenossenschaften	werden	mit	der	Mehrheit	der	nach	der	Größe	
der	aufgelösten	Berufsgenossenschaften	gewichteten	Stimmen	getroffen;	 für	die	Gewichtung	wird	ein	
angemessener	Maßstab	in	der	Satzung	bestimmt.	Satz	3	gilt	für	Beschlüsse	in	den	Selbstverwaltungsor-
ganen	 der	 landwirtschaftlichen	 Alterskassen	 und	 der	 landwirtschaftlichen	 Krankenkassen	 entspre-
chend.	

	 		 (5)	Die	an	einer	Vereinigung	auf	Grund	des	Ersten	Abschnitts	des	Fünften	Kapitels	dieses	Gesetzes	
beteiligten	Berufsgenossenschaften	haben	 rechtzeitig	vor	dem	Wirksamwerden	der	Vereinigung	eine	
neue	Dienstordnung	zur	Regelung	der	Rechtsverhältnisse	der	dienstordnungsmäßig	Angestellten	auf-
zustellen,	die	in	Ergänzung	der	bestehenden	Dienstordnungen	einen	sozialverträglichen	Personalüber-
gang	gewährleistet;	dabei	sind	die	entsprechenden	Regelungen	für	Tarifangestellte	zu	berücksichtigen.	
Im	Falle	der	Vereinigung	nach	§	118	 ist	die	neue	Dienstordnung	zusammen	mit	den	 in	§	118	Abs.	1		
Satz	3	genannten	Unterlagen	der	nach	der	Vereinigung	zuständigen	Aufsichtsbehörde	vorzulegen.	Ver-
einigungen	nach	Satz	1	sind	sozialverträglich	umzusetzen.	

	 		 (6)	Nach	einer	Vereinigung	von	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften	kann	die	Satzung	für	
eine	Übergangszeit	von	höchstens	fünf	Jahren	unterschiedliche	Berechnungsgrundlagen	für	die	Beiträ-
ge	 oder	 unterschiedliche	 Beiträge	 und	 getrennte	 Umlagen	 für	 die	 bisherigen	 Zuständigkeitsbereiche	
der	vereinigten	Versicherungsträger	vorsehen.	Auf	Antrag	der	Berufsgenossenschaft	kann	die	nach	der	
Vereinigung	zuständige	Aufsichtsbehörde	eine	um	höchstens	ein	Jahr	längere	Übergangszeit	genehmi-
gen.“	

		99		 QUELLE	
	 22.12.2007.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	119a	Verwaltungsgemeinschaften	bei	den	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften	
	 		 Jede	 landwirtschaftliche	 Berufsgenossenschaft	 bildet	mit	 der	 bei	 ihr	 errichteten	 landwirtschaftli-

chen	 Alterskasse,	 landwirtschaftlichen	 Krankenkasse	 und	 landwirtschaftlichen	 Pflegekasse	 eine	 Ver-
waltungsgemeinschaft.“	
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§	120	Bundes-	und	Landesgarantie	
Soweit	 durch	 Rechtsvorschriften	 des	 Bundes	 oder	 der	 Länder	 nicht	 etwas	 anderes	 bestimmt	

worden	ist,	gehen	mit	der	Auflösung	eines	bundesunmittelbaren	Unfallversicherungsträgers	dessen	
Rechte	und	Pflichten	auf	den	Bund	und	mit	der	Auflösung	eines	 landesunmittelbaren	Unfallversi-
cherungsträgers	dessen	Rechte	und	Pflichten	auf	das	aufsichtführende	Land	über.	
	

Zweiter	Abschnitt	
Zuständigkeit	

	
Erster	Unterabschnitt	

Zuständigkeit	der	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	
	
§	121	Zuständigkeit	der	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	
(1)	Die	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	sind	 für	alle	Unternehmen	(Betriebe,	Verwaltun-

gen,	Einrichtungen,	Tätigkeiten)	zuständig,	soweit	sich	nicht	aus	dem	Zweiten	und	Dritten	Unterab-
schnitt	eine	Zuständigkeit	der	 landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft	oder	der	Unfallversiche-
rungsträger	der	öffentlichen	Hand	ergibt.	
(2)	 Die	 Berufsgenossenschaft	 Verkehrswirtschaft	 Post-Logistik	 Telekommunikation	 ist	 über	

§	122	hinaus	zuständig		
1.		 für	 die	 Unternehmensarten,	 für	 die	 die	 Berufsgenossenschaft	 für	 Transport	 und	 Verkehrs-
wirtschaft	bis	zum	31.	Dezember	2015	zuständig	war,		

2.		 für	Unternehmen	der	Seefahrt,	soweit	sich	nicht	aus	dem	Dritten	Unterabschnitt	eine	Zustän-
digkeit	der	Unfallversicherungsträger	der	öffentlichen	Hand	ergibt,		

3.		 für	die	Bundesanstalt	für	Post	und	Telekommunikation	Deutsche	Bundespost,		
4.		 für	die	aus	dem	Sondervermögen	der	Deutschen	Bundespost	hervorgegangenen	Aktiengesell-
schaften,		

5.		 für	die	Unternehmen,	die		
a)		aus	den	Unternehmen	im	Sinne	der	Nummer	4	ausgegliedert	worden	sind	und	von	diesen	
überwiegend	beherrscht	werden	oder		

b)		aus	den	Unternehmen	im	Sinne	des	Buchstabens	a	ausgegliedert	worden	sind	und	von	die-
sen	überwiegend	beherrscht	werden		

und	unmittelbar	und	überwiegend	Post-,	Postbank-	oder	Telekommunikationsaufgaben	erfül-
len	oder	diesen	Zwecken	wie	Hilfsunternehmen	dienen,		

6.		 für	 die	 betrieblichen	 Sozialeinrichtungen	 und	 in	 den	 durch	 Satzung	 anerkannten	 Selbsthil-
feeinrichtungen	der	Bundesanstalt	für	Post	und	Telekommunikation	Deutsche	Bundespost,		

7.		 für	die	Bundesdruckerei	GmbH	und	für	die	aus	ihr	ausgegliederten	Unternehmen,	sofern	diese	
von	der	Bundesdruckerei	GmbH	überwiegend	beherrscht	werden	und	ihren	Zwecken	als	Ne-
ben-	oder	Hilfsunternehmen	überwiegend	dienen,		

8.		 für	die	Museumsstiftung	Post	und	Telekommunikation.		
§	125	Absatz	4	gilt	 entsprechend.	Über	die	Übernahme	von	Unternehmen	nach	Satz	1	Nummer	3	
bis	8	und	den	Widerruf	entscheidet	das	Bundesministerium	der	Finanzen.	
(3)	Seefahrt	im	Sinne	dieses	Buches	ist	
1. die	Fahrt	außerhalb	der	
a) Festland-	und	Inselküstenlinie	bei	mittlerem	Hochwasser,	
b) seewärtigen	Begrenzung	der	Binnenwasserstraßen,	
c) Verbindungslinie	der	Molenköpfe	bei	an	der	Küste	gelegenen	Häfen,	
d) Verbindungslinie	 der	 äußeren	 Uferausläufe	 bei	 Mündungen	 von	 Flüssen,	 die	 keine	 Bin-
nenwasserstraßen	sind,	

2. die	Fahrt	auf	Buchten,	Haffen	und	Watten	der	See,	
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3. für	die	Fischerei	auch	die	Fahrt	auf	anderen	Gewässern,	die	mit	der	See	verbunden	sind,	bis	zu	
der	 durch	 die	 Seeschiffahrtstraßen-Ordnung	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	
15.	April	1987	(BGBl.	I	S.	1266),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	3	der	Verordnung	vom	7.	De-
zember	1994	(BGBl.	I	S.	3744),	bestimmten	inneren	Grenze,	

4. das	Fischen	ohne	Fahrzeug	auf	den	in	den	Nummern	1	bis	3	genannten	Gewässern.	
Die	Fahrt	 von	Binnenschiffen	mit	 einer	 technischen	Zulassung	 für	die	 Zone	1	oder	2	der	Binnen-
schiffs-Untersuchungsordnung	 vom	 17.	 März	 1988	 (BGBl.	 I	 S.	 238),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Arti-
kel	10	Abs.	1	der	Verordnung	vom	19.	Dezember	1994	(BGBl.	II	S.	3822),	binnenwärts	der	Grenzen	
nach	Anlage	8	zu	§	1	Abs.	1	der	Schiffssicherheitsverordnung	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	
vom	21.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	3281)	gilt	nicht	als	Seefahrt	im	Sinne	des	Satzes	1.	Bei	Inkrafttre-
ten	dieses	Gesetzes	bestehende	Zuständigkeiten	für	Unternehmen	der	gewerblichen	Schiffahrt	blei-
ben	unberührt.100	
	
§	122	Sachliche	und	örtliche	Zuständigkeit	
(1)	Das	Bundesministerium	 für	Arbeit	und	Soziales	kann	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustim-

mung	des	Bundesrates	die	sachliche	Zuständigkeit	der	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	nach	
Art	und	Gegenstand	der	Unternehmen	unter	Berücksichtigung	der	Prävention	und	der	Leistungsfä-
higkeit	 der	 Berufsgenossenschaften	 und	 die	 örtliche	 Zuständigkeit	 bestimmen.	Werden	 dabei	 be-
stehende	 Zuständigkeiten	 verändert,	 ist	 in	 der	 Rechtsverordnung	 zu	 regeln,	 inwieweit	 die	 bisher	
zuständige	Berufsgenossenschaft	 Betriebsmittel	 und	Mittel	 aus	 der	Rücklage	 an	 die	 nunmehr	 zu-
ständige	Berufsgenossenschaft	zu	übertragen	hat.	
(2)	Soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist,	bleibt	jede	Berufsgenossenschaft	für	die	Unternehmens-

arten	 sachlich	 zuständig,	 für	 die	 sie	 bisher	 zuständig	 war,	 solange	 eine	 nach	 Absatz	 1	 erlassene	
Rechtsverordnung	die	Zuständigkeit	nicht	anders	regelt.101	
	

Zweiter	Unterabschnitt	
Zuständigkeit	der	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft102	

	
§	123	Zuständigkeit	der	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft	
(1)	Die	landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	ist	für	folgende	Unternehmen	(landwirtschaft-

liche	Unternehmen)	zuständig,	soweit	sich	nicht	aus	dem	Dritten	Unterabschnitt	eine	Zuständigkeit	
der	Unfallversicherungsträger	der	öffentlichen	Hand	ergibt:	

	
100		 ÄNDERUNGEN	
	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	 (BGBl.	 I	 S.	1127)	hat	 in	Abs.	2	 „See-

Berufsgenossenschaft“	durch	„Berufsgenossenschaft	für	Transport	und	Verkehrswirtschaft“	ersetzt.	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	in	Abs.	1	„landwirt-

schaftlichen	Berufsgenossenschaften“	durch	„landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft“	ersetzt.	
	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	 I	S.	3836)	hat	Abs.	2	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Berufsgenossenschaft	für	Transport	und	Verkehrswirtschaft	als	gewerbliche	Berufsgenos-

senschaft	ist	zuständig	für	Unternehmen	der	Seefahrt,	soweit	sich	nicht	aus	dem	Dritten	Unterabschnitt	
eine	Zuständigkeit	der	Unfallversicherungsträger	der	öffentlichen	Hand	ergibt.“	

101		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	3	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	29.	April	1997	(BGBl.	I	S.	968)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Un-

fallverhütung“	durch	„Prävention“	ersetzt.	
	 28.11.2003.—Artikel	209	Nr.	2	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	
	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
102		 ÄNDERUNGEN	

01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	in	der	Überschrift	
des	Unterabschnitts	„Berufsgenossenschaften“	durch	„Berufsgenossenschaft“	ersetzt.	
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1. Unternehmen	der	Land-	und	Forstwirtschaft	einschließlich	des	Garten-	und	Weinbaues,	der	
Fischzucht,	 Teichwirtschaft,	 Seen-,	 Bach-	 und	 Flußfischerei	 (Binnenfischerei),	 der	 Imkerei	
sowie	der	den	Zielen	des	Natur-	und	Umweltschutzes	dienenden	Landschaftspflege,	

2. Unternehmen,	 in	denen	ohne	Bodenbewirtschaftung	Nutz-	oder	Zuchttiere	zum	Zwecke	der	
Aufzucht,	der	Mast	oder	der	Gewinnung	tierischer	Produkte	gehalten	werden,	

3. land-	und	forstwirtschaftliche	Lohnunternehmen,	
4. Park-	und	Gartenpflege	sowie	Friedhöfe,	
5. Jagden,	
6. die	Landwirtschaftskammern	und	die	Berufsverbände	der	Landwirtschaft,	
7. Unternehmen,	 die	 unmittelbar	 der	 Sicherung,	 Überwachung	 oder	 Förderung	 der	 Landwirt-
schaft	überwiegend	dienen,	

8. die	Sozialversicherung	für	Landwirtschaft,	Forsten	und	Gartenbau	und	deren	weitere	Einrich-
tungen	sowie	die	Zusatzversorgungskasse	und	das	Zusatzversorgungswerk	für	Arbeitnehmer	
in	der	Land-	und	Forstwirtschaft.	

(2)	Landwirtschaftliche	Unternehmen	im	Sinne	des	Absatzes	1	sind	nicht	
1. Haus-	und	Ziergärten,	
2. andere	Kleingärten	 im	Sinne	des	Bundeskleingartengesetzes	vom	28.	Februar	1983	(BGBl.	 I	
S.	210),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Artikel	 5	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 September	 1994	 (BGBl.	 I	
S.	2538),	

es	 sei	 denn,	 sie	 werden	 regelmäßig	 oder	 in	 erheblichem	 Umfang	mit	 besonderen	 Arbeitskräften	
bewirtschaftet	oder	ihre	Erzeugnisse	dienen	nicht	hauptsächlich	dem	eigenen	Haushalt.	
(3)	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	kann	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesmi-

nisterium	 für	 Ernährung	 und	 Landwirtschaft	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	 Bun-
desrates	 bestimmen,	 daß	 auch	 andere	 als	 die	 in	 Absatz	 1	 genannten	 Unternehmen	 als	 landwirt-
schaftliche	Unternehmen	gelten,	wenn	diese	überwiegend	der	Land-	und	Forstwirtschaft	dienen.	
(4)	Unternehmen,	die	aufgrund	von	Allgemeinen	Entscheidungen	des	Reichsversicherungsamtes	

beim	Inkrafttreten	dieses	Buches	einer	 landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft	angehören,	gel-
ten	als	 landwirtschaftliche	Unternehmen.	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	kann	im	
Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Ernährung	und	Landwirtschaft	diese	Unternehmen	
in	 einer	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	des	Bundesrates	 zusammenfassen.	Dabei	 können	die	
Zuständigkeiten	 auch	 abweichend	 von	 den	 Entscheidungen	 des	 Reichsversicherungsamtes	 be-
stimmt	werden,	soweit	dies	erforderlich	ist,	um	zusammengehörige	Unternehmensarten	einheitlich	
der	 landwirtschaftlichen	 Berufsgenossenschaft	 oder	 den	 gewerblichen	 Berufsgenossenschaften	
zuzuweisen.103	

	
103		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2001.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2001	(BGBl.	I	S.	1600)	hat	in	Abs.	3	und	5	Satz	2	

jeweils	„Ernährung,	Landwirtschaft	und	Forsten“	durch	„Verbraucherschutz,	Ernährung	und	Landwirt-
schaft“	ersetzt.	

	 28.11.2003.—Artikel	 209	 Nr.	 2	 der	 Verordnung	 vom	 25.	 November	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2304)	 hat	 in		
Abs.	3,	4	Satz	1	und	Abs.	5	Satz	2	jeweils	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit	und	Soziale	Si-
cherung“	ersetzt.	

	 08.11.2006.—Artikel	 260	Nr.	 4	 lit.	 a	 der	Verordnung	 vom	31.	Oktober	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2407)	 hat	 in		
Abs.	3	und	5	Satz	2	jeweils	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	und	„Ver-
braucherschutz,	Ernährung	und	Landwirtschaft“	durch	„Ernährung,	Landwirtschaft	und	Verbraucher-
schutz“	ersetzt.	

	 Artikel	260	Nr.	4	lit.	b	derselben	Verordnung	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	
durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	

	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	17	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	 I	S.	579)	hat	 in	der	Über-
schrift	„Berufsgenossenschaften“	durch	„Berufsgenossenschaft“	ersetzt.	

	 Artikel	 3	Nr.	 17	 lit.	 b	 litt.	 aa	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 1	 „landwirtschaftlichen	Berufsgenossen-
schaften	sind“	durch	„landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	ist“	ersetzt.	
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§	124	Bestandteile	des	landwirtschaftlichen	Unternehmens	
Zum	landwirtschaftlichen	Unternehmen	gehören	
1. die	Haushalte	der	Unternehmer	und	der	im	Unternehmen	Beschäftigten,	wenn	die	Haushalte	
dem	Unternehmen	wesentlich	dienen,	

2. Bauarbeiten	des	Landwirts	für	den	Wirtschaftsbetrieb,	
3. Arbeiten,	die	Unternehmer	aufgrund	einer	öffentlich-rechtlichen	Verpflichtung	als	 landwirt-
schaftliche	Unternehmer	zu	leisten	haben.	

	
Dritter	Unterabschnitt	

Zuständigkeit	der	Unfallversicherungsträger	der	öffentlichen	Hand	
	
§	125	Zuständigkeit	der	Unfallversicherung	Bund	und	Bahn	
(1)	Die	Unfallversicherung	Bund	und	Bahn	ist	zuständig	
1. für	die	Unternehmen	des	Bundes,	
2. für	die	Bundesagentur	für	Arbeit	und	für	Personen,	die	nach	§	2	Absatz	1	Nummer	14	Buch-
stabe	a	versichert	sind,	

3. für	die	Betriebskrankenkassen	der	Dienstbetriebe	des	Bundes,	
4. für	Personen,	die	im	Zivilschutz	tätig	sind	oder	an	Ausbildungsveranstaltungen	einschließlich	
der	 satzungsmäßigen	 Veranstaltungen,	 die	 der	 Nachwuchsförderung	 dienen,	 im	 Zivilschutz	
teilnehmen,	es	sei	denn,	es	ergibt	sich	eine	Zuständigkeit	nach	den	Vorschriften	für	die	Unfall-
versicherungsträger	im	Landes-	und	im	kommunalen	Bereich,	

5. für	die	in	den	Gemeinschaften	des	Deutschen	Roten	Kreuzes	ehrenamtlich	Tätigen	sowie	für	
sonstige	beim	Deutschen	Roten	Kreuz	mit	Ausnahme	der	Unternehmen	des	Gesundheitswe-
sens	und	der	Wohlfahrtspflege	Tätige,	

6. für	Personen,	die	
a) nach	§	2	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	a	versichert	sind,	
b) nach	§	2	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	b	versichert	sind,	

7. für	Personen,	die	nach	§	2	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1	versichert	sind,	wenn	es	sich	um	eine	
Vertretung	des	Bundes	handelt,	

8. für	Personen,	die	nach	§	2	Abs.	3	Satz	1	Nr.	3	versichert	sind,	
9. für	Personen,	die	nach	§	3	Abs.	1	Nr.	3	versichert	sind.	
(2)	Die	Unfallversicherung	Bund	und	Bahn	ist	auch	zuständig		
1.		 für	das	Bundeseisenbahnvermögen,		
2.		 für	die	Deutsche	Bahn	AG	und	für	die	aus	der	Gesellschaft	gemäß	§	2	Absatz	1	des	Deutsche	
Bahn	Gründungsgesetzes	vom	27.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2378,	2386)	ausgegliederten	Ak-
tiengesellschaften,		

	
	 Artikel	3	Nr.	17	 lit.	 b	 litt.	 bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	8	 „Träger	der	 landwirtschaftlichen	

Sozialversicherung,	deren	Verbände“	durch	 „Sozialversicherung	 für	Landwirtschaft,	Forsten	und	Gar-
tenbau“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	17	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	aufgehoben	und	Abs.	5	in	Abs.	4	umnumme-
riert.	Abs.	4	lautete:	

	 		 „(4)	Das	Bundesministerium	 für	Gesundheit	und	Soziale	Sicherung	kann	durch	Rechtsverordnung	
mit	Zustimmung	des	Bundesrates	die	örtliche	Zuständigkeit	der	landwirtschaftlichen	Berufsgenossen-
schaften	bestimmen.	Werden	dabei	bestehende	Zuständigkeiten	verändert,	ist	in	der	Rechtsverordnung	
zu	 regeln,	 in	welchem	Umfang	die	 bisher	 zuständige	Berufsgenossenschaft	 Betriebsmittel	 und	Mittel	
aus	der	Rücklage	an	die	nunmehr	zuständige	Berufsgenossenschaft	zu	übertragen	hat.“	

	 Artikel	3	Nr.	17	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	3	„den	landwirtschaftlichen“	durch	
„der	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft“	ersetzt.	

	 08.09.2015.—Artikel	451	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	 in	Abs.	3	und	4	
Satz	2	jeweils	„	,	Landwirtschaft	und	Verbraucherschutz“	durch	„und	Landwirtschaft“	ersetzt.	
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3.		 für	die	Unternehmen,		
a)		die	gemäß	§	3	Absatz	3	des	Deutsche	Bahn	Gründungsgesetzes	aus	den	Unternehmen	im	
Sinne	der	Nummer	2	ausgegliedert	worden	sind,		

b)		die	von	den	in	Nummer	2	genannten	Unternehmen	überwiegend	beherrscht	werden	und		
c)		die	 unmittelbar	 und	 überwiegend	 Eisenbahnverkehrsleistungen	 erbringen	 oder	 Eisen-
bahninfrastruktur	betreiben	oder	diesen	Zwecken	wie	Hilfsunternehmen	dienen,		

4.		 für	 die	 Bahnversicherungsträger	 und	 die	 in	 der	 Anlage	 zu	 §	 15	 Absatz	 2	 des	 Bundeseisen-
bahnneugliederungsgesetzes	vom	27.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2378;	1994	I	S.	2439)	aufge-
führten	betrieblichen	Sozialeinrichtungen	und	der	Selbsthilfeeinrichtungen	mit	Ausnahme	der	
in	der	Anlage	unter	B	Nummer	6	genannten	Einrichtungen	sowie	für	die	der	Krankenversor-
gung	der	Bundesbahnbeamten	dienenden	Einrichtungen,		

5.		 für	Magnetschwebebahnunternehmen	des	öffentlichen	Verkehrs.	
(3)	Der	Bund	kann	für	einzelne	Unternehmen	der	sonst	zuständigen	Berufsgenossenschaft	bei-

treten.	Er	kann	zum	Ende	eines	Kalenderjahres	aus	der	Berufsgenossenschaft	austreten.	Über	den	
Eintritt	und	den	Austritt	entscheidet	das	zuständige	Bundesministerium	im	Einvernehmen	mit	dem	
Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	und	dem	Bundesministerium	der	Finanzen.	
(4)	Der	Bund	kann	ein	Unternehmen,	das	 in	 selbständiger	Rechtsform	betrieben	wird,	 aus	der	

Zuständigkeit	der	Berufsgenossenschaft	in	die	Zuständigkeit	der	Unfallversicherung	Bund	und	Bahn	
übernehmen,	wenn	er	an	dem	Unternehmen	überwiegend	beteiligt	ist	oder	auf	seine	Organe	einen	
ausschlaggebenden	Einfluß	hat.	Unternehmen,	die	erwerbswirtschaftlich	betrieben	werden,	sollen	
nicht	übernommen	werden.	Die	Übernahme	kann	widerrufen	werden;	die	Übernahme	ist	zu	wider-
rufen,	wenn	die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	nicht	mehr	vorliegen.	Für	die	Übernahme	und	den	
Widerruf	gilt	Absatz	3	Satz	3	entsprechend.	Die	Übernahme	wird	mit	Beginn	des	folgenden,	der	Wi-
derruf	 zum	Ende	 des	 laufenden	Kalenderjahres	wirksam.	 Abweichend	 von	 Satz	 5	wird	 die	 Über-
nahme,	die	im	Kalenderjahr	der	Gründung	eines	Unternehmens	erklärt	wird,	mit	Beginn	des	Unter-
nehmens	wirksam.104	

	
104		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	4	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	„ein-

schließlich	der	satzungsmäßigen	Veranstaltungen,	die	der	Nachwuchsförderung	dienen,“	nach	„Ausbil-
dungsveranstaltungen“	eingefügt.	

	 01.01.1998.—Artikel	7	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	24.	März	1997	(BGBl.	I	S.	594)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„Ar-
beitsförderungsgesetz“	durch	„Dritten	Buch“	ersetzt.	

	 01.01.2003.—Artikel	9	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2167)	hat	die	Überschrift	
neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Zuständigkeit	des	Bundes	als	Unfallversicherungsträger“.	

	 Artikel	9	Nr.	10	 lit.	b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	 „Der	Bund“	durch	 „Die	Unfallkasse	des	
Bundes“	ersetzt.	

	 Artikel	9	Nr.	10	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		für	seine	Unternehmen,“.	

	 Artikel	9	Nr.	10	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		für	die	Betriebskrankenkassen	seiner	Dienstbetriebe,“.	

	 Artikel	9	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„seine	Zuständigkeit“	durch	„die	Zuständig-
keit	der	Unfallkasse	des	Bundes“	ersetzt.	

	 28.11.2003.—Artikel	209	Nr.	2	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	2	
Satz	3	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	

	 01.01.2004.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2848)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	
„Bundesanstalt“	durch	„Bundesagentur“	ersetzt.	

	 01.01.2005.—Artikel	7	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	24.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2954)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	
„Zweiten	oder“	nach	„nach	dem“	eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	3022)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2	 „oder	dem	
Bundessozialhilfegesetz“	nach	„Buch“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	den	Punkt	durch	
ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	8	und	9	eingefügt.	
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§	126105	
	
§	127106	

	
	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	3	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
	 01.01.2009.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	15.	 Juli	2009	(BGBl.	 I	S.	1939)	hat	Nr.	6	 in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Nr.	6	lautete:	
„6.		für	Entwicklungshelfer	im	Sinne	des	Entwicklungshelfer-Gesetzes,“.	

	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1127)	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	
„Abs.	3	Nr.	1“	durch	„Absatz	3	Satz	1	Nummer	1“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	6	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	3057)	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		für	 die	Bundesagentur	 für	Arbeit	 und	 für	Personen,	 die	 als	Meldepflichtige	nach	dem	Zweiten	

oder	Dritten	Buch	versichert	sind,“.	
	01.01.2015.—Artikel	5	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	in	der	Über-
schrift	und	 in	Abs.	1	 jeweils	„Unfallkasse	des	Bundes“	durch	„Unfallversicherung	Bund	und	Bahn“	er-
setzt.	
	Artikel	5	Nr.	4	lit.	b	bis	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	und	3	in	Abs.	3	und	4	umnummeriert	und	Abs.	2	
eingefügt.	
Artikel	5	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	1	„Unfallkasse	des	Bundes“	durch	„Un-
fallversicherung	Bund	und	Bahn“	ersetzt.	
17.11.2016.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	11.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2500)	hat	in	Abs.	4	Satz	4	
„Absatz	2“	durch	„Absatz	3“	ersetzt.	

105		 AUFHEBUNG	
	 01.01.2015.—Artikel	5	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	 (BGBl.	 I	 S.	3836)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	126	Zuständigkeit	der	Eisenbahn-Unfallkasse	
	 		 Die	Eisenbahn-Unfallkasse	ist	zuständig	

1.		 für	das	Bundeseisenbahnvermögen,	
2.		 für	die	Deutsche	Bahn	Aktiengesellschaft	und	für	die	aus	der	Gesellschaft	gemäß	§	2	Abs.	1	des	

Deutsche	Bahn	Gründungsgesetzes	vom	27.	Dezember	1993	 (BGBl.	 I	 S.	2378,	2386)	ausgeglie-
derten	Aktiengesellschaften,	

3.		 für	die	Unternehmen,	
a)		die	gemäß	§	3	Abs.	3	des	Deutsche	Bahn	Gründungsgesetzes	aus	den	Unternehmen	im	Sinne	

der	Nummer	2	ausgegliedert	worden	sind,	
b)		die	von	den	in	Nummer	2	genannten	Unternehmen	überwiegend	beherrscht	werden	und	
c)		 die	 unmittelbar	 und	 überwiegend	 Eisenbahnverkehrsleistungen	 erbringen	 oder	 Eisen-

bahninfrastruktur	betreiben	oder	diesen	Zwecken	wie	Hilfsunternehmen	dienen,	
4.	 für	die	Bahnversicherungsträger	und	die	 in	der	Anlage	zu	§	15	Abs.	2	des	Gesetzes	zur	Zusam-

menführung	 und	 Neugliederung	 der	 Bundeseisenbahnen	 vom	 27.	 Dezember	 1993	 (BGBl.	 I	
S.	2378)	 aufgeführten	 betrieblichen	 Sozialeinrichtungen	 und	 der	 Selbsthilfeeinrichtungen	 mit	
Ausnahme	 der	 in	 der	 Anlage	 unter	 B	 Nr.	 6	 genannten	 Einrichtungen	 sowie	 für	 die	 der	 Kran-
kenversorgung	der	Bundesbahnbeamten	dienenden	Einrichtungen,	

5.		 für	Magnetschwebebahnunternehmen	des	öffentlichen	Verkehrs.“	
106		 ÄNDERUNGEN	
	 24.12.1997.—Artikel	2	Abs.	27	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	3108)	hat	in	Nr.	4	

„gesetzlichen	und“	nach	„die“	gestrichen.	
	 Artikel	2	Abs.	27	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	7	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Nr.	8	

eingefügt.	
	 07.11.2001.—Artikel	218	Nr.	5	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	I	S.	2785)	hat	Nr.	6	aufge-

hoben.	Nr.	6	lautete:	
„6.		für	das	Bundesministerium	 für	Post	und	Telekommunikation	sowie	dessen	nachgeordnete	Be-

hörden	und	Einrichtungen,“.	
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§	128	Zuständigkeit	der	Unfallversicherungsträger	im	Landesbereich	
(1)	Die	Unfallversicherungsträger	im	Landesbereich	sind	zuständig	
1. für	die	Unternehmen	des	Landes,	
1a.		 für	Unternehmen,	die	in	selbständiger	Rechtsform	betrieben	werden	und	an	denen	das	Land	

a)		bei	Kapitalgesellschaften	unmittelbar	oder	mittelbar	die	Mehrheit	der	Kapitalanteile	auf	
sich	vereint	oder	

b)		bei	sonstigen	Unternehmen	die	Stimmenmehrheit	in	dem	Organ,	dem	die	Verwaltung	und	
Führung	des	Unternehmens	obliegt,	auf	sich	vereint,	

2. für	Kinder	in	Tageseinrichtungen	von	Trägern	der	freien	Jugendhilfe	und	in	anderen	priva-
ten,	als	gemeinnützig	im	Sinne	des	Steuerrechts	anerkannten	Tageseinrichtungen	sowie	für	
Kinder,	die	durch	geeignete	Tagespflegepersonen	im	Sinne	von	§	23	des	Achten	Buches	be-
treut	werden,	

2a.		 für	Kinder	während	der	Teilnahme	an	vorschulischen	Sprachförderungskursen	nach	§	2	Ab-
satz	1	Nummer	8	Buchstabe	a,	die	nicht	in	Tageseinrichtungen	durchgeführt	werden,	

3. für	Schüler	an	privaten	allgemeinbildenden	und	berufsbildenden	Schulen,	
4. für	Studierende	an	privaten	Hochschulen,	
5. für	Personen,	die	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	3	versichert	sind,	soweit	die	Maßnahme	von	einer	Lan-

desbehörde	veranlaßt	worden	ist,	
6. für	 Personen,	 die	 in	 Einrichtungen	 zur	 Hilfe	 bei	 Unglücksfällen	 tätig	 sind	 oder	 an	 Ausbil-

dungsveranstaltungen	dieser	Einrichtungen	einschließlich	der	satzungsmäßigen	Veranstal-
tungen,	die	der	Nachwuchsförderung	dienen,	teilnehmen,	

7. für	Personen,	die	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	13	Buchstabe	a	und	c	versichert	sind,	
8. für	Personen,	die	nach	§	2	Abs.	2	Satz	2	versichert	sind,	
9. für	 Personen,	 die	 wie	 Beschäftigte	 für	 nicht	 gewerbsmäßige	 Halter	 von	 Fahrzeugen	 oder	

Reittieren	tätig	werden,	
10. für	Personen,	die	nach	§	2	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1	versichert	sind,	wenn	es	sich	um	eine	

Vertretung	eines	Landes	handelt,	

	
AUFHEBUNG	
	01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	 (BGBl.	 I	 S.	3836)	hat	die	Vorschrift	
aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
„§	127	Zuständigkeit	der	Unfallkasse	Post	und	Telekom	
		 Die	Unfallkasse	Post	und	Telekom	ist	zuständig	

1.		 für	die	Bundesanstalt	für	Post	und	Telekommunikation	Deutsche	Bundespost,	
2.		 für	 die	 aus	 dem	 Sondervermögen	 der	 Deutschen	 Bundespost	 hervorgegangenen	 Aktiengesell-

schaften,	
3.		 für	die	Unternehmen,	die	

a)		aus	 den	Unternehmen	 im	 Sinne	 der	Nummer	2	 ausgegliedert	worden	 sind	 und	 von	diesen	
überwiegend	beherrscht	werden	oder	

b)		aus	den	Unternehmen	im	Sinne	des	Buchstabens	a	ausgegliedert	worden	sind	und	von	diesen	
überwiegend	beherrscht	werden	

und	unmittelbar	und	überwiegend	Post-,	Postbank-	oder	Telekommunikationsaufgaben	erfüllen	
oder	diesen	Zwecken	wie	Hilfsunternehmen	dienen,	

4.		 für	die	betrieblichen	Sozialeinrichtungen	und	in	den	durch	Satzung	anerkannten	Selbsthilfeein-
richtungen	der	Bundesanstalt	für	Post	und	Telekommunikation	Deutsche	Bundespost,	

5.		 für	die	Bundesdruckerei	GmbH	und	für	die	aus	 ihr	ausgegliederten	Unternehmen,	sofern	diese	
von	der	Bundesdruckerei	GmbH	überwiegend	beherrscht	werden	und	ihren	Zwecken	als	Neben-	
oder	Hilfsunternehmen	überwiegend	dienen,	

6.		 (weggefallen)	
7.		 für	die	Museumsstiftung	Post	und	Telekommunikation,	
8.		 die	Bundespost-Betriebskrankenkasse	nach	§	7	des	Postsozialversicherungsorganisationsgesetz	

(DIE	BKK	POST).“	
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11. für	Versicherte	nach	§	3	Absatz	1	Nummer	4	und	5.	
(2)	Die	Landesregierungen	können	durch	Rechtsverordnung	die	Zuständigkeit	 der	Unfallversi-

cherungsträger	 im	kommunalen	Bereich	 für	die	Versicherten	nach	Absatz	1	Nr.	6,	7,	9	und	11	be-
stimmen.	
(3)	(weggefallen)	
(4)	(weggefallen)	
(5)	Übt	ein	Land	die	Gemeindeverwaltung	aus,	gilt	die	Vorschrift	über	die	Zuständigkeit	der	Un-

fallversicherungsträger	im	kommunalen	Bereich	entsprechend.107	
	
§	129	Zuständigkeit	der	Unfallversicherungsträger	im	kommunalen	Bereich	
(1)	Die	Unfallversicherungsträger	im	kommunalen	Bereich	sind	zuständig	
1. für	die	Unternehmen	der	Gemeinden	und	Gemeindeverbände,	
1a.		 für	Unternehmen,	die	in	selbständiger	Rechtsform	betrieben	werden	und	an	denen	Gemein-

den	oder	Gemeindeverbände	

	
107		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	3	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	29.	April	1997	(BGBl.	I	S.	968)	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	„Stu-

denten“	durch	„Studierende“	ersetzt.	
	 01.01.1997.—Artikel	4	Nr.	12	lit.	b	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	in	Abs.	1	Nr.	6	

„einschließlich	der	satzungsmäßigen	Veranstaltungen,	die	der	Nachwuchsförderung	dienen,“	nach	„die-
ser	Einrichtungen“	eingefügt.	

	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	9a	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	 (BGBl.	 I	 S.	 3299)	hat		
Abs.	1	Nr.	1a	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	9a	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	10	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	
und	Abs.	1	Nr.	11	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	9a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Nr.	6,	7	und	9“	durch	„Nr.	6,	7,	9	und	11“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	9a	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	und	4	aufgehoben.	Abs.	3	und	4	lauteten:	
	 		 „(3)	Das	Land	kann	für	ein	einzelnes	in	Absatz	1	Nr.	1	genanntes	Unternehmen	der	sonst	zuständi-

gen	Berufsgenossenschaft	beitreten	oder	zum	Ende	eines	Kalenderjahres	aus	der	Berufsgenossenschaft	
austreten.	

	 		 (4)	Das	Land	kann	ein	Unternehmen,	das	 in	selbständiger	Rechtsform	betrieben	wird,	aus	der	Zu-
ständigkeit	der	Berufsgenossenschaft	in	die	Zuständigkeit	eines	Unfallversicherungsträgers	im	Landes-
bereich	übernehmen,	wenn	das	Land	allein	oder	zusammen	mit	Gemeinden	oder	Gemeindeverbänden	
an	dem	Unternehmen	überwiegend	beteiligt	ist	oder	auf	seine	Organe	einen	ausschlaggebenden	Einfluß	
hat.	Unternehmen,	die	erwerbswirtschaftlich	betrieben	werden,	sollen	nicht	übernommen	werden.	Die	
Übernahme	kann	widerrufen	werden;	die	Übernahme	ist	zu	widerrufen,	wenn	die	Voraussetzungen	des	
Satzes	1	nicht	mehr	 vorliegen.	Über	die	Übernahme	und	den	Widerruf	 entscheidet	die	nach	Landes-
recht	zuständige	Stelle.	Die	Übernahme	wird	mit	Beginn	des	folgenden,	der	Widerruf	zum	Ende	des	lau-
fenden	Kalenderjahres	wirksam.“	

	 01.10.2005.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	8.	September	2005	(BGBl.	I	S.	2729)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	
„sowie	für	Kinder,	die	durch	geeignete	Tagespflegepersonen	im	Sinne	von	§	23	des	Achten	Buches	be-
treut	werden“	am	Ende	eingefügt.	

	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	(BGBl.	 I	S.	1127)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	10	
„Abs.	3	Nr.	1“	durch	„Absatz	3	Satz	1	Nummer	1“	ersetzt.	

	 01.01.2013.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2447)	hat	Nr.	1a	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Nr.	1a	lautete:	

„1a.		für	Unternehmen,	die	in	selbständiger	Rechtsform	betrieben	werden	und	an	denen	das	Land	
a)		unmittelbar	oder	mittelbar	überwiegend	beteiligt	ist	oder	
b)		auf	deren	Organe	es	einen	ausschlaggebenden	Einfluss	hat,“.	

22.04.2015.—Artikel	4	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	Abs.	1	Nr.	2a	
eingefügt.	
Artikel	4	Nr.	12	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	11	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	11	lautete:	

„11.		für	Versicherte	nach	§	3	Abs.	1	Nr.	4.“	
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a)		bei	Kapitalgesellschaften	unmittelbar	oder	mittelbar	die	Mehrheit	der	Kapitalanteile	auf	
sich	vereinen	oder	

b)		bei	sonstigen	Unternehmen	die	Stimmenmehrheit	in	dem	Organ,	dem	die	Verwaltung	und	
Führung	des	Unternehmens	obliegt,	auf	sich	vereinen,	

2. für	Haushalte,	
3. für	in	Eigenarbeit	nicht	gewerbsmäßig	ausgeführte	Bauarbeiten	(nicht	gewerbsmäßige	Bau-

arbeiten),	wenn	für	die	einzelne	geplante	Bauarbeit	nicht	mehr	als	die	im	Bauhauptgewerbe	
geltende	 tarifliche	Wochenarbeitszeit	 tatsächlich	verwendet	wird;	mehrere	nicht	gewerbs-
mäßige	Bauarbeiten	werden	dabei	zusammengerechnet,	wenn	sie	einem	einheitlichen	Bau-
vorhaben	zuzuordnen	sind;	Nummer	1	und	die	§§	125,	128	und	131	bleiben	unberührt,	

4. für	Personen,	die	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	3	versichert	sind,	soweit	die	Maßnahme	von	einer	Ge-
meinde	veranlaßt	worden	ist,	

5. für	Personen,	die	Leistungen	der	Träger	der	Sozialhilfe	zur	Unterstützung	und	Aktivierung	
nach	§	11	Absatz	3	des	Zwölften	Buches	erhalten,	

6. für	Personen,	die	nach	§	2	Abs.1	Nr.	16	versichert	sind,	
7. für	Pflegepersonen,	die	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	17	versichert	sind.	
(2)	(weggefallen)	
(3)	(weggefallen)	
(4)	Absatz	1	Nummer	1a	gilt	nicht	für	
1. Verkehrsunternehmen	einschließlich	Hafen-	und	Umschlagbetriebe,	
2. Elektrizitäts-,	Gas-	und	Wasserwerke	sowie	
3. Unternehmen,	die	Seefahrt	betreiben.	

Absatz	1	Nummer	1	und	1a	gilt	nicht	 für	 landwirtschaftliche	Unternehmen	der	 in	§	123	Absatz	1	
Nummer	1,	4	und	5	genannten	Art.108	
	

	
108		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	9b	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	 (BGBl.	 I	 S.	 3299)	hat	Abs.	1		

Nr.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	und	3	aufgehoben.	Abs.	2	und	3	lauteten:	
	 		 „(2)	§	128	Abs.	3	gilt	entsprechend.	
	 		 (3)	Das	Land	kann	ein	Unternehmen,	das	 in	selbständiger	Rechtsform	betrieben	wird,	aus	der	Zu-

ständigkeit	 der	 Berufsgenossenschaft	 in	 die	 Zuständigkeit	 eines	 Unfallversicherungsträgers	 im	 kom-
munalen	Bereich	übernehmen,	wenn	Gemeinden	oder	Gemeindeverbände	 allein	oder	 zusammen	mit	
dem	Land	an	dem	Unternehmen	überwiegend	beteiligt	sind	oder	auf	seine	Organe	einen	ausschlagge-
benden	Einfluß	haben.	Unternehmen,	die	 erwerbswirtschaftlich	betrieben	werden,	 sollen	nicht	über-
nommen	werden.	§	128	Abs.	4	Satz	3	bis	5	gilt	entsprechend.“	

	 Artikel	1	Nr.	9b	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Absatz	3“	durch	„Nr.	1a“	ersetzt.	
	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1127)	hat	Nr.	5	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Nr.	5	lautete:	
„5.		für	Maßnahmen	der	Hilfe	zur	Arbeit,	die	von	den	Trägern	der	Sozialhilfe	durchgeführt	werden,“.	

01.01.2013.—Artikel	1	Nr.	3	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	 I	S.	2447)	hat	Nr.	1a	in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	1a	lautete:	

„1a.		für	Unternehmen,	die	in	selbständiger	Rechtsform	betrieben	werden	und	an	denen	Gemeinden	
oder	Gemeindeverbände	
a)		unmittelbar	oder	mittelbar	überwiegend	beteiligt	sind	oder	
b)		auf	deren	Organe	sie	einen	ausschlaggebenden	Einfluss	haben,“.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Absatz	1	Nr.	1	und	Nr.	1a	gelten	nicht	für	

1. Verkehrsunternehmen	einschließlich	Hafen-	und	Umschlagbetriebe,	
2. Elektrizitäts-,	Gas-	und	Wasserwerke,	
3. Unternehmen,	die	Seefahrt	betreiben,	
4. landwirtschaftliche	Unternehmen	der	in	§	123	Abs.	1	Nr.	1,	4	und	5	genannten	Art.“	
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§	129a	Zuständigkeit	bei	gemeinsamer	Beteiligung	von	Bund,	Ländern,	Gemeinden	oder		
Gemeindeverbänden	an	Unternehmen	
(1)	Zur	Feststellung	der	Voraussetzungen	für	die	Zuständigkeit	von	Unfallversicherungsträgern	

im	Landesbereich	oder	im	kommunalen	Bereich	sind	bei	Kapitalgesellschaften	Kapitalbeteiligungen	
von	 Bund,	 Ländern,	 Gemeinden	 und	 Gemeindeverbänden	 an	 Unternehmen,	 die	 in	 selbständiger	
Rechtsform	betrieben	werden,	zusammenzurechnen.	
(2)	Bei	 einer	gemeinsamen	Kapitalbeteiligung	von	Bund,	Ländern,	Gemeinden	oder	Gemeinde-

verbänden	an	Kapitalgesellschaften	richtet	sich	die	Zuständigkeit	nach	der	mehrheitlichen	Kapital-
beteiligung.	
(3)	Bei	gleicher	Kapitalbeteiligung	von	Bund	und	Ländern	sowie	bei	gleicher	Kapitalbeteiligung	

von	Bund	und	Gemeinden	oder	Gemeindeverbänden	an	Kapitalgesellschaften	erfolgt	die	Festlegung	
der	Zuständigkeit	im	gegenseitigen	Einvernehmen.	Das	Einvernehmen	ist	herzustellen	zwischen	der	
jeweils	nach	Landesrecht	zuständigen	Stelle	und	dem	Bund;	§	125	Absatz	3	Satz	3	gilt	entsprechend.	
Kann	ein	Einvernehmen	nicht	hergestellt	werden,	 ist	der	Unfallversicherungsträger	 im	Landesbe-
reich	oder	im	kommunalen	Bereich	zuständig.	
(4)	Bei	gleicher	Kapitalbeteiligung	von	Ländern	an	Kapitalgesellschaften	erfolgt	die	Festlegung	

der	Zuständigkeit	im	gegenseitigen	Einvernehmen	der	nach	Landesrecht	zuständigen	Stellen.	
(5)	 Bei	 gleicher	 Kapitalbeteiligung	 von	 Ländern	 und	 Gemeinden	 oder	 Gemeindeverbänden	 an	

Kapitalgesellschaften	 erfolgt	 die	 Festlegung	 der	 Zuständigkeit	 im	 gegenseitigen	 Einvernehmen	
durch	die	jeweils	nach	Landesrecht	zuständige	Stelle.	
(6)	Die	Absätze	1	bis	5	gelten	bei	sonstigen	Unternehmen	in	selbständiger	Rechtsform	hinsicht-

lich	der	gemeinsamen	Stimmenmehrheit	von	Bund,	Ländern,	Gemeinden	oder	Gemeindeverbänden	
in	dem	Organ,	dem	die	Verwaltung	und	Führung	des	Unternehmens	obliegt,	entsprechend.109	
	

Vierter	Unterabschnitt	
Gemeinsame	Vorschriften	über	die	Zuständigkeit	

	
§	130	Örtliche	Zuständigkeit	
(1)	Die	örtliche	Zuständigkeit	des	Unfallversicherungsträgers	 für	ein	Unternehmen	richtet	 sich	

nach	dem	Sitz	des	Unternehmens.	 Ist	ein	 solcher	nicht	vorhanden,	gilt	 als	Sitz	der	Wohnsitz	oder	
gewöhnliche	Aufenthaltsort	 des	Unternehmers.	 Bei	 Arbeitsgemeinschaften	 gilt	 als	 Sitz	 des	Unter-
nehmens	der	Ort	der	Tätigkeit.	

	
109		 QUELLE	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	9c	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2013.—Artikel	1	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	 I	S.	2447)	hat	 in	Abs.	1	

„Beteiligungen“	durch	„bei	Kapitalgesellschaften	Kapitalbeteiligungen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Unternehmen“	durch	„Kapitalgesellschaften“	und	

„Beteiligung“	jeweils	durch	„Kapitalbeteiligung“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Beteiligung“	jeweils	durch	„Kapitalbeteili-

gung“	ersetzt	und	„an	Kapitalgesellschaften“	nach	„Gemeindeverbänden“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	 lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	 „Beteiligung“	durch	 „Kapitalbeteiligung“	ersetzt	

und	„an	Kapitalgesellschaften“	nach	„Ländern“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	 lit.	 e	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	 „Beteiligung“	durch	 „Kapitalbeteiligung“	ersetzt	

und	„an	Kapitalgesellschaften“	nach	„Gemeindeverbänden“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	neu	gefasst.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	 Die	 Absätze	 1	 bis	 5	 gelten	 hinsichtlich	 des	 gemeinsamen	 ausschlaggebenden	 Einflusses	 von	

Bund,	 Ländern,	 Gemeinden	 oder	 Gemeindeverbänden	 auf	 die	 Organe	 des	 Unternehmens	 entspre-
chend.“	

	 01.01.2015.—Artikel	5	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	
„Abs.	2“	durch	„Absatz	3“	ersetzt.	
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(2)	Hat	ein	Unternehmen	keinen	Sitz	im	Inland,	hat	der	Unternehmer	einen	Bevollmächtigten	mit	
Sitz	 im	Inland,	beim	Betrieb	eines	Seeschiffs	mit	Sitz	 in	einem	inländischen	Seehafen	zu	bestellen.	
Dieser	hat	die	Pflichten	des	Unternehmers.	Als	Sitz	des	Unternehmens	gilt	der	Ort	der	Betriebsstätte	
im	 Inland,	 in	 Ermangelung	 eines	 solchen	 der	Wohnsitz	 oder	 gewöhnliche	 Aufenthalt	 des	 Bevoll-
mächtigten.	Ist	kein	Bevollmächtigter	bestellt,	gilt	als	Sitz	des	Unternehmens	Berlin.	
(2a)	Sind	auf	eine	Beschäftigung	im	Ausland	für	ein	Unternehmen	ohne	Sitz	 im	Inland	oder	für	

sonstige	Tätigkeiten	im	Ausland	nach	über-	oder	zwischenstaatlichem	Recht	die	Vorschriften	dieses	
Buches	anzuwenden,	richtet	sich	die	örtliche	Zuständigkeit	nach	dem	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	
Aufenthalt	des	Versicherten	im	Inland.	
(3)	Betreiben	mehrere	Personen	ein	Seeschiff,	haben	sie	einen	gemeinsamen	Bevollmächtigten	

mit	Sitz	in	einem	inländischen	Seehafen	zu	bestellen.	Dieser	hat	die	Pflichten	des	Unternehmers.	
(4)	Für	Personen,	die	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	13	Buchstabe	a	und	c	versichert	sind,	richtet	sich	die	

örtliche	 Zuständigkeit	 nach	 dem	Ort	 der	 versicherten	Tätigkeit.	Wird	 diese	 im	Ausland	 ausgeübt,	
richtet	sich	die	örtliche	Zuständigkeit	nach	dem	letzten	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	der	
Versicherten	im	Inland.	Ist	ein	solcher	nicht	vorhanden,	gilt	Berlin	als	Ort	der	versicherten	Tätigkeit.	
(5)	Erstreckt	sich	ein	landwirtschaftliches	Unternehmen	im	Sinne	des	§	123	Abs.	1	Nr.	1	auf	die	

Bezirke	mehrerer	Gemeinden,	hat	es	seinen	Sitz	dort,	wo	die	gemeinsamen	oder	die	seinen	Haupt-
zwecken	dienenden	Wirtschaftsgebäude	 liegen,	oder	bei	einem	Unternehmen	der	Forstwirtschaft,	
wo	der	größte	Teil	der	Forstgrundstücke	liegt.	Forstwirtschaftliche	Grundstücke	verschiedener	Un-
ternehmer	gelten	als	Einzelunternehmen,	auch	wenn	sie	derselben	Betriebsleitung	unterstehen.110	
	
§	131	Zuständigkeit	für	Hilfs-	und	Nebenunternehmen	
(1)	Umfaßt	ein	Unternehmen	verschiedenartige	Bestandteile	(Hauptunternehmen,	Nebenunter-

nehmen,	 Hilfsunternehmen),	 die	 demselben	 Rechtsträger	 angehören,	 ist	 der	 Unfallversicherungs-
träger	zuständig,	dem	das	Hauptunternehmen	angehört.	§	129	Absatz	4	bleibt	unberührt.	
(2)	Das	Hauptunternehmen	bildet	den	Schwerpunkt	des	Unternehmens.	Hilfsunternehmen	die-

nen	überwiegend	den	Zwecken	anderer	Unternehmensbestandteile.	Nebenunternehmen	verfolgen	
überwiegend	eigene	Zwecke.	
(3)	Absatz	1	gilt	nicht	für	
1. Neben-	 und	 Hilfsunternehmen,	 die	 Seefahrt	 betreiben,	 welche	 über	 den	 örtlichen	 Verkehr	
hinausreicht,	

2. landwirtschaftliche	Nebenunternehmen	mit	einer	Größe	von	mehr	als	fünf	Hektar,	Friedhöfe	
sowie	Nebenunternehmen	des	Wein-,	Garten-	und	Tabakbaus	und	anderer	Spezialkulturen	in	
einer	 Größe	 von	 mehr	 als	 0,25	 Hektar.	 Die	 Unfallversicherungsträger	 können	 eine	 abwei-
chende	 Vereinbarung	 für	 bestimmte	 Arten	 von	 Nebenunternehmen	 oder	 für	 bestimmte	 in	
ihnen	beschäftigte	Versichertengruppen	treffen.111	

	
§	132	Zuständigkeit	für	Unfallversicherungsträger	
Die	Unfallversicherungsträger	sind	für	sich	und	ihre	eigenen	Unternehmen	zuständig.	

	
110		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	3	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	29.	April	1997	(BGBl.	I	S.	968)	hat	Satz	1	in	Abs.	4	neu	

gefasst.	
	 01.01.2012.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	3057)	hat	Abs.	2a	einge-

fügt.	
	 01.07.2020.—Artikel	7	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	in	Abs.	2a	„oder	für	

sonstige	Tätigkeiten	im	Ausland“	nach	„Inland“	eingefügt.	
111		 ÄNDERUNGEN	
	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1127)	hat	in	Abs.	1	„die	dem-

selben	Rechtsträger	angehören,“	vor	„ist“	eingefügt.	
	 01.01.2013.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	 I	S.	2447)	hat	Abs.	1	Satz	2	

eingefügt.	
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§	133	Zuständigkeit	für	Versicherte	
(1)	Sofern	in	diesem	Abschnitt	keine	abweichenden	Regelungen	getroffen	sind,	bestimmt	sich	die	

Zuständigkeit	für	Versicherte	nach	der	Zuständigkeit	für	das	Unternehmen,	für	das	die	Versicherten	
tätig	sind	oder	zu	dem	sie	in	einer	besonderen,	die	Versicherung	begründenden	Beziehung	stehen.	
(2)	Werden	Versicherte	einem	Unternehmen	von	einem	anderen	Unternehmen	überlassen,	be-

stimmt	sich	die	Zuständigkeit	für	die	Versicherten	nach	der	Zuständigkeit	für	das	überlassende	Un-
ternehmen,	sofern	dieses	zur	Zahlung	des	Arbeitsentgelts	verpflichtet	ist.	
	
§	134	Zuständigkeit	bei	Berufskrankheiten	
(1)	Wurde	 im	Fall	 einer	Berufskrankheit	 die	 gefährdende	Tätigkeit	 für	mehrere	Unternehmen	

ausgeübt,	für	die	verschiedene	Unfallversicherungsträger	zuständig	sind,	richtet	sich	die	Zuständig-
keit	nach	dem	Unternehmen,	in	dem	die	gefährdende	Tätigkeit	zuletzt	ausgeübt	wurde;	die	Unfall-
versicherungsträger	können	Näheres,	auch	Abweichendes,	durch	Vereinbarung	regeln.	Satz	1	gilt	in	
den	Fällen	des	§	3	der	Berufskrankheiten-Verordnung	entsprechend.	
(2)	Für	die	Feststellung	einer	Berufskrankheit	sind	auch	Tätigkeiten	zu	berücksichtigen,	die	Ver-

sicherte	im	Rahmen	einer	Beschäftigung	ausgeübt	haben,	für	die	nach	§	4	Absatz	1	Versicherungs-
freiheit	bestand,	wenn	die	Tätigkeiten	ihrer	Art	nach	geeignet	waren,	die	Krankheit	zu	verursachen	
und	 die	 schädigende	 Einwirkung	 überwiegend	 durch	 die	 nach	 diesem	 Buch	 versicherten	 gefähr-
denden	Tätigkeiten	verursacht	wurde.112	
	
§	135	Versicherung	nach	mehreren	Vorschriften	
(1)	Die	Versicherung	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	1	geht	einer	Versicherung	vor	
1. nach	§	2	Abs.	1	Nr.	2,	wenn	die	Versicherten	an	der	Aus-	und	Fortbildung	auf	Veranlassung	

des	Unternehmers,	bei	dem	sie	beschäftigt	sind,	teilnehmen,	
2. nach	§	2	Abs.	1	Nr.	3,	wenn	die	Maßnahmen	auf	Veranlassung	des	Unternehmers	durchge-

führt	werden,	bei	dem	die	Versicherten	beschäftigt	sind,	
3. nach	§	2	Abs.	1	Nr.	8,	es	sei	denn,	es	handelt	sich	um	Schüler	beim	Besuch	berufsbildender	

Schulen,	
4. nach	§	2	Abs.	1	Nr.	12,	wenn	die	Versicherten	an	der	Ausbildungsveranstaltung	einschließ-

lich	der	satzungsmäßigen	Veranstaltung,	die	der	Nachwuchsförderung	dient,	auf	Veranlas-
sung	des	Unternehmers,	bei	dem	sie	beschäftigt	sind,	teilnehmen,	

5. nach	§	2	Abs.	1	Nr.	13	Buchstabe	a	oder	c,	wenn	die	Hilfeleistung	im	Rahmen	von	Verpflich-
tungen	aus	dem	Beschäftigungsverhältnis	erfolgt,	

5a.		 nach	§	2	Absatz	1	Nummer	14	Buchstabe	b,	wenn	die	Versicherten	an	einer	Maßnahme	teil-
nehmen,	die	von	dem	Unternehmer	durchgeführt	wird,	bei	dem	sie	beschäftigt	sind,	

6. nach	§	2	Abs.	1	Nr.	17,	
7. nach	§	2	Abs.	2.	
(2)	Die	Versicherung	als	selbständig	Tätige	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	5,	6,	7	und	9	geht	der	Versiche-

rung	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	13	Buchstabe	a	oder	c	vor,	es	sei	denn,	die	Hilfeleistung	geht	über	eine	dem	
eigenen	Unternehmen	dienende	Tätigkeit	hinaus.	
(3)	Die	Versicherung	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	5,	9	und	10	geht	der	Versicherung	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	17	

vor.	Die	Versicherung	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	9	geht	der	Versicherung	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	10	vor.	
(4)	Die	Versicherung	des	im	landwirtschaftlichen	Unternehmen	mitarbeitenden	Ehegatten	oder	

Lebenspartners	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	a	geht	der	Versicherung	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	1	vor.	
(4a)	Die	Versicherung	nach	§	2	Absatz	1	Nummer	13	Buchstabe	d	geht	der	Versicherung	nach	§	2	

Absatz	1	Nummer	1	und	9	vor.	

	
112		 ÄNDERUNGEN	
	 22.04.2015.—Artikel	4	Nr.	13	lit.	b	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	Abs.	2	einge-

fügt.	
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(5)	Die	Versicherung	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	16	geht	der	Versicherung	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	1	vor.	
(5a)	Die	Versicherung	nach	einer	Vorschrift	des	§	2	Abs.	1	geht	der	Versicherung	nach	§	2	Abs.	1a	

vor.	Die	Versicherung	nach	§	2	Abs.	1a	geht	der	Versicherung	nach	§	2	Abs.	2	Satz	1	vor.	
(6)	Kann	über	die	Absätze	1	bis	5	hinaus	eine	Tätigkeit	zugleich	nach	mehreren	Vorschriften	des	

§	2	versichert	sein,	geht	die	Versicherung	vor,	der	die	Tätigkeit	vorrangig	zuzurechnen	ist.	
(7)	Absatz	6	gilt	entsprechend	bei	versicherten	Tätigkeiten	nach	§	2	und	zugleich	nach	den	§§	3	

und	6.	Die	Versicherung	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	9	geht	der	Versicherung	nach	§	6	Abs.	1	Nr.	3	vor.113	
	
§	136	Bescheid	über	die	Zuständigkeit,	Begriff	des	Unternehmers	
(1)	 Der	 Unfallversicherungsträger	 stellt	 Beginn	 und	 Ende	 seiner	 Zuständigkeit	 für	 ein	 Unter-

nehmen	durch	schriftlichen	Bescheid	gegenüber	dem	Unternehmer	fest.	Ein	Unternehmen	beginnt	
bereits	mit	den	vorbereitenden	Arbeiten	 für	das	Unternehmen.	Bei	 in	Eigenarbeit	 nicht	 gewerbs-
mäßig	 ausgeführten	 Bauarbeiten	 kann	 der	 Unfallversicherungsträger	 von	 der	 Feststellung	 seiner	
Zuständigkeit	durch	schriftlichen	Bescheid	absehen.	War	die	Feststellung	der	Zuständigkeit	für	ein	
Unternehmen	 von	 Anfang	 an	 unrichtig	 oder	 ändert	 sich	 die	 Zuständigkeit	 für	 ein	 Unternehmen,	
überweist	 der	 Unfallversicherungsträger	 dieses	 dem	 zuständigen	 Unfallversicherungsträger.	 Die	
Überweisung	erfolgt	im	Einvernehmen	mit	dem	zuständigen	Unfallversicherungsträger;	sie	ist	dem	
Unternehmer	von	dem	überweisenden	Unfallversicherungsträger	bekanntzugeben.	
(2)	Die	Feststellung	der	Zuständigkeit	war	von	Anfang	an	unrichtig,	wenn	sie	den	Zuständigkeits-

regelungen	eindeutig	widerspricht	oder	das	Festhalten	an	dem	Bescheid	zu	schwerwiegenden	Un-
zuträglichkeiten	führen	würde.	Eine	wesentliche	Änderung	der	tatsächlichen	Verhältnisse	im	Sinne	
des	§	48	Abs.	1	des	Zehnten	Buches,	die	zu	einer	Änderung	der	Zuständigkeit	führt,	liegt	vor,	wenn	
das	Unternehmen	grundlegend	und	auf	Dauer	umgestaltet	worden	 ist.	Dies	 ist	 insbesondere	dann	
der	Fall,	wenn	der	Zeitpunkt	der	Änderung	der	tatsächlichen	Verhältnisse	mehr	als	ein	Jahr	zurück-
liegt	und	seitdem	keine	der	geänderten	Zuständigkeit	widersprechenden	Veränderungen	eingetre-
ten	sind	oder	wenn	die	Änderung	der	Zuständigkeit	durch	Zusammenführung,	Aus-	oder	Eingliede-
rung	 von	 abgrenzbaren	Unternehmensbestandteilen	 bedingt	 ist.	 Eine	 Änderung	 gilt	 nicht	 als	we-
sentlich,	wenn	ein	Hilfsunternehmen	im	Sinne	von	§	131	Abs.	2	Satz	2	in	eigener	Rechtsform	ausge-
gliedert	wird,	aber	ausschließlich	dem	Unternehmen,	dessen	Bestandteil	es	ursprünglich	war,	dient.	
Satz	3	gilt	nicht,	wenn	feststeht,	dass	die	tatsächlichen	Umstände,	welche	die	Veränderung	der	Zu-
ständigkeit	 begründen,	 innerhalb	 eines	 Zeitraums	 von	 zwei	 Jahren	 nach	 deren	 Eintritt	 entfallen.	
Stellt	sich	innerhalb	eines	Jahres	nach	Bestandskraft	des	Bescheides,	mit	dem	erstmalig	die	Zustän-
digkeit	 für	ein	Unternehmen	 festgestellt	wurde,	heraus,	dass	die	Zuständigkeit	 eines	anderen	Un-
fallversicherungsträgers	 gegeben	 ist,	 erfolgt	 eine	Überweisung	auch	dann,	wenn	die	weiteren	Vo-
raussetzungen	in	den	Sätzen	1	bis	3	nicht	erfüllt	sind	und	kein	Fall	im	Sinne	des	Satzes	5	vorliegt.	
(3)	Unternehmer	ist	

	
113		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	4	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	„ein-

schließlich	 der	 satzungsmäßigen	 Veranstaltung,	 die	 der	 Nachwuchsförderung	 dient,“	 nach	 „Ausbil-
dungsveranstaltung“	eingefügt.	

	 01.08.2001.—Artikel	3	§	54	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	16.	Februar	2001	(BGBl.	 I	S.	266)	hat	 in	Abs.	4	
„oder	Lebenspartners“	nach	„Ehegatten“	eingefügt.	

	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	10	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	 (BGBl.	 I	 S.	 3299)	hat	Abs.	3		
Satz	2	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	4a	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2940)	hat	Abs.	5a	einge-

fügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	5	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	3057)	hat	Abs.	1	Nr.	5a	

eingefügt.	
	 11.04.2017.—Artikel	1b	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	4.	April	2017	(BGBl.	I	S.	778)	hat	Abs.	4a	eingefügt.	
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1. die	natürliche	oder	 juristische	Person	oder	rechtsfähige	Personenvereinigung	oder	 -gemein-
schaft,	der	das	Ergebnis	des	Unternehmens	unmittelbar	zum	Vor-	oder	Nachteil	gereicht,	

2. bei	nach	§	2	Absatz	1	Nummer	2	oder	Nummer	15	Buchstabe	a	bis	c	versicherten	Rehabilitan-
den	der	Rehabilitationsträger,	 bei	 nach	 §	 2	Absatz	 1	Nummer	15	Buchstabe	d	 versicherten	
Teilnehmern	an	Präventionsmaßnahmen	der	Maßnahmeträger,	

3. bei	Versicherten	nach	§	2	Absatz	1	Nummer	2,	8	und	14	Buchstabe	b	der	Sachkostenträger,	
4. beim	Betrieb	eines	Seeschiffs	der	Reeder,	
5. bei	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	10	Buchstabe	a	oder	b	Versicherten,	die	für	eine	privatrechtliche	Orga-
nisation	 ehrenamtlich	 tätig	werden	oder	 an	Ausbildungsveranstaltungen	 für	 diese	Tätigkeit	
teilnehmen,	die	Gebietskörperschaft	 oder	öffentlich-rechtliche	Religionsgemeinschaft,	 in	de-
ren	Auftrag	oder	mit	deren	Zustimmung	die	Tätigkeit	erbracht	wird,	

6. bei	einem	freiwilligen	Dienst	nach	dem	Jugendfreiwilligendienstegesetz	oder	einem	Internati-
onalen	Jugendfreiwilligendienst	nach	§	2	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	c	der	zugelas-
sene	Träger	oder,	sofern	eine	Vereinbarung	nach	§	11	Abs.	2	des	Jugendfreiwilligendienstege-
setzes	getroffen	ist,	die	Einsatzstelle,	

7. bei	einem	Dienst	nach	dem	Bundesfreiwilligendienstgesetz	die	Einsatzstelle.	
(4)	Absatz	1	Satz	1	gilt	nicht	für	Unfallversicherungsträger	der	öffentlichen	Hand.114	

	
§	136a	Unternehmernummer	
(1)	Jeder	Unternehmer	erhält	bei	erstmaliger	Aufnahme	einer	unternehmerischen	Tätigkeit	eine	

Unternehmernummer.	Die	Unternehmernummer	wird	nach	Mitteilung	über	den	Unternehmensbe-
ginn	im	Sinne	von	§	192	Absatz	1	über	die	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	e.V.	unverzüg-
lich	vergeben.	Die	Unternehmer,	die	bereits	eine	Unternehmernummer	erhalten	haben,	 teilen	den	
Beginn	und	das	Ende	eines	oder	mehrerer	weiterer	Unternehmen	nach	§	192	Absatz	1	unter	Angabe	
der	 Unternehmernummer	 und	 der	 notwendigen	 Angaben	 zur	 Identifizierung	 des	 Unternehmens	
dem	zuständigen	Träger	der	Unfallversicherung	mit.	In	einem	Anhang	zu	der	Unternehmernummer	
werden	 die	 dem	 Unternehmer	 zugehörigen	 Unternehmen	 numerisch	 in	 aufsteigender	 Folge	 be-
zeichnet.	 Die	Unternehmernummer	 und	 die	 zur	 Identifizierung	 des	Unternehmens	 erforderlichen	
Daten,	einschließlich	aller	dem	Unternehmen	zuzuordnenden	Betriebsnummern,	werden	in	einem	
zentralen	Dateisystem	bei	der	Deutschen	Gesetzlichen	Unfallversicherung	e.V.	gespeichert.	Die	Be-
rufsgenossenschaften	 und	 Unfallversicherungsträger	 der	 öffentlichen	Hand	 haben	 zur	 Erledigung	
ihrer	gesetzlichen	Aufgaben	Zugriff	auf	dieses	Dateisystem;	dies	gilt	auch	für	die	Arbeitsschutzbe-
hörden	der	Länder,	soweit	dies	 für	die	Erfüllung	 ihrer	Aufgaben	nach	§	21	Absatz	3a	des	Arbeits-

	
114		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	in	Abs.	3	Nr.	4	

den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	3	Nr.	5	eingefügt.	
	 01.06.2008.—Artikel	2	Abs.	13	lit.	b	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	842)	hat	in	Abs.	3	Nr.	5	

den	Punkt	durch	ein	Koma	ersetzt	und	Abs.	3	Nr.	6	eingefügt.	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2130)	hat	Abs.	2	Satz	3		

bis	6	eingefügt.	
	 03.05.2011.—Artikel	11	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	April	2011	(BGBl.	I	S.	687)	hat	in	Abs.	3	Nr.	6	

„oder	einem	Internationalen	Jugendfreiwilligendienst	nach	§	2	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	c“	
nach	„Jugendfreiwilligendienstegesetz“	eingefügt	und	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt.	

	 Artikel	11	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Nr.	7	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	5	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	3057)	hat	in	Abs.	3	Nr.	3	

„Abs.	1	Nr.	2	und	8“	durch	„Absatz	1	Nummer	2,	8	und	14	Buchstabe	b“	ersetzt.	
	 17.11.2016.—Artikel	5	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	11.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2500)	hat	Nr.	1	in	Abs.	3	

neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
1.		 derjenige,	dem	das	Ergebnis	des	Unternehmens	unmittelbar	zum	Vor-	oder	Nachteil	gereicht,“.	

	 01.07.2020.—Artikel	7	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	Nr.	2	in	Abs.	3	neu	
gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		bei	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	2	oder	15	versicherten	Rehabilitanden	der	Rehabilitationsträger,“.	
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schutzgesetzes	erforderlich	 ist.	Die	Berufsgenossenschaften	und	die	Unfallversicherungsträger	der	
öffentlichen	Hand	führen	die	Unternehmer-	und	Unternehmensnummern	ihrer	Mitglieder	jeweils	in	
einem	gesonderten	Mitgliederdateisystem.	
(2)	 Bei	 Änderungen,	 die	 die	 nach	Absatz	 1	 zum	Unternehmer	 oder	 zum	Unternehmen	 gespei-

cherten	Daten	betreffen,	gilt	§	192	Absatz	2	entsprechend.	
(3)	Der	Unternehmer	hat	für	die	Vergabe	der	Unternehmernummer	die	dazu	notwendigen	Anga-

ben,	 insbesondere	 den	 Namen,	 den	 Geburtsnamen,	 das	 Geburtsdatum	 und	 die	 aktuelle	Wohnan-
schrift,	elektronisch	zu	übermitteln.	Das	Nähere	zum	Verfahren,	zu	den	erforderlichen	Angaben	und	
zu	den	Datensätzen	regelt	die	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	e.	V.,	in	Abstimmung	mit	der	
landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft,	 in	Grundsätzen,	 die	 durch	 das	Bundesministerium	 für	
Arbeit	und	Soziales	zu	genehmigen	sind.115	
	
§	136b	Verarbeitung	zu	Zwecken	des	Unternehmensbasisdatenregisters	
Die	im	zentralen	Unternehmerverzeichnis	nach	136a	Absatz	1	Satz	5	gespeicherten	Daten	dürfen	

zu	den	in	§	4	des	Unternehmensbasisdatenregistergesetzes	aufgeführten	Zwecken	an	die	Register-
behörde	nach	§	1	Absatz	1	des	Unternehmensbasisdatenregistergesetzes	übermittelt	werden.	Die	
bundeseinheitliche	Wirtschaftsnummer	nach	§	2	des	Unternehmensbasisdatenregistergesetzes	darf	
zu	den	in	§	5	des	Unternehmensbasisdatenregistergesetzes	aufgeführten	Zwecken	im	zentralen	Da-
teisystem	nach	§	136a	Absatz	1	Satz	5	gespeichert	werden.116	
	
§	137	Wirkung	von	Zuständigkeitsänderungen	
(1)	Geht	die	Zuständigkeit	für	Unternehmen	nach	§	136	Abs.	1	Satz	4	von	einem	Unfallversiche-

rungsträger	auf	einen	anderen	über,	bleibt	bis	zum	Ablauf	des	Kalenderjahres,	in	dem	die	Entschei-
dung	über	 das	 Ende	der	 Zuständigkeit	 des	 bisherigen	Unfallversicherungsträgers	 gegenüber	 dem	
Unternehmen	bindend	wird,	dieser	Unfallversicherungsträger	für	das	Unternehmen	zuständig.	Die	
Unfallversicherungsträger	können	Abweichendes	vereinbaren.	
(2)	Geht	die	Zuständigkeit	für	ein	Unternehmen	oder	einen	Unternehmensbestandteil	von	einem	

Unfallversicherungsträger	auf	einen	anderen	über,	ist	dieser	auch	hinsichtlich	der	Versicherungsfäl-
le	 zuständig,	 die	 vor	 dem	 Zuständigkeitswechsel	 eingetreten	 sind;	 die	 Unfallversicherungsträger	
können	Abweichendes	vereinbaren.	Satz	1	gilt	nicht,	wenn	die	Zuständigkeit	 für	ein	Unternehmen	
von	der	Zuständigkeit	der	Unfallversicherung	Bund	und	Bahn	nach	§	125	Absatz	1	auf	einen	ande-
ren	Unfallversicherungsträger	übergeht.117	
	
§	138	Unterrichtung	der	Versicherten	

	
115		 QUELLE	
	 01.01.2023.—Artikel	7	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	und	Artikel	8	Nr.	7	lit.	b	

des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2759)	haben	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 01.01.2024.—Artikel	8	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2759)	hat	in	Abs.	1	

Satz	5	„	 ,	einschließlich	aller	dem	Unternehmen	zuzuordnenden	Betriebsnummern,“	nach	„Daten“	ein-
gefügt.	

	 (zukünftig)—Artikel	13	des	Gesetzes	vom	28.	März	2021	(BGBl.	I	S.	591)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„	,	die	Iden-
tifikationsnummer	nach	dem	Identifikationsnummerngesetz“	nach	„Geburtsdatum“	eingefügt.	

116		 QUELLE	
	 01.01.2023.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	9.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2506)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
117	 	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2003.—Artikel	9	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2167)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„vom	

Bund“	durch	„von	der	Unfallkasse	des	Bundes“	ersetzt.	
	 01.01.2015.—Artikel	5	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	

„Unfallkasse	des	Bundes“	durch	„Zuständigkeit	der	Unfallversicherung	Bund	und	Bahn	nach	§	125	Ab-
satz	1“	ersetzt.	
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Die	Unternehmer	haben	die	in	ihren	Unternehmen	tätigen	Versicherten	darüber	zu	unterrichten,	
welcher	Unfallversicherungsträger	für	das	Unternehmen	zuständig	ist	und	an	welchem	Ort	sich	sei-
ne	für	Entschädigungen	zuständige	Geschäftsstelle	befindet.	
	
§	139	Vorläufige	Zuständigkeit	
(1)	 Ist	 ein	 Unfallversicherungsträger	 der	 Ansicht,	 daß	 ein	 entschädigungspflichtiger	 Versiche-

rungsfall	 vorliegt,	 für	 den	 ein	 anderer	 Unfallversicherungsträger	 zuständig	 ist,	 hat	 er	 vorläufige	
Leistungen	nach	§	43	des	Ersten	Buches	zu	erbringen,	wenn	der	andere	Unfallversicherungsträger	
sich	nicht	für	zuständig	hält	oder	die	Prüfung	der	Zuständigkeit	nicht	innerhalb	von	21	Tagen	abge-
schlossen	werden	kann.	
(2)	Wird	einem	Unfallversicherungsträger	 ein	Versicherungsfall	 angezeigt,	 für	den	nach	 seiner	

Ansicht	ein	anderer	Unfallversicherungsträger	zuständig	ist,	hat	er	die	Anzeige	mit	etwaigen	weite-
ren	 Feststellungen	 an	 den	 anderen	 Unfallversicherungsträger	 unverzüglich	 abzugeben.	 Hält	 der	
andere	Unfallversicherungsträger	sich	nicht	für	zuständig	oder	kann	die	Zuständigkeit	nicht	inner-
halb	von	21	Tagen	abschließend	geklärt	werden,	hat	der	erstangegangene	Unfallversicherungsträ-
ger	die	weiteren	Feststellungen	zu	 treffen	und	erforderliche	Leistungen	nach	§	43	des	Ersten	Bu-
ches	zu	erbringen.	
(3)	Der	von	dem	erstangegangenen	Unfallversicherungsträger	angegangene	Unfallversicherungs-

träger	hat	diesem	unverzüglich	seine	Entscheidung	nach	den	Absätzen	1	und	2	mitzuteilen.	
(4)	Die	Unfallversicherungsträger	sind	berechtigt,	eine	abweichende	Vereinbarung	über	die	Zu-

ständigkeit	zur	Erbringung	vorläufiger	Leistungen	nach	Absatz	1	und	zur	Durchführung	der	weite-
ren	Feststellungen	nach	Absatz	2	zu	treffen.	
	
§	139a	Deutsche	Verbindungsstelle	Unfallversicherung	–	Ausland	
(1)	Die	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	e.	V.	nimmt	die	Aufgaben	
1. der	 Deutschen	 Verbindungsstelle	 Unfallversicherung	 –	 Ausland	 (Verbindungsstelle)	 auf	 der	
Grundlage	des	über-	und	zwischenstaatlichen	Rechts	sowie	

2. des	Trägers	des	Wohn-	und	Aufenthaltsorts	aufgrund	überstaatlichen	Rechts	für	den	Bereich	
der	Unfallversicherung	

wahr.	
(2)	Zu	den	Aufgaben	nach	Absatz	1	gehören	insbesondere	
1. der	Abschluss	von	Vereinbarungen	mit	ausländischen	Verbindungsstellen,	
2. die	Kostenabrechnungen	mit	in-	und	ausländischen	Stellen,	
3. die	Koordinierung	der	Verwaltungshilfe	bei	grenzüberschreitenden	Sachverhalten,	
4. die	Information,	Beratung	und	Aufklärung	sowie	
5. die	Umlagerechnung.	
(3)	Die	Verbindungsstelle	legt	die	ihr	durch	die	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	entstandenen	Sach-	und	

Personalkosten	nach	Ablauf	eines	Kalenderjahres	auf	alle	deutschen	Träger	der	gesetzlichen	Unfall-
versicherung	um.	Auf	die	Umlage	kann	sie	Vorschüsse	einfordern.118	
	

Dritter	Abschnitt	
Weitere	Versicherungseinrichtungen	

	
§	140	Haftpflicht-	und	Auslandsversicherung	
(1)	 Die	 landwirtschaftliche	 Berufsgenossenschaft	 kann	 für	 diejenigen	 Unternehmer	 und	 die	

ihnen	 in	 der	Haftpflicht	Gleichstehenden,	 deren	Betriebssitz	 sich	 im	örtlichen	und	 sachlichen	 Zu-
ständigkeitsbereich	 einer	 am	 31.	 Dezember	 2012	 bestehenden	 landwirtschaftlichen	 Berufsgenos-

	
118		 QUELLE	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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senschaft	 befindet,	 die	 bis	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 eine	 Versicherung	 gegen	Haftpflicht	 nach	 den	 an	
diesem	Tag	geltenden	Vorschriften	betrieben	hat,	diese	Versicherung	weiter	betreiben.	
(2)	Die	Unfallversicherungsträger	können	durch	Beschluß	der	Vertreterversammlung	eine	Versi-

cherung	gegen	Unfälle	einrichten,	die	Personen	im	Zusammenhang	mit	einer	Beschäftigung	bei	ei-
nem	inländischen	Unternehmen	im	Ausland	erleiden,	wenn	diese	Personen	nicht	bereits	Versicherte	
im	Sinne	dieses	Buches	sind.	
(3)	Die	Teilnahme	an	der	Versicherung	erfolgt	auf	Antrag	der	Unternehmer.	Die	Mittel	der	Versi-

cherung	werden	von	den	Unternehmern	aufgebracht,	die	der	Versicherung	angeschlossen	sind.	Die	
Beschlüsse	 der	Vertreterversammlung,	 die	 sich	 auf	 die	 Einrichtungen	beziehen,	 bedürfen	der	Ge-
nehmigung	der	Aufsichtsbehörde.119	
	
§	141	Träger	der	Versicherungseinrichtungen,	Aufsicht	
(1)	Träger	der	Haftpflicht-	und	Auslandsversicherung	ist	der	Unfallversicherungsträger.	Die	Auf-

sicht	mit	Ausnahme	der	 Fachaufsicht	 führt	 die	 für	den	Unfallversicherungsträger	 zuständige	Auf-
sichtsbehörde.	
(2)	Der	Unfallversicherungsträger	kann	die	Haftpflicht-	und	Auslandsversicherung	auch	in	Form	

einer	rechtsfähigen	Anstalt	des	öffentlichen	Rechts	betreiben.	Er	kann	seine	Rechtsträgerschaft	auf	
eine	andere	öffentlich-rechtliche	Einrichtung	übertragen.120	
	
§	142	Gemeinsame	Einrichtungen	
(1)	 Unfallversicherungsträger,	 die	 dieselbe	 Aufsichtsbehörde	 haben,	 können	 vereinbaren,	 ge-

meinsame	Einrichtungen	der	Auslandsversicherung	zu	errichten.	
(2)	Die	Vereinbarung	wird	mit	Beginn	eines	Kalenderjahres	wirksam.	Die	Beschlüsse	der	Vertre-

terversammlungen	über	die	Vereinbarung	bedürfen	der	Genehmigung	der	Aufsichtsbehörde.	
	
§	143121	

	
119		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2001.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2001	(BGBl.	I	S.	1600)	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Die	neue	Fassung	von	Abs.	1	lautet:	
	 		 „(1)	 Die	 Braunschweigische	 landwirtschaftliche	 Berufsgenossenschaft,	 die	 Land-	 und	 forstwirt-

schaftliche	Berufsgenossenschaft	Hessen	und	die	Gartenbau-Berufsgenossenschaft	können	eine	Versi-
cherung	gegen	Haftpflicht	 für	die	Unternehmer	und	die	 ihnen	 in	der	Haftpflicht	Gleichstehenden	be-
treiben.	 Vereinigen	 sich	 auf	 Grund	 des	 Ersten	 Abschnitts	 des	 Fünften	 Kapitels	 dieses	 Gesetzes	 die	
Braunschweigische	 landwirtschaftliche	 Berufsgenossenschaft	 und	 die	 Land-	 und	 forstwirtschaftliche	
Berufsgenossenschaft	Hessen	mit	 anderen	Berufsgenossenschaften	oder	werden	 sie	mit	 anderen	Be-
rufsgenossenschaften	auf	Grund	dieses	Gesetzes	vereinigt,	können	eine	Versicherung	gegen	Haftpflicht	
für	die	Unternehmer	und	die	ihnen	in	der	Haftpflicht	Gleichstehenden	betreiben	

1. die	unter	Einbeziehung	der	Braunschweigischen	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft	neu	
gebildete	landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	mit	den	bis	zur	Errichtung	dieser	Berufsge-
nossenschaft	 bestehenden	 Zuständigkeiten	 der	 Haftpflichtversicherungsanstalt	 der	 Braun-
schweigischen	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft,	

2. die	 unter	 Einbeziehung	 der	 Land-	 und	 forstwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft	Hessen	 neu	
gebildete	landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	mit	den	bis	zur	Errichtung	dieser	Berufsge-
nossenschaft	bestehenden	Zuständigkeiten	der	Gemeinnützigen	Haftpflichtversicherungsanstalt	
der	Land-	und	forstwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft	Hessen.“	

120		 ÄNDERUNGEN	
19.04.2012.—Artikel	3	Nr.	18a	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	Abs.	2	eingefügt.	

121		 ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	209	Nr.	2	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	
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Abschnitt	3a122	

	
§	143a123	

	
	 01.10.2005.—Artikel	7	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3242)	hat	in	Abs.	3	„die	Seekas-

se“	 durch	 „die	 Deutsche	 Rentenversicherung	 Knappschaft-Bahn-See“	 und	 „der	 Seekasse“	 durch	 „der	
Deutschen	Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See“	ersetzt.	

	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	1	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	

	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	in	Abs.	1	
Satz	3	„auch	eine	Beteiligung	der	Seeleute	an	der	Aufbringung	der	Mittel“	durch	„ergänzende	Leistun-
gen	für	Versicherte	nach	Erreichen	der	Regelaltersgrenze“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	4	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2009.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	 (BGBl.	 I	 S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	143	Seemannskasse	
	 		 (1)	Die	See-Berufsgenossenschaft	kann	unter	ihrer	Haftung	mit	Genehmigung	des	Bundesministeri-

ums	 für	Arbeit	und	Soziales	 für	die	Gewährung	eines	Überbrückungsgeldes	nach	Vollendung	des	55.	
Lebensjahres	sowie	eines	Überbrückungsgeldes	auf	Zeit	bei	einem	früheren	Ausscheiden	aus	der	See-
fahrt	an	Seeleute	sowie	Küstenschiffer	und	Küstenfischer,	die	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	7	versichert	sind,	eine	
Seemannskasse	mit	eigenem	Haushalt	einrichten.	Die	Mittel	für	die	Seemannskasse	sind	im	Wege	der	
Umlage	durch	die	Unternehmer	aufzubringen,	die	bei	 ihr	versichert	sind	oder	die	bei	 ihr	Versicherte	
beschäftigen.	Das	Nähere,	insbesondere	über	die	Voraussetzungen	und	den	Umfang	der	Leistungen	so-
wie	die	Festsetzung	und	die	Zahlung	der	Beiträge,	bestimmt	die	Satzung	der	Seemannskasse;	die	Sat-
zung	kann	ergänzende	Leistungen	für	Versicherte	nach	Erreichen	der	Regelaltersgrenze	vorsehen.	Die	
Satzung	kann	auch	eine	Beteiligung	der	Seeleute	an	der	Aufbringung	der	Mittel	vorsehen.	Die	Satzung	
bedarf	der	Genehmigung	des	Bundesversicherungsamtes.	

	 		 (2)	Die	Organe	und	die	Geschäftsführung	der	See-Berufsgenossenschaft	vertreten	und	verwalten	die	
Seemannskasse	nach	deren	Satzung.	Die	Aufsicht	über	die	Seemannskasse	 führt	das	Bundesversiche-
rungsamt.	

	 		 (3)	Soweit	die	Seemannskasse	bei	der	Durchführung	ihrer	Aufgaben	die	Deutsche	Rentenversiche-
rung	Knappschaft-Bahn-See	in	Anspruch	nimmt,	hat	sie	die	der	Deutschen	Rentenversicherung	Knapp-
schaft-Bahn-See	hierdurch	entstehenden	Verwaltungskosten	in	vollem	Umfang	zu	erstatten.“	

122		 QUELLE	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Überschrift	

des	Abschnitts	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	 lautete:	 „Spitzenverband	der	 landwirtschaftlichen	Sozialversi-
cherung“.	

123		 QUELLE	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	143a	Rechtsstellung	und	Aufgaben	
	 		 (1)	 Der	 Spitzenverband	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 ist	 der	 Spitzenverband	 der	

landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften,	 landwirtschaftlichen	Alterskassen	und	 landwirtschaftli-
chen	Krankenkassen	(Träger	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung).	Der	Spitzenverband	hat	die	
ihm	 zugewiesenen	 Aufgaben	 sowie	 Grundsatz-	 und	Querschnittsaufgaben	 zu	 erfüllen	 und	 seine	Mit-
glieder	bei	der	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	zu	unterstützen.	

	 		 (2)	Der	 Spitzenverband	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 ist	 eine	Körperschaft	 des	 öf-
fentlichen	Rechts.	Mitglieder	sind	die	Träger	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung.“	
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§	143b124	
	
§	143c125	

	
124		 QUELLE	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	143b	Organe	
	 		 (1)	Bei	dem	Spitzenverband	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	werden	als	Selbstverwal-

tungsorgane	eine	Vertreterversammlung	und	ein	Vorstand	gebildet.	
	 		 (2)	Die	Vertreterversammlung	besteht	aus	höchstens	27	Mitgliedern,	die	dem	Vorstand	eines	Trä-

gers	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 angehören	 müssen.	 Jede	 Verwaltungsgemeinschaft	
von	Trägern	der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	wählt	 aus	 ihren	Vorständen	 insgesamt	drei	
Mitglieder	und	 insgesamt	drei	 Stellvertreter	 in	die	Vertreterversammlung,	 von	denen	 je	 ein	Mitglied	
und	je	ein	Stellvertreter	der	Gruppe	der	versicherten	Arbeitnehmer,	der	Gruppe	der	Arbeitgeber	und	
der	Gruppe	der	Selbständigen	ohne	fremde	Arbeitskräfte	angehören	muss.	

	 		 (3)	Der	Vorstand	setzt	sich	aus	neun	von	der	Vertreterversammlung	aus	ihrer	Mitte	gewählten	Mit-
gliedern	zusammen;	für	jedes	Mitglied	wird	ein	Stellvertreter	gewählt.	Diese	gehören	zu	je	einem	Drit-
tel	der	Gruppe	der	versicherten	Arbeitnehmer,	der	Gruppe	der	Arbeitgeber	und	der	Gruppe	der	Selb-
ständigen	 ohne	 fremde	Arbeitskräfte	 an.	 Im	Vorstand	 soll	 jede	 Verwaltungsgemeinschaft	 der	 Träger	
der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	vertreten	sein.	

	 		 (4)	Für	die	Organe	gelten	§	31	Abs.	1	bis	3,	§	33	Abs.	1	Satz	1	und	Abs.	2,	die	§§	35	bis	37	Abs.	1,	die	
§§	38,	40	bis	42	Abs.	1	bis	3,	die	§§	58	bis	60,	die	§§	62,	63	Abs.	1,	3	und	4,	§	64	Abs.	1	bis	3	sowie	die		
§§	65,	66	Abs.	1	des	Vierten	Buches	entsprechend.	Das	Nähere	wird	in	der	Satzung	bestimmt.	Die	Ver-
treterversammlung	beschließt	auch	über	den	Erwerb,	die	Veräußerung	oder	die	Belastung	von	Grund-
stücken,	über	die	Errichtung	von	Gebäuden	sowie	über	die	Aufbringung	der	Mittel	zur	Finanzierung	der	
Verbandsaufgaben.	

	 		 (5)	In	den	Selbstverwaltungsorganen	wirken	in	Angelegenheiten	der	landwirtschaftlichen	Kranken-
versicherung	und	der	Alterssicherung	der	Landwirte	die	Vertreter	der	versicherten	Arbeitnehmer	nicht	
mit.	Die	Belange	der	Verwaltungsgemeinschaften,	die	aus	diesem	Grunde	im	Vorstand	nicht	vertreten	
sind,	müssen	in	angemessener	Weise	berücksichtigt	werden.	Das	Nähere	wird	in	der	Satzung	bestimmt.	

	 		 (6)	Der	Geschäftsführer	und	der	Stellvertreter	des	Geschäftsführers	werden	auf	Vorschlag	des	Vor-
standes	 von	 der	 Vertreterversammlung	 für	 eine	 Amtsdauer	 von	 jeweils	 sechs	 Jahren	 gewählt.	 Eine	
Wiederwahl	ist	zulässig.	

	 		 (7)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 und	 das	 Bundesministerium	 für	 Ernährung,	
Landwirtschaft	und	Verbraucherschutz	gehören	den	Selbstverwaltungsorganen	mit	beratender	Stimme	
an;	für	das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	gilt	dies	nicht,	soweit	Fragen	der	landwirtschaft-
lichen	Krankenversicherung	berührt	werden.“	

125		 QUELLE	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	143c	Satzung	
	 		 (1)	Der	Spitzenverband	der	 landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	hat	durch	seine	Vertreterver-

sammlung	eine	Satzung	aufzustellen.	Die	Satzung	bedarf	der	Genehmigung	der	Aufsichtsbehörde.	
	 		 (2)	Die	Satzung	muss	Bestimmungen	enthalten	über	

1. den	Sitz	des	Verbandes,	
2. die	Entschädigungen	für	Organmitglieder,	
3. die	Öffentlichkeit	der	Vertreterversammlung,	
4. die	Rechte	und	Pflichten	der	Mitglieder,	
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§	143d126	
	
§	143e127	

	
5. die	Verpflichtung	der	Mitglieder	zur	Unterstützung,	Unterrichtung	und	Information	des	Spitzen-

verbandes	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 bei	 der	 Erfüllung	 seiner	 Aufgaben	 und	
Wahrnehmung	der	Interessen	der	Mitglieder,	

6. die	Aufbringung	und	Verwaltung	der	Mittel,	
7. die	jährliche	Prüfung	der	Betriebs-	und	Rechnungsführung	und	
8. die	Art	der	Bekanntmachungen.	

	 Für	die	Bekanntmachung	der	Satzung	gilt	§	34	Abs.	2	des	Vierten	Buches	entsprechend.“	
126		 QUELLE	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	in	der	Fassung	des	

Artikel	9	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	143d	Aufsicht,	Haushalts-	und	Rechnungswesen,	Vermögen,	Statistiken,	Finanzierung,		

Bundesgarantie	
	 		 (1)	 Der	 Spitzenverband	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 untersteht	 der	 Aufsicht	 des	

Bundesversicherungsamtes.	Für	die	Aufsicht	gelten	die	§§	87	bis	89	des	Vierten	Buches	entsprechend.	
Soweit	 der	 Spitzenverband	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 Aufgaben	 der	 Prävention	 in	
der	gesetzlichen	Unfallversicherung	wahrnimmt,	untersteht	er	der	Fach-	und	Rechtsaufsicht	des	Bun-
desministeriums	für	Arbeit	und	Soziales.	

	 		 (2)	Für	das	Haushalts-	und	Rechnungswesen	einschließlich	der	Statistiken	gelten	die	§§	67	bis	69,		
§	70	Abs.	1,	§	71d,	die	§§	72	bis	76	Abs.	1	und	2,	§	77	Abs.	1,	die	§§	78	und	79	Abs.	1	und	2	sowie	für	das	
Vermögen	die	§§	80	und	85	des	Vierten	Buches	entsprechend.	

	 		 (3)	Der	Spitzenverband	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	hat	sicherzustellen,	dass	seine	
Ausgaben	und	Einnahmen	sowie	das	Vermögen	den	Aufgabenbereichen	der	 landwirtschaftlichen	Un-
fallversicherung,	der	landwirtschaftlichen	Krankenversicherung	und	der	Alterssicherung	der	Landwir-
te	 zugeordnet	 werden	 (Kostenverteilungsschlüssel).	 Der	 Kostenverteilungsschlüssel	 bedarf	 der	 Ge-
nehmigung	 der	 Aufsichtsbehörde,	 die	 im	 Einvernehmen	mit	 dem	Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	
Soziales	 und	 dem	 Bundesministerium	 für	 Ernährung,	 Landwirtschaft	 und	 Verbraucherschutz	 erteilt	
wird.	

	 		 (4)	 Auf	 den	 Spitzenverband	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 ist	 §	 120	 entsprechend	
anzuwenden.“	

127		 QUELLE	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	in	der	Fassung	des	

Artikel	9	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	und	Artikel	4a	Nr.	4	des	Geset-
zes	vom	21.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2940)	haben	die	Vorschrift	eingefügt.	

	 ÄNDERUNGEN	
	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1127)	hat	in	Abs.	7	„oder	im	

elektronischen	Bundesanzeiger“	nach	„Bundesanzeiger“	eingefügt.	
	 01.04.2012.—Artikel	2	Abs.	117	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	S.	3044)	hat	 in	Abs.	7	

„oder	im	elektronischen	Bundesanzeiger“	nach	„Bundesanzeiger“	gestrichen.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	143e	Aufgaben	
	 		 (1)	Der	Spitzenverband	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	nimmt	für	die	landwirtschaftli-

che	Sozialversicherung	die	Grundsatz-	und	Querschnittsaufgaben	wahr.	Dazu	gehören:	
1. Vertretung	 seiner	 Mitglieder	 sowie	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 in	 ihrer	 Ge-

samtheit	gegenüber	Politik,	Bundes-,	europäischen	und	sonstigen	nationalen	und	internationa-
len	 Institutionen	 sowie	 Sozialpartnern,	 anderen	 Trägern	 der	 Sozialversicherung	 und	 deren	
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Verbänden,	 nationalen	 und	 internationalen	 Behörden,	 obersten	 Bundesgerichten	 sowie	 dem	
Europäischen	Gerichtshof;	

2. Unterstützung	der	 zuständigen	Behörden	 in	 Fragen	der	Gesetzgebung	und	Verwaltung;	 §	 30	
Abs.	3	des	Vierten	Buches	ist	entsprechend	anzuwenden;	

3. Sicherung	der	einheitlichen	Rechtsanwendung	durch	Klärung	von	grundsätzlichen	Fach-	und	
Rechtsfragen;	

4. Öffentlichkeitsarbeit	 einschließlich	 der	 Herausgabe	 von	 regelmäßigen	 Informationen	 zur	
landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	für	Unternehmer	und	Versicherte	und	der	Grundsätze	
für	regionale	und	trägerspezifische	Broschüren;	

5. Erstellung	und	Auswertung	von	Statistiken	 für	Verbandszwecke	 sowie	 für	die	Gesetzgebung,	
Forschung	und	allgemeine	Öffentlichkeit;	

6. Organisation	und	Durchführung	des	Qualitäts-	und	Wirtschaftlichkeitswettbewerbs	 zwischen	
den	Trägern	(Benchmarking	von	Leistungs-	und	Qualitätsdaten);	

7. Grundsätze	für	
a) die	Personalbedarfsermittlung	in	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung,	
b) eine	wirtschaftliche	Gestaltung	der	Aufbau-	und	Ablauforganisation	und	
c) die	Planung	und	Durchführung	größerer	Investitionsvorhaben	
unter	Wahrung	der	Selbständigkeit	der	Träger;	

8. Sicherstellung	 einer	 einheitlichen	 Gliederung	 und	 Durchführung	 der	 Geschäftsprozesse	 zur	
wirtschaftlichen	Aufgabenerfüllung	der	Mitglieder;	

9. Grundsätze	der	Finanzausstattung	und	-verwaltung	im	Rahmen	der	Finanzverfassung	für	das	
gesamte	System	der	 landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	unter	Wahrung	der	Selbständig-
keit	der	Träger;	

10. Funktion	als	Signaturstelle;	
11. Organisation	der	beruflichen	Aus-,	Fort-	und	Weiterbildung	der	bei	den	Trägern	der	landwirt-

schaftlichen	 Sozialversicherung	 Beschäftigten,	 auch	 durch	 Errichtung	 und	 Betrieb	 von	 Bil-
dungseinrichtungen	oder	Beteiligung	an	diesen;	

12. Evaluierung	von	medizinischen	Gutachten	seiner	Mitglieder;	
13. Durchführung	oder	Vergabe	von	Forschungsvorhaben	auf	dem	Gebiet	der	landwirtschaftlichen	

Sozialversicherung;	
14. Abschluss	von	Tarifverträgen	für	die	Träger	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung;	
15. Abschluss	von	Teilungsabkommen;	
16. Sicherstellung	einer	einheitlichen	Erbringung	der	Betriebs-	und	Haushaltshilfe	durch	Grunds-

ätze	zur	Beurteilung	der	Erforderlichkeit	und	
17. Durchführung	von	Arbeitstagungen.	

	 		 (2)	Der	Spitzenverband	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	ist	zuständig	für	die	Erfüllung	
folgender	Aufgaben:	

1. Bereitstellung	der	Informationstechnik	in	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	durch	
a) Betreiben	 des	 gemeinsamen	 Rechenzentrums	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	

und	
b) Planung,	Entwicklung,	Beschaffung	sowie	Einsatz	von	Verfahren	und	Programmen	für	die	au-

tomatisierte	Datenverarbeitung,	den	Datenschutz	und	die	Datensicherung	zur	Erfüllung	der	
gesetzlichen	Aufgaben	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung,	

2. Abschluss	von	Verträgen	für	die	Mitglieder	und	für	die	landwirtschaftliche	Sozialversicherung	in	
ihrer	Gesamtheit	mit	anderen	Trägern	oder	Verbänden	der	Sozialversicherung,	

3. Bearbeitung	von	Sachverhalten	und	Erbringung	von	Leistungen	der	landwirtschaftlichen	Sozial-
versicherung	mit	Auslandsberührung	im	Namen	seiner	Mitglieder,	

4. Geltendmachung	 und	 Durchsetzung	 von	 Erstattungs-	 und	 Ersatzansprüchen	 im	Namen	 seiner	
Mitglieder	(§§	115	bis	119	des	Zehnten	Buches),	

5. Prüfung	der	Geschäfts-,	Rechnungs-	und	Betriebsführung	der	Mitglieder,	
6. Betreiben	einer	gemeinsamen	Einrichtung,	um	die	 Informationen	 für	die	Verteilung	der	Versi-

cherten,	deren	Anspruch	auf	Leistungen	zur	Rehabilitation	von	den	Mitgliedern	 festgestellt	 ist,	
auf	die	Rehabilitationseinrichtungen	zur	Verfügung	zu	stellen,	
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7. Aufstellung	 von	 einheitlichen	Abgrenzungskriterien	 für	 die	 Zuständigkeit	 der	 landwirtschaftli-

chen	 Sozialversicherungsträger	 und	 Abgabe	 von	 Empfehlungen	 zur	 Entscheidung	 von	 Zustän-
digkeitskonflikten	und	

8. Erlass	von	verbindlichen	Vorgaben	für	den	Beitragseinzug,	insbesondere	zum	Verfahren	der	Bei-
tragserhebung	und	zur	Beitragsüberwachung,	sowie	zum	Einzug	sonstiger	Forderungen.	

	 		 (3)	 Der	 Spitzenverband	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 nimmt	 auf	 dem	 Gebiet	 der	
gesetzlichen	 Unfallversicherung	 für	 die	 landwirtschaftlichen	 Berufsgenossenschaften	weitere	 Grund-
satz-	und	Querschnittsaufgaben	wahr.	Dazu	gehören:	

1. Erlass	von	Richtlinien	für	
a) die	Berechnungsgrundlagen	nach	 §	182	Abs.	 2	 bis	 6,	 insbesondere	die	Bildung	 von	Risiko-

gruppen	sowie	die	Berücksichtigung	des	solidarischen	Ausgleichs,	und	
b) ein	 einheitliches	 Verfahren	 zur	 Ermittlung	 der	 für	 die	 beitragsbelastbaren	 Flächenwerte	

maßgebenden	Daten	sowie	die	Führung	der	Flächen-	und	Arbeitswertkataster,	
2. Durchführung	des	Lastenausgleichs	nach	§	184d,	
3. Koordination	der	Mitwirkung	der	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften	an	der	Tätigkeit	

der	gemeinsamen	landesbezogenen	Stellen	nach	§	20	Abs.	2,	
4. Koordinierung,	 Durchführung	 und	 Förderung	 gemeinsamer	Maßnahmen	 sowie	 der	 Forschung	

auf	dem	Gebiet	der	Prävention	von	Arbeitsunfällen,	Berufskrankheiten	und	arbeitsbedingten	Ge-
sundheitsgefahren,	

5. Klärung	von	grundsätzlichen	Fach-	und	Rechtsfragen	zur	Sicherung	der	einheitlichen	Rechtsan-
wendung	in	der	Prävention.	

	 		 (4)	 Der	 Spitzenverband	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 ist	 auf	 dem	Gebiet	 der	 land-
wirtschaftlichen	Unfallversicherung	zuständig	für	die	Erfüllung	folgender	Aufgaben:	

1. Auszahlung	 und	 Anpassung	 von	 Renten	 im	 Namen	 der	 landwirtschaftlichen	 Berufsgenossen-
schaften;	das	Auszahlungsverfahren	wird	durch	die	Satzung	des	Spitzenverbandes	der	landwirt-
schaftlichen	Sozialversicherung	geregelt;	

2. Abschluss	von	Verträgen	mit	Leistungserbringern	für	die	 landwirtschaftlichen	Berufsgenossen-
schaften;	

3. Verwaltung	der	liquiden	Mittel	der	Rücklage	für	die	 landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaf-
ten;	

4. Koordinierung	der	Schwerpunkte	der	Unfallverhütung,	Erlass	von	Unfallverhütungsvorschriften	
für	 die	 landwirtschaftlichen	 Berufsgenossenschaften	 mit	 Ausnahme	 von	 Unfallverhütungsvor-
schriften,	die	ausschließlich	auf	Unternehmen	des	Gartenbaus	anzuwenden	sind,	und	Festlegung	
eines	einheitlichen	Bußgeldrahmens	bei	Verstößen	gegen	die	Unfallverhütungsvorschriften;	

5. Überprüfung	 von	Krankenhaus-	 und	Apothekenabrechnungen	 für	 die	 landwirtschaftlichen	Be-
rufsgenossenschaften	und	

6. Geltendmachung	und	Durchsetzung	von	Ansprüchen	nach	den	§§	110	bis	113	im	Namen	seiner	
Mitglieder.	

	 		 (5)	 Bei	 der	 Erfüllung	 der	 Aufgaben	 nach	 den	 Absätzen	 1	 und	 3	 arbeitet	 der	 Spitzenverband	 der	
landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 eng	mit	 der	 Deutschen	 Gesetzlichen	 Unfallversicherung	 e.	V.	
zusammen.	Das	Nähere	wird	in	Verwaltungsvereinbarungen	geregelt.	

	 		 (6)	 Die	 Entscheidungen	 des	 Spitzenverbandes	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 in	
Grundsatz-	und	Querschnittsaufgaben	werden	durch	die	Vertreterversammlung	des	Spitzenverbandes	
der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 getroffen.	 Die	 Vertreterversammlung	 kann	 die	 Entschei-
dungsbefugnis	 ganz	 oder	 teilweise	 auf	 den	 Vorstand	 übertragen.	 Der	 Vorstand	 kann	 die	 Entschei-
dungsbefugnis	ganz	oder	 teilweise	auf	einen	Ausschuss	des	Vorstandes	übertragen.	Die	Entscheidun-
gen	dieses	Ausschusses	müssen	einstimmig	ergehen.	Der	Ausschuss	 legt	dem	Vorstand	die	Entschei-
dungen	vor;	der	Vorstand	kann	abweichende	Entscheidungen	 treffen.	Dem	Spitzenverband	der	 land-
wirtschaftlichen	Sozialversicherung	können	durch	die	Vertreterversammlung	mit	einer	Mehrheit	von	
mindestens	 zwei	 Dritteln	 der	 Stimmen	 der	 ihr	 angehörenden	 stimmberechtigten	Mitglieder	 weitere	
Grundsatz-	und	Querschnittsaufgaben	übertragen	werden.	Die	Entscheidungen	des	Spitzenverbandes	
der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 zu	 Grundsatz-	 und	 Querschnittsaufgaben	 sind	 für	 seine	
Mitglieder	verbindlich.	

	 		 (7)	 Die	 verbindlichen	 Entscheidungen	 sowie	 die	 Übertragung	 weiterer	 Grundsatz-	 und	 Quer-
schnittsaufgaben	werden	im	Bundesanzeiger	veröffentlicht.“	
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§	143f128	
	
§	143g129	
	
§	143h130	

	
128		 QUELLE	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	143f	Zusammenarbeit	
	 		 (1)	Der	Spitzenverband	der	 landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	und	die	Träger	der	 landwirt-

schaftlichen	Sozialversicherung	arbeiten	bei	der	Erfüllung	ihrer	Verwaltungsaufgaben	und	der	Betreu-
ung	der	Versicherten	eng	zusammen,	um	eine	wirtschaftliche	und	sparsame	Aufgabenerfüllung	zu	ge-
währleisten.	

	 		 (2)	Werden	vom	Spitzenverband	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	oder	von	einem	Trä-
ger	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	gemeinsame	Einrichtungen	geschaffen	oder	unterhal-
ten	oder	werden	in	sonstiger	Weise	Mittel	und	Kräfte	für	die	Erfüllung	von	Aufgaben	anderer	oder	aller	
Träger	 eingesetzt,	 ist	 durch	 geeignete	 Verfahren	 eine	 sachgerechte	 Kostenaufteilung	 sicherzustellen.	
Die	Verfahren	bedürfen	der	Genehmigung	durch	die	jeweilige	Aufsichtsbehörde,	die	im	Benehmen	mit	
dem	Bundesministerium	für	Ernährung,	Landwirtschaft	und	Verbraucherschutz	erteilt	wird.“	

129		 QUELLE	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	143g	Geschäftsführung	des	Spitzenverbandes	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	
	 		 (1)	Mit	dem	Geschäftsführer	und	dem	stellvertretenden	Geschäftsführer	des	Spitzenverbandes	der	

landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	wird	für	ihre	Amtsdauer	ein	Dienstordnungsverhältnis	auf	Zeit	
oder	ein	privatrechtliches	Arbeitsverhältnis	auf	Zeit	begründet.	Das	befristete	Dienstordnungsverhält-
nis	oder	der	Arbeitsvertrag	bedarf	der	Zustimmung	der	nach	§	143d	zuständigen	Aufsichtsbehörde.	

	 		 (2)	Die	Dienstbezüge	im	Dienstordnungsverhältnis	oder	die	vertraglich	zu	vereinbarende	Vergütung	
des	Geschäftsführers	des	Spitzenverbandes	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	dürfen	die	Be-
züge	nach	Besoldungsgruppe	B	6	der	Bundesbesoldungsordnung	nicht	übersteigen;	für	den	stellvertre-
tenden	Geschäftsführer	darf	die	Besoldungsgruppe	B	5	nicht	überschritten	werden.	

	 		 (3)	 Ist	 der	 Geschäftsführer	 oder	 der	 stellvertretende	 Geschäftsführer	 des	 Spitzenverbandes	 der	
landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	aus	einem	Dienstordnungsverhältnis	oder	Beamtenverhältnis	
auf	 Lebenszeit	 gewählt	worden,	 ruhen	 für	die	Dauer	der	Amtszeit	 die	Rechte	und	Pflichten	 aus	dem	
Dienstverhältnis	auf	Lebenszeit	mit	Ausnahme	der	Pflicht	zur	Amtsverschwiegenheit	und	des	Verbots	
der	Annahme	von	Belohnungen	und	Geschenken.“	

130		 QUELLE	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2010.—Artikel	1	Nr.	18a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	„bis	147“	durch	

„bis	147,	§	172c	und	§	219a	Abs.	2	bis	4“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	143h	Beschäftigte	des	Spitzenverbandes	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	


